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Beginn: 10:04 Uhr 

Präsidentin Carina Gödecke: Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer 
heutigen, 41. Sitzung des Landtags Nordrhein-
Westfalen. Mein Gruß gilt auch unseren Gästen auf 
der Zuschauertribüne sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Medien, die noch nicht sehr 
zahlreich vertreten sind. 

Für die heutige Sitzung haben sich fünf Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden wie immer 
dem Protokoll beigefügt werden. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich 
Ihnen gerne drei Hinweise für den heutigen Tag ge-
ben.  

Erstens: Die Fraktionen haben sich inzwischen da-
rauf verständigt, dass zu Tagesordnungspunkt 
15 – Vierter Änderungsvertrag zwischen dem Land 
Nordrhein-Westfalen und den Landesverbänden der 
jüdischen Gemeinden von Nordrhein und Westfalen 
Lippe sowie der Synagogen-Gemeinde Köln – und 
zu Tagesordnungspunkt 16 – Körperschaftssta-
tusgesetz – keine Debatte geführt werden soll, so-
dass die dafür vorgesehenen Redezeiten entfallen. 
Gibt es dagegen Widerspruch? – Das ist nicht der 
Fall. Dann haben wir das so gemeinsam vereinbart. 

Zweitens möchte ich Sie darüber informieren, dass 
sich die Fraktionen darauf verständigt haben, dass 
zu Tagesordnungspunkt 14 – Krebsregisterge-
setz – eine mündliche Ergänzung zur Beschlus-
sempfehlung durch den Berichterstatter erfolgen 
soll und die vorgesehenen Reden der Fraktions-
mitglieder im Übrigen zu Protokoll gegeben wer-
den. – Das haben Sie zur Kenntnis genommen. 

Mein letzter Hinweis betrifft einen Vorgriff auf die 
noch zu verabschiedende Geschäftsordnung. Zur 
Klarstellung weise ich darauf hin, dass, wie in den 
Fraktionen sicherlich mitgeteilt, die Vereinbarung 
über die abstimmungsfreie Zeit zwischen 
12:30 Uhr und 14:00 Uhr ab sofort nicht mehr 
gelten wird. – Auch das haben Sie zur Kenntnis 
genommen. Das ist insbesondere für den Verlauf 
des heutigen Vormittags und Mittags entscheidend. 

Nach diesen drei Vorbemerkungen kann ich aufru-
fen:  

1 Qualität im Unterricht muss oberste Priorität 
haben 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4210 

In Verbindung mit: 

Katastrophales Abschneiden Nordrhein-
Westfalens beim Schulleistungsvergleich 
muss Kurswechsel der rot-grünen Schulpoli-
tik zur Folge haben 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4211 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 
14. Oktober 2013 gemäß § 90 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung zu der genannten aktuellen Frage 
der Landespolitik eine Aussprache beantragt; der 
Antrag trägt die Drucksachennummer 16/4210. Die 
Fraktion der FDP hat ebenfalls mit Schreiben vom 
14. Oktober 2013 gemäß § 90 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung zu der aufgeführten aktuellen Frage 
der Landespolitik eine Aussprache beantragt; dieser 
Antrag trägt die Drucksachennummer 16/4211. Bei-
de aktuelle Themen werden in verbundener Debatte 
als Tagesordnungspunkt 1 behandelt.  

Ich eröffne hiermit die Aussprache zur Aktuellen 
Stunde. Als erster Redner vonseiten der CDU-
Fraktion hat Herr Kollege Kaiser das Wort.  

Klaus Kaiser (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen 
ist auf den hinteren Plätzen beim „IQB-Län-
dervergleich 2012. Mathematische und naturwis-
senschaftliche Kompetenzen am Ende der Sekun-
darstufe I“ gelandet, bei dem Vergleich in Physik 
sogar auf dem letzten Platz. Das ist eine Blamage 
für das Industrieland Nummer eins. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das kann nicht unser Anspruch sein. Wenn wir das 
Industrieland Nummer eins sind, dann müssen wir 
auch den Anspruch haben, bei den Leistungsver-
gleichen zumindest in der Spitzengruppe zu liegen. 
Denn es geht ja nicht nur um einen sportlichen 
Wettbewerb, bei dem Mitmachen das Entscheiden-
de ist – nein, bei diesem Wettbewerb geht es um 
Lebenschancen. Es geht darum, ob der Start ins 
Berufsleben leichter gelingt oder nicht. Deshalb sind 
die Ergebnisse so erschreckend. Aus diesem Grun-
de dürfen wir nicht zur Tagesordnung übergehen.  

Hier können wir wirklich zeigen, ob wir jedem Kind 
seine Chance geben oder, wie es Rot-Grün sagt, 
kein Kind verloren gehen darf; denn schlechte Er-
gebnisse bei den mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Leistungen in den Schulen bedeuten auch 
schlechte Anschlussmöglichkeiten.  

Der Blick auf die Studienabbrecher macht das deut-
lich. Von den Studierenden, die im Jahr 1999 be-
gonnen haben, haben im Jahr 2008 64,7 % ihr Stu-
dium abgeschlossen. Das heißt, Nordrhein-
Westfalen liegt bei den Studienabbrechern auf dem 
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vorletzten Platz. Bei der Ausbildungsabbrecherquo-
te liegen wir bei etwa 25 %. 

Es gibt verschiedene Ursachen dafür. Jeder aber, 
der Betriebe besucht und mit Ausbildern spricht, 
hört: Gerade im Bereich der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Kompetenzen sind wir nicht 
gut. Auch hier ist Nordrhein-Westfalen also kein 
Vorbild. Deshalb ist es naheliegend, dass wir uns 
zusammen mit diesen Ergebnissen mit den Auswir-
kungen und Zusammenhängen befassen und fra-
gen: Gibt es dafür vielleicht Erklärungen? 

Eines wird – so schlecht waren die Ergebnisse, 
Frau Ministerin Löhrmann deutlich –: Wenn hier jetzt 
nicht gehandelt wird, ist das nicht nur ungerecht und 
unsozial, sondern wir gefährden auch nachhaltig 
den Standort Nordrhein-Westfalen. Das können wir 
nicht hinnehmen. 

(Beifall von der CDU) 

Seitens der CDU-Fraktion haben wir immer betont, 
dass die Grundlage für Bildungserfolg guter Unter-
richt ist. Deshalb haben wir mit dem Schulkonsens 
die ideologische Strukturfrage beiseite geräumt und 
Schulen und Schulträgern neue Handlungsmöglich-
keiten eröffnet. Es macht uns jetzt aber auch frei, 
uns um das eigentliche Thema, nämlich die Unter-
richtsqualität, zu kümmern. Ich halte das Thema, 
das jetzt ansteht, für das Megathema in der Bil-
dungspolitik. 

Deshalb, Frau Ministerin Löhrmann, war es für mich 
überraschend, wie schnell Sie wieder mit Patentlö-
sungen oder auch Ablenkmanövern dabei waren.  

Erster Ansatz: Man gibt der Opposition Mitschuld. 
Dazu nur so viel: Wir haben natürlich von 2005 bis 
2010 gerne regiert. Vorher gab es 39 Jahre andere 
Farben, die es jetzt seit drei Jahren auch wieder 
gibt. Wichtig ist aber: Die Festlegung in der KMK, 
diese Vergleichsuntersuchungen anzustellen, sind 
genau in unsere Zeit gefallen; denn wir haben ein 
Interesse daran zu sehen: Wo stehen wir? Was 
müssen wir tun, damit wir entsprechend leistungs-
fähig und konkurrenzfähig sind? Das heißt, insoweit 
sind wir damit in der Verantwortung und wollen uns 
da auch nicht herausstehlen. Ich glaube, es hilft in 
dieser Frage auch nicht, wenn man mit den übli-
chen parteipolitischen Reflexen reagiert. 

(Beifall von der CDU und Ministerin Sylvia 
Löhrmann) 

Wir wollen Handlungsreflexe ablegen. Deshalb ist 
es, Frau Löhrmann, vielleicht nicht immer so sinn-
voll, wenn man dann mit den Patentrezepten 
kommt. Bei einem von Ihnen, was ich gelesen habe, 
war ich doch ein bisschen irritiert. Ich zitiere aus 
„Focus Online“, was ich gestern Abend aus dem In-
ternet abgeschrieben habe: 

„Nach Bundesländer-Schulvergleich – NRW 
setzt jetzt auf DDR-Ausbildung für seine Lehrer 

Die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen 
zieht aus dem schlechten Abschneiden ihrer 
Schüler beim Bundesländer-Vergleich eine ei-
genwillige Lehre. Künftig will sie sich die DDR-
Ausbildung vieler ostdeutscher Lehrer zum Vor-
bild nehmen.“ 

Liebe Frau Löhrmann, mit diesen Patentrezepten 
müssen Sie uns nicht befassen. Sie lösen nämlich 
nichts, und sie bringen uns auch nicht weiter. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir als CDU sind der Meinung: Jetzt geht es erst 
einmal darum, zu analysieren und dann vielleicht 
Handlungskonzepte aufzustellen. Wir müssen uns 
fragen: Wie viele Stunden im Bereich Mathematik, 
Biologie, Physik und Chemie fallen eigentlich struk-
turell aus? Wie hoch ist der Unterrichtsausfall ins-
gesamt in diesen Fächern? Wie viele Unterrichts-
stunden werden an einer Schule fachfremd erteilt? 
Welche Fortbildungen gibt es für fachfremd erteilten 
Unterricht? – Das sind nur einige wenige Fragen, 
die uns ein Stück weiterbringen. 

Sie wissen, wir haben in der Zeit der schwarz-
gelben Regierung die Lehrerausbildung neu gestal-
tet. Wir haben dabei insbesondere auf Prof. Bau-
mert gehört, der gesagt hat, es gehe um die Fach-
lichkeit des Lehrers. Die Fachlichkeit kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Deshalb ist das 
wichtig. 

Man kann sich aber auch mit Kleinigkeiten befas-
sen. Ich habe mir gestern Abend einmal den Spaß 
gemacht und habe, soweit das im Internet verfügbar 
war, die Stundentafel einer nordrhein-westfälischen 
Gesamtschule mit der Stundentafel einer sächsi-
schen Mittelschule verglichen.  

Siehe da, in den Klassen 5 bis 10 hat ein nordrhein-
westfälischer Gesamtschüler 44 Pflichtwochenstun-
den in den Fächern Mathematik, Biologie, Chemie 
und Physik.  

In Sachsen hat er während seiner Schullaufbahn 
52 Pflichtstunden. Dazu kommen in Sachsen sieben 
Stunden für Technik und Computer.  

Für diejenigen, die sich mit dem Thema nicht jeden 
Tag befassen, heißt das: Ein Schüler, der 40 Wo-
chen im Jahr in die Schule geht und während der 
Schullaufbahn acht Wochenstunden mehr hat, er-
hält in Sachsen bis zum Abschluss am Ende der 
zehnten Klasse 320 Unterrichtsstunden mehr in den 
Fächern Mathematik, Biologie, Physik und Chemie.  

Man braucht dafür gar nicht ganz tief zu schauen, 
aber wenn das so ist, liefert das schon ein Erklä-
rungsmuster beziehungsweise einen Hinweis da-
rauf, wo wir genauer hinsehen und welche Strategie 
wir verfolgen müssen. 

Wir wissen: Sachsen bildet im technisch-
gewerblichen Bereich gut aus. Wir müssen diesen 
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Anspruch auch haben, wenn wir für uns beanspru-
chen, Industrieland Nummer eins zu sein. 

Präsidentin Carina Gödecke: Ihre Redezeit, Herr 
Kollege. 

Klaus Kaiser (CDU): Deshalb sollten wir die Zeit 
dazu nutzen, statt Schwarzer-Peter-Spiele zu be-
ginnen und falsche Apologetik zu betreiben, in die-
ser Aktuellen Stunde vielmehr festzustellen, dass 
am Leistungsniveau unserer Schulen nachhaltig 
gearbeitet werden muss. 

Wir sollten diese Aktuelle Stunde auch dazu nutzen 
zu sagen: Wir wollen – vielleicht ähnlich wie beim 
Schulkonsens – pragmatisch und nicht ideologisch 
nach Lösungen suchen. 

Präsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit, bitte. 

Klaus Kaiser (CDU): Manchmal können diese Lö-
sungen ganz einfach sein. – Ich freue mich auf ei-
nen neuen schulpolitischen Dialog. 

(Beifall von der CDU) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – Die 
Großzügigkeit hinsichtlich der Redezeit des Kolle-
gen Kaiser, die ich zu Beginn dieser Debatte habe 
walten lassen, wird natürlich auch den anderen 
Fraktionen zugebilligt. Es geht um eine gute Minute, 
die überzogen worden ist. 

Frau Kollegin Gebauer von der FDP ist als nächste 
Rednerin vorgesehen. 

Yvonne Gebauer (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Frau Ministerin 
Löhrmann, Sie haben zu den Ergebnissen dieses 
Ländervergleichs zu Recht erklärt, dass es nichts zu 
beschönigen gibt. Diese Ergebnisse sind für Nord-
rhein-Westfalen ein mittleres Desaster, weil von den 
in Rede stehenden Kompetenzen wesentlich die 
Zukunft Nordrhein-Westfalens als Wissenschafts- 
und Wirtschaftsstandort abhängt. 

Der renommierte Bildungsforscher Köller hat zutref-
fend formuliert – ich darf zitieren –: „NRW rutscht 
langsam in die Bremen-Liga ab.“  

Offensichtlich gelingt uns in Nordrhein-Westfalen 
weder die Förderung der schwächsten noch der 
leistungsstärksten Schüler. Auch misslingt – wie in 
allen anderen Bundesländern – eine Entkoppelung 
der sozialen Herkunft vom Schulerfolg. Aber diese 
Ergebnisse sind nicht monokausal zu erklären. Jetzt 
mit dem Finger alleine auf Frau Löhrmann als ver-
antwortliche Ministerin in diesem Zusammenhang 
zu zeigen, wäre daher zu einfach.  

Die Frage stellt sich: Wie gelingt es, dass Nord-
rhein-Westfalen unter den Flächenländern nicht 
mehr die rote Laterne trägt?  

Wir als FDP-Fraktion finden, dass es – als einen 
entscheidenden Punkt – auf den Lehrer ankommt. 
Entscheidend ist und bleibt – wie es Herr Kaiser 
schon ausgeführt hat – die Qualität des Unterrichts.  

In dem Zusammenhang müssen wir zweifellos er-
neut einen Blick auf die Lehrerausbildung werfen 
und genau analysieren, was uns andere Länder vo-
raushaben und an dieser Stelle besser machen. 
Das aber heißt auch: Wir müssen unsere Pädago-
gen stützen. Dass in Nordrhein-Westfalen ausge-
rechnet die Entlastungsstunden der Lehrerausbilder 
gekürzt werden sollen, weist in die völlig falsche 
Richtung. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Meine Damen und Herren von Rot-Grün, ein wirkli-
cher Perspektivenwechsel macht einen Kurswech-
sel ihrer rot-grünen Schulpolitik an dieser Stelle 
dringend erforderlich. In den letzten drei Jahren hat 
Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen in der Schulpolitik 
falsche Schwerpunkte gesetzt. Sie konzentrieren 
sich nämlich nicht auf die Qualität des Unterrichts. 
Nein, nahezu alles wird dem Ziel des längeren ge-
meinsamen Lernens an dieser Stelle untergeordnet. 
Dorthin fließen auch die Ressourcen. Dabei hat 
doch die Studie erneut gezeigt, dass Länder mit ei-
ner Tradition des längeren gemeinsamen Lernens 
oftmals sehr schlechte Leistungsergebnisse erzie-
len.  

Also muss doch die Frage lauten: Wohin müssen 
die Schwerpunkte der Bildungspolitik in Nordrhein-
Westfalen verlagert werden, damit wir aus diesem 
Tal der schlechten Noten herauskommen? Millionen 
Euro fließen in Schulversuche wie etwa die Ge-
meinschaftsschule oder jetzt auch in den Schulver-
such PRIMUS. Dafür senken Sie an einer ganz ent-
scheidenden Stellschraube für guten Unterricht die 
Mittel, nämlich bei der Lehrerfortbildung! Sie senken 
diese Mittel um 4 Millionen €, weil – das stimmt – 
begrenzte Maßnahmen auslaufen, Frau Löhrmann. 
Das ist völlig richtig erkannt. Aber trotzdem sollten 
an der Stelle freiwerdende Mittel dazu genutzt wer-
den, die fachspezifische Fortbildung weiter auszu-
bauen. Das gilt insbesondere für fachfremden Un-
terricht.  

Auch wenn der Umfang der Lernzeit alleine nur be-
grenzten Einfluss auf die Leistungsergebnisse hat, 
dürfen aus rein finanziellen Gründen heraus Vertre-
tungsmittel an dieser Stelle nicht gestrichen werden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Frau Ministerin Löhrmann, Herr Kaiser hat es be-
reits angesprochen: Es ist ein Stück weit blamabel, 
dass wir zwar im vierten Jahr Ihrer Regierung sind, 



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3778 Plenarprotokoll 16/41 

 

aber das Thema „Unterrichtsausfall“ bei der Landes-
regierung in keiner Weise erfasst wird. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Meine Damen und Herren, die ostdeutschen Länder 
zeichnen sich durch klare Anforderungen und deut-
liche Wertschätzung für Mathematik und Naturwis-
senschaften aus. Leider ist das in Nordrhein-
Westfalen nicht der Fall. Im Gegenteil: Hier wird 
man – ich muss es an dieser Stelle einmal sagen – 
von der Fraktion der Grünen geradezu in eine be-
stimmte Ecke gestellt, wenn man schwache Ergeb-
nisse im Fach Mathematik an Gesamtschulen mit 
mehr als 40 % ausreichender Punktzahl thematisiert 
und nachfragt, welche konkreten Unterstützungs-
leistungen seitens der Landesregierung geplant 
sind. Eine Antwort hierzu gab es nicht. 

Mitunter wird sogar kritisiert, dass wir als FDP einen 
so hohen Wert auf diese sogenannten harten Fä-
cher legen. Aber es sind doch genau diese Kern-
kompetenzen, die wir dringend stärken müssen. 
Das hält uns die Studie ja eindeutig vor Augen.  

Meine Damen und Herren von Rot-Grün, meine 
Frage an Sie: Was tun Sie in diesem Zusammen-
hang?  

Sie bauen schrittweise Leistungs- und Qualitäts-
standards ab. Individuelle Leistungsanforderungen 
werden bei Ihnen – so habe ich zumindest das eine 
oder andere Mal den Eindruck – als Makel und nicht 
als Chance begriffen. Das gilt nicht nur für die leis-
tungsschwächeren, sondern auch für die leistungs-
stärkeren Schüler. Denn auch deren Ergebnisse 
sind in Nordrhein-Westfalen leider nur unterdurch-
schnittlich.  

Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Berei-
che, die wir uns in naher Zukunft konkret anschauen 
müssen. Aber ich sage auch, ohne einen wirklichen 
Kurswechsel, und zwar weg von den politischen 
Spielwiesen hin zu einer kontinuierlichen Stärkung 
der Unterrichtsqualität, droht Nordrhein-Westfalen 
im Jahre 2018 bei einer Wiederholung der Studie 
sogar noch weiter zurückzufallen. – Ich danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Gebauer. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Frau Kollegin Hendricks.  

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, hier hilft kein 
Beschönigen. Die Ergebnisse des bundesweiten 
Ländervergleichs sind für unser Land Nordrhein-
Westfalen nicht gut ausgefallen. Das mag auch da-
ran liegen, dass die – übrigens auch von der CDU – 
eingeleiteten Maßnahmen zum Thema „MINT-
Ausbildung“ nicht gegriffen haben.  

Fakt ist, untersucht wurden rund 44.000 Schüler 
und Schülerinnen aus 1.300 Schulen, und zum ers-
ten Mal sind 30 Förderschulen untersucht worden. 
Auch die sind diesmal in den Blick genommen wor-
den.  

Aus den vorliegenden Ergebnissen müssen wir 
Konsequenzen ziehen. Deshalb bin ich sehr dank-
bar für die sachliche Diskussion, die heute Mor-
gen – auch von den Vertretern der Oppositionspar-
teien – in diesem Landtag geführt worden ist. 

(Zuruf von der CDU: Das unterscheidet uns 
von Ihnen!) 

Dass es mit dem geforderten Kurswechsel nicht so 
einfach ist, wird übrigens auch daran deutlich, dass 
auch die Ergebnisse in Hessen nicht besonders gut 
ausgefallen sind. Dort müsste der Kurs ein anderer 
sein. Die dortige Kultusministerin Nicola Beer ver-
teidigt die Schulpolitik ihres Hauses. Wir verteidigen 
natürlich unsere Politik, weil wir davon überzeugt 
sind, dass sie richtig ist.  

Die FDP fordert von uns einen Kurswechsel. Ich bin 
heute Morgen sehr dankbar dafür, Frau Gebauer, 
dass Sie sehr sachlich argumentiert haben. Ich 
freue mich über einen Dialog über die Fortsetzung 
der Entwicklung von Schulqualität in Nordrhein-
Westfalen.  

Ich bin auch Herrn Kaiser sehr dankbar, dass wir 
hier kein Schwarze-Peter-Spiel spielen und im 
Landtag keine Debatten führen wollen, die am Ende 
für unsere Schülerinnen und Schüler keine Konse-
quenzen haben.  

Wie eingangs schon gesagt, sind die Ergebnisse 
nicht zu beschönigen. Aber auch bei den Erkennt-
nissen müssen wir ebenso wie bei den Kausalitäten 
genau hinschauen.  

Die CDU fordert, dass die Qualität des Unterrichts 
oberste Priorität haben muss. – Ja, das sehen wir 
auch so, liebe Kolleginnen und Kollegen; das ist für 
uns selbstverständlich.  

Wenn man sich die Schulleistungen anschaut, ist 
festzustellen, in einer Reihe von ostdeutschen Län-
dern ist deutlich mehr integrativer naturwissen-
schaftlicher Unterricht erteilt worden. Ich möchte an 
eine Ihrer ersten Handlungen erinnern – deshalb 
habe ich eingangs gesagt, dass die Maßnahmen für 
die naturwissenschaftliche Fächer vonseiten der 
CDU-Regierung nicht gegriffen haben –, nämlich: 
Wir heben die vorsichtigen Ansätze des integrativen 
naturwissenschaftlichen Unterrichts auf und sorgen 
dafür, dass sie sich in Nordrhein-Westfalen nicht 
weiter realisieren lassen. Auch auf solche Dinge 
muss man nach dem Vorbild der ostdeutschen Län-
der noch mal schauen.  

Die didaktische Unterstützung durch das vorgese-
hene Landesinstitut bauen wir gerade aus, weil wir 
möchten, dass auch eine qualitätsvolle Begleitung 
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für die Schulen in Nordrhein-Westfalen möglich 
wird.  

Herr Kaiser, Sie haben das Prä der ostdeutschen 
Lehrerbildung eben formuliert nach dem Motto, Frau 
Löhrmann habe gefordert, die Lehrerbildung wie in 
Ostdeutschland zu gestalten.  

An dieser Stelle möchte ich auf den Hinweis des 
Schulforschers Hans Anand Pant aufmerksam ma-
chen, dass ein Großteil der heute in den Ostländern 
unterrichtenden Lehrer noch zu DDR-Zeiten ausge-
bildet worden ist. Das ist eine Feststellung der Wis-
senschaft.  

Zudem – auch das hat Pant festgestellt – hätten die 
Naturwissenschaften auch heute noch jenseits der 
Stundenpläne einen besonderen Stellenwert in den 
Angeboten der Schulen. Das haben sowohl die FDP 
als auch die CDU gerade noch einmal dargestellt.  

Nach den insgesamt schwachen Leistungen zeigt 
die Studie immer noch die extreme Abhängigkeit 
des Schulerfolgs von der sozialen Herkunft. Kinder 
aus bildungsaffinen Haushalten haben bis zu drei 
Jahre Vorsprung vor Kindern mit Migrationshinter-
grund. Am unteren Ende der Leistungsskala sind 
wir schlecht und am oberen sind wir nicht nennens-
wert besser. Besonders krass sind die Ergebnisse 
in Physik.  

Offensichtlich spielt die Lehrerbildung eine wichtige 
Rolle für den Schulerfolg der jungen Generation. 
Aber auch Haltungen und Einstellungen von Leh-
rern sind ein wichtiger Teil des Schulerfolgs. In die-
sem Zusammenhang ist festzustellen, dass der Un-
terricht in den naturwissenschaftlichen Fächern in 
Nordrhein-Westfalen – auch da stimmen wir Ihnen 
zu – zu einem Großteil fachfremd erteilt wird.  

In der Studie ist aber auch festgehalten worden, 
dass Fortbildungen beim anschließenden Unterricht 
in den naturwissenschaftlichen Fächern offensicht-
lich keine ausreichenden Wirkungen zeigen. Auch 
hier ist die Kausalität nicht ohne Weiteres gegeben. 
Wir werden uns genau anschauen müssen, was zu 
tun ist, um Lehrer zu befähigen, Naturwissenschaf-
ten so zu unterrichten, dass sie junge Menschen 
begeistern können. 

Bei den Schnellanalysen werden wir immer wieder 
mit dem Thema „Geld“ konfrontiert. Das ist immer 
eine der Analysen. Nach einer anderen Analyse ist 
das Hinschreiten zu G8 die Ursache für die schlech-
ten Leistungen. – Ich will darauf hinweisen, dass in 
allen ostdeutschen Ländern das Abitur nach acht 
Jahren abgelegt wird, sodass auch dieses Argu-
ment kein Beleg sein kann, warum unsere Leistun-
gen so sind, wie sie sind.  

Allerdings, meine Damen und Herren, müssen wir 
uns die Ergebnisse der Schulen sorgsam anschau-
en. Wir müssen die Schulen auch sozialräumlich 
unterschiedlich unterstützen. Wir müssen weg vom 
Gießkannenprinzip bei der Ressourcenzuweisung 

und Teile der Ressourcen nach einem Sozialindex 
vergeben. Nur so können wir Kindern mit einem so-
zial bedingt höheren Unterstützungsbedarf die För-
derung zukommen lassen, die sie wirklich benöti-
gen. Auch das ist individuelle Förderung und ein 
Teil präventiver Politik. 

Ich würde mir wünschen, dass wir genau diesen 
Weg auch mit Ihnen von der Opposition gehen 
könnten. Denn wir werden Lösungen für die Frage 
finden müssen, wie wir bei endlichen Haushaltsmit-
teln die bestmögliche Förderung für unsere Schüler 
und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen hinbe-
kommen können. 

Noch ein kurzer Hinweis: Es gibt keine einfachen 
Antworten, sondern es gibt nur komplexe Heraus-
forderungen. Das zeigt übrigens auch das Beispiel 
der Rütli-Schule in Berlin, die heute als Gemein-
schaftsvorzeigeschule hervorragende Ergebnisse 
aufweist. 

Lassen Sie mich schließen mit der Geschichte einer 
Schule in Schweden, über die die „FAZ“ gerade be-
richtet hat. In einer Schule in Malmö gibt es eine 
9. Klasse, die von der schwedischen Presse als 
„Bildungselend“ bezeichnet worden ist. Man hat dort 
die acht besten Lehrer des Landes zusammenge-
zogen und sie gebeten, den Unterricht für diese 
Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Innerhalb 
eines halben Jahres ist es gelungen, diese Klasse 
an die Spitze zu führen.  

Auch dieses Beispiel macht deutlich, dass es auf 
diese sehr komplexen Fragestellungen keine einfa-
chen Antworten gibt.  

Ich würde mich freuen, wenn wir in dieser sachli-
chen Diskussion, die wir heute Morgen begonnen 
haben, weiter fortschreiten könnten, um am Ende 
die Bildungschancen für alle Kinder und Jugendli-
chen in Nordrhein-Westfalen sicherstellen zu kön-
nen. – Ich bedanke mich. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Hendricks. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat, heu-
te herrscht eine etwas andere Tonlage und wir füh-
ren eine etwas ruhigere Debatte, als das die Über-
schriften der Pressemitteilungen nach Erscheinen 
der Studie vermuten ließen. Das kann ich nur be-
grüßen, denn wir haben hier eine gemeinsame Auf-
gabe vor uns. Das Hin- und Herschieben von 
Schuldzuweisungen nützt gar nichts, weil es immer 
wieder unterschiedliche Verantwortlichkeiten gege-
ben hat. Wir können das Ganze nur gemeinsam 
schaffen. 
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Erlauben Sie mir jedoch, Frau Gebauer, an dieser 
Stelle noch auf eines hinzuweisen: Von den 4.000 
Stellen unter anderem gegen Unterrichtsausfall, die 
unter Schwarz-Gelb in der Zeit von 2005 bis 2010 
eingepflegt wurden, mussten wir erst einmal 1.000 
nachfinanzieren. Die waren nämlich gar nicht im 
Haushalt angelegt. Allein bis 2015 haben wir nun 
9.500 Stellen in den Haushalt eingebracht. Dabei 
berücksichtigen wir die demografischen Effekte. Sie 
hingegen hatten in der mittelfristigen Finanzplanung 
10.000 Stellen abgesetzt. 

Von daher ist es etwas schmal, was Sie hier heute 
vorgetragen haben. Ich kann es Ihnen auch nicht 
ersparen, Sie damit zu konfrontieren, dass das Lan-
desinstitut von Ihnen einfach so aus der Landschaft 
gefegt wurde und wir dadurch in Nordrhein-
Westfalen zwei Jahre lang eine Fortbildungsbrache 
gehabt haben. 

(Widerspruch von der CDU) 

Wenn Sie sagen, dass die Fortbildung für Sie so 
wichtig ist, dann muss ich darauf hinweisen, dass 
wir da zwei Jahre lang Stillstand gehabt haben. Und 
dann gibt es die Kompetenzteams, die höchst un-
terschiedlich gearbeitet haben. 

(Zurufe von Klaus Kaiser [CDU]) 

– Lieber Kollege Kaiser, Sie müssten doch eigent-
lich froh sein, dass wir jetzt wieder genau eine sol-
che Qualitätsagentur aufbauen und dass wir die 
Kompetenzteams fortbilden. Nur so werden wir dem 
gerecht werden können, was hier eben postuliert 
worden ist, nämlich die Unterstützung von Lehrerin-
nen und Lehrern. Dies gilt es systematisch anzuge-
hen und es nicht dem Zufall zu überlassen, dass 
man an die richtigen Leute gerät. Dies gehört in die-
sem Zusammenhang zur Klarheit und zur Wahrheit 
dazu. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Mein Wunsch ist es, dass wir die Wissenschaftlerin-
nen hier nach Düsseldorf holen und miteinander re-
den. Das ist sehr wichtig, denn wir müssen dieses 
ernüchternde Ergebnis für NRW miteinander analy-
sieren.  

Natürlich kann sich niemand mit diesem Ergebnis 
zufriedengeben. Wir müssen uns fragen: Was kön-
nen wir von anderen Bundesländern lernen? Das ist 
doch hochspannend.  

Zunächst einmal: Die anderen Länder – gerade die 
ostdeutschen Bundesländer – haben sehr stark mit 
Strukturlösungen auf die demografische Entwick-
lung reagiert. Hier handelt es sich nicht um eine 
Spielwiese, sondern hier liegt eine sachgerechte 
Antwort vor. 

Von den Leistungsergebnissen in Sachsen können 
wir lernen, dass eine hohe Gymnasialquote nicht 
leistungsmindernd wirkt. Das ist ja eine der Thesen, 

die Sie gebetsmühlenartig immer wieder implizit un-
terschieben wollen. 

Auch Manfred Prenzel – immerhin selbst PISA-For-
scher –, früherer Leiter des Leibniz-Institutes für die 
Pädagogik der Naturwissenschaften, führt aus, dass 
die ostdeutschen Bundesländer sich ihre Leistungs-
erfolge sehr pragmatisch und sehr klar hintereinan-
der erarbeitet haben. Es geht unter anderem um die 
Vereinfachung der Schulsysteme, so analysiert er.  

Es ist auch wichtig, dass der Fokus der Wertschät-
zung der naturwissenschaftlichen Fächer erhalten 
bleibt. In den neuen Bundesländern gibt es eine 
ganz andere Kultur und Tradition mit Blick auf die 
MINT-Fächer. Diese Fächer haben in der Tat einen 
größeren Anteil in der Stundentafel. Wir müssen nur 
gemeinsam, Kollege Kaiser, definieren, welche Fä-
cher bei uns noch obendrauf gelegt oder weggelas-
sen werden sollen. 

Das ist der spannende Diskurs, den wir miteinander 
führen müssen: darüber, was in den Schulen ge-
lernt werden soll, was Sinn macht fürs Leben, was 
Sinn macht für den Beruf, dass wir an einigen Stel-
len entschlacken und neu definieren müssen. Das 
ist die Herausforderung, die wir hier gemeinsam an-
gehen müssen. Darauf darf man nicht einfach re-
flexhaft reagieren. 

Die Bevölkerungsstruktur in den neuen Bundeslän-
dern spielt natürlich auch eine Rolle. Wir haben 
doch eine ganz andere Quote an Zuwanderern hier 
in Nordrhein-Westfalen. Der Kollege Bas wird sich 
damit gleich in seinem Beitrag noch tiefergehend 
beschäftigen. Die Ergebnisse der Kinder mit Zu-
wanderungsgeschichte sind ebenfalls differenziert 
zu betrachten; hier müssen unterschiedliche Ant-
worten gefunden werden. Das ist auch eine ge-
meinsame Aufgabe. 

Der Generalbefund jedoch – das ist leider heute 
Morgen noch gar nicht angeführt worden – bleibt 
wieder einmal für alle Bundesländer der gleiche: 
Unabhängig von Regionalligavergleichen entschei-
det die soziale Herkunft in Deutschland wie in kaum 
einem anderen europäischen Staat über den Bil-
dungserfolg von Kindern. Das wissen wir seit Be-
ginn der PISA-Erhebung, und das kann uns doch 
wahrhaftig nicht ruhen lassen! Es ist immer wieder 
eine grundsätzliche Ohrfeige für das deutsche Bil-
dungssystem. Da nützt es nichts, in die Regionen 
zu schauen. Hier haben wir eine gewaltige Aufgabe 
gemeinsam zu bewältigen.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir können uns das weder gesellschaftlich noch 
demokratisch erlauben. Wir können es uns auch mit 
Blick auf die Wirtschaft und die Fachkräfte, die dort 
gebraucht werden, nicht erlauben. Wir können es 
uns vor allen Dingen angesichts des Rechts der 
Kinder und Jugendlichen auf ihren Bildungserfolg 
nicht erlauben, diese Situation so zu belassen. 
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Ich möchte, dass wir es schaffen, eine Leidenschaft 
für das Forschen und Experimentieren in den Kin-
dern und Jugendlichen zu wecken und vor allen 
Dingen zu erhalten. 

Es gibt einen Schriftsteller der Renaissance, 
François Rabelais, der einmal sehr klar gesagt hat – 
ich finde, das ist immer noch die wunderbarste Be-
schreibung für individuelle Förderung –, dass es 
wichtig ist, wahrzunehmen: Kinder sind keine Fäs-
ser, die gefüllt werden wollen, sondern Fackeln, die 
man entzündet. 

(Beifall von Hans Christian Markert [GRÜNE]) 

Das ist genau der Punkt: diese Leidenschaft, die 
Begeisterung für das Lernen zu wecken, dafür zu 
brennen, dass man sich anstrengen muss, dass 
man sich manchmal durchbeißen muss, aber vor 
allen Dingen, dass man mit Freude beim Lernen 
dabei ist.  

Es gilt, für alle Kinder diese Chancen in der Gesell-
schaft zu eröffnen und sie zu unterstützen sowie 
auch die Lehrer und Lehrerinnen zu unterstützen, 
dass sie das leisten können. Das ist unsere ge-
meinsame Aufgabe. 

Jetzt bitte keine Reflexe zurück zu altem Bimsen, 
falsch verstandenem Fachunterricht, sondern hin zu 
einem kompetenzorientierten Unterricht, in dem Ma-
thematik und Naturwissenschaften einen hohen 
Stellenwert haben. Sie sollen auch in der Bildungs-
landschaft geschätzt werden und die entsprechende 
Anerkennung erfahren – neben der klassischen 
Sprachenkompetenz, in der wir 2009 ja gar nicht so 
schlecht abgeschnitten haben. Also: Gemeinsame 
Aufgaben! 

Ich würde mich freuen, wenn wir die verantwortli-
chen Forscherinnen in den Schulausschuss einla-
den und dort wirklich einen sachorientierten Diskurs 
miteinander führen würden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Beer. – Für die Piraten spricht Herr Kollege 
Marsching. 

Michele Marsching (PIRATEN): Vielen Dank. – 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren hier auf der Tribü-
ne und im Stream! Wir reden über den IQB-
Ländervergleich 2012. Ich bin sehr glücklich, dass 
wir eine sachliche Debatte führen. Ich hatte ein 
bisschen erwartet, wir würden die Empörungswellen 
hin- und herschwappen lassen, wer wann dran war 
und wer was falsch gemacht hat. Ich finde, es ge-
hört viel Mut dazu, hier sachlich zu diskutieren. Da-
für möchte ich mich bedanken. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Das Wichtige bei dieser Studie ist: Sie bringt keine 
grundlegend neuen Erkenntnisse. Sie versetzt uns 
in die Lage, dass wir über die alten Probleme neu 
reden können, dass wir in die Zukunft schauend 
darüber nachdenken können, wie wir diese Proble-
me an den Schulen lösen können. Wir müssen nicht 
zurückgucken, was die anderen falsch gemacht ha-
ben. 

Ich sehe vier zentrale Punkte, über die wir reden 
müssten: 

Erstens. Das Statistische Bundesamt hat im Jahr 
2010 die Bildungsausgaben pro Schüler zusam-
mengerechnet. NRW liegt dort auf dem letzten 
Platz – mit 5.500 € pro Schüler. In Bayern sind es 
6.900 €, in Sachsen 7.900 €, in Thüringen 8.600 €. 
Das sind über 50 % mehr Ausgaben. Welch ein 
„Wunder“, dass Nordrhein-Westfalen da die rote La-
terne hat!  

Zweitens. Lassen Sie uns einen Blick auf die Per-
sonalausgaben je Schüler werfen. Der Bildungsfi-
nanzbericht 2012 bescheinigt NRW mit 4.200 € pro 
Schüler auch hier den letzten Platz. In Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen werden 2.100 € 
mehr pro Schüler ausgegeben. Das sind wieder 
50 % mehr. Die alleinige Betrachtung der Qualifizie-
rung der Lehrkräfte bringt uns hier nicht weiter; sie 
ist nicht zielführend. 

Drittens. Gucken wir uns das Schüler-Lehrer-
Verhältnis an. Da haben die Gewinner der Studie 
einen klaren Vorteil; denn bei ihnen kommen zwölf 
bis 14 Schüler auf einen Lehrer. In Nordrhein-West-
falen sind es 17. Das sind wieder 50 % mehr – aber 
in die falsche Richtung. Das sind Fakten, die bei ei-
ner Analyse der Ergebnisse berücksichtigt werden 
müssen. 

Viertens. Wenn man sich die Unterrichtsstunden 
anguckt – Herr Kaiser hat das gerade getan –, dann 
sieht man: In bayerischen Mittelschulen wird Ma-
thematik mit 29 Jahreswochenstunden unterrich-
tet – das sind die durchschnittlichen Wochenstun-
den in den sechs Jahren von Klasse 5 bis Klasse 10 
zusammen –, in den Realschulen in NRW sind es 
24. Das hört sich erst einmal nicht dramatisch an. In 
sächsischen Gymnasien kommen die Schüler auf 
25 Jahreswochenstunden. In NRW sind es 22. Auch 
dieser Unterschied hört sich nicht dramatisch an.  

Wenn man das jedoch in absoluten Zahlen aus-
drückt, dann heißt das, dass NRW-Schüler an den 
Mittelschulen bzw. an den Realschulen 195 Unter-
richtsstunden weniger in Mathematik bekommen 
oder – anders ausgedrückt – sechseinhalb kom-
plette Schulwochen. An den Gymnasien sind es 
immerhin noch 117 Schulstunden oder vier kom-
plette Schulwochen. 

Bei den Naturwissenschaften sieht es noch viel 
schlimmer aus. In Sachsen werden die Schülerin-
nen und Schüler mit 27 Jahreswochenstunden un-
terrichtet, in Nordrhein-Westfalen liegt der Durch-
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schnitt bei nicht gymnasialen Schulen bei 20 Wo-
chenstunden. Das sind 273 komplette Schulstunden 
weniger Naturwissenschaften. Insofern ist klar, dass 
NRW nicht diese guten Ergebnisse bringen kann. In 
Thüringen werden an den Gymnasien 29 Jahres-
wochenstunden unterrichtet. Hier sind es 22. Das 
sind wieder 50 % – aber in die falsche Richtung. 

Das sind Fakten, die wir bei der Analyse der Ergeb-
nisse berücksichtigen müssen. Das wirft auf die In-
terpretation seitens der Kultusministerkonferenz ein 
verdammt schlechtes Licht. 

Bessere Lehrerausbildung allein hilft uns nicht. Wir 
müssen an die Ausstattung der Schulen ran. Wir 
müssen diese Probleme jetzt angehen. Wir müssen 
die Schulen finanziell, personell und sachlich besser 
ausstatten. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Die Studie zeigt eine beachtliche Streuung bei den 
Leistungen in den Schulen, auch an Gymnasien. 
Daraus kann man eigentlich nur schließen: Indivi-
duelle Förderung ist das Wichtigste, was wir ma-
chen müssen. Das ist der richtige Ansatz. Denn 
damit lösen wir auch die wesentlichen Problemfel-
der; Frau Gebauer, Frau Hendricks und Frau Beer 
haben es gerade angesprochen. Die „soziale Dispa-
rität“, das soziale Umfeld, die soziale Stellung der 
Eltern, das ist immer noch wichtig für den Lernerfolg 
der Schüler. Schülerinnen und Schüler mit Migrati-
onshintergrund profitieren noch viel zu wenig von 
diesem Schulsystem. 

Wir müssen auch über den unterschiedlichen Erfolg 
der verschiedenen Geschlechter in den Fächern 
Mathematik und Naturwissenschaften reden. Wir 
müssen weitere Anstrengungen betreiben, auch 
Mädchen und junge Frauen für diese Fächer zu 
gewinnen, denn diese Fächer sind für alle Schüle-
rinnen und Schüler wichtig. 

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler – das 
ist der letzte Punkt – ist dabei das Allerwichtigste. 
Wir müssen ihnen einen Lernerfolg beschaffen. Wir 
dürfen die Potenziale, die sie haben, nicht brachlie-
gen lassen. Wir können es uns nämlich einfach 
nicht leisten, Schülerinnen und Schüler unter ihren 
Möglichkeiten hängen zu lassen. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Deswegen möchte ich die Landesregierung an den 
rot-grünen Koalitionsvertrag erinnern: Kein Kind zu-
rücklassen. – Der Handlungsbedarf ist hier offen-
sichtlich. Wir müssen die individuelle Förderung 
endlich durchführen. Das darf kein laues Lippenbe-
kenntnis mehr bleiben. Wir dürfen nicht „Weiter so“ 
machen in der Schulpolitik. 

Um die individuelle Förderung aller Kinder und Ju-
gendlichen zu ermöglichen, müssen wir grundle-
gende Verbesserungen anstoßen. Es muss um die 
Ausstattung der Schulen gehen. Es muss um die 
Lehrkräfte gehen. Wir müssen über kleinere Klas-

sen reden. Wir brauchen auch flexiblere Ausbil-
dungsgänge, damit die Schüler ihre Talente geför-
dert sehen und bei ihren Talenten Lernerfolge ha-
ben. 

Da biete ich einen Blick in unser Wahlprogramm an. 
Das ist das, was wir „fließende Schullaufbahn“ nen-
nen. – Vielen Dank.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Marsching. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Dass zwei Oppositionsfraktio-
nen eine Aktuelle Stunde zu dieser Studie beantragt 
haben, das wundert mich überhaupt nicht. Ich bin 
froh, dass Sie heute anders als in der Presse und 
auch im Wording ihrer Antragstexte eine andere 
Tonlage angeschlagen haben.  

Ich habe es bereits bei Vorstellung der Ergebnisse 
des Ländervergleichs gesagt und wiederhole es hier 
ausdrücklich: Mit den Ergebnissen können wir nicht 
zufrieden sein. Da gibt es nichts zu beschönigen. 
Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompe-
tenzen unserer Schülerinnen und Schüler müssen 
besser werden.  

Wer mich kennt, weiß, Herr Kaiser, dass ich ange-
sichts eines solchen Befundes nicht zur Tagesord-
nung übergehe, sondern das ernst nehme und das 
als Auftrag betrachte, daran gemeinsam systema-
tisch zu arbeiten. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

Aufgrund Ihrer Aussage zu den Studien grundsätz-
lich: Diese Studie wurde wie zuvor schon andere 
vergleichbare von der Kultusministerkonferenz in 
Auftrag gegeben, um das Erreichen der länderüber-
greifenden Bildungsstandards zu überprüfen. Die-
ses Ziel unterstütze ich nachdrücklich. Es bedarf 
anspruchsvoller Standards, um die Vergleichbarkeit 
von Abschlüssen zwischen den Bundesländern zu 
gewährleisten. Das stellt niemand infrage. Das ist 
angesichts der föderalen Struktur und der Diskussi-
on um den Föderalismus auch zwingend erforder-
lich. 

Wenn wir uns die Länder angucken, müssen wir lei-
der feststellen, dass die meisten anderen Länder, 
was diese Studie angeht, besser sind.  

Wir reden an dieser Stelle nicht darüber, was eine 
Schulministerin macht oder ein Landtagsparlament, 
sondern wir reden darüber, was Schülerinnen und 
Schüler geleistet haben und was Lehrerinnen und 
Lehrer dazu beigetragen haben.  

Deshalb möchte ich folgende Aussage aus der Stu-
die ausdrücklich treffen: In Mathematik erreichen 
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bereits ein Jahr vor dem angestrebten Abschluss 
70 % unserer Schülerinnen und Schüler in Jahr-
gangsstufe 9 die von der Kultusministerkonferenz 
festgelegten Regelstandards für den Hauptschulab-
schluss und 39 % die Regelstandards für den mittle-
ren Schulabschluss. Das heißt, unsere Schülerin-
nen und Schüler können auch in den MINT-Fächern 
etwas, aber sie können nicht genug. 

(Beifall von den GRÜNEN)  

Ich will das nur deshalb sagen, damit wir nicht die 
Botschaft ins Land senden: Wir können alle nichts. 
Wir lernen deswegen auch gar nicht, weil es über-
haupt nichts bringt. – Das ist mir wichtig. 

Es ist aber klar – das haben alle gesagt –: Wir müs-
sen mehr Jugendliche zu besseren Ergebnissen 
bringen. Das sind wir den Kindern schuldig. Das 
sind wir aus sozialpolitischer Sicht unserem Land 
schuldig. Und das sind wir aus wirtschaftlichen 
Gründen unserem Land schuldig.  

Meine Damen und Herren, Bildung ist ein mehrjäh-
riger Prozess. Das heißt, die Fähigkeiten und Kom-
petenzen, die bei den Schülerinnen und Schülern 
im Frühjahr des vergangenen Schuljahres überprüft 
wurden, haben sie in mehreren zurückliegenden 
Jahren erworben und nicht allein im Jahr 
2011/2012. So weit reichen unsere mathematischen 
Kenntnisse, glaube ich, dann schon, um festzustel-
len, wie lange die Schülerinnen und Schüler bei un-
terschiedlichen Regierungen zur Schule gegangen 
sind.  

Frau Gebauer, Sie haben sich auf aktuelle Ent-
scheidungen der Landesregierung zu Fortbildungs-
mitteln bezogen. Die Kürzung der Fortbildungsmittel 
geht aber auf Ihre Entscheidung zurück; das will ich 
noch einmal in Erinnerung rufen. Und die Frage des 
Unterrichtsausfalls und der flexiblen Mittel hat mit 
der Erhebung der Daten der Schülerinnen und 
Schüler nichts, aber auch gar nichts zu tun. Sie ver-
suchen hier eben doch, daraus parteipolitisches 
Kapital zu schlagen. Und das ist nicht redlich. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Herr Marsching, Sie haben gesagt, NRW habe wie-
der die rote Laterne. – Auch das möchte ich im Inte-
resse der Schülerinnen und Schüler, die Leistungen 
erbracht haben, zurückweisen. Wir haben nämlich 
seit PISA 2000 durchaus Verbesserungen der 
Schülerleistungen zu verzeichnen, und zwar durch 
die Anstrengungen aller. Beim Ländervergleich in 
den Grundschulen im letzten Jahr und beim Län-
dervergleich 2009 in den sprachlichen Fächern er-
reichten unsere Schülerinnen und Schüler durchaus 
respektable Ergebnisse. Manchmal lagen wir da auf 
Platz 5 und damit im Mittelfeld. Deswegen reicht al-
lein der Verweis – ich betone: allein der Verweis – 
auf die Ressourcen nicht aus. Es reicht auch nicht 
allein eine quantitative Betrachtung, sondern ent-
scheidend ist die Qualität der erteilten Unterrichts-
stunden.  

Was wir jetzt tun müssen und was wir tun, ist, uns 
die Frage zu stellen, warum es im mathematisch-
naturwissenschaftlichen Bereich nicht solche Ver-
besserungen im Vergleich zu den Ausgangslagen 
gibt. Denn – das will ich ausdrücklich sagen – in 
Nordrhein-Westfalen ist vieles unternommen wor-
den, um gerade die mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler zu stärken. Ich nenne beispielsweise das 
SINUS-Projekt, das wir auf Landesebene weiterge-
führt haben, nachdem das Kooperationsverbot dem 
ursprünglichen Bund-Länder-Versuch SINUS-
Transfer ein Ende gesetzt hatte, und das in Grund-
schulen sehr erfolgreiche interdisziplinäre Projekt 
PIK AS, ein Kooperationsprojekt mit den Universitä-
ten Dortmund und Münster in Verbindung mit der 
Telekom Stiftung. – PIK AS ist im Übrigen für den 
Polytechnik-Preis 2013 nominiert.  

Das heißt, wir haben sehr gute Programme, die 
auch nominiert sind und die ausgezeichnet werden, 
die ich auch mit voller Kraft und intensiv unterstütze.  

Aber wir müssen feststellen, dass die bisher reali-
sierten Maßnahmen noch nicht die erhofften Früch-
te getragen und nicht alle der zu einem früheren 
Zeitpunkt gestellten Weichen zum gewünschten Ziel 
geführt haben. Schnellschüsse und Aktionismus 
nach dem neuerlichen unbefriedigenden Ergebnis 
eines Ländervergleichs wären jedoch fehl am Plat-
ze.  

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
Wissenschaft, Schule und Verbänden werden wir 
Vorschläge erarbeiten, wie die mathematisch-
naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler besser werden können. Ich ha-
be überhaupt kein Problem damit, auch Expertinnen 
und Experten aus Sachsen hierher zu holen, damit 
sie uns erläutern, wie sie vorgehen und was wir von 
ihnen lernen können.  

Eines ist jetzt schon klar: Die Gestaltung der Schul-
struktur und die Schulform sind nicht der aus-
schlaggebende Faktor für die Erfolge der ostdeut-
schen Länder. Darauf weisen die Autoren der Stu-
die hin. Ich warne daher davor, alte ideologische 
Gräben aufzureißen. Das ist nicht im Interesse un-
serer Schülerinnen und Schüler. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Eine Aussage scheint mir allerdings sehr plausibel 
zu sein: Wir brauchen gut qualifizierte Lehrerinnen 
und Lehrer. 

Lieber Herr Kaiser, für eine Ihrer Anmerkungen ha-
ben Sie sich online etwas herausgesucht. Ich würde 
Sie doch bitten, sich auf meine Originalauskünfte 
und -aussagen zu beziehen. Der Verweis auf die 
ostdeutschen Länder stammt von den Wissen-
schaftlern selbst und nicht von mir.  

Daneben gab es am Rande der KMK die Aussagen 
des Präsidenten, Herrn Minister Dorgerloh von der 
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SPD, und einer der Vizepräsidentinnen, Frau Minis-
terin Kurth für die CDU aus Sachsen, die auch 
Chemielehrerin ist. Sie haben beide genau diesen 
Punkt verstärkt. Auch die Menschen, die mit dem 
SED-Regime überhaupt nicht übereingestimmt ha-
ben, waren in den naturwissenschaftlichen Fächern 
besonders aktiv, weil sie dort ideologiefrei ihren Un-
terricht gestalten konnten. Das trägt offensichtlich 
fort und führt zu besseren Ergebnissen. Ich finde es 
völlig in Ordnung, sich das anzugucken. Das ist 
auch kein Hinweis darauf, dass unsere Lehrerinnen 
und Lehrer nicht ähnlich qualifiziert arbeiten würden 
und könnten. 

Also: Wir setzen uns zusammen. Wir tragen Maß-
nahmen zusammen. Wir intensivieren die Fortbil-
dung. Wir nutzen das neue Landesinstitut, uns da-
bei zu unterstützen. Ich möchte auch noch einmal 
feststellen: Es war ein Fehler, das Landesinstitut 
abzuschaffen. Das hatte mit Bürokratieabbau nichts 
zu tun. Wir brauchen ein Landesinstitut, das unter 
anderem gute Fortbildung systematischer in die 
Fläche trägt. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kol-
legin Vogt. 

Petra Vogt (CDU): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Neben einer sachlichen Debat-
te zeigen sich leider heute bei den regierungstra-
genden Fraktionen immer mal wieder die üblichen 
ideologischen Schablonen. 

Liebe Frau Beer, ich weiß nicht, wie lange Sie das 
noch machen möchten; aber wenn Sie sich immer 
wieder damit herausreden, dass Migrationshinter-
grund und soziale Herkunft schlechte schulische 
Leistungen rechtfertigen, kann ich Ihnen nur sagen: 
Das ist nicht unsere Form von Bildungspolitik, und 
das ist nicht unser Anspruch an Bildungspolitik. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Mir wird angst und bange, wenn ich von Ihnen eine 
solche Aussage höre, wie Sie sie gerade getätigt 
haben. Sie haben gerade von falsch verstandenem 
Fachunterricht gesprochen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie verstehen alles 
falsch!) 

Wenn diese Studie eines gezeigt hat, dann doch, 
dass wir klaren und guten Fachunterricht brauchen, 
um klare und gute Ergebnisse zu erzielen, Frau 
Beer. Bitte schauen Sie sich die Studie noch mal 
ganz genau an; dann werden Sie das sehen. 

(Beifall von der CDU) 

Sie haben eben auch den wunderschönen Satz ge-
sagt, dass es nicht darum geht, bei unseren Schüle-
rinnen und Schülern Fässer zu füllen, sondern da-

rum, bei ihnen Fackeln zu entzünden. Ich muss am 
heutigen Tage feststellen: Es ist Ihnen weder ge-
lungen, Fässer zu füllen, noch ist es Ihnen gelun-
gen, Fackeln zu entzünden. Sonst hätten wir heute 
nämlich andere Ergebnisse. 

(Beifall von der CDU) 

Frau Ministerin Löhrmann, Sie haben darauf hinge-
wiesen, dass diese Daten aus der Vergangenheit 
stammen. Das ist völlig korrekt. Sie konnten sich 
auch nicht den Hinweis verkneifen, wer wann die 
Regierung gestellt hat. Auch das ist völlig korrekt. 
Uns ist aber wichtig – darum haben wir diese Aktu-
elle Stunde beantragt –, zu überlegen, wie wir die 
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler ver-
bessern können. Dazu gehört nicht nur ein Blick in 
die Vergangenheit, sondern vor allem ein Blick in 
die Zukunft. 

Die heutige Debatte zeigt auf geradezu exemplari-
sche Weise, wie eng die Verknüpfung verschiede-
ner Sachgebiete, die augenscheinlich eigene The-
menblöcke sind, dennoch ist. Zum einen haben wir 
im Bereich der Schulpolitik genau am heutigen Ta-
ge das 9. Schulrechtsänderungsgesetz auf dem 
Tisch liegen. Zum anderen zeigt uns die aktuelle 
Ländervergleichsstudie, dass Nordrhein-Westfalen 
zu den Schlusslichtern der Bundesländer gehört. 

Mit Einverständnis der Präsidentin würde ich gerne 
aus der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 
12. Oktober 2013 zitieren. Dort steht auf der Titel-
seite zu diesem Ländervergleich: 

„Nordrhein-Westfalen ist längst zu einem der 
großen Schandflecken der deutschen Bildungs-
politik geworden: …“ 

Sie können das gerne in diesem sehr aktuellen Arti-
kel nachlesen. 

Diese Tatsache alleine ist schon traurig genug. Aber 
glauben Sie allen Ernstes, Frau Ministerin Löhr-
mann, dass Ihre aktuelle Schulpolitik daran für die 
Zukunft etwas zum Positiven verändern wird? Glau-
ben Sie wirklich, dass die Verunsicherung bei Schü-
lern, Lehrern und Eltern, die Sie mit Ihrem heutigen 
Schulrechtsänderungsgesetz zu verantworten ha-
ben, einen qualitativ besseren Unterricht hervor-
bringen wird? Meinen Sie nicht auch, dass die Ver-
unsicherung innerhalb der Lehrerschaft bezüglich 
des Inklusionsgesetzes sich auch auf unsere Schü-
ler ausbreitet? Meinen Sie nicht auch, dass diese 
Verunsicherung letztlich auch eine Stellschraube für 
die schulischen Leistungen ist, die im Rahmen der 
IQB-Studie untersucht und bewertet worden sind? 
Diese Leistungen werden auch später noch einmal 
bewertet. Glauben Sie, dass Sie dann eine Verbes-
serung erzielen? Das Gegenteil wird der Fall sein. 

Es ist die eine Sache, die Änderungen des Schul-
rechts und die Änderungen in der Schulpolitik etwas 
überheblich als großen Wurf anzukündigen. Eine 
andere Sache ist es aber, diesen Ankündigungen 
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Taten folgen zu lassen – Taten, denen nicht eine 
ideologische Prägung anzumerken ist, sondern Ta-
ten, die eine wirkliche Veränderung zum Positiven 
hin erkennen lassen und ihr Augenmerk auf die 
Qualität richten. Bis zum heutigen Tage fehlt uns als 
CDU-Fraktion jeglicher Hinweis auf Qualität im in-
klusiven Unterricht. 

(Beifall von der CDU) 

Wir fordern Taten, die Sachlichkeit, Durchdachtheit 
und Verlässlichkeit ausstrahlen; Taten, die den Leh-
rern einen stabilen Fahrplan und einen roten Faden 
an die Hand geben und eben nicht Verunsicherung 
hervorrufen; Taten, bei denen die Lehrer wissen, 
was die strukturellen Veränderungen für sie bedeu-
ten; Taten, bei denen die Schüler wissen, wie die 
Inklusion umgesetzt werden wird und in welcher Art 
ihre Klasse demnächst unterrichtet wird. Taten, 
Frau Löhrmann, Taten sind gefragt – nicht die Art 
von weißer Salbe, die Sie uns Monat für Monat ver-
kaufen wollen! 

Wie lange sprechen wir jetzt schon über die Inklusi-
on und das Schulrechtsänderungsgesetz? – Be-
stimmt eineinhalb Jahre. Und Sie haben bis heute 
nichts zur Qualität gesagt. 

(Zuruf von Eva Voigt-Küppers [SPD]) 

Die Lehrerinnen und Lehrer im Land, mit denen 
man spricht, wissen nicht, wie sie Qualität in diesem 
Unterricht umsetzen sollen. Wir haben es zahlreich 
in diesem Hause eingefordert. Von Ihnen ist bisher 
nichts gekommen. Im Gegenteil: erst mit heißer Na-
del um einen ideologischen Kern herumgestrickt 
und dann gemerkt: Ach, du Schreck, so kann ich 
das aber nicht machen! 

Man sieht es an den Änderungen in den vergange-
nen 24 Stunden. In diesem Strickwerk sind Ma-
schen drin, die so groß sind, dass sie mit einem Fli-
cken nicht mehr zu stopfen sind. Ihnen wird Ihre ei-
gene Schulpolitik auf Schritt und Tritt um die Ohren 
gepfeffert – von Schülerverbänden, von Lehrerver-
bänden, von Elternvertretungen, von der Wissen-
schaft, von Praktikern, von Theoretikern, also ei-
gentlich von fast allen. 

Es ist dringend an der Zeit, zur Kenntnis zu neh-
men, dass hier etwas gewaltig schiefläuft. Lassen 
Sie sich doch einmal vom Blick über den ideologi-
schen Tellerrand überraschen! Vielleicht finden Sie 
dort Lösungsansätze, die zielorientiert, sachgerecht, 
angemessen und verhältnismäßig sind und unsere 
Schülerinnen und Schüler nach vorne bringen. 

Seit dreieinhalb Jahren sind Sie nunmehr in der 
Verantwortung – eine verdammt lange Zeit für Ex-
perimente. Experimente kann man sich aber schon 
gar nicht dann erlauben, wenn man bereits die rote 
Laterne trägt. 

(Beifall von der CDU) 

Dann ist es höchste Zeit, umzusteuern und die Un-
terrichtsqualität in den Blick zu nehmen. Die jungen 
Menschen in unserem Land haben ein Recht auf 
gute Bildung, denn die ist der Schlüssel für ihre Zu-
kunftsgestaltung. Lassen Sie dafür vernünftige und 
durchdachte Taten folgen! Es geht um nicht weniger 
als um die Zukunft unseres Landes. 

Um es einmal mit den Worten meines Fraktionsvor-
sitzenden Laumann zu formulieren: Wer nicht rech-
nen kann, kann auch nicht Ingenieur werden. – Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Vogt. – Für die Fraktion der SPD 
spricht Herr Kollege Feuß. 

Hans Feuß (SPD): Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Es ist jetzt schon sehr 
viel über diese Studie gesagt worden. Ich will mich 
ein wenig mit dem befassen, was Herr Kaiser als 
zentral benannt hat, nämlich der Analyse. Er hat 
sehr stark den Aspekt der Fachlichkeit betont. Wenn 
ich die Qualität von Unterricht verbessern will, dann 
ist Fachlichkeit nur eine Seite der Medaille. Ich 
muss auch die notwendige Vermittlungskompetenz 
haben. 

(Beifall von Eva Voigt-Küppers [SPD]) 

Von daher ist es wichtig, dass in der Universität 
demnächst darauf geachtet wird, dass gerade bei 
der Besetzung der Stellen für die naturwissenschaft-
lichen Fächer und Mathematik neben den fachli-
chen Aspekten auch der Aspekt der Didaktik eine 
entscheidende Rolle spielt. Denn erst wenn die Leh-
re an der Universität ein gutes Modell ist, dann kön-
nen die angehenden Lehrer in der Schule das auch 
entsprechend umsetzen. 

Von Ostwestfalen lernen, heißt Gutes lernen. 

(Beifall von der SPD) 

Letzte Woche Freitag war der Jahresempfang der 
Universität Bielefeld. Die Universität Bielefeld 
vergibt seit Jahren einen Preis für gute Lehre, der 
an Dozentinnen und Dozenten unter 40 Jahren 
geht. Diesmal wurde eine Frau aus dem Bereich 
Physik und Didaktik der Physik ausgezeichnet. Es 
ist sehr wichtig, dass die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer an den Universitäten das Modell 
sind, das dann auch dafür sorgen kann, dass es in 
der Schule ankommt. 

Ich selber habe auch studiert. Es gibt aber auch an-
dere, die das in der Schule erlebt haben. Manchmal 
gilt nämlich der Spruch: Alles schläft und einer 
spricht, diesen Zustand nennt man Unterricht. – Das 
zeigt, sprachlicher Input reicht nicht aus, sondern 
ich muss auch dafür sorgen, dass es bei den Kin-
dern ankommt. Und da ist der Aspekt der Vermitt-
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lung von entscheidender Bedeutung. Die Fachlich-
keit alleine reicht nicht aus. 

Darüber hinaus ist wichtig, dass die Lehrerinnen 
und Lehrer in den Fächern Mathematik, Biologie 
und Physik ein anderes Rollenverständnis entwi-
ckeln. Wenn ich Kolleginnen und Kollegen insbe-
sondere an Gymnasien und in der Sekundarstufe II 
frage: „Welche Fächer unterrichtest du?“, dann sa-
gen die: Ich bin Physiker und Chemiker. – Das, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der 
absolut falsche Ansatz. Das sind nicht Physiker und 
Chemiker, sondern das sind Physiklehrer und Che-
mielehrer. 

(Beifall von Eva Voigt-Küppers [SPD]) 

Der Aspekt der Vermittlung muss immer wieder mit 
bedacht werden. Wenn Lehrerinnen und Lehrer 
noch dieses Rollenverständnis haben, dann können 
sie noch so viel Unterricht machen, dann kommt bei 
den Kindern, bei den Schülerinnen und Schülern 
relativ wenig bis gar nichts an. Von daher müssen 
wir dafür sorgen, dass auf allen Ebenen der Aspekt 
der Vermittlung eine zentrale Bedeutung bekommt, 
damit die Schülerinnen und Schüler in unserem 
Land gerade in diesen Fächern besser werden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Eckhard Uhlenberg) 

Das, was Frau Beer gesagt hat, ist zu begrüßen, 
nämlich dass wir uns die Experten von außen in 
den Ausschuss holen; Frau Löhrmann hat von den 
Leuten aus Sachsen gesprochen. Wir dürfen aber 
nicht nur die Fachwissenschaftler holen, sondern 
wir müssen auch die Fachdidaktiker einbeziehen, 
um der Frage nachzugehen: Wie kann ich das in 
den Horizont der Kinder rücken, damit das Ganze 
dort auch ankommt? 

Sie waren ja auch alle in der Schule. Physik, 
Chemie, Mathematik waren bei den meisten 
wahrscheinlich nicht die Bringer-Fächer. Ich hatte 
einen Chemielehrer, der das vorne in der Klasse 
ganz hervorragend entwickelt hat. Und was ha-
ben wir hinten gemacht? – Wir haben Schiffever-
senken oder Käsekästchen gespielt. 

(Ministerin Svenja Schulze: Was?) 

Das zeigt, dass die Verbindung nicht geklappt hat.  

Es kommt nicht darauf an, den Stoff herunter zu rat-
tern, sondern es muss dafür gesorgt werden, dass 
er bei den Schülerinnen und Schülern ankommt, 
dass outputorientiert vermittelt wird, dass er sitzen 
bleibt, und zwar nicht nur bis zum nächsten Test. Im 
Pädagogen-Deutsch sagt man auch, dass es ein 
Outcome gibt, dass er wirklich haften bleibt. Das ist 
wichtig.  

Und das lernt man auch nur dann, wenn es gerade 
in den naturwissenschaftlichen Fächern andere 
Herangehensweisen gibt. Da kann ich Ihnen wieder 
ein gelungenes Beispiel aus Ostwestfalen nennen, 
nämlich von der Universität Bielefeld, und zwar die 

Form teutolab, wo naturwissenschaftliche Experi-
mente schon im Grundschulalter gemacht werden 
können. Es zieht sich über alle Schulstufen hinweg, 
dass der Ansatz des Lehrens und des Lernens heu-
te ein anderer ist, und dazu gehören eben auch ko-
operative Lernformen.  

Ich will Ihnen eine kleine praktische Aufgabe stellen, 
die den neuen Ansatz im Fach Mathematik in der 
Grundschule deutlich macht: Vier Kinder sollen ge-
recht drei Pizzen verteilen. – Sie können sich jetzt 
einmal überlegen, wie Sie das machen würden. Bei 
den Kindern gibt es natürlich unterschiedliche Lö-
sungsansätze. Ein Kind sagt vielleicht: Jedes Kind 
bekommt eine halbe Pizza, dann sind schon einmal 
zwei Pizzen weg, und eine Pizza bleibt noch übrig, 
die vierteln wir dann. – Das ist ein möglicher Lö-
sungsweg. Und jemand, der die Strukturen gut 
überblicken kann, wahrscheinlich ein schlaues 
Mädchen, sagt: Wir vierteln alle drei Pizzen, dann 
haben wir zwölf Teile, die wir teilen, und dann hat 
jeder genau das Gleiche. – Dieser Ansatz von Ma-
thematik ist etwas anderes als dieses sture Päck-
chenrechnen.  

Von daher ist der Ansatz, eine gute Lehrerausbil-
dung zu machen, ein ganz wichtiger Aspekt, die Un-
terrichtsqualität zu steigern. Ich bin überzeugt, dass 
wir es bei der konstruktiven Atmosphäre, die hier 
herrschte – vielleicht vom letzten Beitrag abgese-
hen –, schaffen werden, uns in Nordrhein-Westfalen 
weiter nach oben zu arbeiten: in die UEFA-Pokal-
Ränge, Champions League, und irgendwann sind 
wir ganz oben. – Ich bedanke mich.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Feuß. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Dr. Stamp.  

Dr. Joachim Stamp (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich per-
sönlich begrüße es auch sehr, dass wir hier eine 
sehr sachliche Aussprache über die Befunde, die 
uns vorliegen, führen. Es ist auch gut, dass wir uns 
im Plenum austauschen, um zu prüfen, in welche 
Richtung es geht.  

Ich habe aber bisher noch keine wirklichen Vor-
schläge zum Turnaround vernommen. Mich treibt 
die Sorge um, dass wir zu sehr die Debatte nach 
dem Motto führen: Gut, dass wir mal darüber ge-
sprochen haben. – Auch bei einer sachlichen Aus-
sprache besteht manchmal die Gefahr, dass man 
sich zu stark verliert.  

Frau Beer, Sie haben angesprochen, Kinder müs-
sen angezündet werden, Kinder müssen brennen.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: So habe ich das nicht 
gesagt! – Reiner Priggen [GRÜNE]: Das 
könnte missverstanden werden!) 
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– Wir haben verstanden, Frau Beer, was Sie sagen 
wollten, und Sie wissen auch, was ich sagen will. 
Deswegen brauchen wir das jetzt nicht ins Lächerli-
che zu ziehen.  

Meine Tochter Franziska ist fünfeinhalb Jahre alt. 
Ich erlebe derzeit, mit wie viel Begeisterung sie ver-
sucht, Schreiben zu lernen, wie sie sich anstrengt, 
Worte richtig zu schreiben, wie wissbegierig sie ist. 
Das gilt für ihre Freundinnen und Freunde ganz ge-
nauso. Die kommen im nächsten Jahr in die Schule. 
Da merke ich, dass sie für die Sache brennen, dass 
sie für Bildung brennen. Diese Kinder brennen be-
reits. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir das 
Feuer unterwegs nicht austreten. Das ist doch die 
eigentliche Herausforderung.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Darum, meine Damen und Herren, bin ich der Mei-
nung, dass die Tendenz zur immer leistungsloseren 
Schule, die Tendenz zur einen Schule für alle mit 
möglichst geringen Leistungsanforderungen der fal-
sche Weg ist.  

(Beifall von der FDP) 

Vielmehr müssen wir die Leistungs- und Lernbereit-
schaft, die Wissbegierigkeit der Kinder ganz anders 
unterstützen.  

Frau Ministerin, statt Realschulen und Gymnasien 
zu benachteiligen, um sie dann langfristig im Sinne 
von „eine Schule für alle“ einzuebnen, sollten wir 
allen Schulformen die gleiche Förderung zukommen 
lassen und hier im Hause insgesamt diese Struktur-
debatten überwinden.  

Ein Punkt, zu dem hier heute noch nichts gesagt 
worden ist, in dem ich aber persönlich ein großes 
Potenzial sehe, das wir heben sollten, ist mehr 
Schulfreiheit. Ich bin der festen Überzeugung, dass 
vor Ort Eltern, Schüler, aber vor allem die vielfach 
frustrierten Lehrerinnen und Lehrer sehr viel besser 
wissen, wie man den Unterricht pädagogisch und 
organisatorisch besser durchführen kann. Ich glau-
be, dass sie es oftmals besser wissen als die Schul-
träger, als die Bezirksregierungen, und, meine Da-
men und Herren, auch als die Landesregierung.  

Deswegen möchte ich nicht, dass wir immer nur 
weiter an Schulstrukturen herumdoktern, sondern 
dass wir den Mut haben, den Schulen mehr organi-
satorische, mehr pädagogische, aber auch mehr 
finanzielle Freiheit zu geben. Das ist ein Punkt, an 
dem wir hier gemeinsam arbeiten können, und zwar 
in Richtung eines Schulfreiheitsgesetzes.  

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die 
Abhängigkeit von der sozialen Herkunft. Das wird 
dann immer gleich verbunden mit Migrationshinter-
grund. Wir haben unter der Regierung von CDU und 
FDP hier in Nordrhein-Westfalen für alle vierjährigen 
Kinder verbindliche Sprachstandstests mit der ent-
sprechenden anschließenden Förderung eingeführt. 
Sie haben das damals kritisiert. Wir können heute – 

ich erlebe das bei meinen Besuchen in den Grund-
schulen – die ersten Erfolge deutlich erkennen. Ich 
muss aber hinzufügen: Daran müssen wir weiterar-
beiten. Da müssen wir noch besser werden. – Dazu 
haben Sie als Regierung Gelegenheit.  

Lassen Sie uns die frühkindliche Förderung weiter-
entwickeln. Dadurch kann man Nachteile aufgrund 
der sozialen Herkunft am besten ausgleichen.  

Hier haben wir eine gemeinsame Verantwortung. 
Denn „kein Kind zurücklassen“ – das reklamieren 
Sie ja immer für sich –, das ist – das haben wir da-
mals auch bewiesen – in erster Linie unser An-
satz. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stamp. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Herr Kollege Bas.  

Ali Bas (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die IQB-
Ländervergleichsstudie in den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern hat erstmals auch 
den Migrationshintergrund von Schülerinnen und 
Schülern abgefragt und deren Ergebnisse in den 
Tests in den Fächern Mathematik und Biologie mit 
den Ergebnissen von Schülerinnen und Schülern 
ohne Migrationshintergrund verglichen.  

Nun hat NRW neben den Stadtstaaten Hamburg, 
Bremen und Berlin sowie den westdeutschen Flä-
chenländern den höchsten Anteil von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund, der in der 
Untersuchung zwischen 20 und 40 % an der Ge-
samtzahl betrug. Bei den ostdeutschen Bundeslän-
dern, die in der Studie besonders gut abgeschnitten 
haben, lag dieser Anteil bei weit unter 10 %. 

Während sich die Resultate der Schüler ohne Mig-
rationshintergrund in beiden Fächern über dem 
bundesweiten Mittelwert von 500 Punkten befan-
den, waren die der Schüler mit Migrationshinter-
grund mit bis zu 40 Punkten unter diesem Wert, 
was in der Untersuchung einem Leistungsrückstand 
von bis zu zwei Jahren entspricht. Ähnliche Werte 
haben übrigens auch alle anderen westdeutschen 
Bundesländer, unabhängig von der jeweiligen Farbe 
der Landesregierung. 

Die Werte für Schüler aus Migrantenfamilien – mit 
Ausnahme von Schülerinnen und Schülern aus 
Aussiedlerfamilien – sind nicht zu beschönigen und 
geben Anlass zur Sorge; das ist heute mehrfach 
gesagt worden.  

Einmal mehr offenbart sich, dass das eigentliche 
Problem nicht bloß ein fachliches der Fächer Ma-
thematik und Physik ist, sondern vor allen Dingen 
ein sprachliches. Die gute Beherrschung der deut-
schen Sprache, aber vorausgehend natürlich auch 
der eigenen Muttersprache ist eine wichtige Grund-
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lage für die sprachliche Erschließung des Unter-
richtsstoffes, nicht nur im Fach Deutsch, sondern 
auch in Fächern wie Mathematik, Physik, Biologie 
usw. Es wird ein hoher Grad an sprachlicher Abs-
traktion von Schülerinnen und Schülern abverlangt, 
und es ist problematisch, wenn Schüler nicht über 
ihre Ausgangssprache, ihre Alltagssprache hinaus-
kommen können.  

Die Problematik, dass Kinder und Jugendliche mit 
einer anderen Muttersprache als Deutsch in Ma-
thematik zum Teil nicht die erforderlichen Leistun-
gen erbringen können, ist bereits durch Studien wie 
die der OECD im Jahre 2007 belegt worden. Ich zi-
tiere hier Michael Meyer und Susanne Prediger. Sie 
bezeichnen die sprachliche Erschließung im Unter-
richt in dem Aufsatz „Sprachenvielfalt im Mathema-
tikunterricht“ als notwendige Fähigkeit der Schüler, 
zwischen ihrer eigenen Alltagssprache und der im 
Unterricht vorkommenden Fachsprache mittels ei-
ner Bildungssprache zurechtzukommen. Folgerich-
tig ist die adäquate Beherrschung und Förderung 
der Zweitsprache Deutsch nicht nur Gegenstand 
des Deutschunterrichts, sondern als Querschnitts-
aufgabe auch in Fächern wie Mathematik und Phy-
sik geboten. Meyer und Prediger geben dazu in 
dem gerade erwähnten Aufsatz eine ganze Reihe 
von didaktisch-pädagogischen Handlungsempfeh-
lungen für den Unterricht, die aber auch Spreche-
rinnen und Sprechern der Muttersprache Deutsch 
zugutekommen. 

Darum brauchen wir besonders geschulte Lehrkräf-
te, die nicht nur ihren Unterricht kompetent vorberei-
ten, sondern auch Kenntnisse im Bereich „Deutsch 
als Zweitsprache“ haben. Dies muss verpflichtender 
Bestandteil der Lehrerausbildung sein, bei der es 
noch vor wenigen Jahren möglich war, Lehrer zu 
werden, ohne sich jemals pädagogisch damit aus-
einandergesetzt zu haben, dass wir Vielfalt in Klas-
senzimmern haben. Gleiches gilt auch für die Fort-
bildungsangebote im Bereich „Deutsch als Zweit-
sprache“, die eigentlich noch ausgebaut gehören. 

In dem Zusammenhang möchte ich das Projekt 
„ProDaZ“ erwähnen, welches die Universität Duis-
burg-Essen zusammen mit der Mercator-Stiftung im 
Jahre 2010 initiiert hat. Hierbei werden neue For-
men der Lehrerausbildung erprobt, bei der neben 
der fachlichen Ausbildung auch die Ausbildung im 
Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ eingeschlossen 
ist. Die Etablierung eines Kompetenzzentrums ist 
dabei ebenso vorgesehen, und mit der landeswei-
ten Einrichtung der kommunalen Integrationszen-
tren, die in dem Bereich führend aktiv sind, bieten 
sich zukünftig gute Voraussetzungen für die weitere 
Verankerung von Deutsch als Zweitsprache in der 
Lehrerausbildung und im Unterricht. Auch eine mo-
derne Förderung der muttersprachlichen Kompe-
tenz der Schüler darf dabei nicht fehlen. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch die Migranten-
selbstorganisationen nennen, die wir als Multiplika-

toren gerade in die Communities hinein brauchen 
und bei wichtigen Bildungsfragen einbeziehen müs-
sen. Wir haben es jetzt in der Hand, durch gezielte 
Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass nicht nur die 
Resultate Nordrhein-Westfalens in den nächsten 
Ländervergleichen besser werden, sondern dass 
wir auch mehr Chancengerechtigkeit in der Schule 
und später im Beruf haben.  

Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele politi-
sche Kräfte dabei an einem Strang ziehen, so wie 
es beim viel zitierten Schulfrieden der Fall war. – 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Bas. – Für die Fraktion der Piraten 
spricht Frau Kollegin Pieper. 

Monika Pieper (PIRATEN): Herzlichen Dank. – 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte nur zwei 
Dinge ergänzen: Ich freue mich, dass wir uns einig 
sind, dass es unsere gemeinsame Verantwortung 
ist, hier Abhilfe zu schaffen. Es sind viele wichtige 
Dinge gesagt worden, einige Dinge fand ich nicht 
ganz so wichtig, aber wir sind uns einig, dass wir 
wesentliche Verbesserungen bei den Schulleistun-
gen nur dann erreichen können, wenn der Stellen-
wert der Bildung in unserer Gesellschaft wieder 
steigt, 

(Beifall von den PIRATEN) 

und zwar auch in finanzieller Hinsicht. 

Deshalb erlauben Sie mir an dieser Stelle eine 
Anmerkung aus aktuellem Anlass: Die finanziellen 
Spielräume in unserem Land sind begrenzt. Die 
notwendigen Investitionen in die Bildung der 
nächsten Generation und damit in die Zukunft un-
seres Landes werden wir nicht alleine leisten kön-
nen. Ich möchte Sie, verehrte Kollegen und Kolle-
ginnen der SPD-Fraktion, daran erinnern, dass Sie 
hier wiederholt erklärt haben, sich für die Aufhe-
bung des Kooperationsverbotes einzusetzen. 

(Eva Voigt-Küppers [SPD]: Jawohl!) 

Bitte geben Sie das Ihren Parteifreunden für die 
weiteren Gespräche in Berlin mit auf den Weg. 

(Beifall von den PIRATEN und Eva Voigt-
Küppers [SPD]) 

Daran werden wir Sie hier in NRW messen. 

Der zweite Punkt, der mir noch viel wichtiger ist, ist: 
Wir werden die Debatte nicht erfolgreich führen 
können und zu Veränderungen kommen, wenn wir 
nicht akzeptieren, dass Lernerfolg und Bildung nicht 
nur abhängig von der Qualität der Schulen sind. In 
der Debatte ist an keiner Stelle über die Verantwor-
tung der Eltern geredet worden. Wenn wir das nicht 
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in den Blick nehmen und auch da Ansatzmöglich-
keiten suchen, überlegen, wie wir die Eltern ins Boot 
holen, wie wir dafür sorgen, dass die Bildung in den 
Familien und im Bekanntenkreis, in der Gesell-
schaft insgesamt einen höheren Stellenwert be-
kommt, dann werden wir nur ganz kleine Früchte 
ernten. Ich bitte, das zu bedenken. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Pieper. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Nur noch einmal ganz kurz: Was die For-
derung „Aufhebung des Kooperationsverbots“ an-
geht, rennen Sie bei der Landesregierung offene 
Türen ein; Ihren Appell, Frau Pieper, müssen Sie 
eher an die CDU richten.  

Die grundsätzliche Frage, nämlich dass wir uns 
wünschen, dass sich der Bund auch stärker an den 
sozialpolitischen Fragen, die für Schule und Bildung 
heute wichtig sind, beteiligt, haben wir hier mehr-
fach aufgeworfen. Da haben wir eine große Über-
einstimmung. Das reicht von der Schulsozialarbeit 
über ein Ganztagsschulprogramm bis zu der Forde-
rung, dass der Bund die sozialpolitische Leistung 
bezahlt, die er der Schule abverlangt, nämlich un-
abhängig vom Förderort der Kinder Integrationshel-
fer zu haben. Wenn der Bund das bezahlen würde, 
wären wir hier einen Schritt weiter. Auch da haben 
wir Konsens.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich möchte eine Feststellung zu einer Sache treffen, 
die mir jetzt zum wiederholten Mal aufgefallen ist. 
Herr Kaiser hat hier sehr konstruktiv erklärt, wir 
müssten uns das zusammen anschauen. Er hat vor 
Verurteilungen und einseitigen Schuldzuweisungen 
gewarnt und das nicht für gut befunden. – Das fand 
ich in Ordnung; daran kann man anknüpfen. 

Der Beitrag von Frau Vogt ging aber in eine völlig 
andere Richtung. Er war einseitig und nahm Bezug 
auf einen Gesetzentwurf, der überhaupt noch nicht 
beschlossen ist und mit der Schulleistungsstudie 
wirklich gar nichts zu tun haben kann. Ich finde das 
unglaubwürdig. Das diskreditiert im Grunde auch 
den konstruktiven Ansatz, den Herr Kaiser hier vor-
getragen hat.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Wir erleben hier eine janusköpfige CDU. Das muss 
ich einfach einmal feststellen. Frau Vogt, vielleicht 
liegt es aber auch daran, dass Sie beim nächsten 
Tagesordnungspunkt keine Redezeit bekommen 
haben, dass Sie also dachten, Sie müssten das jetzt 

schon einmal sagen, weil Sie nicht auf der Redeliste 
Ihrer Fraktion stehen. 

(Zuruf von der CDU: Das ist doch unmög-
lich! – Weitere Zurufe von der CDU) 

– Es ist mir ja nur aufgefallen. Zu einem geordneten 
Vorgehen gehört auch, dass man die Dinge ein 
bisschen auseinanderhält. Auch damit kommt man 
besser voran.  

Zu Herrn Stamp möchte ich nur sagen: Ich zweifele 
nicht an Ihrer Lesefähigkeit und nicht an Ihren ma-
thematischen Kenntnissen. Aber ich möchte für den 
Fall, dass Sie es nicht gehört haben, wiederholen: 
Wer mich kennt, weiß, dass ich, wenn es solche Be-
funde gibt, nicht zur Tagesordnung übergehe und 
nicht denke, dass mit der heutigen Aktuellen Stunde 
das Thema vorbei ist.  

(Dr. Joachim Stamp [FDP]: Wir haben nichts 
gehört!) 

– Doch, ich habe eben angekündigt, ich werde Wis-
senschaftler zusammenholen. – Ich beziehe auch 
immer gerne diejenigen ein, die mir kritische Zu-
schriften schicken. Das habe ich bei dem Komplex 
„Matheabitur“ so gemacht; da haben wir einen 
Workshop veranstaltet. Auch bei der Diskussion um 
G8 habe ich das so gemacht. Dann holen wir uns 
die Leute an einen Tisch und diskutieren mit ihnen. 
Ich beziehe auch die Sachsen ein: Was machen die 
da besser, und was können wir von ihnen lernen? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das wird systematisch aufgearbeitet und systema-
tisch angegangen; denn es hilft nichts, wenn ich hier 
ein einzelnes Ding in die Welt setze, wir also nicht 
systematisch vorgehen.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Das möchte ich noch einmal sagen: Ich war – das 
Projekt PIK AS habe ich eben schon genannt – 
mehrfach im vollbesetzten Hörsaal der Kölner Uni-
versität, als es um das Thema „Chemie entdecken“ 
ging. Hunderte Kinder, Eltern sowie engagierte Leh-
rerinnen und Lehrer waren dort: Die Begeisterung 
war groß.  

(Zurufe von der FDP) 

Ich habe MINT-Schulen aller Schulformen ausge-
zeichnet, die genau dieses Thema wunderbar hand-
lungsorientiert angehen: dass wir, wenn die Kinder 
sich für etwas engagieren, daran arbeiten und sie 
die Bedeutung ihrer Lernprozesse erfahren. 

Ich glaube, wir müssen wie bei vielen anderen Fra-
gen auch eines tun: Wir müssen uns überlegen, wie 
wir dafür sorgen, dass aus den guten Beispielen ei-
ne systematische Entwicklung wird, damit das nicht 
davon abhängt, ob eine Schule von sich aus ein be-
sonderes Profil hat oder ob sie in einem sozialen 
Brennpunkt liegt und von anderer Stelle kein Enga-
gement dazukommt. Ich glaube, die Systematisie-
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rung ist ganz entscheidend, wenn wir insgesamt für 
alle Schülerinnen und Schüler vorankommen wol-
len. – Das ist ein Aspekt, den ich besonders hervor-
heben will.  

Die Lehrerfortbildung ist systematisiert worden, und 
das wird weiter passieren. Auch da will ich eine Zahl 
nennen, damit nicht der Eindruck entsteht, unsere 
Lehrerinnen und Lehrer kümmerten sich nicht um 
dieses Thema, denn das tun sie nämlich sehr wohl. 
Im Schuljahr 2012/2013 haben die Kompetenz-
teams für Lehrerfortbildung bereits mehr als 1.000 
Fortbildungsveranstaltungen für Mathematik und für 
die naturwissenschaftlichen Fächer durchgeführt.  

Wir müssen möglicherweise auch die Fortbildung 
evaluieren. Dafür ist das Landesinstitut wichtig und 
hilfreich. Das will ich noch einmal hervorheben. 

Ich kann nur noch einmal dafür werben, dass alle 
guten Beispiele gebündelt werden, damit wir an ei-
nem Strang ziehen und damit die Ergebnisse der 
Schülerinnen und Schüler auch im Fach Mathema-
tik und in den naturwissenschaftlichen Fächern bes-
ser werden, wie wir es in Deutsch und in Englisch 
erfreulicherweise schon geschafft haben. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Da mir keine weiteren Wortmel-
dungen vorliegen, schließe ich die Aktuelle Stunde.  

Wir kommen zu: 

2 Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behin-
dertenrechtskonvention in den Schulen 
(9. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/2432 – Neudruck 

Änderungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/4217 

Änderungsantrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4222 

Änderungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4223 – Neudruck 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung 
Drucksache 16/4167 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Drucksache 16/4218 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4220 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4224 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-
Fraktion dem Herrn Abgeordneten Römer das Wort. 

Norbert Römer (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Kolleginnen und Kol-
legen! Wir werden heute das erste Gesetz zur Um-
setzung der Behindertenrechtskonvention der Ver-
einten Nationen in nordrhein-westfälisches Schul-
recht beschließen. Deshalb ist der heutige Tag ein 
guter Tag für die Kinder in unserem Land, für die 
vielen behinderten und nicht behinderten Kinder, 
aber auch für ihre Eltern. Heute treffen wir nämlich 
eine wichtige Entscheidung für das gemeinsame 
Lernen von Menschen mit Behinderung und Men-
schen ohne Behinderung. Ich wiederhole: Es ist ein 
guter Tag für die Kinder und für die Eltern.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich will in diesem Zusammenhang fünf Punkte an-
sprechen:  

Erstens. Inklusion ist ein Menschenrecht. Wenn das 
gelebt werden soll, dann muss jeder Mensch die 
Spielräume und Möglichkeiten erhalten, seine Fä-
higkeiten, seine Neigungen und seine Talente zu 
entfalten. 

Artikel 24 der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen fordert von uns, für eine Schule 
zu sorgen, die allen Kindern und Jugendlichen, un-
geachtet ihrer individuellen Voraussetzungen oder 
ihrer aktuellen Lebenslagen, gleiche Bildungschan-
cen eröffnet. Das machen wir. 

Zweitens. Inklusion bereichert. Weil wir in Nord-
rhein-Westfalen den Prozess des gemeinsamen 
Lernens bereits früh begonnen haben, nehmen im-
mer mehr Schulen die Verschiedenheit ihrer Schü-
lerinnen und Schüler ganz bewusst wahr und rea-
gieren darauf mit veränderten Lernangeboten.  

Die Forderung nach inklusiver Schulentwicklung ist 
also keine neue Herausforderung; sie ist eine Wei-
terentwicklung unseres Anliegens, Schule für alle 
Kinder kontinuierlich besser zu machen. Die Schule 
kontinuierlich besser zu machen, meine Damen und 
Herren, darauf kommt es an. Das machen wir. 

Drittens. Inklusion ist ein Prozess. In der Debatte 
der vergangenen Monate konnten wir viel Zustim-
mung für das Prinzip der Inklusion vernehmen. 
Gleichzeitig gab und gibt es aber auch – das will ich 
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nicht verschweigen – Auseinandersetzungen dar-
über, wie denn die Rahmenbedingungen für die 
Gestaltung dieses Prozesses bereits heute ausse-
hen sollen oder müssen. 

Inklusion beschreibt aber keinen Zustand, sondern 
verlangt, dass Eltern, Schülerinnen und Schüler und 
Lehrerinnen und Lehrer zusammen mit den Kom-
munen Teilhabe leben. Und deshalb wollen wir die 
Regelschule als allgemeinen und gemeinsamen 
Schulort für so viele Kinder mit Behinderung wie nur 
irgend möglich anbieten.  

Im Klartext heißt das, meine Damen und Herren: 
Wir wollen so viel Normalität wie möglich und so viel 
Förderung wie nötig. Darauf kommt es an. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Viertens. Ob die schulische Inklusion Erfolg haben 
wird, entscheidet sich vor Ort, in den Städten und 
Gemeinden unseres Landes. Wenn inklusives Ler-
nen nicht selbstverständlicher Bestandteil kommu-
naler Schulentwicklungspläne wird, dann wäre da-
mit eine große Chance vertan. 

Und deshalb, meine Damen und Herren, begrüße 
ich es sehr, dass es gestern noch rechtzeitig zu ei-
ner Verständigung mit den kommunalen Spitzen-
verbänden gekommen ist, nämlich beim 9. Schul-
rechtsänderungsgesetz, also bei der Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention in nordrhein-west-
fälisches Schulrecht, einen gemeinsamen Weg mit 
dem Ziel einer außergerichtlichen und einvernehm-
lichen Lösung zu beschreiten. Das will ich hier noch 
einmal herausstellen. 

Die Koalitionsfraktionen haben gemeinsam mit der 
Landesregierung über mehrere Wochen in vielen 
Gesprächen Angebote unterbreitet, um die kommu-
nale Familie in das Verfahren einzubinden. Und jetzt 
haben die kommunalen Spitzenverbände unsere 
ausgestreckte Hand ergriffen und die Chance wahr-
genommen, dies in einer gemeinsamen Anstren-
gung hinzubekommen. Dazu sage ich: Ja, dafür 
sind wir im Interesse unserer gemeinsamen Sache 
dankbar. 

Ich habe mich jedenfalls darüber gefreut und freue 
mich immer noch, dass die verantwortlichen Frauen 
und Männer in der kommunalen Familie so kon-
struktiv an einer gemeinsamen Lösung mitwirken 
wollen. Deshalb sage ich noch einmal: Herzlichen 
Dank dafür, dass das gelingt! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie sollten 
sich von Vorbereitungen für Wahlkämpfe freima-
chen und sich ebenfalls über diese Verständigung 
freuen, anstatt sich darüber zu grämen, dass Ihnen 
für die anstehende kommunale Wahl ein vermeintli-
ches Angriffsmittel aus der Hand genommen wor-
den ist. Es ist völlig richtig, weil wir eine Verständi-
gung haben.  

Deshalb ist der heutige Tag auch ein guter Tag für 
die vielen behinderten und nichtbehinderten Kinder 
in Nordrhein-Westfalen. Denn das wichtige und 
notwendige Projekt der gesetzlich verankerten In-
klusion wird dank dieser Verständigung mit der 
kommunalen Familie beim Start eben nicht von ei-
nem Rechtsstreit überschattet und durch ihn belas-
tet. Und dafür bin ich dankbar, meine Damen und 
Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Diese Verständigung über das weitere Vorgehen, 
das im neuen Artikel 4 des Gesetzes verankert wird, 
ist alles andere als ein Formelkompromiss oder ein 
Spiel auf Zeit, um eine Klagewelle vor der Kommu-
nalwahl zu verhindern, wie ich das hier und da ge-
hört oder gelesen habe. 

(Christian Lindner [FDP]: Nicht hier und da, 
überall!) 

Tatsache ist, dass die zentralen Regelungen des 
Gesetzes auf Anregung der kommunalen Spitzen-
verbände erst zum 1. August 2014, also zum neuen 
Schuljahr, in Kraft treten. Das Anmeldeverfahren 
kann unabhängig davon ungestört durchgeführt 
werden. Eine Verfassungsbeschwerde können die 
Gemeinden und Gemeindeverbände selbstver-
ständlich innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten 
des Gesetzes erheben. Dieses Recht bleibt ihnen 
doch unabhängig von der Verständigungslösung 
völlig unbenommen. 

In der Zwischenzeit wollen wir aber ausloten, ob wir 
ohne Aufgabe der unterschiedlichen Rechtsauffas-
sungen zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen 
können. Und deshalb haben die kommunalen Spit-
zenverbände und wir, die Landesregierung mit den 
Koalitionsfraktionen, uns einen straffen – das gebe 
ich gerne zu – und ambitionierten Arbeitsauftrag 
gegeben. Wir haben einen verbindlichen Untersu-
chungsauftrag vereinbart. Dieser Prozess ist ergeb-
nisoffen und soll Ende Januar 2014 beendet sein.  

Und, meine Damen und Herren, auf diese Weise 
wird der Rechtsschutz der Städte und Gemeinden 
ausreichend gewahrt und es wird so schnell wie 
möglich Klarheit geschaffen. Dies ist ein vernünfti-
ger Prozess mit einer vernünftigen Verständigung, 
bei dem Sie uns unterstützen sollten, meine Damen 
und Herren von der Opposition. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Fünftens. Eines möchte ich noch einmal in aller 
Klarheit ansprechen, meine Damen und Herren von 
der Opposition, vor allem von CDU und FDP – das 
ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns in die-
sem Prozess –: Sie setzen auf Scheitern, und wir 
setzen auf Gelingen, meine Damen und Herren. 
Das ist der Unterschied. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
Lutz Lienenkämper [CDU]: Unverschämt! 
Das ist eine Unverschämtheit! So lassen wir 
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nicht mit uns reden! – Weitere erregte Zurufe 
von der CDU – Zuruf von Dr. Joachim Stamp 
[FDP]) 

Damit das ganz klar ist: Wir versprechen den Kin-
dern, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern, der 
kommunalen Familie: Wir werden alles tun, 

(Zurufe von der CDU) 

damit diese große Chance für unsere Gesellschaft, 
immer mehr zu integrieren statt auszugrenzen, auch 
tatsächlich erfolgreich genutzt wird.  

Deshalb, meine Damen und Herren, ist es so wich-
tig, heute dieses 9. Schulrechtsänderungsgesetz mit 
den von uns vorgeschlagenen Änderungen zu be-
schließen und unseren Entschließungsantrag anzu-
nehmen. Dann wird es wirklich ein guter Tag für die 
Kinder, für die Eltern, für die Menschen in unserem 
Land Nordrhein-Westfalen, meine Damen und Her-
ren. 

(Lebhafter Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Römer. – Für die CDU-Fraktion spricht 
der Abgeordnete Klaus Kaiser.  

Klaus Kaiser (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Römer, vorweg 
nur so viel: Wir brauchen von Ihnen keinen Nachhil-
feunterricht in der Frage der Inklusion. Nehmen Sie 
das bitte zur Kenntnis! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir brauchen von Ihnen auch keine Belehrungen, 
was es angeht, Kinder mit Behinderungen in die 
Gesellschaft zu integrieren. Ich finde, damit haben 
Sie einen Stil hineingebracht, der in dieser Debatte 
und bei dieser Fragestellung völlig unangemessen 
ist. 

(Lebhafter Beifall von der CDU und der FDP) 

Dies ist aus meiner Sicht, aus Sicht der CDU-
Fraktion kein großer Tag für Nordrhein-Westfalen. 
Mit der Verabschiedung des 9. Schulrechtsände-
rungsgesetzes in der jetzt vorliegenden Form wird 
nämlich die große Chance vertan, die Frage der In-
klusion zu einem Gewinnerthema für alle in Nord-
rhein-Westfalen zu machen. Diese Chance verge-
ben Sie heute! 

(Beifall von der CDU) 

Diesem Gesetz lag ein klarer Auftrag zugrunde: die 
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen in nordrhein-westfälisches 
Schulrecht. Lassen Sie uns doch dieses Gesetz 
einmal aus dem Blickwinkel einer betroffenen Fami-
lie, eines betroffenen Kindes mit Behinderung be-
trachten. 

In zwei Wochen geht diese Familie zur Schulan-
meldung. Es wird ein Förderbedarf festgestellt wer-
den. Das Kind wird vielleicht besondere Hilfsmittel 
benötigen, um am Unterricht teilnehmen zu können. 
Nun sollen die Eltern eine Wahl zwischen einer För-
derschule und einer Regelschule treffen.  

Was sie in der Förderschule erwartet, kann sich die 
Familie bei einem Besuch dort anschauen: Alle 
Lehr- und Lernmittel sind vorhanden. Eventuell not-
wendige Pflege ist gewährleistet. Über den Zeit-
punkt der Abholung durch den Bus werden die El-
tern informiert werden. Sonderpädagogen erteilen 
den Unterricht.  

Die Familie möchte aber vielleicht die Regelschule 
wählen, weil das Kind weiter mit den Freunden aus 
dem Kindergarten zur Schule gehen soll. Nun kann 
aber dem Kind niemand sagen, ob es tatsächlich 
mit seinen Freunden zur Schule gehen kann oder 
vielleicht eine weiter entfernt liegende Schwer-
punktschule besuchen wird. Denn die Kommunen 
hatten durch die ständige Verschiebung und die 
späte Verabschiedung des Gesetzes keine Mög-
lichkeit, dies ausreichend vorzubereiten, und ihre 
Kosten – Herr Römer, ich komme gleich noch ein-
mal darauf zurück – wurden nicht als konnexitätsre-
levant anerkannt. 

Die Eltern müssen das Kind also vorerst vertrösten, 
dass es nicht zu Weihnachten, aber vielleicht nach 
Ostern erfährt, auf welche Schule es kommt – und 
das alles, während die anderen Kinder im Kinder-
garten sich schon freuen. 

Und was können die Eltern für ihre Entscheidung 
über die Schule in Erfahrung bringen?  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ich würde das 
Gesetz mal lesen!) 

Kommt ein Sonderpädagoge? – Hoffentlich, wenn 
das Stellenbudget reicht.  

Wie viele Stunden wird er oder sie in der Klasse 
sein? – Das weiß noch keiner.  

Wird jemand das Kind abholen und zur Schule brin-
gen? – Wenn die Kommune genügend Geld hat 
und einen Schülerspezialverkehr für einzelne Kinder 
einrichtet, ja. Ansonsten können doch die Eltern fah-
ren; sie bekommen ja auch 13 Cent pro Kilometer 
dazu.  

Werden die notwendigen Hilfsmittel da sein, die 
dem Kind das Lernen erleichtern? – Die Schule 
kennt sich mit so etwas leider nicht aus. Fragen Sie 
doch bitte mal Ihren Krankengymnasten! 

So sieht die Realität für die Betroffenen aus, wenn 
eine Landesregierung sich ihrer Verantwortung 
verweigert,  

(Beifall von der CDU) 

keine Standards setzt, vieles ungeregelt lässt und 
bei den Kommunen eine Inklusion nach Kassenlage 
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schafft. Reichere Städte, Herr Römer, können sich 
eben ein bisschen mehr Inklusion leisten.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Aus Sicht der Schule ist die Lage nicht viel anders. 
Drei Viertel aller Lehrerinnen und Lehrer sehen die 
Inklusion mit Skepsis und mit Ängsten.  

Diese sind berechtigt. Da helfen auch nicht die An-
träge und Rettungsversuche in letzter Minute; denn 
diese machen eines deutlich: In dieser Frage steht 
Ihnen das Wasser bis zum Hals, weil Sie nicht hal-
ten, was Sie versprochen haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch die jetzt verteilten Placebos in Ihrem Ent-
schließungsantrag und im Änderungsantrag zum 
Gesetzentwurf werden den Betroffenen die Sorgen 
nicht nehmen. 

Herr Römer, Herr Priggen, wenn es nicht so traurig 
wäre, müsste ich herzhaft über Ihre Pressemeldung 
von gestern lachen. Ich zitiere: 

„Die Kommunen haben die ausgestreckte Hand 
ergriffen.“ 

Jetzt weiß man nicht genau, was die ausgestreckte 
Hand bedeutet, ob sie die Kommunen vielleicht 
maßregeln sollte. Ich musste mir doch die Augen 
reiben, als ich diese Presseerklärung gestern las,  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Wach werden 
beim Lesen!) 

denn sie entspricht nicht den Fakten.  

Was besagt Ihr Änderungsantrag? – Die Landesre-
gierung ist bei ihrer Auffassung geblieben. Die 
kommunalen Spitzenverbände sind bei ihrer Auffas-
sung geblieben. Wir stehen also da, wo wir auch vor 
der plötzlichen Verschiebung der Verabschiedung 
des Gesetzes, nämlich vor einem Monat, standen.  

Herr Römer kündigte in der Presse groß an, wäh-
rend wir im Schulausschuss woanders tagten, es 
werde eine Einigung geben. Diese Einigung gibt es 
nicht. Wenn Sie es nicht glauben, dann lesen Sie 
die Pressemitteilung der kommunalen Spitzenver-
bände. Ich zitiere: 

„Für die Kommunen ist es der letzte Versuch“ 

– der letzte Versuch! –,  

„mit dem Land zu einer Einigung über die Kon-
nexität der Inklusion zu kommen.“ 

(Zurufe von der SPD) 

Ich betone noch einmal: Es gibt keine Einigung, 
auch nicht durch Ihren Änderungsantrag. Wenn Sie 
dort in der Begründung schreiben: 

„Liegen die Voraussetzungen der §§ 1 und 2 
KonnexAG vor, ist eine entsprechende Kosten-
ausgleichsregelung durch Gesetz oder Rechts-
verordnung zu erarbeiten und dem Landtag zur 

Zustimmung vor Inkrafttreten des Gesetzes vor-
zulegen“(,)  

dann beinhaltet diese Aussage die Konsequenz, die 
Sie durch ein Verfassungsgerichtsurteil auch zu tra-
gen gehabt hätten. 

Ich gebe zu: Die Feststellung durch einen Gutachter 
sieht schöner aus. Wir wissen auch, wie Sie es 
schöner wollen. Die Kommunalwahlen – Sie haben 
es selbst erwähnt – stehen vor der Tür.  

Der Substanz nach hat sich aber nichts, rein gar 
nichts geändert. Selbst eine Klage ist, wie wir hören, 
trotz Ihres Verschiebens des Inkrafttretens schon 
jetzt möglich. 

Herr Römer, es gibt einen Punkt Ihrer Rede, dem 
ich zustimme. Sie haben gesagt: Ob die Inklusion 
gelingt bzw. erfolgreich ist, wird vor Ort entschie-
den. – Genau das ist der Punkt. Deshalb verstehe 
ich eines nicht, und auch Ihre salbungsvolle Rede 
kann darüber nicht hinwegtäuschen: Sie bleiben 
uns die Antwort schuldig, warum Sie neben dem 
Land den wichtigsten Player bei der Frage der Kon-
nexität nicht ins Boot geholt haben. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wenn es gelingen soll, muss ihn doch motivieren 
mitzumachen. Sie aber haben bei den Kommunen 
die Situation erzeugt, dass diese sich Ihnen gegen-
über mit der Faust in der Tasche verhalten. Die 
kommunale Seite schlägt nicht alle Türen zu, weil 
kommunale Spitzenverbände das nicht machen 
können. Sie haben die Chance restlos vertan, die 
Kommunen zu den erfolgreichen Playern zu ma-
chen, die mithelfen, dass Inklusion, diese schwieri-
ge Aufgabe, überhaupt gelingen kann. 

(Beifall von der CDU) 

In dem Zusammenhang: Frau Löhrmann, Sie re-
den häufig – diese Vokabel zitieren Sie oft – von 
der „staatlich-kommunalen Verantwortungsge-
meinschaft“. Das heißt, der Staat – wir, das Land, 
die Landesebene – und die kommunale Ebene 
sollen partnerschaftlich zusammenarbeiten. Das, 
was Sie allerdings im Inklusionsgesetz niederge-
schrieben haben, ist so was von top-down, wie 
man es sich in Funktionärskreisen kaum besser 
vorstellen kann. Hier werden die Kommunen nicht 
zu gleichberechtigten Partnern, sondern hier wird 
ihnen gesagt: Springt, egal was passiert! – Das 
kann nicht gutgehen. 

(Beifall von der CDU – Stefan Zimkeit [SPD]: 
Das ist vielleicht Ihre Politik; Sie verwechseln 
da etwas!) 

Wir sind mit unserem Entschließungsantrag in diese 
Beratung gegangen, weil es uns wichtig ist, noch 
einmal fünf Punkte herauszustellen: 

Erstens. Wenn man Inklusion will, gehört der 
Rechtsanspruch ins Gesetz. Wenn er ins Gesetz 
kommt, weiß man: Hier wird Konnexität ausgelöst. 
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Die CDU bekennt sich dazu. Die Kommunen haben 
Anspruch darauf, dass ihre Mehrkosten adäquat er-
setzt werden. 

(Beifall von der CDU) 

Zweitens. Es darf für keinen schlechter werden – 
weder für die Kinder mit Handicap noch für die Kin-
der ohne Handicap. Es geht auch darum, Qualität 
und Qualitätsstandard zu erreichen. Deshalb ist es 
so wichtig, dass Qualitätsstandards definiert wer-
den. Das bleiben Sie in diesem Gesetzentwurf völlig 
schuldig. 

(Beifall von der CDU) 

Drittens. Wir wollen eine echte Wahlmöglichkeit für 
die Kinder; die Wahlmöglichkeit zwischen einer För-
derschule und einer allgemeinen Schule. Deshalb 
brauchen wir unabhängige Beratung, und deshalb 
haben wir das in unserem Antrag erneut betont. 

Viertens. Über die sonderpädagogische Förderung 
kann auf Antrag der Eltern, aber auch, wie wir mei-
nen, auf Antrag der Schule entschieden werden. 
Deshalb haben wir das ergänzend vorgetragen. Das 
ist auch ein Essential, damit es weitergeht. 

Fünftens. Unsere Sorge ist, dass über die Definition 
der Schulgrößen die kalte Inklusion fortgesetzt wird 
und die Wahlmöglichkeiten dadurch eingeengt wer-
den. Das kann kein Weg in die Zukunft sein. 

Kurz und gut, dieser Gesetzentwurf springt zu kurz. 
Er kann unsere Zustimmung nicht finden. In der Sa-
che wird – nicht zuletzt auch durch den Beitrag von 
Herrn Römer – die große Chance vertan, dass wir 
dies zu einem Aufbruchthema für Nordrhein-West-
falen machen. Schade! – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Kaiser. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kaiser, 
es ist schon tragisch, wenn man die Rede noch 
einmal umschreiben muss und das dann aber ir-
gendwie gar nicht so gut hinkommt. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Sie haben in der Tat nicht nachvollzogen, dass wir 
gesagt haben: Ja – und das ist die gemeinsame 
Vereinbarung –, wir wollen eine faire und offene 
Evaluation. Wir gehen in einen konzentrierten Ar-
beitsprozess unter Beibehaltung der bisherigen 
Rechtsposition. Wir wollen aber, was die Fragen 
angeht, miteinander arbeiten. – Dass Ihnen das 
nicht ins Konzept passt, haben Sie hier deutlich 
gemacht. Wir haben aber eine andere Ausgangsla-
ge. 

Ich sage ganz deutlich: Wir hätten das auch schon 
vor Weihnachten des letzten Jahres haben können. 
Da gab es nämlich die gleiche Diskussion. Ich bin 
aber froh und dankbar, dass die kommunalen Spit-
zenverbände genau diese Prozess mit uns – so, wie 
ich es eben beschrieben habe – mitgehen wollen; 
denn die kommunalen Spitzenverbände sind dieje-
nigen, Kollege Kaiser, die auch hier in der Anhö-
rung – das will ich hervorheben – klargemacht ha-
ben, dass sie hinter der Inklusion stehen. Das ha-
ben sie getan – entgegen vielen anderen, die das 
hier auf den Lippen gehabt haben, die eigentlich 
aber gegen den Prozess sind und es sich nur nicht 
offen zu sagen trauen. 

Von daher will ich auch die Szenarien erwähnen, 
die Sie hier gerade – das waren Geschichten von 
Eltern – skizziert haben. Das sind die Szenarien von 
vor dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz. Diese 
Szenarien haben Eltern vielfach erlebt. Da ging es 
um den Platz für ihr Kind im gemeinsamen Unter-
richt, es ging um das Laufen durch die Instanzen 
und um die Fragen: Wo kann ich einen Platz be-
kommen? Wie sieht es dann aus?  

Damit machen wir systematisch Schluss, denn wir 
werden mit diesem ersten Schritt der Umsetzung 
der VN-Konvention den Prozess, der in Nordrhein-
Westfalen aber schon eine lange Tradition hat, sys-
tematisch weiterführen. 

Dieses gelingende gemeinsame Lernen haben wir 
in Nordrhein-Westfalen seit 30 Jahren. Wir sollten 
gemeinsam daran weiterarbeiten. Es tut gut, diese 
gelingenden Beispiele nach vorne zu stellen, anstatt 
wie auch gerade Herr Kaiser Angstszenarien aufzu-
bauen und weitere Verunsicherung in das Land zu 
tragen. Das ist nicht der Auftrag der Politik, wenn 
man wirklich Inklusion vorantreiben will. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir haben schon seit 20 Jahren die Gleichwertigkeit 
der Förderorte, Herr Kollege.  

Es reicht eben auch nicht, Ihren Antrag zu recyceln. 
Ich war sehr froh, dass Sie sich, was die Inhalte an-
geht, daran erinnern. Aber auch heute haben Sie 
wieder keinen Haushaltsantrag dazu gepackt. Sie 
haben es in allen Haushaltsberatungen seit 2010 
nicht gemacht. Es ist wohlfeil, hier zu stehen und zu 
fordern: Das muss, das muss! Aber einen Haus-
haltsantrag haben Sie auch heute nicht beigebracht.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich warte jetzt darauf, was Sie in den Haushaltsbe-
ratungen für 2014 vorlegen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Um die Legende über Rot-Grün zu widerlegen, es 
sei nichts ausgestattet worden, wir seien nicht vor-
bereitet, erinnere ich an Folgendes:  

Unter Schwarz-Gelb sind gerade einmal 65 Stellen 
für den gemeinsamen Unterricht aufgebaut worden.  



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3795 Plenarprotokoll 16/41 

 

Wir von Rot-Grün haben seit 2010 gezielt in den 
gemeinsamen Unterricht und in die Ressourcen-
ausstattung von Schule insgesamt massiv investiert. 
Das kommt den Kindern in der Frage der Inklusion 
direkt und indirekt zugute. Seit 2010 geht es um 
mehr als 1.100 Stellen zusätzlich für das gemein-
same Lernen. Bis zum Schuljahr 2017 werden es 
über 3.200 Stellen mehr sein. Sagen Sie also bitte 
nicht, es stünde keine Ausstattung dahinter. 

Es ist klar und wir haben es sehr wohl gesagt: Das 
Stellenbudget, das jetzt in der sonderpädagogi-
schen Förderung für den Bereich LES steckt, um-
fasst über 9.400 Stellen, die den Schulen zur Verfü-
gung gestellt werden. Die anderen Stellen kommen 
noch obendrauf. Wir steuern in einer neuen Budge-
tierung zwar um, sorgen aber auch dafür, dass es 
auch in diesem Prozess keine Brüche geben wird. 
Wir wollen sorgsam und schrittweise vorgehen, da-
mit zum einen die Schulen nicht überfordert sind 
und zum anderen der Rechtsanspruch schrittweise 
in die Schulen hineinwachsen kann. Das ist unser 
politischer Auftrag, und das ist auch Auftrag der VN-
Konvention, den wir konsequent umsetzen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir haben neben den Moderatorinnen in Fortbil-
dung und Zusatzqualifikation investiert, und zwar 
mit 2.500 Plätzen und 2.300 Studienplätzen. Das 
wäre schon seit Jahren eine gemeinsame Aufgabe 
gewesen. Rot-Grün hat das jetzt angepackt. Des-
wegen ist es einfach unaufrichtig und nur halb wahr, 
was Sie hier darstellen. Wir haben nämlich unsere 
Hausaufgaben von Anfang an gemacht. 

Wir haben den Grundschulen über das 8. Schul-
rechtsänderungsgesetz gemeinsam 1.700 Stellen 
mehr zur Verfügung gestellt, Herr Kaiser. Sonst 
verweisen Sie im Zusammenhang mit dem Schul-
konsens darauf gerne. 2014 senken wir die Klas-
senfrequenzrichtwerte ab. Auch das alles trägt zur 
Verbesserung der Ressourcen bei. – Dazu von 
Ihnen heute kein Satz. Aber wie gesagt: Ihre hier 
vorgestellten Forderungen sind mit nichts unterlegt. 

Wir sind längst auf dem Weg: Seit 2010 konnte die 
Quote der Kinder mit Behinderung, die am gemein-
samen Unterricht der Regelschule teilnehmen, 
spürbar gesteigert werden. Im Grundschulbereich 
sind es bereits über 33 %.  

Und wir wollen – das ist der Unterschied zu dem 
Szenario, das Sie eben dargestellt haben, Herr Kai-
ser – dafür sorgen, dass nicht mehr über aufwändi-
ge Verfahren sonderpädagogische Ressource in die 
Schule organisiert werden soll, sondern dass die 
Sonderpädagoginnen da sind, wenn die Kinder in 
die Schule kommen. Das ist unser anderes Denken, 
unsere Umsteuerung, die wir vornehmen werden. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir haben uns darüber hinaus noch einmal sehr 
umfangreich in unserem Entschließungsantrag ge-

äußert, der auf manche Fragen Antworten gibt, die 
im reinen Gesetzeswortlaut nicht geregelt werden:  

Wir wollen, dass die Expertise im Bereich der Kom-
petenzzentren und Netzwerke erhalten bleibt, dass 
sie fruchtbar für das weitere Zusammenarbeiten in 
der Region und der Schulen untereinander gemacht 
wird.  

Es wird verdeutlicht, dass wir die Sonderpädago-
ginnen fest im Kollegium haben wollen. Bisher ha-
ben wir es doch mit einer misslichen Situation, ne-
ben den „Reisesonderpädagogen“, zu tun. Genau 
das wollen wir ändern. Dafür stellen wir Stellen zur 
Verfügung. In der Grundschule werden wir anfan-
gen, damit dieser Bereich besonders ausgestattet 
und unterstützt wird. 

Darüber hinaus wollen wir eine Diagnostik für alle 
Kinder, aber kein aufwändiges Verwaltungsverfah-
ren mehr, sondern eine Förderung, die direkt vom 
ersten Tag an bei den Kindern ankommt. 

Die Kommunen als Schulträger sind unterschiedlich 
aufgestellt. Das wissen wir. Manche Städte und 
Kreise sind sehr weit, andere haben noch Nachhol-
bedarfe. Das neue Gesetz bietet ihnen die notwen-
dige Flexibilität, schrittweise zu reagieren und ge-
mäß ihrem Stand das gemeinsame Lernen weiter-
hin aufzubauen. 

Wir haben eine kommunal-staatliche Verantwor-
tungsgemeinschaft, die wir wahrnehmen und ge-
meinsam leben. Deswegen gehen wir jetzt auch in 
den Arbeitsprozess hinein. Das – ich habe es eben 
bereits gesagt – begrüße ich ausdrücklich. 

Für die Anmeldung im neuen Schuljahr greifen die 
neuen Regelungen. Es ist mir besonders wichtig, 
dass die Eltern wissen: Ja, es gibt die Sicherheit, 
dass ich mit meinem Kind in das Anmeldeverfahren 
hineingehen kann und beraten werde, wo der Ort 
des gemeinsamen Lernens sein wird.  

Die Kommunen können Schwerpunktschulen bil-
den. Denn wir wollen die sonderpädagogische Res-
source nicht in homöopathischen Dosen über das 
Land verteilen, sondern gebündelt zur individuellen 
Förderung der Kinder bereitstellen. Das ist uns sehr 
wichtig. 

Ja, Norbert Römer hat es gesagt: Heute ist ein guter 
Tag für das gemeinsame Lernen, für die schrittwei-
se Umsetzung des Prozesses der Inklusion in Nord-
rhein-Westfalen. Ich danke allen, die über die Jahre 
hinweg das gemeinsame Lernen in Nordrhein-
Westfalen erfolgreich gestaltet haben. Sie sind Pio-
niere gewesen. Wir gehen diesen Weg mit und un-
terstützen sie weiter nach Kräften. Das ist unsere 
Aufgabe in der Politik: keine Vernebelung und 
Angstmache, sondern diesen Weg zum Wohle der 
Kinder gemeinsam gehen in einer Gesellschaft, die 
Teilhabe und Chancengleichheit ermöglicht – für al-
le Menschen, ohne Unterschiede! 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 
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Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Beer. – Für die FDP-Fraktion spricht 
der Kollege Lindner. 

Christian Lindner (FDP): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen! Liebe Kollegen! Die Inklusion ist die 
bildungs- und sozialpolitische Schlüsselaufgabe 
dieser Legislaturperiode. Inklusion ist nicht nur eine 
rechtliche Vorgabe der UN-Behindertenrechtskon-
vention, sondern sie markiert auch ein Stück zivili-
satorischen Fortschritt.  

Norbert Römer hat es hier eben dargestellt: Es ist 
unser gemeinsames Anliegen, dass Kinder und Ju-
gendliche mit Behinderungen ihren Platz in der Mitte 
der Gesellschaft finden und deshalb Zugang zum 
regulären Angebot der Schulen haben, damit wir 
ihnen so den Weg in ein Leben in unserer Gesell-
schaft als gleichberechtigte Partner bahnen. 

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Wie aber geht diese Koalition mit dieser bildungs- 
und sozialpolitischen Schlüsselaufgabe um? – Sie 
legt einen Gesetzentwurf vor, der in allen Experten-
anhörungen in beispielloser Weise durchfällt. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Seit drei Jahren warten wir auf den angekündigten 
Inklusionsplan. Er liegt nicht vor. Bemängelt wird, 
dass in Ihrem Gesetz keine klaren Qualitätsvorga-
ben enthalten sind. Frau Beer antwortet darauf, 
Fantasie und Kreativität seien nötig. 

Unsere Förderschulen sind eine beispiellose, im in-
ternationalen Vergleich sehr geachtete pädagogi-
sche Ressource, die jetzt ohne Not  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

abgebaut wird, obwohl sich 83% der Bürgerinnen 
und Bürger Nordrhein-Westfalens die Wahlfreiheit 
zwischen einem Angebot in einer Regelschule und 
einer Förderschule wünschen. Diese pädagogische 
Infrastruktur gefährden Sie mit Ihren Vorhaben, mit 
einem Inklusionsprozess, von dem auch die Kom-
mentatoren in den Medien inzwischen schreiben, 
dass er nicht gelingt. Am heutigen Tag wird ge-
schrieben: Zu schnell, zu wenig konkret und mit zu 
vielen verbalen Nebelkerzen betrieben Sie die In-
klusion. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Da kannte Herr Vornholt die heutige Rede von 
Herrn Römer noch gar nicht.  

Das Kernproblem, das die Kommunen bemängeln 
und an dem sich jetzt die Auseinandersetzung ent-
zündet, betrifft die Kostenfolgen, die Konnexität. 
Über Monate verweigert sich die grüne Schulminis-
terin einer klaren Kostenfolgenabschätzung, weil sie 
pauschal sagt, dieses Gesetz sei nicht konnexitäts-
relevant.  

Vor der Bundestagswahl zieht dann der Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion die Notbremse und kün-
digt neue Gespräche an. Das erfolgt parallel dazu, 
dass die Schulministerin in einer Sitzung des Schul-
ausschusses noch jede Konnexität verweigert. 
Norbert Römer hat es getan, um Zeit zu kaufen, wie 
er in einem Interview mit dem „WDR“, wenn ich 
mich richtig erinnere, gesagt hat. Seit gestern gibt 
es das, was er die Verständigung nennt.  

Lieber Herr Römer, Sie sprechen davon, die Kom-
munen hätten Ihre ausgestreckte Hand ergriffen. – 
Man muss aber fairerweise hinzufügen, dass Sie sie 
eigentlich am langen Arm verhungern lassen wol-
len. Wenn man die Reaktion der Kommunen sieht, 
erkennt man: Das Fingerhakeln wird in den nächs-
ten Monaten weitergehen – von wegen: ausge-
streckte Hand ergriffen!  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Was ist das für eine Qualität der Verständigung, 
wenn Sie verkünden – so lassen Sie sich heute in 
der Presse zitieren –: Beide Rechtspositionen ste-
hen sich unverändert gegenüber.  

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Wie in Bayern!) 

Beide Rechtspositionen stehen sich unverändert 
gegenüber – wie Duellanten. Dann sagt die Schul-
ministerin, man habe jetzt einen Waffenstillstand. 
Meine Damen und Herren, wer vom Waffenstill-
stand spricht, führt sonst offenbar Krieg gegen die 
Kommunen. Sonst würden Sie ein anderes Vokabu-
lar verwenden. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Sie müssen doch die Städte und Gemeinden als 
Schulträger bei dieser Aufgabe ins Boot holen. Sie 
können sie doch mit den Problemen in der Praxis – 
organisatorischer und finanzieller Natur – nicht al-
leine lassen.  

Die sehr verehrte Frau Ministerpräsidentin spricht 
fortwährend davon, man wolle alle mitnehmen, man 
wolle niemanden zurücklassen. Bei der Inklusion 
sind Sie dabei, die Schwächsten der Gesellschaft 
zurückzulassen, Kinder und Jugendliche mit Behin-
derungen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Bei den Fragen der Kostenfolgen lassen Sie die 
Schwächsten im Staat zurück, nämlich die Städte 
und Gemeinden. Kehren Sie um!  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das, was Sie an Gesetzentwürfen und heute an 
Verfahrensvorschlägen vorgelegt haben, ist dem 
Problem nicht angemessen. Die Qualität muss das 
Tempo des Inklusionsfortschritts bestimmen, 

(Beifall von Walter Kern [CDU]) 

nicht das Tempo darf die Qualität bestimmen. Sonst 
würden Sie das Kindeswohl gefährden.  
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(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Deshalb ist unsere herzliche Bitte an Sie, Frau 
Löhrmann: Sie haben den Gesetzentwurf schon 
einmal, weil er fachlich nicht überzeugend war, zu-
rückgezogen. Ich bin der Auffassung, dass Ihnen 
alle Respekt zollen würden – das ist kein Gesichts-
verlust –, wenn Sie sich in dieser Lage unklarer 
Qualität, unklarer Kostenfolgen, ehrlich machen und 
diesen Gesetzentwurf zurück in die Montagehalle 
ziehen würden. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Lindner. – Für die Piratenfraktion spricht Frau Pie-
per.  

Monika Pieper (PIRATEN): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Römer 
sagte gerade, dies sei ein guter Tag für NRW. Ich 
sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist es kein guter 
Tag. Dieses Gesetz – der Prozess der Inklusion – 
war für mich der wichtigste Grund, mich überhaupt 
um ein Landtagsmandat zu bewerben, in der Hoff-
nung, da konstruktiv, sachlich und fachlich Verbes-
serungen herbeizuführen. Ich stelle heute fest, so-
wohl das Verfahren als auch das Ergebnis sind we-
der gut noch zufriedenstellend.  

Ich möchte zunächst etwas zum Verfahren sagen. 
Ich hätte mir eine lebhafte Debatte im Ausschuss 
gewünscht. Dort hätte ich die gestern eingereichten 
Anträge von Rot und Grün sehr gerne diskutiert. Ei-
ne sachliche und fachliche Debatte hat dort so gut 
wie gar nicht stattgefunden. Wenn ich auch dafür 
Verständnis habe, dass der Änderungsantrag so 
spät eingereicht wurde, kann mir keiner erzählen, all 
die Punkte des Entschließungsantrags hätten erst 
letzte Woche entwickelt werden können. Es gab 
nach der Anhörung keine neuen inhaltlichen Fakten. 
Das hätte längst vorliegen können.  

Wie Sie mit den Stellungnahmen aus der Anhörung 
umgegangen sind, finde ich ebenfalls nicht in Ord-
nung. Sie haben die Stellungnahmen als uneinheit-
lich bezeichnet. – Das stimmt wohl. Aber wenn die 
überwiegende Mehrheit der Sachverständigen deut-
liche Kritik an dem Gesetz übt, ist dies ein sehr gu-
ter Grund, sich mit dieser Kritik auseinanderzuset-
zen und entsprechende Schlüsse zu ziehen.  

(Beifall von den PIRATEN, der CDU und der 
FDP) 

Ich war wirklich gespannt, ob da noch etwas kommt 
und, wenn ja, was. Beim Lesen des Entschlie-
ßungsantrags wusste ich dann überhaupt nicht, wie 
ich damit umgehen sollte. Ich hatte gehofft, es kä-
men wirklich fachliche Änderungen am Gesetzent-
wurf. Was kam? – Eine Liste „Wünsch dir was“. Die 

Ansätze finde ich zum großen Teil gut und richtig; 
aber es fehlt mal wieder die Verbindlichkeit.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Die Forderungen an die Landesregierung sind eine 
Selbstverständlichkeit. Ansonsten belassen Sie es 
bei Formulierungen wie etwa: Der Landesregierung 
wird empfohlen zu prüfen; die Landesregierung wird 
gebeten; der Landtag begrüßt. Wir brauchen kon-
krete Zielvorgaben und klar abgesteckte Rahmen-
bedingungen und keine guten Wünsche für den 
Transformationsprozess.  

Wir sind die Einzigen, die deutlich Stellung bezogen 
und konkrete Vorschläge gemacht haben, sowohl 
fachlich wie auch zu einer möglichen Finanzierung, 
und das frühzeitig genug, um eine Diskussion dar-
über zu ermöglichen. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Ich nenne die Vorschläge gerne noch einmal: den 
Ausschluss des Antrags eines AO-SF-Verfahrens 
seitens der Schule in den ersten zwei Jahren – also 
in der Schuleingangsphase –, das aus dem Ge-
setzentwurf herausnehmen; die Lernorte für zeitwei-
lige intensive sonderpädagogische Förderung fest 
im Gesetz verankern; die Möglichkeit der Schlie-
ßung von Förderschulen, die die Mindestgröße er-
reichen, aus dem Gesetzentwurf herausnehmen; 
die Schulleitungsämter für Sonderpädagogen auch 
an Gymnasien öffnen. 

Zu dem letzten Punkt hatten wir in der letzten Aus-
schusssitzung eine kurze Diskussion, liebe Sigrid 
Beer. Sie erklärten, dieser Bereich sei längst gere-
gelt. Ich möchte an dieser Stelle gerne Frau Ministe-
rin Löhrmann fragen, wie sie dies einschätzt, denn 
in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf ist nichts 
davon zu finden; das Gymnasium bleibt dort außen 
vor. 

Zusätzlich haben wir die Forderung, die Gebärden-
sprache als Unterrichtsfach in den Ausbildungsgang 
des Förderschwerpunkts Hören und Kommunikation 
verpflichtend einzubinden, in unseren Katalog auf-
genommen. Dies ist ein wichtiger Schritt für die ver-
besserte gesellschaftliche Teilhabe der Betroffenen. 

Vielen bereitet die Frage Sorge, ob das gemeinsa-
me Lernen unter geeigneten Rahmenbedingungen 
stattfindet. Werden sonderpädagogische Fachkräfte 
verfügbar sein, wenn sie gebraucht werden? Wer-
den Doppelbesetzungen und vertretbare Klassen-
größen möglich sein? Werden die notwendigen In-
vestitionen getätigt? 

Mit dem Ausbau des gemeinsamen Lernens müs-
sen flächendeckend sonderpädagogische Fachkräf-
te an die Schulen gebracht werden. Das Bestreben, 
AO-SF-Verfahren zu vermeiden und Ressourcen für 
den Förderbedarf aus Stellenbudgets zu generie-
ren, macht das deutlich. Es ist derzeit kaum zu kal-
kulieren, ob und in welchem Zeitraum die flächen-
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deckende Versorgung an den Grundschulen er-
reicht werden kann. 

Der Ausbau des gemeinsamen Lernens mit ange-
messener Ausstattung macht sicherlich Investitio-
nen der Schulträger notwendig. Ob die Kosten ur-
sächlich durch das 9. Schulrechtsänderungsgesetz 
verursacht werden, halten wir für nachrangig. Die 
finanzielle Lage der Kommunen im Land ist sehr un-
terschiedlich. Es muss verhindert werden, dass hie-
raus Inklusion nach Kassenlage entsteht, wie Herr 
Kaiser es auch schon ausgeführt hat. 

Es ist anzuerkennen, dass man sich jetzt mit den 
kommunalen Spitzenverbänden darauf geeinigt hat, 
die Entstehung von Kosten zu untersuchen, um die-
se dann gegebenenfalls zu übernehmen. Das nutzt 
den finanziell schwachen Kommunen aktuell nur 
leider gar nichts, da sie das Geld für die notwendi-
gen Investitionen gerade jetzt brauchen. Deshalb 
wollen wir, dass das Land jetzt die Schulträger bei 
den Investitionen unterstützt. Dazu soll ein Landes-
programm eingerichtet werden, und dafür muss 
schon im Haushalt 2014 das entsprechende Geld 
eingeplant werden. 

Um es noch einmal mit aller Deutlichkeit zu sagen: 
Wir sind für Inklusion in der Gesellschaft und für die 
inklusive Schule. Doch wir teilen die Sorgen, die vie-
le Betroffene bei den vorgeschlagenen Regelungen 
haben. Deren Forderungen haben wir in unserem 
Änderungsantrag aufgegriffen und Vorschläge zur 
Verbesserung des Gesetzentwurfs gemacht. 

Außerdem sehen wir die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen für ein Gelingen der Inklusion immer 
noch nicht erfüllt. Aus unserer Sicht haben Sie hier-
für noch keine geeigneten Vorkehrungen getroffen. 
Viele Regelungen stehen noch aus, deren Inhalte 
wir entweder nicht kennen oder die in unseren Au-
gen unzureichend sind, um die großen Herausfor-
derungen zu bewältigen. Auch hierzu haben wir 
Vorschläge gemacht und die Bereitstellung zusätzli-
cher Mittel gefordert. 

Ich bedaure es persönlich sehr – vor allem für die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen, Eltern und 
Lehrer –, dass deren Anregungen kaum aufgegrif-
fen wurden und keinen Eingang in das Gesetz ge-
funden haben. Ich bedaure es auch, dass die Be-
troffenen nun von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kol-
legen von Rot-Grün, auf eine Reise mit ungewissem 
Ausgang geschickt werden.  

Ich bedaure es sehr – das meine ich ganz ehrlich; 
denn das hatte ich so nicht erwartet –, dass ich heu-
te meiner Fraktion empfehlen muss, diesen Ge-
setzentwurf zu dem für die nächste Zeit wichtigsten 
Projekt in NRW abzulehnen. Das hätte ich mir an-
ders gewünscht. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Pieper. – Nun spricht für die Landesregierung Frau 
Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Wir sind heute am Ende einer parlamentarischen 
Beratung angekommen, die im April mit der ersten 
Lesung des Gesetzentwurfs begonnen hat. Anfang 
und Ende sind allerdings beim Thema „Inklusion“ für 
Nordrhein-Westfalen nicht die richtigen Begriffe. 
Weder markiert die Einbringung des Gesetzentwur-
fes einen Anfang, noch seine Verabschiedung das 
Ende.  

Auf dem Weg zur Inklusion haben Meilensteine die 
Politik über Jahre und Jahrzehnte begleitet. Im 
Grunde hat es in 70er-Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts mit der sogenannten Krüppelbewe-
gung angefangen. In Nordrhein-Westfalen waren es 
Verbände wie „Gemeinsam Leben Lernen“ oder 
„mittendrin e.V.“, die diesen Prozess im Bereich 
„Schule“ angestoßen und vorangetrieben haben. 
Bereits in den 80er-Jahren haben sich Schulen hier 
in Nordrhein-Westfalen oft ohne jegliche Unterstüt-
zung und gegen den erbitterten Widerstand der 
staatlichen Schulbehörden auf den Weg des ge-
meinsamen Lernens gemacht.  

Wir haben hier eine lange und bewährte Tradition. 
Das zeigen auch unsere vielen preisgekrönten 
Schulen des gemeinsamen Lernens. Wenn wir hier 
und heute – also abschließend – über das vorlie-
gende Gesetz beraten, dann beraten wir nicht über 
ein Experiment auf Kosten der Schülerinnen und 
Schüler oder einen Feldversuch, wie es aus den 
Reihen der Opposition laut schallt. Wir praktizieren 
das gemeinsame Lernen schon viele lange Jahre, 
und das ist gut so! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Über 30 Jahre erfolgreicher gemeinsamer Unterricht 
sind kein Experiment und kein Feldversuch mehr. 
Das sage ich in aller Deutlichkeit. Ich appelliere an 
Ihre Verantwortung, hier keine Ängste und Verunsi-
cherungen zu schüren.  

Lieber Herr Kollege Kaiser, Ihr Beispiel ist fiktiv, und 
es suggeriert, es würde ab heute ein Kaltstart erfol-
gen. Sie haben von den Grundschulen gespro-
chen – von 3.000 Grundschulen in Nordrhein-West-
falen hat heute schon ein Drittel, nämlich 1.000, Er-
fahrung im gemeinsamen Lernen. Strafen Sie doch 
nicht mit Ihren Aussagen die pädagogische Arbeit 
dieser Schulen Lügen! 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU) 

Das ist unverantwortlich. 

Und auch unsere Kommunen sind schon erfolgrei-
che Player beim Thema „Inklusion“.  
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Der Ruf nach Standards ist wohlfeil, und den ver-
stehe ich auch. Aber Sie unterlassen eines, das Sie 
sonst vortragen – deswegen verstehe ich es nicht –: 
Es gibt nämlich keine Einheitsinklusion in Nord-
rhein-Westfalen, 

(Klaus Kaiser [CDU]: Mindeststandards!) 

weil es keinen Einheitsschüler gibt, sondern jedes 
Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf an-
ders ist, weil jedes Kind anders ist. Dieser Gedanke 
potenziert sich bei dieser Frage, meine Damen und 
Herren. 

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

Das blenden Sie aus, obwohl Sie es sonst immer 
einfordern. Das verstehe ich nicht. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ihr Vorwurf, den Sie SPD und Grünen immer ge-
macht haben, wir wollten Einheitsschulen, verkehrt 
sich hier auf besondere Weise und richtet sich ge-
gen Sie, weil Sie eine Einheitsinklusion nach Maß-
stab fordern 

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

und außer Acht lassen, wie unterschiedlich grund-
sätzlich alle Kinder und wie unterschiedlich gerade 
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
sind. 

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

Darum geht es bei diesem Prozess, den wir heute 
mit diesem Gesetz in geordnete Bahnen lenken, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Ministerin, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen 
Stamp? 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Aber gerne. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist nett von 
Ihnen. – Bitte schön, Herr Stamp. 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Vielen Dank, Frau Mi-
nisterin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. 

Könnten Sie mir erklären, was das Verlangen von 
Qualitätsstandards, nach der Festlegung von Stan-
dards, damit zu tun hat, dass man Inklusion überall 
gleich haben und jedes Kind einheitlich behandeln 
möchte? Das erschließt sich mir überhaupt nicht. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Ich beantworte Ihre Frage sehr gern, weil 
ich sie auch ernst nehme. Weil jedes Kind anders ist 

und individualisierte Entscheidungen über das Vor-
gehen in der jeweiligen Lernsituation braucht. Das 
gilt grundsätzlich, und das heißt eigentlich individu-
elle Förderung, die Sie ins Gesetz geschrieben, 
aber nie mit Begleitmaßnahmen in die Umsetzung 
gebracht haben. Das ist doch der entscheidende 
Unterschied. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Bei einer der anderen Debatten zu diesem Thema 
habe ich hier den Brief einer Mutter zitiert. Diese 
Mutter hat genau beschrieben, dass Ihr Kind im 
gemeinsamen Unterricht am Anfang – ich meine 
aus der Erinnerung – an fünf Tagen einen Schulbe-
gleiter brauchte, worauf die Kommune im Übrigen, 
unabhängig davon, ob das Kind in die allgemeine 
Schule oder in die Förderschule geht, Anspruch hat. 
Das nur am Rande. 

Durch das gemeinsame Lernen ist das Kind jedoch 
selbstständiger geworden und hat nach und nach 
weniger Assistenzpersonal gebraucht. Das heißt, 
ein einheitliches Muster, z. B. immer Doppelbeset-
zung, wird der differenzierten Notwendigkeit, mit 
den Kindern umzugehen und zu arbeiten, nicht ge-
recht, weil die Kinder so verschieden und die För-
derbedarfe so unterschiedlich sind. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Ich will diese Frage des Einheitsvorgehens auch auf 
die Kommunen bezogen darstellen. Es wird vielfach 
gesagt, ich sollte starre Quoten vorgeben, was 
wann wie erreicht werden müsse. Das würde der 
differenzierten Ausgangslage unserer Gemeinden 
nicht gerecht, meine Damen und Herren, weil jede 
Kommune auf einem unterschiedlichen Stand ist. 
Das hat ausdrücklich nichts mit der Finanzkraft der 
jeweiligen Kommune zu tun. Deswegen trifft auch 
der Vorwurf, wir würden die Kommunen hier nach 
Kassenlage im Regen stehen lassen, nicht zu. 

Herr Kaiser, weil die Schnittstelle der staatlich-
kommunalen Verantwortungsgemeinschaft so wich-
tig ist, haben wir als Land in jedem Bezirk einen In-
klusionskoordinator vom Land finanziert, und zwar 
schon seit zwei Jahren, damit vor Ort die Inklusi-
onsprozesse genau an dieser Schnittstelle der 
staatlich-kommunalen Verantwortungsgemeinschaft 
unterstützt werden. Das sollte ein Zeichen hin auf 
die Kommunen sein. 

(Klaus Kaiser [CDU]: Aber nicht angekom-
men!) 

– Das sagen Sie. Wir haben andere Rückmeldun-
gen. Wir treffen diese Kolleginnen und Kollegen im 
Übrigen regelmäßig, weil wir schon die ganze Zeit 
den Prozess der Inklusion mit unterschiedlichen 
Maßnahmen begleiten. 

Zurück zu den Meilensteinen: 1994 wurde mit dem 
Verbot der Diskriminierung aufgrund einer Behinde-
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rung endlich Artikel 3 des Grundgesetzes geändert. 
Es folgte 1995 das Gesetz zur Weiterentwicklung 
der sonderpädagogischen Förderung, 1997 die Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts zu den 
personellen und sächlichen Voraussetzungen des 
gemeinsamen Lernens, 2005 das Schulgesetz, in 
dem allgemeine Schulen und Förderschulen als 
gleichberechtigte Orte der sonderpädagogischen 
Förderung bestimmt worden sind, und 2006 die Ein-
führung der Kompetenzzentren für die sonderpäda-
gogische Förderung. 

Nach der Unterzeichnung der Behindertenrechts-
konvention im Jahr 2009 waren wir uns im Dezem-
ber 2010 hier im Landtag einig und haben die Um-
setzung dieser Konvention für die Schule beschlos-
sen. Dieser gemeinsame Wille der Fraktionen des 
Landtags war die Leitlinie für das Vorgehen der 
Landesregierung bei der Konzeption ihres Gesetz-
entwurfs, der nach Jahrzehnten endlich grundsätzli-
che Rechtsansprüche schaffen soll. 

Wir haben dabei unterschiedliche Interessen auf 
folgenden gemeinsamen Nenner gebracht. Ich zitie-
re: 

„Die allgemeine Schule ist der Regelförderort.“ 

Und: 

„Eltern können weiterhin für ihr Kind eine För-
derschule wählen.“ 

Dieses Ergebnis ist ein Kompromiss, nämlich das 
Erste Gesetz zur Umsetzung der VN-Behin-
dertenrechtskonvention in den Schulen. Kompro-
misse werden selten geliebt und können doch weg-
weisend sein. 

Ich habe immer darauf hingewiesen, dass dieses 
Gesetz und seine Umsetzung kein Spaziergang 
sind, sondern eine anspruchsvolle Bergwanderung. 
Insofern haben wir mit diesem Gesetz in Kenntnis 
der unterschiedlichen Interessen einen Grat be-
schrieben, aber einen breiten und einen belastba-
ren. 

Meine Damen und Herren, die Opposition hat in ei-
nem Punkt recht: Ja – Herr Lindner hat es noch 
einmal gesagt –, es hat in der Anhörung viel Kritik 
gegeben, aber keine einhellige Kritik. Es sind höchst 
verschiedene Positionen und Forderungen deutlich 
geworden. Einig waren sich alle nur hinsichtlich des 
Rufs nach mehr Ressourcen. 

Sie geben, auch mit dem Entschließungsantrag von 
der CDU, jeder der Interessengruppen ein Häpp-
chen, damit sie das berücksichtigen nach dem Mot-
to: „Allen Wohl und keinem Wehe.“ Die verschiede-
nen Dinge zusammenzubringen und zusammenzu-
führen, wie man es machen muss, wenn man Ge-
samtverantwortung für einen Prozess trägt, das ha-
ben Sie mit Ihren Ausführungen aber nicht getan. 
Wir stellen uns dieser Gesamtverantwortung. 

Dann möchte ich noch einmal was zu dem Thema 
„Ressourcen“ sagen. In seiner Zuständigkeit inves-
tiert das Land umfangreich. Bei einer kalkulierten 
Quote der Verdreifachung der Inklusion versechsfa-
chen wir die Lehrerstellen bis 2017. Davon, dass 
das Land Kosten in seiner Zuständigkeit auf die 
Kommunen abwälzt, kann nun wirklich keine Rede 
sein. 

Die offene und streitige Frage mit den Kommunen 
ist, ob das Gesetz Kosten im Zuständigkeitsbereich 
der Kommunen auslöst, die ausgleichspflichtig sind. 
Hier haben wir als Landesregierung eine Entschei-
dung getroffen, wie übrigens, Herr Laumann, Herr 
Kaiser, Herr Lindner, andere Landesregierungen in 
Ihrer Verantwortung, also die in Niedersachsen und 
in Bayern, genauso. Die haben das genauso ge-
macht wie wir.  

An dieser Stelle haben sich die große Geduld und 
die Zeit gelohnt. Ja, wir haben uns mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden bei der komplizierten Fra-
ge der Konnexität auf eine Art Stillhalteabkommen 
geeinigt und wollen bis Ende Januar 2014 einge-
hend untersuchen, ob und welche Kosten in den 
Kommunen in Ausübung des Gesetzes entstehen. 

Das halte ich in dieser sensiblen Frage für den rich-
tigen Weg. Ich sage den Kommunen erneut zu, die 
Wirkungen dieses Gesetzes in einem fairen Pro-
zess zu evaluieren. Das habe ich von Anfang an 
deutlich gemacht.  

Ich danke allen – allen voran Norbert Römer –, die 
dazu beigetragen haben, dass dieses Ergebnis jetzt 
ganz am Schluss erreicht wurde. Entscheidend ist, 
dass wir vor der Verabschiedung heute zum Ergeb-
nis gekommen sind.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
Dr. Joachim Stamp [FDP]: Stillstand ist doch 
kein Ergebnis!) 

– Ich habe vom Stillhalteabkommen gesprochen. 
Wer mich kennt, weiß, dass ich mich in der Regel 
nicht in Kriegszuständen bewege, lieber Herr 
Stamp. 

Mein Haus wird selbstverständlich unverzüglich – 
wie im Entschließungsantrag beschrieben – den 
weiteren Arbeitsprozess ausgestalten. Dazu zählt 
zuallererst die Inkraftsetzung der neuen Mindest-
größenverordnung, die den Kommunen sofort 
Rechtssicherheit für ihre kommunale Schulentwick-
lung gibt. Diese Verordnung ist übrigens aufgrund 
des Berichts des Landesrechnungshofes in Effizi-
enzfragen und auch in pädagogischen Fragen ge-
boten, weil Schulen, die zu klein sind, nicht vernünf-
tig arbeiten können. 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Hier finde ich sträflich, wie sehr Sie diese Aussagen 
des Landesrechnungshofs, eines unabhängigen 
Kontrollorgans, ignorieren, nur weil sie Ihnen sozu-
sagen parteipolitisch von der Profilierung her nicht 
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in den Kram passt. Das finde ich sträflich, wie Sie 
damit umgehen.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Außerdem haben wir bei dieser Mindestgrößenver-
ordnung einen breit getragenen Kompromiss erar-
beitet. Wir bleiben nämlich auch bei der Mindest-
größenverordnung den Grundsätzen des Schulkon-
senses treu. Wir schaffen von Landesseite keine 
Förderschule ab,  

(Zuruf von der FDP: Nein?) 

auch keinen bestimmten Förderschultyp. Herr Lind-
ner, vielleicht sollten Sie sich die „Rheinische Post“ 
dazu noch einmal zu Gemüte führen, ehe Sie hier 
einfach solche unwahren Behauptungen in den 
Raum stellen, als würden wir von Landesseite sys-
tematisch Förderschulen schließen. Das ist nicht 
richtig, und das wissen Sie auch.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
rufe von der FDP) 

Welche Schulen es gibt, hängt in Nordrhein-
Westfalen immer und überall und auch bei den För-
derschulen davon ab, wie der Elternwille ist und wie 
hoch der Bedarf ist.  

Mit Ihrer Position, Herr Laumann, Herr Kaiser, ver-
abschieden Sie sich im Grunde vom Schulkonsens. 
Dort haben wir nämlich bei der Auflistung der Schu-
len, die es in Nordrhein-Westfalen geben soll, Fol-
gendes festgehalten: Förderschulen, soweit sie trotz 
Inklusion erforderlich sind.  

(Zuruf von der CDU: Das ist uneingeschränkt 
richtig!) 

Meine Damen und Herren, jenseits aller politischen 
Differenzen ist mir aber Folgendes abschließend 
sehr wichtig: Lassen Sie uns nicht das vergessen, 
was uns eint. Uns eint das Wissen darüber, dass 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen beson-
dere Unterstützung brauchen. Uns eint die Über-
zeugung, dass die Inklusion den Weg in die Zukunft 
unseres Bildungssystems weist. Uns eint, dass es 
zum Menschenbild aller Fraktionen dieses Landta-
ges gehört, niemanden auszugrenzen. Uns eint, 
dass wir den Elternwillen respektieren, auch wenn 
wir nicht jedem einzelnen Wunsch an jeder Stelle 
unmittelbar nachkommen können. 

Ich bin überzeugt, Inklusion ist ein Gewinn. Genau 
das zeigen unsere preisgekrönten Schulen schon 
jetzt. Die inklusive Schule ist gut für alle Kinder und 
für unsere Gesellschaft.  

Nach der Verabschiedung des Gesetzes wird es da-
rauf ankommen, es mit Leben zu erfüllen. Es schafft 
Rechte für die Eltern von Kindern mit Handicap. Es 
holt diese Eltern – es ist mir ganz wichtig, das noch 
einmal zu betonen – endlich aus ihrer Rolle der Bitt-
steller heraus. Sie erhalten heute mit diesem Ge-
setz Rechte. Das ist das Allerwichtigste an diesem 
Gesetz. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Es eröffnet Freiräume sowohl für die Schulen als 
auch für die Schulträger. Wenn die Freiräume im 
Geiste des Beschlusses vom Dezember 2010 ge-
nutzt werden, ungeachtet aller nachvollziehbaren 
Diskussionen, schaue ich zuversichtlich auf die wei-
tere Entwicklung der Inklusion in den Schulen unse-
res Landes.  

Gedeihen kann sie aber nur in einem gesellschaftli-
chen Klima, das der Behindertenrechtskonvention 
gerecht wird. Ich rufe noch einmal einen wichtigen 
Leitsatz von Hubert Hüppe, dem Beauftragten der 
Bundesregierung für die Belange behinderter Men-
schen, in Erinnerung, der da lautet: Wer Inklusion 
will, sucht Wege, wer sie nicht will, sucht Begrün-
dungen. 

Ich würde mich im Namen aller Betroffenen freuen, 
wenn Sie alle konstruktiv daran mitwirken würden, 
Wege zu suchen. – Vielen Dank, meine Damen und 
Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Herr Präsident! Außerhalb des inhaltlichen Beitra-
ges – das kann auch alles mitgeschnitten werden – 
will ich eines tun: An diesem Gesetzentwurf – unab-
hängig davon, wie man dazu steht – haben ganz 
viele Menschen innerhalb der Landesregierung mit-
gewirkt. Der Landesbehindertenbeauftragte, Herr 
Killewald, hat viel mitgewirkt.  

(Zuruf von der CDU: Jo!) 

– Ich weiß nicht, wieso Sie das komisch finden, 
dass ich die Leute nenne, die besonders dazu bei-
getragen haben. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

In meinem Haus haben wir ohne zusätzliche Res-
sourcen umfänglich daran gearbeitet. Wir haben 
ganz viele Diskussionen dazu geführt. Insofern 
möchte ich all denen danken! 

Eine Person möchte ich besonders erwähnen, näm-
lich Herrn van den Hövel. Er hat unterschiedlichen 
Regierungen in Sachen Schulrecht gedient, und 
zwar sehr loyal. Zweimal hat er seinen Eintritt in den 
Ruhestand verschoben. Einer der Gründe war, dass 
er dieses Gesetz noch zu Ende bringen wollte. 
Deswegen ist er heute auch hier. 

Herr van den Hövel, ich möchte Ihnen hier in der 
Öffentlichkeit noch einmal ganz herzlich für Ihre Ar-
beit für die Schulgesetzgebung in Nordrhein-
Westfalen danken. 

(Anhaltender allgemeiner Beifall) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Als nächster Redner spricht für die 
CDU-Fraktion Herr Kuper. 
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André Kuper (CDU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Was Sie hier im Verfahren um die In-
klusion mit Städten und Gemeinden veranstalten, ist 
des Parlamentarismus aus unserer Sicht nicht wür-
dig und sehr kommunalfeindlich. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Spätestens mit dem heutigen Entschließungsantrag 
haben wir noch einmal deutlich gemacht: Wir ste-
hen zur Inklusion, aber auch zur Wahlfreiheit, aber 
auch zum Kindeswohl, aber auch – und das ist ganz 
wichtig – zur Konnexität. 

Meine Damen und Herren, was haben Sie denn in 
diesem Gesetzesentwurfszeitraum von einem Jahr 
in Bezug auf die Kommunen wirklich erreicht? – 
Null! 

(Beifall von der CDU) 

Frau Ministerin, Sie sprachen eben von einer Berg-
wanderung, auf die Sie sich aufgemacht hätten. 
Das kann man durchaus so sehen. Sie haben sich 
aber an der Stelle der Einigung mit den Kommunen 
verlaufen. 

Jetzt kommt es zur Abstimmung über den Gesetz-
entwurf, obwohl eine Einigung im Ergebnis immer 
noch nicht vorliegt. Sie wissen genau, dass Inklusi-
on nicht zum Nulltarif zu haben ist, verweigern den 
Kommunen aber ihren verfassungsrechtlichen Kon-
nexitätsanspruch. 

(Beifall von der CDU) 

Das tun Sie, obwohl Herr Minister Jäger zur Kon-
nexität in der Landtagssitzung am 28. April 2004 
gesagt hat – ich zitiere mit Erlaubnis des Präsiden-
ten –: 

„Wenn das Land die Musik bestellt, wird es sie 
zukünftig auch bezahlen und dies nicht den 
Kommunen und Gemeinden aufbürden.“ 

An diese Ihre Aussage erinnere ich Sie hier und 
heute. Sie sind Weltmeister im Weglaufen vor der 
Verantwortung. 

(Beifall von der CDU) 

Jetzt, beim ersten wirklich konkreten größeren An-
wendungsfall kneifen Sie und drücken sich um die 
Bezahlung. Das geht zulasten der Kommunen, zu-
lasten der Inklusion und damit zulasten der Kinder. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Anstatt eine Einigung über die Kosten vorzulegen, 
wird nun das Inkrafttreten Ihres Gesetzes einfach 
mal um fast ein Jahr auf den 1. August nächsten 
Jahres verschoben. Diese Festlegung erfolgte nach 
Aussage der kommunalen Spitzenverbände übri-
gens einseitig. Das hatten die Spitzenverbände in 
den Gesprächen zur Kenntnis zu nehmen. Und 
welch Zufall mit dem Termin! Sie wollen sich also 

über die Kommunalwahl retten. Ich kann es leider 
nicht anders deuten. 

Sie haben die Rechnung aber ohne den Wirt ge-
macht; denn in der Kommentarwelt geht man davon 
aus, dass bei verkündeten, aber noch nicht in Kraft 
getretenen Gesetzen auch ein vorbeugender 
Rechtsschutz gilt. Und dieses Gesetz braucht eine 
Vorplanungsphase. Daher ist schon sehr offenkun-
dig, dass hier auch rechtsmissbräuchlich gehandelt 
wird. 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

Das werden die Gerichte Ihnen demnächst sicher-
lich bestätigen. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Körf-
ges? 

André Kuper (CDU): Nein. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Nein, keine Zwi-
schenfrage. 

André Kuper (CDU): Meine Damen und Herren, im 
Ergebnis bleibt festzustellen: Die Kommunen ste-
hen im Regen. Das ist unverantwortlich gegenüber 
allen und insbesondere gegenüber den Kindern, die 
von diesem Gesetzgebungsverfahren betroffen sein 
werden. – Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Kuper. – Nun spricht für die SPD-Fraktion 
Frau Kollegin Hendricks. 

Renate Hendricks (SPD): Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte, in der 
es darum geht, dass wir mehr Bildungsgerechtigkeit 
in unseren Schulen auch für diejenigen Kinder ga-
rantieren, die sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben, hat in den letzten Minuten eine Polemik an-
genommen – damit meine ich nicht den Beitrag von 
Frau Löhrmann, sondern den Beitrag von Herrn 
Lindner –, die ich nicht unwidersprochen lassen 
kann. 

Herr Lindner, wir sind uns wohl darin einig, dass die 
Inklusion in der nächsten Zeit eine der wichtigsten 
Aufgaben unseres Schulsystems und auch der Ge-
sellschaft sein wird. Obwohl Ihr Entschließungsan-
trag erst gestern vorgelegt wurde, habe ich ihn sehr 
aufmerksam gelesen. Auch heute ist noch einmal 
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ausgeführt worden, dass ein Inklusionsplan in Nord-
rhein-Westfalen fehlt.  

(Die Rednerin hält die Broschüre „Aktionsplan 
der Landesregierung. Eine Gesellschaft für 
alle.“ hoch.) 

Wie Sie sehen, gibt es bereits einen sehr umfängli-
chen Inklusionsplan. 

(Beifall von der SPD) 

Darin kann man auf den Seiten 202 bis 213 detail-
liert lesen, wie die Inklusion in der Schule umgesetzt 
werden soll. Dort wird über das Gesetz gesprochen; 
dort wird schon über die Budgets gesprochen; dort 
wird bereits über die zusätzlichen Ressourcen ge-
sprochen, die wir in das System hineingeben wol-
len; dort wird auch darüber gesprochen, welche In-
klusionsquote wir bereits haben und wohin der Weg 
gehen soll. Darüber hinaus sind dort konkrete Maß-
nahmen abgebildet. 

Ich bedaure sehr, dass das bei der Opposition nicht 
angekommen ist. Manchmal bildet Lesen einfach. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Übrigens ist, anders als Sie das gerade in Ihren Re-
den dargestellt haben, die Akzeptanz des 
9. Schulrechtsänderungsgesetzes in den letzten 
Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit deutlich 
gestiegen. Das hat auch etwas damit zu tun, dass 
wir über die Maßnahmen und die Ressourcen, die 
hinterlegt worden sind, besser informiert haben.  

Gerade in der letzten Woche hatte ich noch eine 
Veranstaltung in Bonn. Als die Teilnehmer an-
schließend den Saal verließen, haben sie gesagt: 
Ja, das ist eine gute Grundlage, auf der wir arbeiten 
können.  

Es wird Zeit, dass wir das 9. Schulrechtsände-
rungsgesetz verabschieden, weil – anders, als es 
die FDP fordert – nach dem Motto „Zurück zur Bau-
stelle“ die Menschen draußen darauf warten, dass 
wir in Nordrhein-Westfalen eine gesetzliche Grund-
lage haben, auf der wir dann die Weiterentwicklung 
der Inklusion vornehmen können. 

In den Debatten heute wurde immer wieder ange-
sprochen: Wir beginnen nicht bei null, sondern wir 
haben eine 30-jährige Erfahrung in Nordrhein-
Westfalen.  

Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, 
einmal darauf hinzuweisen, was in diesen 30 Jah-
ren von Lehrern und Lehrerinnen in Nordrhein-
Westfalen auch in Richtung Integration und Inklusi-
on geleistet worden ist. Denn auf den Erfahrungen 
dieser Lehrer und Lehrerinnen bauen wir heute auf 
und fangen deshalb nicht bei null an.  

Ich finde, es gilt den Pionierschulen, aber auch all 
den anderen Schulen, die sich auf den Weg ge-
macht haben, auch von hier aus ein herzliches 
Dankeschön auszurichten, weil wir ohne ihre Erfah-

rungen heute nicht da stehen würden, wo wir ste-
hen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

Herr Kuper, Ihre Rede eben habe ich nicht so ganz 
verstanden. Im Gegensatz zu dem, was Sie im 
Rahmen von KiBiz alles gemacht haben, wo Sie 
versucht haben, die Kosten schlicht und einfach auf 
die Kommunen abzuwälzen, gibt es hier ein sehr 
geordnetes Verfahren, ein Stillhalteabkommen ge-
meinsam mit den Kommunen, in dem wir versuchen 
wollen zu evaluieren.  

In der Anhörung hat es mit dem Gutachten von 
Prof. Schwarz noch einmal sehr deutliche Hinweise 
darauf gegeben, dass auch den Kommunen die 
Zahlen fehlen, mit denen wir eine Kostenfolgenab-
schätzung zurzeit überhaupt vornehmen können. 
Um Kosten abzuschätzen, muss man aber wissen, 
wie man sie abschätzen will. Genau das ist der Pro-
zess, in den wir jetzt mit den Kommunen hingehen 
wollen. Wir können ja nicht irgendwelche Zahlen 
greifen, wir können auch keinen Blankoscheck aus-
stellen – das würden auch Sie nicht tun –, sondern 
wir wollen in ein geordnetes Verfahren mit den 
Kommunen gehen. Dafür haben wir jetzt die Grund-
lage geschaffen. 

Meine Damen und Herren, die Eltern draußen war-
ten darauf – übrigens die Kommunen auch. Eine 
Recherche im Internet in den letzten Tagen, was in 
den Kommunen eigentlich passiert, hat Erstaunli-
ches ergeben. Anders, als Sie es heute hier darge-
stellt haben, haben sich die Kommunen längst auf 
den Weg gemacht – ob Köln, Dortmund, Münster 
oder Bonn. Da sind Inklusionspläne entwickelt wor-
den, da sind Fortbildungen entwickelt worden, da ist 
die inklusive Stadt Münster entwickelt worden.  

Mit anderen Worten: Auch die Kommunen haben 
längst verstanden, dass sie als wichtige Akteure vor 
Ort diesen Prozess begleiten sollen. Sie tun dies 
auch. Erkennen Sie doch auch mal an, welche Leis-
tungen von den Kommunen in der Zwischenzeit er-
bracht worden sind! 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 

– Das tun wir durchaus, Herr Stamp.  

Jetzt lassen Sie mich einen weiteren Punkt anspre-
chen. Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, 
dass wir Qualitätsstandards haben müssen, dass 
wir Standards bei einer völlig unterschiedlichen und 
sehr diffizilen Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen 
setzen müssen. Gleichzeitig kommen Sie heute an, 
Herr Stamp, und reden hier vom „Schulfreiheitsge-
setz“, mit dem Sie möglichst viele Freiheiten in die 
Schulen und in die Kommunen geben wollen. Es 
würde mich interessieren, ob das eigentlich mitei-
nander übereinstimmt. Ist das FDP-Logik, oder ist 
das die Logik eines normal denkenden Menschen? 

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp [FDP]) 
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Standards, meine Damen und Herren, setzen wir 
unter anderem durch die Curricula. Wir setzen 
Standards auch durch die Personalausstattung. 
Frau Löhrmann hat bereits darauf hingewiesen, 
dass wir eine sechsfache Stellenrelation im Bereich 
der Inklusion realisieren. Wir erhöhen die Zahl der 
Grundstellen, und wir sichern die Stellen, die heute 
in der sonderpädagogischen Grundbildung vorhan-
den sind. 

Meine Damen und Herren, wir haben in dem Ent-
schließungsantrag, den wir heute vorgelegt haben, 
sehr deutlich formuliert, wo wir zukünftig mit Erlas-
sen, mit Verordnungen nachgreifen werden. Im Ge-
setz sind Erlasse und Verordnungen nicht aufge-
nommen. Das heißt, dieser Entschließungsantrag 
flankiert dieses Gesetz und macht deutlich, wo wir 
zukünftig hinwollen. Das wird damit noch einmal 
sehr deutlich. 

Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass 
wir in einem Transformationsprozess sind. Wir sind 
mitten auf der Strecke, wir sind nicht am Anfang, wir 
sind nicht am Ende. Eine inklusive Bildung ist ein 
ständiger Prozess, der hochwertige Bildung für alle 
Schüler und Schülerinnen gewährleisten soll. Es 
geht um Vielfalt, die wir wertschätzen wollen. Es 
geht aber auch darum, dass die Akzeptanz von In-
klusion grundsätzlich auch durch die Umsetzung 
von Inklusion wächst. Ob Sie die Forsa-Umfrage 
oder repräsentative Umfragen benennen: Das hat 
auch damit zu tun, dass man nur das wertschätzen 
kann, was man auch kennt. Das heißt, auch diese 
Umfragen werden sich im Laufe des Prozesses wei-
ter verändern. In Ländern, in denen Inklusion Nor-
malität ist, würden Sie diese Ergebnisse in den Um-
fragen überhaupt nicht bekommen.  

Nun wird es darum gehen, Konzepte professionell 
umzusetzen, mit Heterogenität umzugehen und ei-
ne systematische und systemische Unterstützung 
der Schulen, die wir mit den Stellen ermöglichen, zu 
leisten. Das ist angelegt: sowohl im Gesetz als auch 
im Kostenrahmenplan als auch im Entschließungs-
antrag, den wir heute auf den Weg bringen. – Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Hendricks. – Die Landesregierung hat ihre 
Redezeit ein wenig überzogen. Insofern wäre die 
Möglichkeit gegeben, noch Wortmeldungen anzu-
melden. Frau Beer hatte sich gemeldet. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Sie will es nicht in Anspruch nehmen. Möchte 
sonst jemand gerne reden? – 

(Zuruf von Yvonne Gebauer [FDP]) 

– Ja, bitte schön, Sie haben das Wort. 

Yvonne Gebauer (FDP): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Rö-
mer, ein Wort zu Ihnen: Ich finde es sehr bedauer-
lich, dass Sie mit der Bemerkung, die Opposition 
setze hier auf ein Scheitern, diese Debatte eröffnet 
haben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. Es 
handelt sich hier um eine Generationenaufgabe – 
Generationenaufgabe Inklusion, wie alle Rednerin-
nen und Redner vor mir schon richtig gesagt haben. 
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir 
uns alle zu stellen haben und der wir uns alle auch 
in der Vergangenheit gestellt haben. 

Wir haben uns als FDP dieser Aufgabe gestellt. Das 
Ergebnis ist der Entschließungsantrag, den Sie hier 
vorliegen haben. In dem Entschließungsantrag sind 
die notwendigen Forderungen und Vorschläge für 
eine gelungene Inklusion aufgeführt. Ich fand es 
sehr schade, dass Sie dies hier nicht erwähnt ha-
ben. 

Frau Hendricks, Sie halten diesen wunderbaren 
Plan hoch und sagen zeitgleich: Auf den Seiten 202 
bis 213 finden sich auch Ausführungen zum Thema 
„schulische Inklusion“. – Immerhin doch mehr als 
zehn Seiten. Wenn das alles ist, was die Landesre-
gierung zum Thema schulische Inklusion zu bieten 
hat, dann weiß ich nicht, wohin das führen soll. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf 
von Britta Altenkamp [SPD]) 

Frau Löhrmann, Sie haben hier eine Geschichts-
stunde über die Vergangenheit abgehalten, über 
den Umgang mit Behinderten in der Vergangenheit, 
über integrative Lerngruppen, über Inklusion, die 
sicherlich schon begonnen hat, und auch über indi-
viduelle Förderung. Aber Sie haben mit keinem 
Wort erwähnt, dass es um die Sicherung der Quali-
tät an unseren Schulen geht. Das haben nicht nur 
wir als Opposition, sondern das haben alle Verbän-
de in diesem Verfahren eingefordert.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich finde es schade, dass darauf nicht ein Mal Be-
zug von Ihnen genommen worden ist. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Gebauer. Ich will mich bei Ihnen entschuldigen. Auf 
meiner Liste stand leider Ihr Name nicht. Deshalb 
war das eben ein Versehen meinerseits. Sie waren 
selbstverständlich als Rednerin angemeldet.  

Jetzt kommt mein Spruch von vorhin. Von der Lan-
desregierung ist ein bisschen mehr Redezeit als 
vereinbart in Anspruch genommen worden. Daher 
frage ich: Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das 
sehe ich nicht. Damit ist die Redeliste geschlossen.  
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Wir kommen zur Abstimmung.  

Jetzt passiert etwas, was wir hier im Plenarsaal 
schon viele Wochen nicht mehr gewohnt waren: Wir 
stimmen nämlich in der Mittagszeit ab. Und weil das 
früher so schön war, haben wir uns gleich sieben 
Abstimmungen vorgenommen: über drei Ände-
rungsanträge, drei Entschließungsanträge und ei-
nen Gesetzentwurf. Innerhalb dieser sieben Ab-
stimmungen, Kolleginnen und Kollegen, gibt es zwei 
namentliche Abstimmungen. Wir führen die Ab-
stimmungen chronologisch eine nach der anderen 
durch, sodass wir zwei Namensaufrufe haben wer-
den und somit zweimal Gelegenheit, uns zu den 
einzelnen Anträgen namentlich zu verhalten. Die 
übrigen Anträge werden – ebenfalls chronologisch – 
direkt abgestimmt. Ich darf um ein bisschen Kon-
zentration bitten. Das ist für Sie alle und für uns hier 
oben hilfreich.  

Wir stimmen erstens ab über den Änderungsan-
trag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 16/4217. Wer stimmt diesem 
Änderungsantrag hier im Hohen Hause zu? – SPD-
Fraktion und grüne Fraktion. Wer stimmt dage-
gen? – CDU-Fraktion und FDP-Fraktion und die 
Fraktion der Piraten. Gibt es Enthaltungen im Ho-
hen Haus? – Das ist nicht der Fall. Herr Stein hat 
sich so verhalten wie seine Ex-Fraktion, also dage-
gen gestimmt. Damit ändert sich nichts daran, dass 
die Mehrheit des Hohen Hauses den Änderungsan-
trag angenommen hat.  

Nun stimmen wir zweitens ab über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU Drucksache 
16/4222. Die Fraktion der CDU hat gemäß § 43 un-
serer Geschäftsordnung eine namentliche Ab-
stimmung zum Änderungsantrag mit der genann-
ten Drucksachennummer beantragt. Diese wollen 
wir jetzt durchführen.  

Nach Abs. 2 dieses Paragrafen erfolgt die namentli-
che Abstimmung, wie Sie alle wissen, durch Aufruf 
der Namen der Abgeordneten. Die Abstimmenden 
haben bei Namensaufruf Ja oder Nein zu antworten 
oder zu erklären, dass sie sich der Stimme enthal-
ten.  

Ich darf nun Herrn Kollegen Marquardt, der zu mei-
ner Linken sitzt, bitten, mit dem Namensaufruf zu 
beginnen. – Bitte schön, Herr Marquardt.  

(Der Namensaufruf erfolgt. [Abstimmungsliste 
siehe Anlage 1]) 

Vielen Dank, Herr Kollege Marquardt.  

Gibt es noch Nachmeldungen? – Ist niemand in den 
Saal gekommen, der noch seine Stimme abgeben 
will? – Dann schließe ich die Abstimmung und bitte 
die Schriftführerinnen und Schriftführer, die Auszäh-
lung vorzunehmen. – Bitte schön. 

(Die Auszählung erfolgt.) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das war eine herr-
liche Mittagspause. Sie ist mit dem Vorliegen des 
Abstimmungsergebnisses, das ich Ihnen verkünden 
darf, beendet. Ich muss sagen, dass wir einige 
Probleme mit der Akustik haben, vor allen Dingen 
bei der Unterscheidung zwischen Nein-Stimmen 
und Enthaltungen. Deshalb haben wir das etwas 
länger überprüfen müssen.  

Aber jetzt haben wir ein klares Ergebnis. Ihre Stim-
me abgegeben haben 231 Abgeordnete. Mit Ja ha-
ben 67 Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 124 
Abgeordnete gestimmt. 40 Kolleginnen und Kolle-
gen haben sich der Stimme enthalten. Damit ist es 
so beschlossen, wie es die Mehrheit hier zum Aus-
druck gebracht hat: Der Antrag ist abgelehnt.  

Wir kommen nun zur Abstimmung Nummer drei, 
nämlich über den Änderungsantrag der Fraktion 
der Piraten Drucksache 16/4223 – Neudruck. Wer 
stimmt diesem Änderungsantrag der Piraten zu? – 
Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? – 
SPD und die grüne Fraktion. Wer enthält sich? – Es 
enthalten sich der Abgeordnete Stein sowie die 
Fraktionen der CDU und der FDP. Damit ist der Än-
derungsantrag mit Mehrheit abgelehnt.  

Wir kommen nunmehr – viertens – zur Abstimmung 
über den Gesetzentwurf Drucksache 16/2432 – 
Neudruck. Zu diesem Ersten Gesetz zur Umset-
zung der VN-Behindertenrechtskonvention in den 
Schulen – 9. Schulrechtsänderungsgesetz – haben 
die Fraktionen von CDU und FDP gemäß § 43 un-
serer Geschäftsordnung ebenfalls eine namentliche 
Abstimmung beantragt. Nach Abs. 2 dieses Para-
grafen erfolgt die namentliche Abstimmung durch 
Aufruf der Namen der Abgeordneten. Da wir das 
eben schon einmal gemacht haben, muss ich jetzt 
nicht alles noch einmal erklären. 

Ich bitte nunmehr den Kollegen Kern um den Na-
mensaufruf. Sie haben die Möglichkeit, mit Ja, Nein 
oder Enthaltung zu antworten. Je deutlicher Sie es 
sagen, desto leichter können wir hinterher auszäh-
len. – Bitte schön, Herr Kern. 

(Der Namensaufruf erfolgt. [Abstimmungsliste 
siehe Anlage 2])  

Danke schön, Herr Kern.  

Meine Damen und Herren, haben alle Abgeordne-
ten Ihre Stimme bis zu diesem Zeitpunkt abgege-
ben? – Gut. Dann bedanke ich mich.  

Ich schließe die Abstimmung und bitte die Schrift-
führerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu 
beginnen. 

(Die Auszählung erfolgt.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Er-
gebnis der zweiten namentlichen Abstimmung am 
heutigen Tage bekannt: 

Ihre Stimme abgegeben haben 231 Abgeordnete. 
Mit Ja haben 124 Abgeordnete, mit Nein 107 Abge-
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ordnete gestimmt. Es gab keine Enthaltung. Damit 
ist der Gesetzentwurf Drucksache 16/2432 – Neu-
druck – angenommen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Wir kommen zur fünften Abstimmung, und zwar 
über den Entschließungsantrag der Fraktion von 
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 16/4218. Wer stimmt dieser Entschlie-
ßung zu? – SPD-Fraktion und grüne Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – CDU- und FDP-Fraktion, Pira-
ten und der fraktionslose Kollege Stein. Gleichwohl 
hat der Antrag eine Mehrheit gefunden und ist an-
genommen. Ich muss noch nach den Enthaltungen 
fragen. – Die gibt es nicht. Damit ist so entschieden 
wie gerade verkündet.  

Wir kommen sechstens zur Entscheidung über den 
Entschließungsantrag Drucksache 16/4220 der 
FDP-Fraktion. Wer stimmt diesem Entschließungs-
antrag zu? – FDP-Fraktion und Kollege Stein, frakti-
onslos.  

(Heiterkeit und Zurufe) 

– Für alle Anwesenden im Saal, insbesondere die 
Besucherinnen und Besucher, will ich zum Ver-
ständnis sagen: Manche haben heute Zeitung gele-
sen,  

(Heiterkeit) 

deshalb diese Reaktionen. 

Wer stimmt gegen diesen Antrag? – SPD-Fraktion 
und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält 
sich der Stimme? – Die CDU-Fraktion  

(Zurufe von den PIRATEN) 

– Entschuldigung – und die Fraktion der Piraten. 
Man muss genau hingucken. Ich hatte mich schon 
so über die andere Reaktion gefreut. Prima. Damit 
ist klar, Enthaltungen bei der CDU und den Piraten. 
Dennoch ist der Entschließungsantrag der FDP mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Wir kommen zur siebten Entscheidung über den 
Entschließungsantrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/4224. Wer stimmt dieser Entschlie-
ßung zu? – Piratenfraktion. Wer stimmt dagegen? – 
SPD-Fraktion und grüne Fraktion. Wer enthält 
sich? – CDU, FDP und der fraktionslose Abgeord-
nete Stein. Damit ist der Entschließungsantrag der 
Piraten mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen im 
Hohen Hause abgelehnt.  

Wir kommen zu: 

3 Zukunft braucht Herkunft – Für eine zu-
kunftsgerichtete Denkmalförderpolitik in 
Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4160 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4225 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die CDU-
Fraktion Herrn Kollegen Wittke das Wort. Wenn ich 
das richtig aufgeschrieben bekommen habe, ist das 
heute seine letzte Rede im Hohen Hause zu Düs-
seldorf, weil er einen Wechsel nach Berlin in den 
Bundestag vornimmt. Also, Herr Kollege Wittke, Sie 
stehen vermutlich zum letzten Mal 

(Oliver Wittke [CDU]: Vorerst!) 

– gut, „zum vorerst letzten Mal“ wollen Sie hören –, 
und zwar zum „Denkmalantrag“ der CDU, am Pult. 
Bitte schön, Sie haben das Wort, Herr Kollege.  

Oliver Wittke (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen, liebe Kollegen! Nordrhein-Westfalen ist ein 
junges Land. Aber Nordrhein-Westfalen ist auch ein 
Land mit einer jahrhunderte-, ja sogar jahrtausen-
dealten Geschichte. Zwar erst 1946 von den Briten 
geschaffen, hat NRW eine Geschichte von Westfa-
len, von Rheinländern, von Lippern und ihren Vor-
gängern, die weit in die letzten Jahrtausende zu-
rückreicht. Davon zeugen bei uns in Nordrhein-
Westfalen 86.800 Denkmäler – Bodendenkmäler, 
Baudenkmäler und Kulturdenkmäler –, die in die 
Denkmallisten Nordrhein-Westfalens eingetragen 
sind.  

Dabei sind es nicht nur die großen Denkmäler wie 
das Kloster Corvey, der Aachener Dom, die Zeche 
Zollverein oder der Archäologische Park in Xanten, 
die dieses kulturelle Erbe und den Reichtum unse-
res Landes ausmachen. Es sind gerade die vielen 
kleinen Denkmäler, die Zechenhäuser, die Feld-
scheunen, die mittelalterlichen Gebäude in histori-
schen Stadt- und Ortskernen, die den kulturellen 
Reichtum unseres Landes unterstreichen. Sie ge-
ben unseren Städten ein Gesicht, und sie begrün-
den auch das Landesgefühl in Nordrhein-Westfalen. 
Ja, sie sind ein Stück weit unsere Identität in Nord-
rhein-Westfalen.  

Daher ist es unsere Aufgabe, dieses kulturelle Erbe 
für künftige Generationen zu erhalten. Denn es ist 
richtig: Nur wer sich seiner Herkunft bewusst ist, 
kann auch die Zukunft gestalten.  

Tragisch ist, dass eine rot-grüne Landesregierung 
den Kahlschlag in der Denkmalpflege eingeleitet hat 
und damit dieses kulturelle Erbe unseres Landes 
mutwillig und bewusst aufs Spiel setzt.  

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf 
von der CDU: Pfui!) 

Um es klar und deutlich zu sagen – ich weiß ja, Herr 
Groschek, was gleich kommen wird –: Jawohl, wir 
wollen den Haushalt sanieren. Jawohl, es ist richtig, 
den Gürtel enger zu schnallen. Jawohl, es ist richtig, 
Maß zu halten. – Aber wie Sie mit Ausgaben von 
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0,02 % oder von 0,2 ‰ den Landeshaushalt in Ord-
nung bringen wollen, müssen Sie uns gleich einmal 
erklären. Dazu taugt der Denkmalschutz wahrlich 
nicht. Dafür sind die Mittel viel zu gering, aber sie 
haben eine hohe Symbolkraft. Deshalb ist es falsch, 
in diesem Bereich den Sparstift anzusetzen.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

SPD und Grüne nehmen bewusst in Kauf, dass in 
unserem Land Denkmäler künftig verfallen werden. 
Dabei haben Sie noch in Ihrer Koalitionsvereinba-
rung vor wenigen Monaten etwas völlig anderes 
vereinbart. Darin heißt es unter „Kulturelles Erbe er-
halten“: 

Nordrhein-Westfalen ist reich an materiellen und 
immateriellen Kulturgütern. Wir wollen die An-
strengungen, sie zu erhalten, zu sichern und ihre 
Institutionen zu vernetzen, weiter verstärken. 

(Zurufe von der CDU: Och!) 

An einer anderen Stelle heißt es:  

Wir verpflichten uns, die Kulturförderung durch das 
Land für alle Sparten – damit ist wohl auch der 
Denkmalschutz gemeint – auch in Zukunft auf dem 
erreichten Niveau zu erhalten und wo möglich oder 
geboten auszubauen.  

Meine Damen und Herren, Sie brechen hier Ihren 
eigenen Koalitionsvertrag,  

(Beifall von der CDU) 

und es ist ein Treppenwitz, wenn ein Christdemo-
krat auf die Einhaltung des rot-grünen Koalitionsver-
trags  

(Minister Michael Groschek: Genau!) 

pochen muss.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Im Übrigen ist dieser Kurswandel auch ein Verrat an 
Ihrer bisherigen guten Politik in dem Bereich.  

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Gerhard Papke) 

Spätestens seit 1980, seit einem Städtebauminister 
Christoph Zöpel, hat Nordrhein-Westfalen im Be-
reich der Denkmalpflege Wegweisendes auf den 
Weg gebracht. Denn es war damals klug, Städte-
baupolitik und Denkmalpflege miteinander zu ver-
knüpfen, weil völlig klar ist: Wir werden die Zu-
kunftsfähigkeit und die Lebensfähigkeit unserer 
Städte und Gemeinden nur dann hinbekommen, 
wenn wir die alte Bausubstanz einbinden und nicht 
nur Satelliten auf der grünen Wiese bauen. Das war 
das Neue in der Denkmal- und in der Städtebaupoli-
tik ab 1980.  

Da kommt es nicht von ungefähr, dass der ehemali-
ge Bauminister Christoph Zöpel in diesen Tagen in 
einem Interview mit der „Rheinischen Post“ erklärt 
hat: 

„Als Folge“  

– dieser Politik – 

„droht der latente Verfall vieler Baudenkmäler in 
Nordrhein-Westfalen. Das ist erschreckend und 
macht mich traurig.“ 

Christoph Zöpel sagt weiter: NRW-Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft setzt „leider die falschen 
Prioritäten.“ 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Recht hat Herr Zöpel! Hören Sie auf den alten Mann 
Ihrer Sozialdemokratie! 

Es ist im Übrigen nicht nur ein Bruch mit Ihrer eige-
nen Vergangenheit, mit Ihrer eigenen Denkmalpoli-
tik, sondern es ist auch ein Schlag in das Gesicht 
des Ehrenamtes. Tausende engagieren sich bei uns 
in Nordrhein-Westfalen für den Denkmalschutz. 
Zehntausende arbeiten in Initiativen, in unterschied-
lichen Projekten. 

Gerade Anfang dieses Jahres gab es hier im Land-
tag noch eine Ausstellung unter dem Titel „Unser 
Denkmal. Wir machen mit“. In dem Grußwort hieß 
es damals, man setze auf die Verzahnung von Amt 
und Ehrenamt, um in die öffentliche Aufgabe 
„Denkmalpflege“ möglichst viele Menschen mit ein-
zubeziehen. 

Ein wesentlicher Akteur verabschiedet sich jetzt aus 
der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen. Wenn 
die öffentliche Hand, wenn das Land Nordrhein-
Westfalen sich aus der Förderpolitik verabschie-
det – und eine Kreditfinanzierung ist kein Ersatz, 
das sagen Ihnen alle Experten; das wissen Sie 
auch ganz genau, darum kommen Sie uns gleich 
nicht mit dieser Ausrede –, dann fehlt ein wesentli-
cher Bestandteil der Denkmalförderpolitik.  

Dann ist eines klar: Die Denkmalförderpolitik hier 
bei uns in Nordrhein-Westfalen wird einen Kahl-
schlag erfahren. Sie legen die Axt an die kulturellen 
Wurzeln unseres Landes. Das ist nicht wiedergut-
zumachen. Darum ist die Politikwende, die Sie ein-
geleitet haben, an dieser Stelle falsch.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Sie verleugnen die Kultur, Sie verleugnen die Ver-
gangenheit unseres Landes. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Abgeord-
neter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Oliver Wittke (CDU): Herr Präsident, lassen Sie 
mich noch zwei letzte Bemerkungen machen. Um 
es mit Andreas Rossmann, dem Feuilletonisten der 
„FAZ“, zu sagen: Sie betreiben in Nordrhein-
Westfalen Denkmaldarwinismus. – Das ist der 
schlimmste Vorwurf, den man Ihnen machen kann. 
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Das sind kulturlose Banausen, die hier unterwegs 
sind und die sich so verhalten.  

(Zuruf von der SPD: Auf Wiedersehen!) 

Sie verraten das kulturelle Erbe unseres Landes. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Abgeord-
neter, bitte. Jetzt müssten Sie so langsam Ihre Re-
de beenden. 

Oliver Wittke (CDU): Das will ich gerne tun, Herr 
Präsident, …  

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Dann bitte ich 
auch darum. 

Oliver Wittke (CDU): … indem ich als allerletzte 
Bemerkung einen Dank und eine Bitte äußern 
möchte. Sie haben gerade darauf hingewiesen, 
dass diese Rede meine letzte vor diesem Hohen 
Hause ist. 

(Zuruf von der SPD: Gott sei Dank!) 

Ich möchte mich herzlich bedanken für kollegiales 
Miteinander, im Übrigen auch über die Parteigren-
zen hinweg. Ich erinnere mich an Frühstücksbe-
gegnungen morgens um sieben in der Wasserstra-
ße mit damaligen Regierungspolitikern, als wir 
schon Opposition waren.  

(Zuruf von der SPD: Keine Details!) 

Das hat fruchtbare Ergebnisse mit sich gebracht. 
Ebenso erinnere ich mich an viele andere Begeg-
nungen. Dafür herzlichen Dank! 

Ich bitte zudem um Nachsicht für die Fälle, in denen 
die Pferde mit mir durchgegangen sind. Ich weiß, da 
gab es die eine oder andere Situation. Aber auch 
das gehört zum Parlamentarismus dazu. Wenn ich 
an irgendeiner Stelle jemanden persönlich verletzt 
haben sollte, dann bitte ich auch da um Nachsicht. 

Ich wünsche jedem Einzelnen von Ihnen persönlich 
alles Gute. Ich wünsche unserem Land eine gute 
Zukunft und hoffe, dass wir uns noch häufig begeg-
nen. Vielleicht können wir ja auch noch gemeinsam 
viel für Nordrhein-Westfalen bewirken. Ich wünsche 
uns nicht zuletzt – wie sollte es anders sein bei ei-
nem Jungen aus dem Ruhrgebiet – ein ganz herzli-
ches „Glück, tu dich auf!“ oder, wie man bei uns im 
Revier kurz und knapp sagt: „Glück auf“! 

(Anhaltender Beifall von der CDU – Beifall 
von der FDP – Vereinzelt Beifall von der 
SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wittke. Um allen etwaigen Nachfragen 

anderer Redner vorzubeugen: Einen solch außer-
gewöhnlichen Redezeitbonus gibt es nur bei Ab-
schiedsreden.  

(Heiterkeit) 

Mit dieser Vorbemerkung, Herr Kollege Ott, darf ich 
Ihnen für die SPD-Fraktion das Wort erteilen. 

(Zuruf von der SPD) 

– Bei verbindlichen Abschiedsreden, Herr Kollege! 

Jochen Ott (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir haben es gerade gesehen: Die 
Ernsthaftigkeit der Debatte ist sehr zu bezweifeln. 
Es ging hier um eine Abschiedsrede, die gehalten 
werden sollte. Die CDU will in Wirklichkeit gar nicht 
über Denkmalschutzpolitik reden, sondern sie will 
hier Klamauk machen, 

(Zuruf von der CDU) 

und sie will noch einmal so richtig Gas geben. Wenn 
Sie wirklich ernsthaft über Denkmalschutzpolitik re-
den wollten – man sieht schon, die meisten gehen 
jetzt; das waren nur die Honneurs an Herrn Wittke -, 
dann hätten Sie nicht direkte Abstimmung bean-
tragt, sondern dann hätten wir das Ganze im Rah-
men der Haushaltsplanberatungen, auch mit Anhö-
rung, diskutiert.  

Sie wollen nicht ernsthaft über die Zukunftsfähigkeit 
unserer Denkmalschutzpolitik sprechen. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie. Würden Sie eine Zwischenfrage 
von Herrn Kollegen Schemmer zulassen? 

Jochen Ott (SPD): Bitte schön. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Kollege, 
bitte. 

Bernhard Schemmer (CDU): Herr Kollege Ott, 
können Sie sich vorstellen, dass viele deshalb ge-
hen, weil sie zum einen sehr erfreut waren über 
das, was Herr Wittke gesagt hat, und zum anderen, 
weil sie es unerträglich finden, wenn Sie all das, 
was Herr Wittke hier inhaltlich substanziell ausge-
führt hat, als Klamauk oder als Wahlkampfrede ab-
tun?  

(Zuruf von der SPD: Dann gehen Sie am bes-
ten gleich mit!) 

Jochen Ott (SPD): Ich finde, das ist eine interes-
sante Interpretation, die Sie da vornehmen. Ich se-
he das anders. Dieser Antrag sollte nur noch einmal 
Stimmung machen, und Herr Wittke möchte einen 
schönen Abschied nach Berlin. Ich wünsche ihm auf 
jeden Fall eine gute Reise. In der Sache, in der Ver-
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kehrspolitik, können wir ja vielleicht das eine oder 
andere gemeinsam bewegen. 

Ich möchte meine fünf Minuten Redezeit zur Klar-
stellung nutzen, weil die SPD-Fraktion die Debatte 
über den Denkmalschutz sehr ernst nimmt und 
auch mit der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen 
in Gesprächen und Diskussionen steht.  

Das Darlehensprogramm, das wir auf den Weg ge-
bracht haben, ist prima: 60 Millionen € zusätzlich für 
Denkmäler in Nordrhein-Westfalen. FDP und CDU 
wollten es auch machen – aber ihr habt es nicht 
hinbekommen. Das ist die einfache Wahrheit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Wir haben es jetzt geschafft, das Denkmalpro-
gramm auf den Weg zu bringen. In Verbindung mit 
den steuerlichen Möglichkeiten der AfA ist das Pro-
gramm für viele hochinteressant und sehr attraktiv. 
Es wird auch einhellig begrüßt. 

Die Sozialdemokratie hat mit den Grünen gemein-
sam immer wieder darauf hingewiesen: Wir müssen 
jetzt mit diesem Programm Erfahrungen sammeln. 
Wir müssen uns anschauen, was da passiert. Je 
nachdem, wie es sich entwickelt, werden wir dann 
entsprechend Änderungsvorschläge aufnehmen. 
Wir sind sicher, dass unser Minister und die NRW-
Bank auch jetzt schon Hinweise von den Experten 
in Erwägung ziehen werden. Wir haben jedenfalls 
einen ersten wichtigen Schritt gemacht. 

Ein weiterer Punkt ist die Frage, wie es mit den Di-
rektzuschüssen aussieht. Selbstverständlich inves-
tieren wir immer noch eine ganze Menge Geld in 
den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen, egal, 
ob zum Beispiel für die großen Kirchen bzw. die 
Dombauhütten. Da wird Planungssicherheit ge-
schaffen. Es finden auch Gespräche mit den vielen 
kleinen Kirchen statt, die unter Denkmalschutz ste-
hen und um die man sich kümmern muss.  

Angesichts der Debatte um den Protz-Bischof ist es 
jetzt natürlich etwas schwierig, die Diskussionen zu 
führen, wie viel Geld die Kirchen eigentlich brau-
chen. Doch selbstverständlich brauchen wir eine 
Lösung für die vielen denkmalgeschützten Kirchen 
in Nordrhein-Westfalen. 

Das Land zahlt für Patronate aus dem Reichsdepu-
tationshauptschluss natürlich bis heute, und wir ha-
ben für den nächsten Ausschuss deshalb beantragt, 
dass man uns eine Liste vorlegt, welches eigentlich 
die Leistungen sind, die wir in der Folge von preußi-
scher Verantwortung übernehmen. Wir wissen, 
dass es für viele Kirchen sicherlich auch interessant 
sein kann, das Darlehensprogramm zu nutzen. 

Sonderliegenschaften – Sie haben einige genannt – 
von Schloss Brühl bis Zeche Zollverein werden wei-
ter finanziert. In der Städtebauförderung – auch das 
haben Sie angesprochen – wird weiter kofinanziert.  

Also, was sollen diese wirklich hektischen und hys-
terischen Reaktionen? Das ist albern und hat mit 
der Realität überhaupt nichts zu tun, meine sehr 
verehrten Damen und Herren. 

Doch Fakt ist – das nervt mich als sogenannter jun-
ger Politiker auch –: Gerade eben fordern Sie noch 
mehr Stellen für Inklusion. Jetzt fordern Sie im 
Denkmalschutz ebenfalls noch mehr. Und morgen 
kommen Sie wieder und verkünden: Aber sie muss 
sparen, die Landesregierung.  

Man muss ehrlich bleiben und nicht solche absur-
den Debatten führen. Natürlich müssen in allen Be-
reichen auch Einsparungen gebracht werden; das 
bezweifelt niemand. 

Last but not least, der offene Punkt – den wird die 
SPD-Fraktion in den Haushaltsplanberatungen 
ernsthaft wägen – ist die Frage, wie es mit der Bo-
dendenkmalpflege weitergeht. Ab 2015 sind die Mit-
tel gesichert. Wie gehen wir mit der Frage 2014 
um? Selbstverständlich müssen wir uns bei den 
Baudenkmälern folgende Gedanken machen: Was 
ist mit den Förderanträgen unter zweieinhalbtau-
send Euro? Was ist mit den sogenannten Stadtpau-
schalen? Was ist zum Beispiel mit der Kofinanzie-
rung von Bundes- und Stiftungsmitteln? Was ist mit 
den vielen Ehrenamtlern, die unterwegs sind? Wie 
gehen wir damit um? 

Das ist eine Debatte, die in die Haushaltsplanbera-
tungen gehört. Dort werden wir diese Debatte auch 
führen. Wir sind ganz sicher, dass wir den Bereich 
„Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen“ weiter zu-
kunftsfähig machen können. Doch das muss man in 
einer ordnungsgemäßen Weise tun und nicht mit 
Klamauk-Anträgen im Plenum, die man dann direkt 
abstimmen lässt. 

Herr Wittke, eines enttäuscht mich auch. Dieses 
Denkmalschutzgesetz ist fast so alt wie ich, aber es 
ist nie darüber diskutiert worden, ob das noch alles 
in Ordnung ist. Ich sage Ihnen offen: Nicht alles, 
was meine Eltern gemacht haben, ist richtig. Nicht 
alles, was die Generation meines Vaters auf den 
Weg gebracht hat, muss man so für die nächsten 
Jahre erhalten. In dem Sinne bin ich kein Konserva-
tiver. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Man muss hinschauen, was sich bewährt hat und 
was nicht. 

Ich zeige Ihnen die absurde Situation vom vergan-
genen Samstag auf – nur, damit wir einmal über 
Fakten reden. Im „Kölner Stadt-Anzeiger“ steht ein 
großer Artikel, dass der Rheinische Denkmal-
schutzverein einen Teil der Siedlung in Chorweiler, 
in dem Fall Seeberg, unter Denkmalschutz stellen 
will. Wollen wir demnächst die ganzen Großsied-
lungen aus den 70er-Jahren, die bei der Ausstellung 
rund um den Rhein auch hier im Landtag vorgestellt 
worden sind, alle unter Denkmalschutz stellen? 
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Der Einzige, der das, wenn es fachlich anläuft, ver-
hindern kann, ist unser Zar, der Minister. Der darf 
nämlich nach Gesetz per Veto ja oder nein sagen. 

(Lachen von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wollen wir so Denkmalschutzpolitik betreiben? 

Ich sage Ihnen ehrlich: Es gibt viele Bereiche im 
Rahmen des Denkmalschutzgesetzes, über die wir 
reden müssen: Ist das Gesetz gut? Müssen wir über 
die dahinter liegenden Verordnungen nachdenken? 
Wer zahlt den Preis für das, was wir da tun?  

Wir haben eine große historische Verantwortung. 
Wir haben ein unglaubliches kulturelles Erbe. Gera-
de mir braucht das keiner zu sagen.  

Doch ich finde, dass wir uns grundsätzlich über die 
Frage des Denkmalschutzes unterhalten sollten. 
Deshalb wollen wir als Sozialdemokraten nicht nur 
über die finanzpolitischen Fragen sprechen, son-
dern wir wollen in den nächsten Monaten und im 
nächsten Jahr darüber diskutieren: Wie stellen wir 
den Denkmalschutz insgesamt neu auf? 

Ein erster Schritt – da möchte ich den Minister aus-
drücklich loben – ist, dass beispielsweise der Denk-
malbeirat, der vor über 35 Jahren ins Gesetz ge-
schrieben wurde, jetzt eingerichtet wird. Ha? Wun-
derbar! Man sieht also, auch darin ist eine ganze 
Menge an Bewegung. Wenn wir eine neue Debatte 
über Denkmalschutz bekommen und dann die vie-
len Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, 
mitnehmen und nicht mit Klamauk, sondern inhalt-
lich fachlich versiert über die Zukunft des Denkmal-
schutzes debattieren, dann wird es zum Wohle un-
seres Landes sein. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Ott. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen erteile ich Frau Kollegin Schneckenburger 
das Wort. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Sehr geehrter Herr Wittke, Ihnen viel Erfolg in 
Berlin. Dort gibt es mit Sicherheit auch viel zum 
Wohle Nordrhein-Westfalens zu tun. Ich glaube, 
dass auch bei der finanziellen Unterstützung der 
Länder Korrekturen notwendig sind; ich hoffe, dass 
Sie dafür eintreten werden. 

(Beifall von den GRÜNEN – Christof Rasche 
[FDP]: Macht er bestimmt!) 

Was ich nicht verstehe, Herr Wittke, um das einmal 
klar zu sagen: Sie haben hier eine maximale Empö-
rung in Sachen Denkmalschutz vorgetragen. 

(Zuruf von Oliver Wittke [CDU]) 

Wenn ich mich richtig erinnere, Herr Wittke, dann 
sind Sie bald nicht nur Ex-Landtagsabgeordneter in 
Nordrhein-Westfalen, sondern Sie sind auch Ex-
Bauminister in Nordrhein-Westfalen. 

(Achim Tüttenberg [SPD]: Aber nur kurz!) 

Ich will Ihnen die Zahlen gern vorlesen, Herr Wittke: 
Ab 2005 sind die Mittel für den Denkmalschutz in 
Nordrhein-Westfalen, die 2005 noch 16 Millionen € 
betrugen, abgesenkt worden auf 13 Millionen € bis 
auf schließlich 12 Millionen € im Jahre 2008. 

(Jochen Ott [SPD]: Hört, hört!) 

Das war Denkmalschutzpolitik unter dem Denkmal-
schutzminister Wittke. 

(Jochen Ott [SPD]: Ach, guck mal an! Erinne-
rungslücke!) 

Das war die Politik in Nordrhein-Westfalen. Das ist 
das eine. 

Das andere, Herr Wittke, was ich auch nicht verste-
he, ist Folgendes: Ich finde es völlig richtig – da sind 
wir absolut einer Meinung –, dass der Denkmal-
schutz in Nordrhein-Westfalen einen hohen Stel-
lenwert hat. Das baukulturelle Erbe in diesem Land 
hat einen hohen Stellenwert. Wir wissen und ver-
gessen es nicht, dass sich in Nordrhein-Westfalen 
sehr viele Menschen ehrenamtlich für den Denk-
malschutz engagieren, sich für den Denkmalschutz 
einsetzen. 

Als jemand, die aus dem Ruhrgebiet kommt und die 
Bausubstanz im Ruhrgebiet an jedem Tag vor Au-
gen hat, schätze ich insbesondere die Bemühungen 
um den Denkmalschutz und um die Bewahrung des 
baukulturellen Erbes in Nordrhein-Westfalen.  

Doch ich finde, es dient der Diskussion überhaupt 
nicht, wenn man Anträge stellt, wie es die CDU ge-
tan hat. Es ist Aufgabe der Opposition, Regierung 
zu kritisieren. Das ist komplett richtig und auch not-
wendig. Aber ich finde, die Kritik muss in der Sache 
treffen, sie darf nicht in sich widersprüchlich sein, 
indem sie mit dem eigenen Finanzierungsverhalten 
in der Vergangenheit in Widerspruch gerät. Sie darf 
auch nicht in sich in der Gegenwart widersprüchlich 
sein. 

Sie als CDU fordern von dieser Landesregierung 
Haushaltskonsolidierung ein. Wird jedoch Haus-
haltskonsolidierung mit Augenmaß einsetzt, wie es 
im Bereich des Denkmalschutzes vorgeschlagen 
wird, und zwar in einem Gesamtkonzept, das es 
ermöglicht, die Aufgaben des Denkmalschutzes 
nach vorn zu entwickeln, dann kommen Sie hierher 
und kritisieren das. 

Ich finde, das ist eine durchaus doppelzüngige Poli-
tik. Es ist ein dünner Antrag, und Sie hätten ihn, 
wenn Sie eine ernsthafte Debatte gewollt hätten, 
hier auch nicht zur Abstimmung gestellt. 



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3811 Plenarprotokoll 16/41 

 

Worum geht es tatsächlich? – Tatsächlich ist es so, 
dass das Denkmalschutzgesetz gerade vorsieht, 
dass der Denkmalschutz eine Mischung aus Kredi-
tierung und der Zuschussförderung in Nordrhein-
Westfalen beinhaltet.  

Das tut das Land jetzt.  

Es weitet die Möglichkeiten der Kreditierung aus 
und bietet dabei ein absolut attraktives Angebot für 
Selbstnutzer von denkmalgeschützten Gebäuden, 
und dies sowohl für die Selbstnutzer als auch für 
eine gemischte Nutzung ein umfangreiches Kredit-
programm von insgesamt 60 Millionen € mit einem 
Zinssatz von 1 % – und zwar zur Finanzierung der 
Gesamtmaßnahme.  

Das versetzt doch die Nutzer von Denkmälern in die 
Lage, besser noch als vorher zu finanzieren. Es 
stellt sie doch besser gegenüber einem Zuschuss, 
der bisher nur bezogen war auf den denkmalge-
schützten Teil. Das ist doch ein Fortschritt. Das 
muss man doch auch anerkennen, dass da ein Weg 
gefunden worden ist, der wirklich beiden wichtigen 
Zielen des Landes dient, nämlich den Denkmal-
schutz zu erhalten und zu stärken, das baukulturelle 
Erbe in Nordrhein-Westfalen zu erhalten und gleich-
zeitig auch Wege zu suchen, wie das im Rahmen 
der engen Haushaltsbedingungen geschehen kann.  

Das tun wir mit diesem Programm. Das tut der Mi-
nister mit diesem Programm. Ich glaube, es ist ein 
absolut richtiger Schritt. 

Ich kann Sie als CDU nur einladen, sich auf diesen 
Weg einzulassen. Wir werden mit Sicherheit auch 
die Diskussion um andere Bestandteile der Denk-
malförderung und um das Denkmalschutzgesetz 
insgesamt noch einmal führen. Man muss gucken, 
wo Modernisierungsbedarf besteht, wo es Schritte 
nach vorne geben kann. 

Aber ich fände es schon richtig, das in einer sach-
gerechten Debatte gemeinsam zu tun und nicht mit 
diesem – Entschuldigung – polemischen Vortrag, 
den Sie an dieser Stelle gehalten haben. Das nutzt 
nicht dem Denkmalschutz. Das nutzt nicht der Sa-
che. Und es ist auch nicht sachgerecht. – Danke 
schön.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneckenburger. – Für die FDP-
Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Ellerbrock 
das Wort. 

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lieber Oliver Wittke! Wenn Sie, 
Herr Ott, hier die Ernsthaftigkeit des Engagements 
von Wittke bezweifeln, dann wäre es ja gut gewe-
sen, wenn Sie deutlich gemacht hätten, dass das 
60-Millionen-Darlehensprogramm eigentlich aus 
dem Wohnungsbau rübergeshiftet wurde, weil dort 

die Mittel nicht abgerufen wurden. Bei verschiede-
nen Veranstaltungen macht Kollege Schemmer die-
ses deutlich.  

(Jochen Ott [SPD]: Das stimmt doch gar 
nicht! Sie haben es immer noch nicht kapiert! 
Das ist Quatsch! Das ist grober Unfug!) 

Bei den Betroffenen trifft das auf eindeutige Zu-
stimmung, dass dies so wahr ist. Hätten Sie das er-
wähnt, wäre das wenigstens deutlich geworden. 
Dann wäre Ernsthaftigkeit da gewesen.  

Wir unterhalten uns über diesen Problemkreis nicht 
zum ersten Mal. Die Zusammenfassung, die Kolle-
ge Wittke gegeben hat, teilen wir. Ja, wir werden 
dem Antrag zustimmen.  

Die Reaktion auf das Umshiften von Zuschuss- auf 
Darlehensförderung ist ja nicht nur bei Christoph 
Zöpel deutlich geworden, sondern ja auch in den 
Medien. Es wird von „politischer Kurzsichtigkeit“ ge-
sprochen. Es wird gesagt: „Beispiellos in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland. Das 
kommt einem Ausstieg aus dem Denkmalschutz 
gleich.“ – Und: „Man nimmt sogar billigend den zu-
nehmenden Verfall und die Zerstörung von zumeist 
unwiederbringlicher historischer Bausubstanz und 
archäologischen Stätten in Kauf.“ – So die Medien. 

Das ist richtig, was da gesagt worden ist. Bei der 
ganzen Diskussion um das Ja zu Zuschüssen: Ich 
bin auch dafür, Herr Groschek, ja zu sagen zu steu-
erlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Das alles 
werden aber nur diejenigen wahrnehmen können, 
die noch zu der Gruppe der jungen oder mittelalten 
steuerzahlenden Menschen zählen. Die Älteren – 
die wohnen ja zumeist in diesen älteren historischen 
Gebäuden – werden sich nicht mehr so verschulden 
wollen. Für die war der Zuschuss ein sinnvoller Puf-
fer. Dahinter, ob man überhaupt einen Kredit be-
kommt, wenn man 80 Jahre alt ist, muss man auch 
noch ein Fragezeichen setzen; Darlehen bekommt 
man im Übrigen momentan auch auf dem freien 
Markt günstig. 

(Beifall von der CDU) 

Der Puffer war da. Das war vernünftig. Was diese 
Darlehenssache betrifft, befürchte ich, dass das 
letztendlich fehlgeleitet wird. 

Wir müssen also feststellen, dass die Umstellung 
auf diese Darlehenssache die Zielgruppen, um die 
es wirklich geht, gar nicht richtig erreicht. Das muss 
man so deutlich sagen.  

Der Antrag der Piraten, dem ich durchaus positiv 
gegenüberstehe, hat aus meiner Sicht ein Problem: 
Sie wollen schon was festschreiben, was letztlich in 
den Haushaltsberatungen mit zu beraten ist. Des-
wegen werden wir uns zu Ihrem – in der Tendenz 
richtigen – Antrag – enthalten. Richtig ist: Wir sollten 
erst darüber beschließen, wenn dieses Denkmalför-
derkonzept vorliegt. 
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Lieber Kollege Oliver Wittke, wenn jemand Sie als 
filigranen Feingeist, ausgewogen argumentierend, 
zurückhaltend, ja geradezu einfühlsam argumentie-
rend darstellen würde, würden Sie dem Kollegen 
entgegenhalten: Du hast mich hier missverstanden. 
Das kann nicht ich sein! 

(Beifall von Oliver Wittke [CDU]) 

Oliver Wittke hat immer ein klares, offenes Visier, 
klar, knapp, deutlich bis hin zu verletzend, knackig, 
zielbewusst, so auch argumentierend, nicht feinzise-
liert, sondern mit kräftigen Strichen, markant die 
Richtung vorgebend. Das war eben ein Beispiel da-
für. Das war, glaube ich, auch richtig. 

Allerdings – das müssen wir hinzufügen –: Er hat 
schon einen herben Charme, auch wenn ihn nicht 
jeder sofort erkennt. Aber er hat ihn schon. Dafür 
habe ich auch viel Verständnis. Dafür hat er auch 
meine persönliche Anerkennung. Herr Wittke, wir 
kennen den Begriff „Sinuskurve“. Die haben wir in 
unserem politischen Leben ja auch schon erfahren.  

(Oliver Wittke [CDU]: Als Partei oder als Per-
son?) 

Wichtig ist immer – und das personifizieren Sie –, 
dass man einmal mehr aufsteht als man gestolpert 
ist. Das haben Sie immer hervorragend hingekriegt, 
immer mit einem positiven Touch dabei. Das fand 
ich gut.  

(Beifall von der FDP, der CDU und den 
GRÜNEN) 

Oliver Wittke ist jemand, der immer ein klares Be-
kenntnis zum Unterschied abgegeben hat, der nie 
was verkleistern wollte. Aber damit war eigentlich 
die Grundlage gegeben für einen tragfähigen Kom-
promiss, der messbar war, weil die Ausgangspunkte 
immer klar waren, und dann konnten wir den Kom-
promiss messen. 

Ich spreche auch von einer Zeit, in der wir uns zum 
Beispiel über Umweltzonen – nicht wahr, Herr Mi-
nister? – unterhalten haben. Da gab es so gewisse 
interne Diskussionen. Aber eines muss ich sagen: 
Wenn wir einen Kompromiss gefunden haben, dann 
war der Kompromiss verlässlich und belastbar. Das 
ist ein Wert an sich. 

Also: Ich wünsche Ihnen in Berlin für sich selbst al-
les Gute, aber ich wünsche mir auch, dass Sie für 
uns in Nordrhein-Westfalen weiterhin so aktiv und 
durchsetzungsfähig argumentieren können. 

Oliver Wittke: Klar, knackig, kantig, konstruktiv, ver-
lässlich und positiv denkend! 

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD: 
Oh!) 

– Liebe Leute, das sind natürlich Begriffe, die Ihnen 
wie aus dem Wortschatz des Kisuaheli vorkommen 
und für Sie völlig unverständlich sind. Aber Oliver 

Wittke lebt so. Das ist der Unterschied zwischen 
Oliver Wittke und Ihnen. – Schönen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Für die Piratenfraktion spricht 
Herr Kollege Lamla.  

Lukas Lamla (PIRATEN): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Meine sehr geehrten Damen und Herren auf 
den Zuschauertribünen und zu Hause! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Die meisten von Ihnen wer-
den die Erlebnisse von bedeutenden Archäologen 
wie Ludwig Borchardt, Heinrich Schliemann, 
Dr. Henry Walton Jones junior oder der 11. Gräfin 
von Abbington kennen. Diese Koryphäen ihres Fa-
ches halten uns immer wieder vor Augen, welche 
Rolle Bodendenkmäler im Hier und Heute für die 
Erinnerung und die Identitätsstiftung spielen. 

Die Faszination für archäologische Fundstücke, sei-
en es Hinterlassenschaften alter Zivilisationen oder 
Objekte aus der Industriearchäologie oder, Herr Ott, 
durchaus auch Bauten aus den 60er- und 70er-Jah-
ren, ist und bleibt ein Generationsthema. Das Ver-
gangene ist nicht vergraben und vergessen, son-
dern lebt durch die Arbeit von Archäologinnen, His-
torikerinnen und Handwerkerinnen sowie vielen Eh-
renamtlichen für uns alle weiter. 

Gerade in Zeiten der klammen Haushaltskassen 
werden auch langfristig relevante Aufgaben zu Kos-
tenneutralität zusammengestutzt und umgemodelt, 
um einer Schuldenbremse gerecht zu werden. Künf-
tige Generationen werden sich aber mit großer 
Wahrscheinlichkeit über eine mangelhafte Denk-
malpflege und verlorene Kulturgüter in NRW mehr 
als ärgern. Ja, sie werden sich sogar die Haare rau-
fen, wenn ab 2014 Investitionen in Denkmäler einer 
viel stärkeren Ökonomisierung ausgesetzt worden 
sein werden. Durch die Umstellung der Zuschüsse 
auf Darlehen werden Schulden auf private Schul-
tern verteilt. Und wenn ein privates Darlehen nicht 
möglich ist, was dann? Das weiß keiner so recht. 
Darüber müssen wir reden. 

Wollen wir, dass ausschließlich die finanzstärkeren 
Unternehmen oder Personen in Zukunft die Verant-
wortung für langfristige und sogar hoheitliche Auf-
gaben wie den Denkmalschutz übernehmen sollen? 
Nein, das wollen wir nicht, denke ich. Diese Gefahr 
sollte uns bewusst sein. 

Die Geschichtsschreibung als Wissenschaft inte-
ressiert sich nicht für rentable Denkmäler, sondern 
für ein möglichst flächendeckendes Aufkommen von 
Fakten, Daten und Artefakten. Wenn diese aufgrund 
von mangelndem Geld und Investitionsinteresse je-
doch zerfallen, zerfällt auch ein Stück von uns. 
Dann zerfällt auch ein Stück Generationsgerechtig-
keit. 
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Wir begrüßen daher den Antrag der CDU-Fraktion 
und möchten dem Ansinnen dieses Antrags mit un-
serem Entschließungsantrag noch ein bisschen 
Nachdruck verleihen. Wir wollen ergänzend zur 
Ausarbeitung eines umfassenden Denkmalförder-
konzepts ein klares Nein zu einer Umstellung und 
einen Verzicht darauf. 

Die Denkmalpflege und die Archäologie haben in 
der heutigen Zeit einen festen Sitz in unserem Land 
NRW. Sie sind sogar bis in die Popkultur hinein ver-
ankert. 

Echte Archäologen jagen zwar nicht immer span-
nenden Abenteuern und Schätzen hinterher. Je-
doch leisten unsere Archäologen und Historiker ei-
nen soliden Beitrag, um unsere Vergangenheit und 
damit auch ein Stück Verständnis für die kulturellen 
Wurzeln unserer Gesellschaft zu verankern. Das 
sollte auch in Zukunft ohne zu starke finanzielle Ab-
hängigkeit möglich sein. – Vielen Dank, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Lamla. – Meine Damen und Herren, 
bevor ich der Landesregierung das Wort erteile, ge-
be ich Herrn Kollegen Hovenjürgen, der darum ge-
beten hat, kurz das Wort zur Geschäftsordnung. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Herzlichen Dank. – 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 
Die Rednerinnen und Redner der Regierungskoali-
tion haben Gesprächsbereitschaft in dieser Frage 
signalisiert. Der möchte sich die Union nicht entzie-
hen. Daher bitten wir Sie, die direkte Abstimmung in 
ein Votum auf Überweisung an den Ausschuss um-
zuwandeln – dann aber auch mit einer kompletten 
Beratung. 

Herr Ott, Sie haben dann auch die Möglichkeit, im 
Zuge einer Anhörung diejenigen einzuladen, die Ih-
ren Gesetzentwurf begrüßen. Wir werden diejeni-
gen dazubitten, die Probleme damit haben. 

(Reiner Breuer [SPD]: Der Klamauk geht wei-
ter!) 

Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: So weit dieser 
Antrag zur Geschäftsordnung. – Den Wunsch nach 
einer Gegenrede dazu sehe ich nicht. 

Meine Damen und Herren, über diesen Antrag lasse 
ich gleich abstimmen, nachdem die Landesregie-
rung ihren Redebeitrag geleistet hat. Im Übrigen 
darf ich Sie bitten, diese Zeit zu nutzen und sich ge-
gebenenfalls interfraktionell zu überlegen, an wel-
che Ausschüsse der Antrag verwiesen werden soll, 

damit wir das gleich entsprechend aufrufen kön-
nen. – Jetzt hat die Landesregierung in Person von 
Herrn Minister Groschek das Wort. Bitte schön. 

Michael Groschek, Minister für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren 
Abgeordneten! Ich habe gerade gezweifelt, in wel-
cher Rolle ich jetzt antworten soll – als ehemaliger 
Generalsekretär auf den ehemaligen Generalsekre-
tär oder zu dem schriftlich vorliegenden Antrag. 

(Oliver Wittke [CDU]: Als Minister auf den 
ehemaligen Minister!) 

– Herr Kollege Wittke, ich finde es befremdlich, dass 
Sie als ehemaliger Minister das Klischee vieler 
Rechter bedienen, pensionierte oder tote Sozialde-
mokraten zu loben und als Kronzeugen zu bemü-
hen. Das funktioniert häufig nicht; denn die Reaktion 
des Kollegen Laumann auf Ihre Aussage, man 
müsse Herrn Zöpel loben, war schon verwunderlich. 
Herr Laumann konnte sich vor Lachen kaum halten. 
Deshalb sollten wir, wenn wir das Ganze jetzt schon 
überweisen, ernsthaft über diesen Themenkomplex 
reden. 

(Vorsitz: Vizepräsident Daniel Düngel) 

Wenn wir ernsthaft über diesen Themenkomplex 
reden, müssten wir auch darüber sprechen, Herr 
Kollege Wittke, dass wir in Konsolidierungsfragen 
schon ganz andere Konsolidierungsteile erreicht 
haben. Ich will daran erinnern, dass Herr Laschet 
einen Betrag von 2,3 Millionen € als Konsolidie-
rungsbeitrag unter Schwarz-Gelb eingespart hat. 
Diese Mittel wurden damals den Frauenhäusern 
entzogen. Das waren deutlich geringere Beträge, 
als es hier beim Denkmalschutz der Fall ist. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich will darauf abheben, dass sowohl bei der Denk-
malpflege nach § 35 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz 
eine Darlehensorientierung möglich ist als auch 
nach § 37 Denkmalschutzgesetz die Möglichkeiten 
der Städtebauförderung und der Wohnraumförde-
rung eingeräumt werden. 

Deshalb ist es richtig, dass wir aus 6 Millionen € Zu-
schüssen 60 Millionen € Darlehensvolumen ge-
macht haben. Das ist eine vernünftige Entscheidung 
gewesen, finde ich. Wir haben überdies künftig fast 
3 Millionen € für die Bodendenkmalpflege. Wir ha-
ben fast 1,5 Millionen € für herausragende Sakral-
bauten vorgesehen. Wir leisten einen wirksamen 
Beitrag zum Schutz der Dombauhütten, um genau 
das zu erreichen, was Sie beschwören, nämlich 
herausragende Denkmalpflege wirklich zu betreiben 
und handwerkliche Arbeit zu fördern, nicht zu ge-
fährden. Wir haben rund 7 Millionen € für Kirchen-
patronate, und wir haben rund 28 Millionen € Lan-
des- und Bundesmittel für die städtebauliche 
Denkmalförderung eingesetzt.  
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Wenn man behauptet, Denkmalpflege könnte bei 
der Stadtentwicklung ein Konfliktmanager sein, 
muss man andersherum argumentieren. Wir waren 
es in der Tradition von Christoph Zöpel, die die so-
ziale Stadt als Konflikt-Management-Instrument ge-
nutzt haben. Sie waren es, die die soziale Stadt in 
Berlin kurz und klein gekürzt haben. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Das ist der große Unterschied zwischen Wort und 
Tat, zwischen amtierenden Sozialdemokraten und 
pensionierten Sozialdemokraten. 

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir eröffnen Anreizfunktionen für Denkmalschutz, 
Sie haben sie geschlossen. Denn Sie waren es un-
ter Schwarz-Gelb, die keine Mittel für Pauschalzu-
wendungen an Gemeinden für kleinere Maßnah-
men bereitgestellt haben. Schauen Sie in den Spie-
gel! Dann wird deutlich, dass mit einer Mischung 
aus Poltergeist und Hoppeditz alleine keine Politik 
zu machen sein wird. 

(Beifall von der SPD) 

Deshalb hoffe ich, dass es Ihnen in Berlin gelingt, 
viel fürs Ruhrgebiet herauszuholen, denn ich bin 
eingeborener Ruhrgebietler. Mir ist so viel Empathie 
wie dem Kollegen Ellerbrock fremd: Ich würde jetzt 
nicht Humphrey Bogart spielen und Sie zu Ingrid 
Bergmann machen. 

(Heiterkeit) 

Gleichwohl wünsche ich bezüglich des Ruhrgebie-
tes viel Erfolg. Denn die Menschen zwischen Duis-
burg und Dortmund, zwischen Moers und Hamm 
können viel mehr bundespolitische Zuwendung ge-
brauchen. Ich hoffe, es kommt dazu. Wir werden 
hier bilanzieren, vielleicht auch anlässlich der Dis-
kussion in den Ausschüssen. – Ich freue mich auf 
die weitere Diskussion mit Ihnen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister Groschek. – Mir ist zugetragen worden, 
dass es mittlerweile eine Verständigung zwischen 
den Fraktionen gab. Wir stimmen damit über eine 
Überweisungsempfehlung ab. 

Der Antrag der Fraktion der CDU Drucksache 
16/4160 sowie der Entschließungsantrag der 
Fraktion der Piraten Drucksache 16/4225 sollen 
demzufolge an den Ausschuss für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr – federfüh-
rend – und an den Ausschuss für Kultur und Me-
dien zur Mitberatung überwiesen werden. Ist je-
mand gegen diese Überweisungsempfehlung? – 
Das ist nicht der Fall? – Enthält sich jemand? – Das 
ist auch nicht der Fall. Damit sind die beiden Anträ-
ge entsprechend überwiesen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

4 NRW-Förderbericht erstellen – Der Landtag 
benötigt transparente und umfassende Infor-
mationen über die Wirkungen von Förder-
maßnahmen und deren Verwaltungseffizienz 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4027 

Ich eröffne die Beratung. – Für die antragstellende 
Fraktion hat der Kollege Abruszat das Wort. 

Kai Abruszat (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Sie alle kennen 
die Internetseite der Landesregierung: „nrw.de“. 
Diese Homepage ist sehr benutzerfreundlich. Man 
findet auf der Homepage eine sogenannte Verwal-
tungssuchmaschine. 

Gibt man in diese Verwaltungssuchmaschine das 
Stichwort Förderprogramme ein, dann zeigt diese 
einem 354 Treffer an. Das zeigt, das Land fördert in 
vielen Bereichen. Förderpolitik ist ein wesentliches 
Steuerungselement des Landtages, aber auch der 
Landesregierung. Natürlich will Förderpolitik auch 
umfassend verwaltet werden – durch zahlreiche 
Bedienstete des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Vor einigen Wochen hat der Finanzminister, der 
heute durch Herrn Minister Schneider vertreten 
wird, den Haushaltsentwurf eingebracht. Neben den 
vielen dick gedruckten Bänden kann man auch dort 
Suchstichworte im digitalen Format eingeben und 
erhält ebenfalls bei den Förderprogrammen des 
Landes entsprechende Informationen, unter ande-
rem auch zur Stiftung Umwelt und Entwicklung.  

Diese fördert zum Beispiel, meine Damen und Her-
ren, die Erstellung von Fassadenbildern. Es ist tat-
sächlich so: Ein Land wie NRW mit höchster Ver-
schuldung und knappsten Finanzen unterstützt die 
Erstellung von Fassadenbildern – keine einfachen 
Fassadenbilder. Wenn man sich die Förderbedin-
gungen anschaut, erfährt man – ich zitiere:  

„Nimmt das Fassadenbild inhaltlich Bezug zu 
Themen der Einen Welt, so müssen die interkul-
turellen Aspekte im Geiste der Völkerverständi-
gung und des Respekts vor anderen Kulturen 
behandelt werden.“ 

Ich bitte Sie, mich nicht falsch zu verstehen. Ich ha-
be nicht die Absicht, der Eine-Welt-Politik keinen 
hinreichenden Respekt entgegenzubringen. Auch 
verbessern ansprechende Fassaden das Stadtbild. 
Wahrscheinlich gibt es auch noch andere Förder-
programme der Stadterneuerung und Stadtentwick-
lung, aus denen man ansprechende Fassaden ma-
chen kann. 

Ich will sagen, das Beispiel zeigt: Wir müssen sehr 
genau hinsehen, welche Finanzströme werden für 
welche Projekte eingesetzt und welche Prioritäten 
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können wir angesichts der prekären Haushaltssitua-
tion des Landes setzen? 

Meine Damen und Herren, auch ein Blick in die Fi-
nanzwissenschaft und die öffentliche Diskussion 
zeigt, dass eine bestimme Fördermittelkulisse mög-
licherweise auch dazu führt, dass öffentliche För-
dergelder fehlgeleitet eingesetzt werden, zum Bei-
spiel dann, wenn Fördermittel nur deshalb beantragt 
werden, weil ich eine Kofinanzierung des Landes 
habe, obwohl möglicherweise eine andere Maß-
nahmen viel sinnvoller wäre, aber nicht gefördert 
wird. 

Es geht uns also im Kern darum, die Förderpolitik 
konstruktiv anzugehen. Wie notwendig sind die be-
stehenden Förderkulissen? Wie effizient sind sie im 
Hinblick auf ihre Wirkung? Gibt es vielleicht sogar 
Förderkonkurrenzen, die die jeweiligen Förderziele 
gegenseitig blockieren? Wie treffsicher ist die Ver-
zahnung von Landesförderprogrammen mit Förder-
kulissen des Bundes und der Europäischen Union? 

Werden die Finanzmittel im Bereich der landesseiti-
gen Förderprogramme überhaupt optimal einge-
setzt? Gibt es möglicherweise zusätzliche Syner-
gien bei der Verwaltung diverser Förderprogramme 
unseres Landes, zum Beispiel innerhalb eines Mi-
nisteriums oder zwischen den Ressorts? Deswe-
gen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bin 
ich der festen Überzeugung, es ist ein Gebot politi-
scher Klugheit, die vorhandenen Steuerungsmög-
lichkeiten in der Haushaltswirtschaft des Landes 
immer wieder zu hinterfragen.  

Das ist unsere Aufgabe als Landtag. Wir haben da 
eine Kontrollfunktion. Das ist unsere Kernkompe-
tenz gegenüber der Landesregierung. Wir setzen 
als Landtag auch das Budget fest. Deshalb ist ein 
umfassender Förderbericht aus unserer Sicht wich-
tig.  

Es hat ihn auch schon gegeben. Im Jahr 2002 hat 
ihn die damalige rot-grüne Landesregierung erstellt. 
Zuletzt wurde er dann im Jahr 2007 durch die 
schwarz-gelbe Landesregierung erarbeitet. Ich fin-
de, es ist an der Zeit, dass es jetzt einen neuen 
Förderbericht gibt, der das Parlament umfassend 
über die Fördersystematik informiert.  

Ich habe die herzliche Bitte an die Kolleginnen und 
Kollegen der anderen Fraktionen: Lehnen Sie unser 
berechtigtes Ansinnen nicht allein deshalb ab, weil 
es von der Opposition kommt, sondern denken wir 
vielmehr gemeinsam darüber nach, ob ein solcher 
Förderbericht angesichts der Schuldenbremse nicht 
nur sinnvoll, sondern für uns als Parlamentarier ins-
gesamt zwingend ist, 

(Beifall von der FDP) 

um unserer Funktion als Haushaltsgesetzgeber 
verantwortlich nachzukommen. – Ganz herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Abruszat. – Für die SPD-Fraktion spricht 
jetzt der Kollege Gatter.  

Stephan Gatter
*)
 (SPD): Herr Präsident! Liebe Kol-

leginnen und Kollegen! Der Kollege Kai Abruszat 
hat ein schönes Beispiel gefunden, wo ich auch sa-
ge: Hallo, darüber muss man einmal nachdenken. – 
Dieser Antrag, den die FDP-Fraktion eingereicht 
hat, liest sich sehr gut. Ich kann seinen Inhalt als 
Haushaltskontrollmensch, der ich nun einmal bin, 
als Obmann der SPD in diesem Ausschuss, auch 
nachvollziehen und verstehen. So ganz einfach 
oder so ganz locker sollte man das nicht sehen.  

Wenn man diesen Antrag so liest, könnte der Ein-
druck entstehen, dass es da einen Förderbericht im 
Jahr 2002 und einen im Jahr 2007 gegeben habe. 
Es hat insgesamt aber drei Berichte gegeben, 2002 
war der erste, 2007 war der dritte und letzte. Ab 
2007 ist der Förderbericht nicht mehr erstellt wor-
den, weil alle Fraktionen in der Arbeitsgruppe 
„Haushaltsrecht“ der Meinung waren, dass sein 
Nutzen im Verhältnis zum Aufwand, mit dem er ge-
macht worden ist, relativ gering gewesen ist. Ab da 
wurde darüber nachgedacht, wie man das denn an-
ders machen kann.  

Es ist auch nicht so, dass die Parlamentarier über 
einzelne Förderprogramme nicht informiert würden. 
In jedem Ausschuss wird man über Förderpro-
gramme informiert, entweder von der Regierung 
selber oder wenn man nachfragt, bekommt man 
auch die Antworten. Ich bin im Umweltausschuss 
und weiß relativ gut, was wir an Förderprogrammen 
haben, weil das Ministerium sie uns vorstellt und auf 
zukünftige Aufgaben hinweist.  

Aber es ist auch noch etwas ganz anderes passiert. 
Im Jahr 2006 hat die schwarz-gelbe Landesregie-
rung per Kabinettsbeschluss das sogenannte EPOS 
auf den Weg gebracht. Wir sollten jetzt einmal die-
sen Antrag der FDP über die Förderberichte mit 
dem EPOS zusammenbringen. Eins ist richtig: Ge-
nauso wie du sagt, es darf nicht alles Mögliche ge-
fördert werden, sollten wir auch versuchen, Parallel-
sachen, die auch Geld kosten, nicht zu machen.  

Um den Zuschauern sowie den neuen Kollegen zu 
erklären, was EPOS eigentlich bedeutet, habe ich, 
genauso wie du den Namen EPOS nachgegoogelt. 
Ich habe auch eine Übersetzung bekommen, aber 
die bringt mich auch nicht sehr viel weiter, aber 
dann weiß man wenigstens, warum es EPOS heißt.  

„Einführung von Produkthaushalten zur Outputo-
rientierten Steuerung – Neues RechnungsWe-
sen – EPOS.NRW“  

Dahinter steckt ein fachliches Rahmenkonzept, das 
Bilanzierungs-, Bewertungs-, Budgetierungsrichtli-
nien sowie die Kosten-Leistungs-Richtlinie erarbei-
tet soll. Das sind genau die Punkte, die Sie eben 
kritisiert haben. Das passiert in diesem EPOS.  
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Es wird natürlich nicht nur für Förderprogramme 
eingesetzt, es wird im Grunde für den gesamten 
Haushalt zutreffen. Es wird auch die Kontrollfunktion 
des Parlamentes stärken. Es ist ein kleiner Haken 
dabei: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat da-
mals gesagt: Wir machen einen Zeitrahmen, dieses 
EPOS in einem Roll-out-Verfahren bis zum Jahr 
2017 zu entwickeln. Das war Beschluss des Kabi-
netts, also der vorletzten Landesregierung. Das ist 
natürlich noch ein bisschen hin, aber es hat ja jetzt 
schon angefangen. In diesem oder im nächsten 
Jahr ist das Finanzministerium an der Reihe, an-
schließend das Wissenschaftsministerium. Diese 
Sachen, die sukzessive in diesem Roll-out-
Verfahren gemacht werden, sind ja dann schon 
nutzbar, auch von den Parlamentariern nutzbar. 
Man kann dann auch dort sofort eingreifen.  

Deswegen müssen wir im Haushaltskontrollaus-
schuss darüber sehr intensiv diskutieren. Ich möch-
te aber nur davor warnen, dass wir jetzt im Hauruck-
Verfahren ein Parallelsystem installieren, das auch 
wieder Ressourcen, Manpower und Geld kostet. 
Sollten wir nicht lieber dafür sorgen, dass dieses 
Roll-out-System von EPOS ordentlich weiter betrie-
ben wird, um dann sofort, wenn etwas da ist, zu 
versuchen, es umzusetzen? 

Ich freue mich auf die Diskussion. Es wird nämlich 
eine sachlich- inhaltliche Diskussion werden müs-
sen. Darauf freue ich mich immer. Wir sehen uns im 
Haushaltskontrollausschuss. – Danke schön.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Gatter. – Für die CDU-Fraktion ist der 
nächste Redner Herr Kollege Seel.  

Rolf Seel (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen! Es ist sicherlich an beiden Argumen-
tationen etwas dran. Ich will einen Weg dazwischen 
skizzieren, den wir vielleicht gehen könnten. Im An-
trag der FDP-Fraktion steht, dass man einen um-
fassenden Fördermittelbericht sowie die Evaluie-
rung der bestehenden Förderprogramme fordert. 

Es ist richtig, Kollege Gatter hatte es eben gesagt: 
Erstmalig hat es bereits einen Fördermittelbericht im 
Jahre 2002 gegeben. 2007 gab es ihn dann letzt-
malig. Es handelte sich jedes Mal um eine reine 
Zahlenzusammenstellung der Förderprogramme, 
um über 400 Seiten Zahlenwerk, mit dem das Par-
lament nicht sinnvoll etwas anfangen konnte. Mona-
telange Abstimmungsarbeiten zwischen den Res-
sorts gingen voraus, um uns den entsprechenden 
Bericht zu präsentieren. Ob eine Förderung sinnvoll 
war, ob eine Evaluierung erfolgte oder gar eine Effi-
zienz einer Fördermaßnahme festgestellt werden 
kann, war nicht Teil dieses Berichtes, den wir da-
mals in dieser Form hatten.  

Daher hat man sich fraktionsübergreifend im Jahre 
2007 darauf verständigt, diese Art des Berichtswe-
sens nicht mehr weiterzuführen. Gleichwohl ist das 
Ansinnen der FDP in meinen Augen richtig. Das 
Parlament hat nämlich keinen Überblick darüber, 
was die Landesregierung mit den ihr im Haushalts-
plan bewilligten Mitteln konkret tut. Fallen zum Bei-
spiel Teile der globalen Minderausgabe zum Opfer? 
Wer wird in welchem Umfange gefördert? Sind die 
Förderungen inhaltlich sinnvoll oder nur politisch 
gewollt? Was können wir mit einem bestimmten Mit-
telansatz erreichen? – All das wissen wir als Parla-
mentarier nicht.  

Gerade im Haushaltskontrollausschuss beschäfti-
gen wir uns regelmäßig mit Berichten des Landes-
rechnungshofes, die sich auf lang zurückliegende 
Jahre beziehen. Gestern haben wir uns beispiels-
weise mit dem Jahresbericht des Rechnungshofes 
aus dem Jahre 2011, der die Prüfungen im Ge-
schäftsjahr 2010 enthält und sich auf die Haushalts-
rechnung des Jahres 2009 bezog, beschäftigt. Da-
mit liegen die geprüften Jahre fast vier Jahre zu-
rück. Das ist einfach zu lange. Eine schlagkräftige 
Haushaltskontrolle sieht sicherlich anders aus. 

Meine Fraktion hat sich daher bereits in der Ver-
gangenheit mehrfach für ein echtes Fördermittel-
controlling ausgesprochen. Das Fördermittelcontrol-
ling durch die Landesregierung – in meinen Augen 
besser durch den Landesrechnungshof – würde 
sich konkret mit der Effizienz der Fördermaßnahme 
beschäftigen. Die entsprechenden Ergebnisse flie-
ßen in einen Controllingbericht, der dann vom Land-
tag entgegenzunehmen ist. Ob man stets alle Häu-
ser kontrolliert, Frau Präsidentin, stelle ich als Frage 
in den Raum. Meines Erachtens könnte man es von 
Jahr zu Jahr mit einem Haus konkretisieren, dessen 
Fördermittel kontrollieren und in einem Bericht zu-
sammenstellen. 

Über unsere Anregungen möchten wir uns in den 
Beratungen im Haushaltskontrollausschuss gerne 
mit der antragstellenden Fraktion austauschen. 

Noch ein Wort, lieber Stephan Gatter, zum Thema 
„EPOS“: Ich war Anfang des Jahrtausends in der 
Arbeitsgruppe des HFA. Damals waren die Zeithori-
zonte wesentlich optimistischer gesteckt. Heute sind 
wir schon bei 2018/2020. Ob wir beide das noch vor 
der Pensionierung erleben, wage ich zu bezweifeln. 
Deshalb ist meine Intention, nicht die Ministerien mit 
dieser Arbeit zu befassen, sondern es eventuell 
doch beim unabhängigen Landesrechnungshof an-
zubinden. Natürlich muss die personelle Vorausset-
zung stimmen, natürlich müssen wir uns über den 
Umfang klar werden. Aber das können wir gerne, 
wenn möglich sogar in einer fraktionsübergreifen-
den Initiative, im Haushaltskontrollausschuss entwi-
ckeln; denn das Ansinnen einer transparenten 
Übersicht der von der Landesregierung getätigten 
Förderungen sollten wir alle haben. 
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Insofern freuen wir uns auf die Beratungen im 
Fachausschuss und werden der Überweisung gerne 
zustimmen. – Danke schön. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Seel. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht jetzt der Kollege Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sowohl der Kolle-
ge Seel als auch der Kollege Gatter haben sehr 
sachlich zu dem Sachverhalt vorgetragen und die 
Tragweite dargestellt. Ich möchte eine Facette hin-
zufügen, weil Sie nur das Fördermittelcontrolling 
angesprochen haben, Herr Kollege Seel. 

Es ist keineswegs so, dass nur im Förderbereich 
Effizienzen zu untersuchen sind, sondern das trifft 
auch auf alle anderen Bereiche zu. Dieser Aufgabe 
stellt sich der Landesrechnungshof, genauso wie wir 
als Haushaltsgesetzgeber und als Haushaltskontrol-
leure hinterfragen können: Wird in den Pflichtberei-
chen vernünftig gearbeitet? Oder: Sind Gesetze, die 
wir gemacht haben, noch notwendig und zeitge-
mäß? Darüber kann man trefflich streiten, und das 
tun wir im Parlament auch. 

Insofern wundert mich der FDP-Antrag schon ein 
Stück weit. Eigentlich führen wir die Debatte – das 
ist die Aufgabenstellung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses – in der Arbeitsgruppe „Haus-
haltsrecht und Haushaltsvollzug“, die extra für diese 
Frage eingerichtet worden ist. Dort ist auch die FDP 
vertreten. Bisher habe ich noch keine Initiative der 
FDP in diese Richtung gehört. 

Sie haben es sehr zutreffend dargestellt, Herr Kol-
lege Seel: Mit dem alten Förderbericht können wir 
nichts anfangen. Darin steht das, was Sie geschil-
dert haben, ein Datenwust, der mit hohem Aufwand 
zusammengestellt worden ist, aber ohne – aus mei-
ner Sicht – nachvollziehbare Conclusio, die für das 
Parlament verwertbar wäre. Das müssen wir nicht 
tun. Das würde sich im Übrigen in das einreihen, 
was die FDP im Moment macht. Sie stellt unheim-
lich viele Kleine Anfragen, sie fordert, dass Berichte 
über Krankenstände und viele sonstige Berichte von 
der Landesregierung abgegeben werden, sie be-
schäftigt ganze Stäbe damit, Datensammlungen zu 
produzieren, ohne dass wir daraus einen zusätzli-
chen Erkenntnisgewinn hätten, der das Parlament 
nach vorne bringen würde. Das bringt auch die 
Landesregierung nicht nach vorne, das ist Bürokra-
tieaufbau und nicht effiziente Steuerung. 

Wenn wir schon dabei sind, weil die Wunschzettel 
von Sitzung zu Sitzung länger werden, Herr Kollege 
Abruszat: In der Überschrift sind wir uns sofort ei-
nig, dass wir den Förderbereich effizient steuern 
wollen; das ist nicht der Punkt. Aber was ist denn 
ein umfassender Förderbericht? Ist es das, was wir 

vor sechs Jahren auf dem Tisch liegen hatten, zu 
dem Frau Freimuth nach meiner Erinnerung, wie 
der Kollege richtig gesagt hat, meinte: „Das brau-
chen wir eigentlich nicht“, oder ist es ein völlig neu-
es Instrument? 

Dann muss ich die Frage stellen, die der Kollege 
Gatter zu Recht aufgerufen hat: Was machen wir 
mit EPOS? Ist das ein Verfahren, das parallel dazu 
läuft, wird es integriert, oder müssen wir bei EPOS 
vielleicht ein bisschen auf die Tube drücken und es 
nach vorne bringen? Denn eins dürfen wir nicht ver-
gessen: Das Verfahren EPOS, das wir seit Jahren 
in der Landesregierung implementieren, wird mit ei-
nem hohen finanziellen und auch personellen Auf-
wand aufgebaut und teilweise in der Landesregie-
rung auch eingefahren. Es gibt mehrere Ministerien, 
die EPOS mittlerweile im Echtbetrieb ausführen. Ich 
habe noch nicht gemerkt, dass sich eine Fraktion in 
besonderer Art und Weise darum verdient gemacht 
hat, diese Berichte auszuwerten. Das wäre unsere 
Aufgabe. 

Am Ende des Tages müssen wir entscheiden: Wo 
wollen wir mit der Steuerung hin? Die grüne Frakti-
on ist nicht die letzte, sondern die erste, die sagt: 
Wir gucken sehr gerne sehr kritisch hin. – Sie haben 
die 152 Millionen € aus dem Effizienzteam lobend 
hervorgehoben, die im Haushalt 2013 und auch 
2014 abgesetzt worden sind. Das kann aber nicht 
das Ende vom Lied sein, sondern wir müssen jeden 
Bereich auf Effizienz durchleuchten und uns die 
Frage stellen: Wollen wir die Geldmittel nicht nur 
ganzjährig, sondern auch unterjährig in dem Maße 
ausgeben, wie wir es im Moment machen? Dazu 
müssen wir zielgerichtet die Fragen stellen, die zu 
stellen sind, und dürfen uns nicht hinter langen Be-
richten verstecken. 

Insofern ist es richtig, dass wir den Antrag an den 
Haushaltskontrollausschuss überweisen, eigentlich 
gehört die Debatte aber in die Arbeitsgruppe „Haus-
haltsrecht und Haushaltsvollzug“. Da sind die Fach-
leute, die darüber beraten sollen. Wenn das im 
Haushaltskontrollausschuss auch gemacht wird, soll 
es mir recht sein; mir geht es nicht darum, wer da-
ran arbeitet. Die Frage ist gestellt, aber sie ist durch 
den Antrag der FDP vom heutigen Tage nicht neu 
aufgeworfen worden. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die Piratenfraktion spricht jetzt 
der Kollege Schulz. 

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank – Herr 
Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und 
zu Hause am Stream! Der Antrag ist nur zu begrü-
ßen, denn er öffnet Wege hin zu einer deutlichen 
Transparenz. Das ist ganz klar ein Transparenzan-
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trag, wie wir ihn als Piratenfraktion nur begrüßen 
können.  

Es mag sein, dass EPOS, wie schon erwähnt, ein 
Teilschritt dorthin ist, aber die Evaluation macht 
EPOS nicht. Die müssen in der Tat wir Parlamenta-
rier vornehmen, ob im Haushaltskontrollausschuss 
oder in der Arbeitsgruppe „Haushaltsrecht und 
Haushaltsvollzug“. Dennoch brauchen wir einen Be-
richt. Es wurde ja gesagt, dass es Berichte …  

(Zuruf von der FDP) 

– Ja, das ist völlig richtig. Trotzdem bedarf es gera-
de bei geschlossenen und auch zeitlich begrenzten 
Förderprogrammen einer entsprechenden Verlaufs-
evaluation sowie einer Abschlussevaluation und 
auch eines Berichts.  

Und um die Förderberichte geht es in dem Antrag 
der FDP und nicht um irgendetwas Unterjähriges, 
wobei man sicherlich beides miteinander verbinden 
kann – das wird die Zeit ergeben –: die Erkenntnis-
se, die wir über EPOS gewinnen können, und die, 
die wir aus den Förderberichten gewinnen können 
und die ganz konkret auf bestimmte Förderpro-
gramme abheben. 

Ich erinnere zum Beispiel an das kofinanzierte EU-
Programm EFRE. Dem folgte 2006 ein Evaluations-
bericht bezogen auf das Erreichen von Ziel 1. Seit 
2007, seit dem letzten Förderbericht, läuft das Ziel-
2-Programm – noch bis Ende dieses Jahres – im-
merhin mit einem Fördervolumen von 1,3 Mil-
liarden €. Da gibt es relativ wenig bis gar nichts, 
was wir an Erkenntnissen auch für andere Förder-
programme ziehen können.  

Ich muss allerdings sagen, dass ich gleichzeitig ge-
guckt habe, was für Berichte es nach 2002 und 
nach 2007 noch gab. Es gab in der Tat noch etwas, 
was wir vielleicht nicht unterschlagen sollten: Das 
war das Beratungsprogramm Wirtschaft – ein För-
derprogramm, das insofern von großem Interesse 
war, als über die Evaluation dieses Beratungspro-
gramms etwas herausgefunden und auch beglei-
tend und steuernd eingegriffen werden konnte, so-
dass 1.494 Existenzgründerinnen und Existenz-
gründer insgesamt 1.570 Arbeitsplätze und 
59 Ausbildungsplätze schaffen konnten. 534 Ar-
beitsplätze wurden gesichert. Auch das war ein Re-
sultat der Evaluation und vor allen Dingen der Mög-
lichkeiten, die begleitend zu diesem Beratungspro-
gramm geschaffen worden sind.  

Genau das ist das Ziel des Antrags der FDP; so 
verstehe ich ihn zumindest. Es ist sinnvoll, regel-
mäßig eine Übersicht der Förderprogramme und 
deren Evaluation zu bekommen, die konsequent 
und systematisch Aufschluss gibt über den Erfolg, 
die eingesetzten Mittel und die Gründe für den et-
waigen Erfolg oder Misserfolg.  

Dafür kann der letzte Förderbericht aus dem Jahr 
2007 durchaus ein Ausgangspunkt sein, von mir 

aus auch in Verbindung mit den Berichten zum Be-
ratungsprogramm Wirtschaft aus dem Jahr 2011. 
Aber es ist dann sicherlich sinnvoll, im Ausschuss – 
sei’s drum: auch im Haushaltskontrollausschuss – 
weitere Details zu besprechen, anstatt hier einfach 
nur über den Antrag abzustimmen. Insofern ist die-
ser Antrag zukunftsweisend; anders kann man es 
nicht sagen.  

Genau die Erkenntnisse, die Förderberichte hervor-
bringen, sind es, die wir als Piratenfraktion für die 
Zukunft brauchen, um zu sichern, dass Nordrhein-
Westfalen zukunftsorientiert Fördermittel einsetzt 
und die Zukunft des Landes sichert. Von daher 
freuen wir uns durchaus auf die Beratungen im 
Haushaltskontrollausschuss. – Vielen herzlichen 
Dank.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Schulz. – Nächster Redner ist der fraktions-
lose Abgeordnete Stein. Lieber Kollege Stein, er-
lauben Sie mir noch den Hinweis: Die Uhr am Red-
nerpult läuft nicht mit. Trotz alledem sollten wir ein 
bisschen auf die drei Minuten Redezeit achten. 

Robert Stein (fraktionslos): Ich denke, das wird 
hinhauen. Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Liebe Menschen auf der Zu-
schauertribüne und am Stream! Wir haben es gera-
de schon von den Vorrednern gehört – von Herrn 
Abruszat, von Herrn Schulz, aber auch von den an-
deren –: In diesem Antrag steckt eine Chance für 
Open Government, für Transparenz. 

Dieser Antrag geht ein Stück weit ans Eingemachte. 
Da wird konsequent Transparenz gefordert, aber 
nicht um ihrer selbst willen; denn Transparenz ist im 
Zusammenhang mit Subventionen und Förderpro-
grammen wichtiger denn je.  

Ganz unabhängig davon, ob wir das gutheißen oder 
nicht, rückt die Umsetzung der Schuldenbremse 
näher und näher. Im Zuge dessen ist es, gerade 
wenn wir berücksichtigen, dass in Zeiten historisch 
hoher Steuereinnahmen – wir hören das immer 
wieder – die Neuverschuldung aktuell nur zaghaft 
zurückgefahren wird, nur allzu verständlich, hier zu 
fordern, dass die Sinnhaftigkeit von Ausgaben 
nachvollziehbar und überprüfbar ist.  

Über einen Förderbericht ließe sich analysieren, 
welche Ausgaben in welchen Bereichen der Förde-
rung wenig Nutzen bringen. Diese wenig nutzbrin-
genden Ausgaben kämen auf den Prüfstand und 
ließen sich – natürlich nach entsprechender Prü-
fung – zurückfahren, wenn man das denn wollte. 
Die daraus resultierenden Einsparungen helfen bei 
der Erreichung der Ziele der Schuldenbremse, die 
spätestens 2020 auch in diesem Land greift. 
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Controlling ist hier also die notwendige Vorausset-
zung. Wir haben das eben schon gehört. EPOS 
wurde ins Spiel gebracht. EPOS schafft Transpa-
renz. Gut, die Möglichkeiten des Controllings wer-
den im Zuge der Haushaltsführung natürlich ver-
bessert, aber EPOS ist nicht in der Lage, einen 
konkreten Förderbericht zu ersetzen. Ein umfas-
sender Förderbericht erfüllt im Idealfall nicht nur die 
Transparenzforderungen dahin gehend, dass nach-
vollziehbar ist, wie die Steuermittel eingesetzt wer-
den, die von den Menschen in NRW – die zum Bei-
spiel hier oben auf der Tribüne sitzen – hart erarbei-
tet werden müssen, sondern lässt auch zu, klare 
und überprüfbare Einsparziele nach einer entspre-
chenden Bewertung zu definieren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich gerne noch 
einmal auf meine jüngst gestellte Kleine Anfrage 
Drucksache 16/4137 verweisen. Ich empfehle, ei-
nen Blick darauf zu werfen; denn da geht es um 
Transparenz bei Subventionen und Förderungen. 

Ich sehe in der Tat jetzt Handlungsnotwendigkeit 
gegeben. Es ist gut, dass diese Thematik jetzt an-
gesprochen wird; denn jetzt sind wir noch hand-
lungsfähig. Wenn wir bis Ultimo warten, also bis die 
Schuldenbremse per Verfassung voll umgesetzt 
werden muss, artet das letzten Endes vielleicht in 
Aktionismus aus. Dann wird hier und da gekürzt. 
Dann geht alles wenig übersichtlich vonstatten. Und 
dann werden auch Fehlentscheidungen die Folge 
sein.  

Insofern ist es gut, dass das jetzt zumindest in ei-
nem Ausschuss besprochen wird. Es ist klar, auch 
ich empfehle hier die Ausschussüberweisung. – Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Stein. – Für die Landesregierung spricht in 
Vertretung des Finanzministers Herr Minister 
Schneider. 

Guntram Schneider
*)
, Minister für Arbeit, Integrati-

on und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Zur Historie ist schon einiges beigetragen 
worden. Lassen Sie mich dennoch noch einmal in 
Erinnerung rufen, dass der dritte Förderbericht aus 
dem Jahre 2007 stammt und seitdem auf eine Fort-
schreibung dieser Berichterstattung in Form der 
Förderberichte verzichtet wurde.  

Hintergrund für dieses Vorgehen war seinerzeit, 
dass alle Fraktionen in diesem Hause die damalige 
Form des Förderberichtes für inakzeptabel erachte-
ten, weil Anforderungen des Parlamentes nicht in 
optimaler Weise berücksichtigt wurden bzw. be-
rücksichtigt werden konnten. 

In diesem Zusammenhang hatte der Haushalts- und 
Finanzausschuss 2007 vereinbart, dass die Fraktio-
nen ihre Anforderungen an einen Förderbericht for-
mulieren und dem Finanzministerium einen konkre-

ten Vorschlag unterbreiten. Der Haushalts- und Fi-
nanzausschuss hat dieses Thema gegenüber dem 
Finanzministerium bisher nicht mehr aufgegriffen. 

Unabhängig von der Erstellung eines Förderberich-
tes informiert die Landesregierung den Landtag 
über die Förderaktivitäten in den einzelnen Fach-
ausschüssen. Dort wird sehr intensiv diskutiert. 

Über EPOS ist auch schon gesprochen worden. 
Unser Ziel ist es, bis 2017 alle Transferprogramme 
des Landes unter EPOS.NRW abbilden zu können. 
Die Begrifflichkeit „Transferprogramm“ geht dabei 
weit über den Begriff des Förderprogramms hinaus. 
Unter anderem ist vorgesehen, durch die Erfassung 
der Verwaltungskosten und der Transferprogramme 
einen aussagekräftigen Indikator für die Effizienz 
von Bewirtschaftungsvorgängen zu ermitteln. Dies 
sind Ziel und Anspruch des Projekts. 

Neben dem EPOS.NRW-System wird bereits in der 
Zuständigkeit der jeweiligen Ressorts für die einzel-
nen Förderprogramme mit eigenen Instrumenten 
ein Förderprogramm-Controlling durchgeführt und 
die avisierte Wirkung von Förderprogrammen ge-
messen. 

Fazit aus dem Gesagten: Ein zentraler Förderbe-
richt hat schon früher keinen Mehrwert für eine 
Haushaltskonsolidierung geboten. 

Meine Damen und Herren, wir verfügen über 
Möglichkeiten im Haushaltsaufstellungsverfahren, 
Effektivitäten zu diskutieren. Wir befinden uns in 
der Fortentwicklung des Steuerungskonzeptes 
EPOS.NRW. In den einzelnen Ministerien gibt es 
außerdem dezentrale Förderprogramm-Control-
lings, die in der Zuständigkeit und Verantwortung 
der jeweiligen Häuser liegen. Die Landesregie-
rung ist sehr wohl und immer für Transparenz, 
aber Effektivität und nachvollziehbare Kontroll-
möglichkeiten gehören auch zur Effizienz. – Vie-
len Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister Schneider. – Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am 
Schluss der Beratung. 

Wir stimmen ab. Der Ältestenrat empfiehlt die 
Überweisung des Antrags Drucksache 16/4027 
an den Ausschuss für Haushaltskontrolle. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung sollen 
dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte 
dieser Überweisungsempfehlung Folge leisten? – 
Ist jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Das 
ist nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsemp-
fehlung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

5 Aussetzung der Sanktionen im ALG II Bezug 
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Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4162 

Ich eröffne die Beratung. Für die antragstellende 
Fraktion hören wir jetzt den Kollegen Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen auf der Tri-
büne und natürlich im Live-Stream! Laut einer Pres-
semitteilung des Landkreistages vom 1. Oktober 
dieses Jahres befanden sich im September 2013 
bundesweit über 6 Millionen Menschen im Bezug 
von SGB-II-Leistungen. Während in den ostdeut-
schen Ländern der Anteil an Hartz-IV-Beziehern seit 
2005 deutlich sinkt, ist in Berlin und Nordrhein-
Westfalen leider nichts vorangegangen. Bundesweit 
haben wir uns hier am schlechtesten entwickelt. Im 
August 2013 musste eine höhere Anzahl von Men-
schen im Hartz-IV-Bezug verzeichnet werden als 
noch vor acht Jahren, als die Arbeitslosigkeit in 
Deutschland insgesamt auf einem Rekordniveau 
war. 

Was tun wir an dieser Stelle? Statt Hilfe und einer 
intensiveren Betreuung setzen viele Jobcenter hier 
verstärkt auf Sanktionen. War die Anzahl der ver-
hängten Sanktionen bis zum Mai dieses Jahres 
noch zurückgegangen, ist sie zuletzt wieder deutlich 
angestiegen, obwohl es kein Plus an freien Arbeits-
stellen gibt. 

Im Einzelnen:  

Wie sich aus diversen Statistiken schon ablesen 
lässt, resultieren die meisten Sanktionen aus Ver-
spätungen oder Terminversäumnissen. Bei den 
über 25-Jährigen gehen damit Sanktionen in Höhe 
von jeweils 10 % des Bezuges einher – kumulie-
rend, versteht sich. Mit dieser Sanktion fällt derjeni-
ge regelmäßig unter einen Bezug, der als existenz-
sichernd anzunehmen ist. Mit anderen Worten: Von 
einem solchen Bezug kann man auch bei Anlegung 
von strengen Kriterien nicht mehr leben. 

Selbst wenn hier nicht durchgängig auf Sanktionen 
abgezielt wird, muss man festhalten, dass der Be-
treffende immer dem Ermessen des jeweiligen 
Sachbearbeiters ausgeliefert ist. Auch diese unglei-
che Behandlung lässt viele Bezieher verzweifeln, 
gerade dann, wenn sie sich untereinander austau-
schen und dadurch von den unterschiedlichen 
Maßstäben erfahren. Für die Sachbearbeiter ist das 
ebenfalls keine einfache Situation. 

Dass Sanktionen wegen nicht eingehaltener Termi-
ne im Gegensatz zu Sanktionen wegen einer 
Pflichtverletzung die häufigsten sind, kann wohl 
nicht alleine daran liegen, dass es so viele Termin-
versäumnisse gibt. Es ist eher anzunehmen, dass 
diese Art der Sanktion leichter nachweisbar und ge-
genüber dem Bezieher auch leichter durchsetzbar 

ist. Und selbst dann kommen wir in den Wider-
spruchsverfahren zu einem Durchsetzungsgrad von 
nur etwa 50 %. 

Explizit genannt werden hier die Regelungen der 
Sanktionspraxis, die hauptsächlich in den §§ 31 und 
31a des SGB II normiert sind. Eine hier vorgenom-
mene Unterscheidung in über und unter 25-Jährige 
halten wir für willkürlich und somit für nicht vereinbar 
mit dem AGG.  

Denn § 31a Abs. 2 Sozialgesetzbuch II bestimmt, 
dass bei Menschen unterhalb der willkürlichen Al-
tersgrenze der Regelsatz komplett entfällt, wenn nur 
ein Verstoß gegeben ist. Bei einer Wiederholung 
entfällt sogar das Geld für Unterkunft und Heizung. 
Während im letzten Fall bei einem sogenannten 
reuigen Verhalten zumindest die Unterkunft wieder 
bezahlt wird, verbleibt es bei der harten Regelung – 
der Regelsatzstreichung – beim ersten Verstoß. 
Verschärfend kommt hinzu, dass es an dieser Stelle 
keinen gesetzlichen Ermessensspielraum gibt. 

In diesem Zusammenhang wäre es auch interes-
sant, zu erfahren, wie das in der am 1. Januar in 
Kraft getretenen Agenda 2010 genannte Konzept 
„Fördern und Fordern“ überhaupt evaluiert wurde. 
Beispielsweise die Erfassung der Gesamtkosten der 
Sanktionspraxis, übrigens insbesondere im Justiz-
bereich, muss an dieser Stelle vollumfänglich ein-
bezogen werden. Das ist bisher leider nicht gesche-
hen.  

Auf meine Kleine Anfrage vom 6. August 2013 zum 
Thema „Rechtssicherheit in der Sanktionspraxis“ 
erhielt ich von der Landesregierung viermal die 
Antwort: „Der Landesregierung liegen hierzu keine 
Erkenntnisse vor.“ 

Am Ende lässt sich Folgendes zusammenfassen: 
Die bisherige Sanktionspraxis, seit 2005 ange-
wandt, lässt sich kaum wissenschaftlich auswerten 
und kann somit als gescheitert angesehen werden.  

(Beifall von den PIRATEN und Martina 
Maaßen [GRÜNE]) 

Wir müssen neue Wege finden, Menschen zu moti-
vieren und mitzunehmen, anstatt sie zurückzulas-
sen und damit auszugrenzen.  

Im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
müssen wir uns mit dieser Frage wieder eingehend 
befassen. Bereits in der letzten Wahlperiode gab es 
zu dieser Thematik eine Entscheidung im Aus-
schuss. Leider ist die endgültige Befassung der Dis-
kontinuität zum Opfer gefallen. Lassen Sie uns des-
halb gemeinsam diese wichtige Aufgabenstellung 
erneut aufgreifen und zu einem ergebnisorientierten 
Abschluss bringen.  

Ich möchte an dieser Stelle unsere Landtagspräsi-
dentin, Frau Gödecke, zitieren, die am letzten Frei-
tag hier am Pult sagte: „Nordrhein-Westfalen muss 
das soziale Gewissen der Bundesrepublik sein.“ 
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Dem kann ich mich nur anschließen. – Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den PIRATEN – Vereinzelt Beifall 
von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, 
Torsten Sommer. – Für die SPD-Fraktion spricht 
jetzt Frau Kollegin Jansen. 

Daniela Jansen (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
auch auf der Besuchertribüne und wo sonst Sie zu-
hören! Das Grundgesetz der BRD garantiert in 
Art. 1 die allgemeine Menschenwürde und enthält in 
Art. 20 das Sozialstaatsgebot und somit auch das 
Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzmi-
nimum. Ich glaube, darüber sind wir uns alle einig. 
Aber die Verfassung garantiert nicht die Gewährung 
bedarfsunabhängiger und voraussetzungsloser So-
zialleistungen.  

Deshalb – das haben Sie schon angesprochen, 
Herr Kollege Sommer – darf ich für uns sagen: Das 
Prinzip des Förderns und Forderns gilt weiterhin. 
Der Betroffene, die erwerbsfähige Person, muss 
mithelfen, seine Situation zu verbessern. Leistungen 
nach dem Sozialgesetzbuch – so ist das, meine 
Damen und Herren – unterliegen nun mal Geset-
zen, die es zu befolgen gilt. Deshalb bejahen wir 
auch grundsätzlich das Prinzip „Fördern und For-
dern“, denn wenn Fehlverhalten grundsätzlich nicht 
sanktioniert wird, ist das kein adäquater Weg, die 
Mitwirkung der oder des Leistungsberechtigten zu 
erreichen. Ich glaube auch, dass von niemandem 
bestritten wird, dass Sanktionen bzw. Absenkungen 
der Leistungen nach § 31a verhaltenssteuernd wir-
ken sollen und eigene Anstrengungen des oder der 
Arbeitslosen einfordern.  

Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar 
sagen, dass hierbei Maß gehalten werden muss. 
Sanktionen bzw. Leistungskürzungen müssen in-
nerhalb eines existenzsichernden Leistungssystems 
stattfinden. Deshalb ist ein verantwortungsvoller 
Umgang der Jobcenter damit sehr wichtig. In der 
sogenannten Eingliederungsvereinbarung verein-
barte Pflichten müssen erfüllbar sein. Denn – und 
das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt – das Ziel 
bleibt eine Integration in den Arbeitsmarkt und nicht 
die Schikane des oder der Arbeitslosen. 

Leider ist festzustellen, dass gerade bei jugendli-
chen Leistungsempfängern unter 25 bei der ersten 
Pflichtverletzung das Arbeitslosengeld II auf die Hil-
feleistungen für Unterkunft und Heizung beschränkt 
wird. Bei einer wiederholten Pflichtverletzung kön-
nen auch die komplett gestrichen werden. Da muss 
man ganz klar sagen: Das konterkariert den Ein-
gliederungsprozess und hat eventuell sogar Woh-
nungslosigkeit oder auch den Abbruch des Kontak-

tes zum Jobcenter zur Folge. Das ist nicht zielfüh-
rend. Das wollen wir alle nicht. 

(Beifall von Torsten Sommer [PIRATEN]) 

– Danke, Herr Sommer. – Deshalb möchte ich hier 
ausdrücklich betonen, dass für uns die Unterstüt-
zung der Leistungsempfängerinnen und -empfänger 
viel wichtiger ist. 

Als Voraussetzung zur Arbeitsaufnahme ist 
manchmal auch eine soziale Unterstützung nötig. 
Das kostet natürlich Zeit. Wie Sie von der Piraten-
fraktion in Ihrem Antrag auch ausgeführt haben, ist 
ein Rückgang der Sanktionen eingetreten, da die 
Bundesagentur für Arbeit – nach eigenen Aussagen 
allerdings – besser berät. Wir brauchen also Zeit 
und Geld. Da haben es die Jobcenter vor Ort 
manchmal schwer. 

Die Absenkung des Eingliederungstitels durch die 
Bundesagentur für Arbeit, das heißt durch die Bun-
desregierung, hat zum Beispiel für meine Heimat-
stadt und für das Jobcenter der Städteregion 
Aachen fatale Folgen. Ich darf Ihnen vielleicht die 
Zahlen kurz nennen. Wir haben eine Absenkung 
des Eingliederungstitels von 32,4 Millionen € im 
Jahre 2011 auf 26,3 Millionen € im vergangenen 
Jahr festzustellen. Da müssen wir realistisch sein: 
Das bleibt nicht ohne Folgen für die Qualität von 
Maßnahmen und vor allem auch für den Betreu-
ungsschlüssel. 

Ich möchte mich ausdrücklich bei den Antragstellern 
bedanken, dass sie nicht angefangen haben, die 
Jobcenter-Mitarbeiter zu verunglimpfen oder zu be-
schimpfen. Ich glaube, jeder, der mal einen halben 
Tag in einem Jobcenter zugebracht hat – das habe 
ich aus Hospitationsgründen mal getan –, kann sehr 
gut verstehen, unter welchem Druck die Mitarbeiter 
stehen und dass dieses Geschäft nicht einfach ist. 
Die Kolleginnen und Kollegen leisten dort keine ein-
fache Arbeit, meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ganz zum Schluss kann ich mir einen Hinweis nicht 
verkneifen, lieber Herr Sommer: Wenn schon An-
träge der ehemaligen Kollegen der Linken recycelt 
werden, dann machen Sie es doch bitte in einer 
ähnlichen Qualität! Denn dass nicht so richtig klar 
ist, was sanktioniert wird, dass die Erfolgsquote ir-
gendwie nicht richtig erkennbar ist und dass die 
entstehenden Kosten durch Sozialgerichtsverfahren 
nicht so richtig transparent sind, rechtfertigt eigent-
lich keine komplette Aussetzung der Sanktionen im 
ALG-II-Bezug. Deswegen ist das mit diesem Antrag 
so ein bisschen wie im Kino: Wenn man den Film 
auf der Leinwand mit der Handykamera abfilmt, hat 
man auch den Film, aber in schlechterer Qualität. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Sie haben aber noch Zeit, im Ausschuss nachzule-
gen. Deshalb freue ich mich auf die Beratung. Wir 
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stimmen der Überweisung selbstverständlich zu. – 
Danke schön. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Jansen. – Für die CDU-Fraktion spricht 
jetzt der Kollege Kerkhoff. 

Matthias Kerkhoff (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Hartz-IV-Reformen 
am Arbeitsmarkt waren erfolgreich. Es sind mehr 
Menschen in Beschäftigung. Auch die Zahl der 
Langzeitarbeitslosen ist zurückgegangen, wenn 
auch nicht in dem Maße, wie wir uns das alle wün-
schen würden.  

Gerade NRW hinkt aber beim Abbau der Langzeit-
arbeitslosigkeit hinterher; Kollege Sommer hat vor-
hin bereits darauf hingewiesen.  

Das ist aus unserer Sicht unbefriedigend. Deshalb 
braucht NRW mehr wirtschaftliche Dynamik und 
keine Landesregierung, die bei den verschiedens-
ten Stellen auf der Bremse steht. 

(Beifall von der CDU) 

Die Jobcenter in NRW haben den Auftrag, Lang-
zeitarbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort haben 
keinen einfachen Job, erfüllen diesen aber mit gro-
ßem Engagement. Dafür gebührt ihnen unser aller 
Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen.  

Für ihre Aufgabe steht ihnen ein breites Instrumen-
tarium zur Verfügung. Das ist richtig so, weil es den 
Arbeitslosen nicht gibt. Jeder Mensch ist anders, 
und jeder Fall ist anders gelagert. Deshalb brau-
chen die Jobcenter die Möglichkeit, auf unterschied-
liche Situationen unterschiedlich zu reagieren. 

Kommt es bei dem einen eher darauf an, ihn in ei-
ner schwierigen Lebenssituation zu stabilisieren und 
ihm Hilfestellung zu geben, gibt es andere, die auch 
den Druck brauchen, um sich zu bewegen. Richtig-
erweise gehört zu den Werkzeugen, die die Jobcen-
ter haben, auch die Möglichkeit, Sanktionen zu ver-
hängen, wenn Leistungsempfänger Verpflichtungen 
nicht einhalten. Ich sehe überhaupt keinen Grund, 
auf diese Möglichkeit zu verzichten. Die Tatsache, 
dass die Zahl der Sanktionen zurückgegangen ist, 
spricht in keiner Weise gegen das Instrument, im 
Gegenteil. 

Meine Damen und Herren, eines möchte ich nicht: 
dass wir auf der einen Seite diejenigen haben, die 
sich anstrengen, wieder in Arbeit zu kommen, die 
sich auf Neues und auch Unbequemes einlassen, 
während es auf der anderen Seite wenige Personen 
gibt, die mit ihrer Verweigerungshaltung zum Aus-
druck bringen, dass sie das alles nichts angeht. 

(Beifall von der CDU) 

Wer bei solchen Personen nicht auch Sanktionsmit-
tel in der Hand hat und sie mit Fingerspitzengefühl 
und im richtigen Ermessen einsetzt, verhält sich un-
fair demjenigen gegenüber, der mitzieht und alles 
tut, diese Situation für sich zu verbessern.  

(Vorsitz: Präsidentin Carina Gödecke) 

Wer pauschaler Kritik und Vorwürfen gegen Arbeits-
lose entgegentreten will, muss an der Möglichkeit 
festhalten, auch Sanktionen zu verhängen. Deshalb 
teile ich auch die Formulierung im Antrag nicht, 
dass diese Sanktionen moralisch umstritten seien. 

Ich sage Ihnen etwas anderes: Ich halte es für mo-
ralisch höchst umstritten, staatliche Leistungen zu 
empfangen und dabei die Regeln nicht einzuhalten. 
Das ist niemandem, der durch seine Steuern und 
Abgaben diese Sozialleistungen erst ermöglicht, zu 
erklären. Rechte und Pflichten gehören zusammen. 
Wir würden auch all denjenigen, die sich jeden Tag 
im Jobcenter bemühen – egal auf welcher Seite des 
Schreibtischs – keinen Gefallen tun. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, deshalb werbe ich für 
einen differenzierten Blick auf die Situation. Der vor-
liegende Antrag erbringt diese notwendige Differen-
ziertheit allerdings nicht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Kerkhoff. – Für die grüne Landtagsfraktion 
spricht jetzt Frau Kollegin Maaßen. 

Martina Maaßen
*)
 (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 

Kolleginnen und Kollegen! In der „Lindenstraße“ 
macht uns aktuell Klaus Beimer deutlich, was es 
heißt, als Arbeitslosengeld-II-Bezieher von Transfer-
leistungen abhängig zu sein. 

(Zuruf) 

– Ich bin ein Fan der „Lindenstraße“. Also kann ich 
das hier auch zitieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sein Beispiel macht deutlich, was es heißt, fehlende 
Augenhöhe im Beratungsprozess zu erfahren und 
von Sanktionen betroffen zu sein.  

Benny Beimer hat jedoch ein Hilfesystem im Rü-
cken: Familie und Freunde und nicht zuletzt seine 
Mutter Helga. Dies haben die meisten nicht.  

Von Sanktionen Betroffene müssen unter dem Exis-
tenzminimum leben, das das Bundesverfassungs-
gericht jedem Menschen ausdrücklich zugespro-
chen hat. Fragt sich eigentlich niemand im Bund, ob 
den Hilfebedürftigen das Existenzminimum durch 
Sanktionen überhaupt ganz oder teilweise entzogen 
werden darf? Fragt sich eigentlich niemand, was mit 
diesen Menschen passiert? – Ich kann es Ihnen sa-
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gen: Im wahrsten Sinne des Wortes wird deren 
Existenz minimiert.  

Da, Herr Kerkhoff, unterscheiden wir uns ganz deut-
lich; denn Sie sprechen von Rechten und Pflichten. 
Grundsätzlich haben Sie sicherlich recht. Aber 
Rechte und Pflichten unterhalb eines Existenzmini-
mums kann man nur sehr kritisch sehen. Das darf 
es eigentlich nicht geben. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Sanktionen sind dem Rechtsstaat nicht fremd. 
Manchmal sind sie auch notwendig. Ein Mensch 
darf durch Sanktionen jedoch nicht in seiner Exis-
tenz gefährdet werden.  

Die Arbeitsmarktpolitik des Bundes schränkt Förde-
rung ein und weitet Sanktionen aus. Die Zahl der 
neu ausgesprochenen Sanktionen stieg seit 2007 
von rund 785.000 auf über 1 Million in 2012.  

70 % werden wegen Meldeversäumnissen ausge-
sprochen. Bereits vor drei Jahren haben wir diese 
Problematik hier im Plenum diskutiert; das wurde 
eben schon angesprochen. Wir haben die Landes-
regierung beauftragt, auf ein Sanktionsmoratorium 
hinzuwirken. Mit einigen Initiativen auf Bundesebe-
ne wurde dieser Auftrag auch wahrgenommen.  

Ihr Antrag, liebe Piraten, ist also nichts Neues. Den-
noch freut es uns, dass Sie ebenfalls die Sanktio-
nen kritisieren.  

Der vollständigen Aussetzung des § 39 SGB II kön-
nen wir jedoch nicht beitreten. Gleichwohl bedarf es 
hier einer Änderung. Durch den Ausschluss der 
aufschiebenden Wirkung von Widersprüchen und 
Klagen wird Bezieherinnen und Beziehern von exis-
tenzsichernden Leistungen nur ein geringer Rechts-
status zugeschrieben. De facto heißt das: ALG-II-
Empfänger bekommen das Existenzminimum bzw. 
das, was dafür gehalten wird. Dies kann dann aber 
gekürzt und sanktioniert werden. Und wenn man 
sich wehrt, widerspricht oder klagt, bleibt das Exis-
tenzminimum trotzdem auf den Konten des Jobcen-
ters. 

Nicht akzeptabel sind die verschärften Sanktionen 
für Menschen unter 25 mit einer Kürzung von bis zu 
100 %. Dies gehört – das unterstützen wir auch – 
abgeschafft. Dieses Vorgehen, meine Damen und 
Herren, steht in krassem Widerspruch zu den Ein-
schätzungen der Kinder- und Jugendhilfe. Gerade 
bei den Heranwachsenden oder jungen Erwachse-
nen wird von einer Entwicklungsphase ausgegan-
gen, die eine besondere Unterstützung und Förde-
rung begründet. 

Bei der grünen Forderung nach einem Sanktions-
moratorium geht es zunächst darum, Sanktionen 
auszusetzen, die derzeitige Praxis in den Jobcen-
tern zu überprüfen und den gegenwärtigen Sankti-
onsparagrafen grundlegend zu überdenken.  

Im Hartz-IV-System rücken leider allzu oft nur die 
persönlichen Schwächen der Menschen in den Vor-
dergrund, ihre Defizite in der Qualifizierung, ihre De-
fizite in der Lebensführung. Mit den Sanktionen wird 
noch eines draufgesetzt: Es wird demotiviert und 
gedemütigt. Sanktionen sind unnötig und kontra-
produktiv. 

Aus grüner Sicht ist hier ein grundsätzlicher Para-
digmenwechsel nötig. Wir müssen positiv motivie-
ren, positiv verstärken, statt negativ zu sanktionie-
ren. Wir brauchen ein Wunsch- und Wahlrecht der 
Arbeitssuchenden in den Jobcentern, ein Verbands-
klagerecht sowie Ombudsstellen, um Konflikte früh-
zeitig auf Augenhöhe zu lösen. 

Wir brauchen eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit fairen Regeln auf Augenhöhe. Bis dahin ge-
hört das derzeitige Sanktionssystem ausgesetzt. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Maaßen. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Alda. 

Ulrich Alda (FDP): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Liebe Besucher auf der 
Tribüne! Eins vorab: Ich schließe mich Frau Jansen 
an und bedanke mich bei den Mitarbeitern in den 
Jobcentern für den Job, den sie gemacht haben. 
Angesichts aller Härte finde ich das wirklich gut. 
Das kann man, glaube ich, auch parteiübergreifend 
sagen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Auch aufgrund deren Arbeit hat sich in den vergan-
genen fünf Jahren die Zahl der Hartz-IV-Empfänger 
glücklicherweise fast halbiert. Unsere Arbeitslosen-
quote ist gesunken. Wir haben 42 Millionen Er-
werbstätige und mit 5,9 % in Europa die niedrigste 
Arbeitslosenquote. 

Worüber reden wir im Zusammenhang mit dem An-
trag der Piraten? – Wir reden über die Grundsiche-
rung für Arbeitssuchende und – das hat bisher noch 
niemand erwähnt – für Arbeitsfähige. Sonst befän-
den wir uns ja im Bereich der Sozialhilfe. Diesen 
Arbeitssuchenden und Arbeitsfähigen soll das sozi-
okulturelle Existenzminium mit Hilfe des Arbeitslo-
sengeldes II gewährt werden. Im Kern gehört dazu 
auch das Fördern und Fordern aus dem Sozialge-
setzbuch II. Dazu gehören auch die Sanktionen, die 
eine Motivierung und Disziplinierung der Arbeitssu-
chenden bewirken sollen. Das ist der Kern. 

Aber was führt zu diesen Sanktionen? – Das kann 
man ganz einfach strukturieren: Da sind zum Bei-
spiel Meldeversäumnisse oder die Weigerung, Ar-
beit, Ausbildung oder eine Maßnahme anzutreten, 
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oder diese eventuell abzubrechen. Noch einmal: 
Wir reden von Arbeitsfähigen! 

Oder es geht auch um die Weigerung, eine Einglie-
derungsvereinbarung zu schließen. Eine solche 
Vereinbarung zu schließen, ist das zentrale – fast 
hätte ich „Organ“ gesagt – Thema. 

(Günter Garbrecht [SPD]: Ich glaube, Sie 
müssen im Ausschuss doch noch einmal 
nacharbeiten!) 

– Herr Kollege Garbrecht, wir können darüber gleich 
noch einmal reden. 

Trotzdem: Diese Eingliederungsvereinbarung wird 
von allen unterschrieben. Es gibt dann auch keine 
Sanktionen. 

Dennoch ist die Zahl der Sanktionen ganz massiv 
sinkend. Die Länge der Sanktionen beträgt eigent-
lich grundsätzlich drei Monate. Zwei Ausnahmen 
gibt es, zum einen bei versicherungswidrigem Ver-
halten und zum anderen – es wurde gerade schon 
genannt – eine Kürzung der Sanktionen auf sechs 
Wochen bei den unter 25-Jährigen. Dies ist aller-
dings stark konditioniert. Dazu muss man eine be-
sonders gute Mitarbeit bei der Eingliederung zeigen. 
Kollege Sommer, ich möchte nicht alle Paragrafen 
noch einmal in den Raum werfen. 

Es machen sich aber auch zwei gegensätzliche 
Entwicklungen bemerkbar: Zum einen sind es die 
Sanktionen nach dem Meldeversäumnis, die komi-
scherweise stark zugenommen haben. Zum ande-
ren haben sich die Sanktionen bei Aufnahme oder 
Fortführung von Maßnahmen, Ausbildung oder Ar-
beit stark halbiert. Das führt letztendlich zu einer Er-
kenntnis: Nur 3 % der Betroffenen sind von Sankti-
onen berührt. Ich wage einfach einmal zu sagen, 
dass das ein wohl etwas harter Kern ist. 

Gesondert betrachten sollte man die Sanktionsquo-
te bei den unter 25-Jährigen. Wahrscheinlich hängt 
das auch mit dem Betreuungsschlüssel in den Job-
centern zusammen. Der beträgt nämlich 1:79, wäh-
rend er bei den Erwachsenen bei 1:156 liegt. Das 
heißt: Je enger man betreut, desto enger ist man – 
es ist fast wie beim Fußball – am Ball, am Gegner 
oder – in diesem Fall – Kunden und kann eher 
Sanktionen veranlassen. 

Liebe Martina Maaßen, es tut mir leid. Ich muss dir 
sagen: Ja, wir begrüßen gerade bei den jungen Ar-
beitslosen die Sanktionierung, die sich noch in der 
Endphase des Jugendalters oder gerade an der 
Schnittstelle zum Eintritt ins Erwerbsleben befinden. 
Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit würden gefördert, 
mithin Tugenden, wie sie die jungen Klienten oder 
Klientinnen auch im Arbeitsleben brauchen. Machen 
wir uns an der Stelle nichts vor! – Das wurde auch 
in einem Forschungsprojekt des IHB bestätigt und 
wird im Prinzip von allen Seiten abgesegnet. 

Liebe Piraten, wir wollen nicht nur Kritik üben. Viel 
wichtiger ist uns, dass man überlegt, was man viel-

leicht anders machen kann. Ich sagte es gerade 
schon: Sanktionen betreffen nur 3 % der Leute. Lei-
der habt ihr keinen Abgeordneten in die Schweiz 
mitgeschickt, sondern einen Referenten, der nicht 
alles mitgeschrieben hat, und zwar zum Beispiel, 
dass in der Schweiz die Zeiten für die Förderung 
länger als sechs Monate betragen, aber gleichzeitig 
nicht auf Sanktionen verzichtet wird. 

Wir würden es beispielsweise unterstützen, das 
Ganze noch einmal zu revidieren und zu überprü-
fen, ob nicht in Härtefällen wirklich doch mehr als 
sechs Monate gegönnt werden müssen, damit sich 
die Betroffenen wirklich wieder ins Arbeitsleben in-
tegrieren können. 

Abschließend: Den 3 % steht eine weitere Menge, 
nämlich 97 %, gegenüber. Was sollen diese 97 %, 
die sich integriert haben und Arbeit annehmen, sich 
ausbilden lassen, über die 3 % sagen, die dann 
auch keine Sanktionen mehr erfahren? 

Ganz zum Schluss: Man kann mit Blick auf die nied-
rigen Arbeitslosenzahlen feststellen, dass Sanktio-
nen einen positiven Effekt auf die Motivierung und 
Disziplinierung der Arbeitssuchenden haben. Wir 
diskutieren gerne weiter über dieses Thema und 
stimmen der Überweisung in den Ausschuss zu. – 
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Alda. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Schneider. 

Guntram Schneider,
*)
 Minister für Arbeit, Integrati-

on und Soziales: Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Die Landesregierung lehnt die derzeiti-
gen gesetzlichen Sanktionsregelungen im Sozialge-
setzbuch II ab. Im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens zur Änderung des SGB II und des SGB XII 
im Jahre 2010 hat die Landesregierung zusammen 
mit anderen sozialdemokratisch bzw. rot-grün ge-
führten Ländern Änderungen vorgeschlagen, die 
damals im Bundesrat keine Mehrheit fanden. 

Insgesamt muss man feststellen, dass die derzeiti-
gen Tatbestände für Sanktionen zu unpräzise ge-
fasst sind. Sehr viele betroffene Hilfsbedürftige er-
heben daher erfolgreich Widerspruch, wenn gegen 
sie Sanktionen aufgrund des SGB II verhängt wur-
den.  

Die Anzahl erfolgreicher Klagen und die damit ver-
bundene Belastung der Sozialgerichte im Zusam-
menhang mit Sanktionen sind beträchtlich. Wir 
brauchen keinen Sanktionsmechanismus, der zu 
einem nicht notwendigen Beschäftigungsprogramm 
für unsere Gerichte führt.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 
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Auch an mich persönlich wenden sich zahlreiche 
betroffene Bürgerinnen und Bürger und schildern 
ihre problematische Situation aufgrund verhängter 
Sanktionen. Welche Auswirkungen die Leistungs-
kürzungen auf die Lebenslagen der Leistungsbe-
zieher haben, lässt daher mein Ministerium im 
Rahmen einer unabhängigen wissenschaftlichen 
Untersuchung erforschen und feststellen. Beauftragt 
hiermit ist das Institut für Sozialforschung und Ge-
sellschaftspolitik, eine renommierte Einrichtung. 

Schon jetzt ist allerdings klar: Sanktionsregelungen 
müssen dem verfassungsrechtlichen Gebot der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen. Die derzeitigen 
Regelungen lassen große Zweifel daran aufkom-
men. Die Sanktionen in Höhe von 100 % der Leis-
tungen bei wiederholten Pflichtverletzungen von un-
ter 25-Jährigen sind unter dem Gesichtspunkt der 
Verhältnismäßigkeit verfassungsrechtlich höchst 
bedenklich.  

Außerdem kann man bei allein lebenden Hilfsbe-
dürftigen den Entzug der Leistungen für Unterkunft 
und Heizung für drei Monate mit einer Kündigung 
der Wohnung gleichsetzen. 

(Beifall von den PIRATEN und Bernhard von 
Grünberg [SPD]) 

Auch dies ist nicht nur unsozial, sondern auch nicht 
gerechtfertigt. Ziel muss es sein, die Sanktionsrege-
lungen klarer als die jetzigen Gesetzesbestimmun-
gen zu strukturieren. Insbesondere muss die restrik-
tive Behandlung von jungen Menschen unter 25 
nach der derzeitigen Rechtslage wegfallen.  

Die Arbeits- und Sozialministerkonferenz hat eine 
Arbeitsgemeinschaft zur Rechtsvereinfachung im 
SGB II eingerichtet, die auch die Sanktionsregelun-
gen in diesem Gesetz thematisieren wird. Die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz tagt im nächsten 
Monat und wird sich wiederum mit dieser Frage be-
schäftigen.  

Meine Damen und Herren, die Landesregierung 
wird sich für eine Änderung der einschlägigen Para-
grafen im SGB II einsetzen, damit dem verfas-
sungsrechtlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit 
wieder Rechnung getragen wird. Natürlich müssen 
Gesetze immer mit Sanktionen verbunden sein, da 
man Gesetze durchsetzen muss. Allerdings müssen 
diese Sanktionen nachvollziehbar sein und dürfen 
das Rechtsverständnis der Betroffenen nicht verlet-
zen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier gilt es 
auch, Einsicht in die Notwendigkeit zu schaffen.  

Natürlich wird es in unserer Politik in Nordrhein-
Westfalen bei dem richtigen Grundsatz des För-
derns und Forderns bleiben. Allerdings wurde in den 
letzten Jahren sehr viel gefordert und zu wenig ge-
fördert. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Hierfür gibt es auch Verantwortlichkeiten. Denken 
Sie an die sogenannte Instrumentenreform, an das 
Streichkonzert bei der Sozialen Stadt und an viele 
andere Dinge, die man aufrufen könnte, wenn es 
um Kürzungen in der Arbeitsmarktpolitik geht. 

Im Übrigen sage ich Ihnen eines: Jeder Mensch hat 
in einer Gesellschaft Rechte und Pflichten. Aber 
glauben Sie nicht, dass Sie mit Druck zu besseren 
Menschen kommen. Hier ist ein Menschenbild vor-
handen, das weder christlich noch sozial ist.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Deshalb sollten wir ein solches Menschenbild auch 
nicht aufrechterhalten. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Minister Schneider. – Der Minister hat die Redezeit 
um eine Minute überzogen, sodass Herr Sommer, 
der sich noch einmal für die Piratenfraktion gemel-
det hat, jetzt Glück hat und nicht nur 28 Sekunden, 
sondern 1 Minute und 28 Sekunden reden darf, 
wenn er das wünscht. Die anderen Fraktionen be-
kommen die Minute natürlich auch. – Bitte schön, 
Herr Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Frau 
Präsidentin. So lange werde ich gar nicht brau-
chen. – Eine Anmerkung zu den Ausführungen von 
Frau Jansen: Selbstverständlich haben wir uns 
sämtliche Auswertungen, die es bis jetzt zum SGB-
II-Bezug gibt, angeschaut. Allerdings finden Sie nir-
gendwo die Kosten im Justizbereich ausgewiesen, 
die Widerspruchsverfahren gerade bei Sanktionen 
verursachen. Diese Kosten kennen weder wir noch 
die Landesregierung. Bisher habe ich dazu keine 
Auswertungen gefunden. Wenn wir das wirklich mal 
vernünftig auswerten wollen, dann kommen wir 
nicht umhin, diese Kosten miteinzubeziehen. Dem-
entsprechend ist das Ganze allumfassender als nur 
in dem Bereich zu sehen. 

Zum Kollegen Alda: Selbstverständlich muss diese 
dämliche Halbjahresgrenze weg. Warum sollen 
Leute, die wir in eine ganzjährige Weiterbildung 
schicken, zwei Eingliederungsvereinbarungen un-
terschreiben? Was für ein Unsinn. Das muss ganz 
klar fallen. – Vielen Dank.  

(Beifall von den PIRATEN und Bernhard von 
Grünberg [SPD]) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Sommer. – Für die FDP-Fraktion hat sich 
Herr Dr. Stamp gemeldet. 



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3826 Plenarprotokoll 16/41 

 

Dr. Joachim Stamp (FDP): Frau Präsidentin! Mei-
ne Damen und Herren! Lieber Herr Minister Schnei-
der, ich sage klipp und klar: Kollege Alda hat eben 
sehr sauber herausgearbeitet, dass es auch um die 
Arbeitsfähigkeit geht. Ihre Unterstellung, wir würden 
Leute, die nicht arbeitsfähig seien, unter Druck set-
zen, wir seien unsozial und nicht christlich, ist eine 
Unverschämtheit, die ich in aller Klarheit zurückwei-
se.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank. – Wei-
tere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich 
schließe die Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
16/4162 an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales. Die abschließende Beratung 
und Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung er-
folgen. Möchte jemand dagegen stimmen? – Ent-
haltungen? – Beides ist nicht der Fall. Damit haben 
wir der Überweisung zugestimmt.  

Ich rufe auf: 

6 Halbjahresbericht des Petitionsausschusses 

Gemäß § 94 unserer Geschäftsordnung soll der Pe-
titionsausschuss mindestens jährlich dem Landtag 
mündlich berichten. Entsprechend der bisher geüb-
ten Praxis erteile ich der stellvertretenden Vorsit-
zenden des Petitionsausschusses, Frau Kollegin 
Howe, zu einem Halbjahresbericht das Wort. – Frau 
Kollegin, das Redepult ist für die nächsten Minuten 
Ihres. 

Inge Howe (SPD): Vielen Dank. – Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Vorab eine kurze Bemerkung: Ich werde meinen 
Bericht aufgrund der knappen Zeit, die mir zur Ver-
fügung steht, nur in der maskulinen Form vortragen. 
Die korrekte Bezeichnung finden Sie allerdings im 
schriftlichen Bericht. 

Neulich erhielten wir den Brief einer Bürgerin, die 
uns schrieb:  

„Das soziale Netz ist so fein gewebt, dass nur 
die ganz kleinen Leute durchfallen.“ 

Sie schilderte in eindringlicher Art und Weise ihr 
Schicksal: von ihrer Krankheit, von Behördengän-
gen, von dort unglücklich verlaufenden Gesprächen 
mit Missverständnissen, von Ablehnungsbeschei-
den und davon, dass ihr nun die Kraft ausgegangen 
sei, noch weiter zu kämpfen. 

„Das soziale Netz ist so fein gewebt, dass nur 
die ganz kleinen Leute durchfallen.“  

Dieses Zitat stammt von Dieter Hildebrandt, dem 
Kabarettisten, Schauspieler und Buchautor. Es 
macht deutlich, dass selbst ein so soziales Land wie 
unseres immer noch Menschen zurücklässt. Einige 
dieser Menschen finden den Weg zu uns, zu ihrer 
Volksvertretung, zum Petitionsausschuss. Sie erhal-
ten bei uns Gehör – ohne große Formvorschriften, 
ohne Formulare, ohne Kosten oder Gebühren. Da-
bei nehmen sie ihr Grundrecht in Anspruch; sie sind 
keine Bittsteller. Nach wie vor ist der Petitionsaus-
schuss die unmittelbare Anlaufstelle für Bürger, die 
sich mit Sorgen und Nöten an das Parlament wen-
den. 

Die Abgeordneten des Petitionsausschusses haben 
das Recht und die Pflicht, die zugrunde liegenden 
Vorgänge aus der öffentlichen Verwaltung noch 
einmal zu überprüfen. Dies tun wir, ohne Schieds-
richter zu sein und ohne einen Schuldigen zu su-
chen. Oft ist es schon ausreichend, dass eine weite-
re neutrale Institution sich einer Angelegenheit an-
nimmt, um wieder ein Gespräch zwischen den Be-
teiligten in Gang zu setzen. Es ist eine besonders 
wichtige Arbeit, denn an keiner anderen Stelle im 
Parlament erhalten Sie einen so tiefen Einblick in 
die Sorgen und Nöte der Menschen in unserem 
Land. 

Über diese Tätigkeit des Ausschusses berichte ich 
Ihnen heute und informiere Sie über unsere Arbeit 
im ersten Halbjahr 2013.  

Zunächst eine kurze Rückschau in Zahlen: Im ers-
ten Halbjahr 2013 haben den Ausschuss 2.466 Ein-
gaben erreicht. Erledigt wurden in dieser Zeit 1.760 
Petitionen. Davon hat der Ausschuss 253 Eingaben 
im Verfahren nach Art. 41 a der Landesverfassung 
durch Erörterungstermine behandelt.  

Der Ausgang der Petitionen war Folgender: Rund 
23,6 % endeten mit einem positiven Ergebnis für die 
Bürger; in 36,8 % der Fälle konnten wir nichts für 
die Petenten tun. Im Verfahren nach Art. 41 a Lan-
desverfassung war die Erfolgsbilanz des Ausschus-
ses gewohnt höher. Dort gab es in 52,2 % der Fälle 
einen positiven Ausgang. 

Die thematischen Schwerpunkte der Eingaben ha-
ben sich in diesem Halbjahr verschoben und sind 
geprägt von einigen Sammelpetitionen. 

Die meisten Petitionen erreichten uns aus dem Be-
reich Öffentlicher Dienst, nämlich 21,1 %. 18,7 % 
der Eingaben kamen aus dem Bereich Schulen und 
Hochschulen, unter anderem die Petitionen zu den 
umstrittenen Mathematikklausuren. 16,4 % betrug 
die Zahl der Petitionen aus dem Bereich Sozial-
recht. Hier steigt die Anzahl der Eingaben stetig 
an. – Die ausführliche Statistik ist diesem Bericht als 
Anlage beigefügt. 

Wie in der Vergangenheit auch, legt der Petitions-
ausschuss großen Wert auf gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit. Denn nur wer seine Rechte kennt, 
kann sie auch wahrnehmen. So gelingt uns immer 
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wieder ein unmittelbarer Brückenschlag zwischen 
den Bürgern und dem Parlament. 

Mit zwei Bürgersprechstunden hier in Düsseldorf 
und einer externen Bürgersprechstunde im Kreis 
Warendorf war der Ausschuss vor Ort ansprechbar. 
An den „Tagen der Offenen Tür“ des Landtags im 
Juli haben wir mit unserem Informationsstand eben-
falls viele Bürger erreichen können.  

Nun komme ich zu den Schwerpunkten der Arbeit. 
Die Arbeit im Ausschuss ist einzigartig und vielfältig. 
Viele Bürger vertrauen uns ihre ganz persönlichen 
Angelegenheiten an. Nicht selten steckt hinter dem 
Schreiben ein schlimmes Schicksal. Diese Briefe 
berühren und machen betroffen. Sie schildern fi-
nanzielle oder gesundheitliche Not, einschneidende 
Erlebnisse, Fragen nach der eigenen Zukunft, Fra-
gen, wie es weitergehen soll. Oft stehen diese Men-
schen an Scheidewegen. Das Petitionsverfahren 
hilft häufig, eine Entscheidung zu treffen, in welche 
Richtung es weitergeht. 

Der Ausschuss ist aber auch der Ansprechpartner 
von Menschen, die ihrem Landesparlament eine 
Botschaft mit auf den Weg geben wollen. Sie teilen 
uns ihre politische Auffassung mit, häufig auch in 
größeren Gruppen. So hatten wir im ersten Halbjahr 
einige Massen- und Sammelpetitionen zu verzeich-
nen, einige online und per E-Mail, andere mit klassi-
schen Unterschriftenlisten.  

Erwähnen möchte ich die Massenpetition der Be-
amtenschaft zur Tarifübernahme mit über 55.000 
Unterschriften und die Massenpetition gegen die 
geplanten Kürzungen bzw. Streichungen der NRW-
Landesmittel bei der Denkmalpflege mit 27.000 Un-
terschriften.  

Nicht zuletzt bildeten sich aus den vielen Einzelpeti-
tionen immer Schwerpunkte heraus. Jeder Bürger 
spricht nur für sich selbst. Aber sie haben alle ähnli-
che, vergleichbare Anliegen. Es entstehen kleine 
Wellen. Diese Wellen werden durch gesellschaftli-
che Entwicklungen hervorgerufen oder auch durch 
Gesetzesänderungen. Medien berichten über Ge-
setzesvorhaben, neue Gesetze werden bekannt 
gegeben, Diskussionen entstehen, die Bürger rea-
gieren und melden sich bei uns, wenn sie staatli-
ches Handeln als ungerecht empfinden. So nehmen 
wir schon früh wahr, wenn es in der Bevölkerung 
brodelt. 

Im letzten halben Jahr haben sich bei höchst unter-
schiedlichen Themen diese Wellen entwickelt. Etwa 
150 Werkstattlehrer wandten sich mit dem Anliegen 
der Anpassung ihrer Eingruppierung an den Aus-
schuss. Zahlreiche Unterschriftenlisten aus ver-
schiedenen Städten und Gemeinden erhielten wir 
zur Frage nach der Standortauswahl neuer forensi-
scher Kliniken, aber auch einzelne Bürger wandten 
sich diesbezüglich an uns. Und 134 Eingaben ka-
men zum Thema „Hundesteuer“.  

Einen deutlichen Anstieg und einen Schwerpunkt 
der Arbeit im Ausschuss bildete der Bereich Rund-
funk und Fernsehen. Annähernd 200 Petitionen 
gingen zu diesem Bereich ein – ein deutlicher An-
stieg. Die Zunahme hängt mit dem Inkrafttreten des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrags und den damit ver-
bundenen Veränderungen zusammen. 

Seit dem 1. Januar 2013 gilt der neue einheitliche 
Rundfunkbeitrag in Höhe von 17,98 €, der die frühe-
ren Rundfunkgebühren ersetzt. Der Beitrag knüpft 
nicht mehr an die konkrete Nutzung von vorhande-
nen Rundfunkgeräten an. Er wird als Pauschale pro 
Wohnung bezahlt, unabhängig davon, wie viele 
Personen dort leben und ob und wie viele Geräte 
vorhanden sind. Die Möglichkeit, bei alleiniger Nut-
zung eines Radios einen geringeren Beitrag in Hö-
he von 5,99 € zu zahlen, ist damit entfallen. Dies 
beklagen viele Menschen, die aufgrund der gerin-
gen Alterseinkünfte die zusätzliche finanzielle Be-
lastung kaum verkraften können. 

Weiterhin ist die Möglichkeit entfallen, sich bei Vor-
lage eines Schwerbehindertenausweises, in den 
das Merkzeichen „RF“ eingetragen ist, von der Zah-
lung befreien zu lassen. Behinderte Menschen mit 
dem Merkzeichen „RF“, die nicht bedürftig sind, 
müssen seit dem 1. Januar 2013 grundsätzlich ei-
nen ermäßigten Beitrag zahlen. Diese Regelung 
empfinden die Betroffenen als äußerst ungerecht. 
Allein dieses hat zu einem deutlichen Anstieg der 
Petitionen in diesem Bereich geführt. 

Weitere Themen in Petitionen waren Beitragsbe-
freiung für Menschen, die gar keine Empfangsgerä-
te besitzen, für Wohngeldempfänger, für längere 
Auslandsaufenthalte, für Zweitwohnungen, für Lau-
benbesitzer und für Schüler, Auszubildende und 
Studenten.  

Im Staatsvertrag wurde vereinbart, dass nach eini-
ger Zeit eine Evaluierung stattfinden wird. Der Peti-
tionsausschuss kann dazu beitragen, die Punkte zu 
benennen, an denen man die neuen Regelungen 
noch einmal überdenken muss. Eine ist schon zu 
nennen: Die Intendanten von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio haben sich nachträglich darauf 
geeinigt, zur Vermeidung von sozialen Härten Pfle-
geheimbewohner von der Beitragspflicht auszu-
nehmen. Das ist aus unserer Sicht eine richtige 
Maßnahme. 

Sehr geehrte Damen und Herren, auf zwei Einzel-
fälle aus dem Bereich Rundfunk möchte ich geson-
dert eingehen: 

Auf die schwierige Lage ihrer Mutter machte Frau L. 
aufmerksam. Sie war bisher aufgrund des soge-
nannten Merkzeichens „RF“ im Schwerbehinderten-
ausweis von der Zahlung der Rundfunkgebühren 
befreit. Im neuen System sollte sie nun einen Drit-
telbeitrag in Höhe von monatlich 5,99 € zahlen. Dies 
fand sie nicht richtig, da ihre Mutter an Demenz er-
krankt und durch das Fortschreiten der Erkrankung 
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nicht mehr in der Lage ist, Funk und Fernsehen zu 
nutzen. Da auch behinderte Menschen in Pflegeein-
richtungen komplett von der Beitragspflicht befreit 
werden können, lag nach ihrer Auffassung hier eine 
soziale Ungleichbehandlung vor, die einer Nach-
besserung bedarf.  

Mit der Einführung des neuen Beitragsmodells kön-
nen Menschen, die aufgrund ihres Gesundheitszu-
stands nicht mehr in der Lage sind, Rundfunkange-
bote tatsächlich zu nutzen, unter besonderen Um-
ständen im Rahmen der Einzelfallentscheidung von 
der Beitragspflicht befreit werden. Im Petitionsver-
fahren ist festgestellt worden, dass die Mutter von 
Frau L. diese Voraussetzungen erfüllt. Sie wurde 
von der Beitragspflicht befreit. 

Nun möchte ich Ihnen noch einen besonderen Fall 
schildern. Der Ehemann einer 57-jährigen Frau, die 
seit 2008 durch einen Schlaganfall unter anderem 
bei halbseitiger Lähmung an Hirndurchblutungsstö-
rungen und Harn- und Stuhlinkontinenz leidet, 
wandte sich an den Petitionsausschuss. Der Kreis 
hatte seiner Ehefrau das Merkzeichen „RF“ entzo-
gen, was zur Folge hat, dass die Frau von den 
Rundfunkgebühren nicht mehr befreit ist. Zur Be-
gründung hatte der Kreis ausgeführt, sie leide „nur“ 
noch an Stressinkontinenz, könne sich selbständig 
mit dem Rollstuhl bewegen, und zudem habe die 
Pflegekasse die Pflegestufe herabgesetzt. Aus den 
beigezogenen ärztlichen Unterlagen ließ sich das 
Merkzeichen „RF“ tatsächlich nicht mehr ableiten. 
Insofern schien es, als habe sich der Gesundheits-
zustand tatsächlich erheblich verbessert. 

Daher führte der Petitionsausschuss einen Erörte-
rungstermin durch. Der Ehemann widersprach aus-
drücklich dem nach der Papierlage gewonnenen 
Eindruck. Insbesondere widersprach er den Ausfüh-
rungen, seine Ehefrau nehme rege am täglichen 
Leben teil. In der Tat habe er seine Frau einmal im 
Rollstuhl zu einem Bürgerfest gefahren. Bei seiner 
Frau läge aber eine unkontrollierte Spastik vor, die 
dazu führe, dass Bein und Arm plötzlich ausschie-
ßen und seine Frau aufgrund ihrer eigenen unkon-
trollierten Bewegung erschrecke und aufschreie. Ei-
ne Teilnahme am öffentlichen Leben sei wegen die-
ser Belastung nicht mehr möglich. 

Trotz dieser offensichtlichen und drastischen Dis-
krepanzen war der Kreis zu einer Begutachtung der 
kranken Frau – zur weiteren Aufklärung des medizi-
nischen Sachverhalts – nicht bereit. Für den Aus-
schuss war das eine völlig neue Erfahrung, da alle 
Beteiligten üblicherweise bestrebt sind, den tatsäch-
lichen Sachverhalt zu erfahren. 

Angesichts einer bevorstehenden stationären Reha-
Maßnahme konnte jedoch erreicht werden, dass der 
Kreis zumindest abschließend einen Abschlussbe-
richt anfordert und diesen auswertet. Das Ergebnis 
der weiteren Überprüfung bleibt also abzuwarten. 

In den Petitionen von Menschen, denen das Merk-
zeichen „RF“ zuerkannt wurde und die bislang un-
befristet von der Rundfunkgebührenpflicht befreit 
wurden, ist die weitere Prüfung durch den Aus-
schuss noch nicht abgeschlossen. Hier vertreten die 
Landesrundfunkanstalten und einige Bundesländer 
unterschiedliche Rechtsauffassungen zur Be-
standskraft der Befreiungsbescheide nach dem 
Staatsvertrag. 

Soweit zu diesem Thema. Ich kann Ihnen sagen: 
Wir bleiben am Ball. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Eingaben 
von Petenten mit Beschwerden über ihre Beihilfe-
stellen. 

Wie viele von Ihnen wissen, sind die Beamten be-
rechtigt, ihre Kosten für medizinische Behandlungen 
und Medikamente von ihrem Dienstherrn größten-
teils erstattet zu bekommen. Das bedeutet aber 
auch, dass die Beamten in Vorleistung treten müs-
sen. Je höher die Kosten für Ärzte und Medikamen-
te ausfallen, desto wichtiger ist es, zeitnah die Er-
stattung zu erhalten. Zuständig dafür ist das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung, das LBV. 

Seit Jahren erhält der Petitionsausschuss Be-
schwerden über zu lange Bearbeitungszeiten. Die 
Hauptgründe sind: zu lange Dauer der Bearbeitung 
von Anträgen und Widersprüchen und leider auch 
immer wieder verschiedene Softwarepannen. So 
sorgte auch die jüngste Softwareumstellung im 
Frühsommer, bei der die neu und erneut eingestell-
ten studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte 
über mehrere Monate kein Geld erhielten, für viele 
Petitionen.  

Seit dem 1. Januar 2013 bis zum heutigen Tag be-
fasste sich der Ausschuss mit ca. 70 Petitionen zum 
Thema „Beihilfe“. Die Betroffenen beklagen auch 
die schlechte Informationspolitik des LBV, welches 
telefonisch nicht erreichbar sei und nur eine endlose 
Warteschleife böte. Selbst E-Mails würden nur 
schleppend beantwortet. 

Besonders hart trifft es dabei die zahlreichen Ver-
sorgungsempfänger des Landes. Die Pensionäre 
müssen gerade bei schweren und chronischen Er-
krankungen für Medikamente in Vorleistung gehen. 
Gleiches gilt für die oft sehr hohen Arztrechnungen, 
die innerhalb von vier Wochen bezahlt sein müssen.  

Die privaten Krankenkassen haben kein Problem 
damit – anders als das LBV –, sicherzustellen, dass 
ihre Kunden innerhalb von zehn Tagen ihr Geld auf 
dem Konto haben. Das LBV mutet den Beamten 
hingegen zu, Geld dafür anzusparen oder ihre Kon-
ten zu überziehen. Denn Abschlagszahlungen gibt 
es nur bei stationärer Krankenhausbehandlung, 
Dialyse oder in Pflegefällen. 

Hier könnte Abhilfe geschaffen werden. Dies wird 
jedoch abgelehnt mit dem Hinweis, dass sich 
dadurch die Arbeitsbelastung des LBV weiter erhö-
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hen würde und sich die Bearbeitungszeiten insge-
samt deutlich verlängern müssten. Noch provokan-
ter kann man nicht argumentieren. 

Die systemimmanente Vorfinanzierung von Krank-
heitskosten ist das eine. Die Pflicht des Staates zur 
zeitnahen Erfüllung der Alimentationsansprüche 
seiner Staatsdiener – und dazu gehört auch der 
Beihilfeanspruch – ist das andere.  

Eine der zahlreichen Petitionen betraf die Situation 
der sogenannten Polizeiwitwen. Ein Petent, der sich 
ehrenamtlich besonders um die Hinterbliebenen 
seiner ehemaligen Kollegen kümmert, klagte vor 
dem Ausschuss über die langen Bearbeitungszeiten 
der Beihilfeanträge und Pflegegeldanträge. Bei den 
Ratsuchenden handelt es sich meistens um über 
80-jährige Witwen von verstorbenen Polizeibeamten 
des mittleren Dienstes. Das Witwengeld liegt in vie-
len Fällen knapp über dem Sozialhilfesatz. Es ver-
steht sich von selbst, dass dieser Personenkreis 
besonders auf schnelle Erstattung seiner vorfinan-
zierten Krankenhauskosten angewiesen ist, die in 
diesem Alter oft sehr hoch sein können, und nicht 
auch noch mit Mahngebühren seitens der Pflege-
heime oder Ärzte belastet werden möchte. 

Der Ausschuss hat hierzu bereits mehrere Gesprä-
che mit den Vertretern des Finanzministeriums und 
des LBV geführt und um Abhilfe gebeten. Im Er-
gebnis gab es in den letzten drei Jahren eine per-
sonelle Verstärkung, in diesem Jahr zusätzlich 25 
neue Stellen. Trotzdem scheint das nicht auszu-
reichen, denn die Beschwerden der Petenten reißen 
nicht ab.  

In den kommenden Jahren wird die Zahl der Ver-
sorgungsempfänger jährlich um ca. 6.000 steigen. 
Dadurch ist bereits heute absehbar, dass auch hier-
für zusätzliches Personal benötigt werden wird. 
Auch der Einsatz neuer Technik hat kaum Erfolg 
gebracht. All dieses macht deutlich, dass dringender 
Handlungsbedarf besteht. 

Dies waren zwei der wichtigsten Schwerpunktthe-
men der Arbeit im ersten Halbjahr. 

Nun komme ich noch kurz zu den Einzelpetitionen. 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie alle wissen, 
dass unsere Arbeit hinter verschlossenen Türen 
stattfindet. Die Sitzungen und Erörterungstermine 
sind nichtöffentlich. Viele Fälle enthalten sensible 
Einzelheiten aus dem Leben der Petenten und sind 
nicht geeignet, um in der Öffentlichkeit dargestellt 
zu werden. Einige Fälle möchte ich hier jedoch ano-
nymisiert vortragen und Ihnen berichten.  

Wie wichtig vollständige Antragsangaben für die 
Behörden sind, zeigt folgender Fall: Ein 83-jähriger 
Mann schrieb in seiner Schwerbehindertenangele-
genheit den Ausschuss an und beschwerte sich 
über die Kommune, die bei ihm das Merkzeichen 
„G – erhebliche Gehbehinderung“ abgelehnt hatte. 
Er könne die Entscheidung aufgrund seiner umfang-
reichen Erkrankungen nicht nachvollziehen und füh-

le sich ungerecht behandelt, weil er sich von einer 
Behörde vorhalten lassen müsse, zu welchen ge-
sundheitlichen Leistungen er angeblich noch in der 
Lage sei. Zwischen seinen Schilderungen und den 
von der Kommune eingeholten ärztlichen Befundbe-
richten bestanden so große Diskrepanzen, dass so-
gar für den Ausschuss der Eindruck entstand, es 
könne sich nicht um denselben Menschen handeln.  

Daher luden wir den Mann und die Kommune zu 
einem Erörterungstermin ein.  

Der Mann schilderte, er sei in seiner Beweglichkeit 
konstant beeinträchtigt. Beim Laufen verspüre er 
nach 200 m so starke Schmerzen in den Beinen, 
die ihn dazu drängten, stehenzubleiben und sich 
hinzusetzen. Seine Ärzte hätten die Beschwerden 
auf eine Durchblutungsstörung zurückgeführt. Fast 
nebenbei erwähnte er, dass er regelmäßig sowohl 
bei einem Venenarzt als auch beim Orthopäden in 
Behandlung sei. Zudem befände er sich seit Jahren 
in einer Schmerztherapie.  

Die Vertreterin der Kommune stellte fest, dass hier-
von bisher nichts bekannt war. Der Mann hatte die 
Ärzte in seinen Verschlimmerungsanträgen bisher 
nicht angegeben.  

Insofern war die ablehnende Entscheidung der 
Kommune auch nachvollziehbar. Was einer Behör-
de nicht bekannt ist, kann sie auch bei ihrer Ent-
scheidung nicht berücksichtigen. 

Es wurde vereinbart, dass die Kommune nun den 
medizinischen Sachverhalt weiter aufklärt, von den 
drei Ärzten aktuelle Berichte einholt und diese dann 
auswertet. 

In einem Fall aus dem öffentlichen Dienstrecht hatte 
ein Polizist ein Sabbatjahr beantragt, um sich sei-
nen Traum von einer längeren Reise durch Europa 
zu erfüllen. Der Antrag wurde genehmigt. 

Im Folgenden verzichtete der Petent über mehrere 
Jahre auf einen Teil seines Gehalts, um anschlie-
ßend für ein Jahr freigestellt werden zu können. Ei-
nige Monate vor dem Beginn der Freistellungspha-
se stellte sich jedoch heraus, dass sich das Reise-
projekt aufgrund von Problemen im familiären Um-
feld des Petenten nicht verwirklichen lassen würde. 
Da das Sabbatjahr seinen Zweck nun nicht mehr 
erfüllte, begehrte er nunmehr dessen Rückabwick-
lung, um nicht ein Jahr lang untätig zu Hause ver-
bringen zu müssen. Die Rückabwicklung wurde ihm 
jedoch verwehrt. 

Der Ausschuss prüfte den Fall und stellte fest, dass 
die veränderten Bedingungen ohne jedes weitere 
Verschulden des Mannes zustande gekommen wa-
ren. Deshalb konnten wir erreichen, dass der Fall 
durch die Behörde erneut geprüft und es dem Pe-
tenten im Ergebnis gestattet wurde, das Sabbatjahr 
zurückzugeben.  

Sehr geehrte Damen und Herren, zunehmend 
kommen neue Regelungen aus Europa. Nicht im-
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mer stellen sie sich jedoch als sinnvoll heraus. So 
erreichte den Ausschuss eine Petition mit der Fra-
ge, ob sich Tagesmütter und -väter in Nordrhein-
Westfalen als Lebensmittelunternehmerinnen regist-
rieren lassen müssen. In der Tat kochen Tagesmüt-
ter und -väter für die Kinder. Es werden also Spei-
sen zubereitet.  

Als Lebensmittelunternehmerinnen im Sinne der 
EG-Verordnung müssten sie sich registrieren las-
sen, müssten ein zweites Waschbecken in der Kü-
che vorhalten, dürften keine Holzoberflächen in der 
Küche haben, müssten Speiseproben aufbewahren 
und hätten umfangreiche Dokumentationspflichten. 

Die Petentin argumentierte, dass die mit der Umset-
zung der Verordnung verbundenen Maßnahmen in 
privat genutzten Räumen kaum realisierbar und 
auch nicht zumutbar seien. Durch die notwendigen 
Investitionen sei zu erwarten, dass viele Tagespfle-
gepersonen nicht mehr dieser Tätigkeit nachgehen 
könnten. 

Die Überprüfung durch den Ausschuss ergab, dass 
das zuständige Fachministerium für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-
Westfalen entgegen der Auffassung des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz die Ansicht vertritt, dass eine Ta-
gespflegeperson, die familiennah nicht mehr als fünf 
Kinder gleichzeitig betreut, dem privaten Bereich 
zuzuordnen ist und somit nicht unter diese Rege-
lung fällt. Eine gute Lösung für diesen Fall! 

Mit der Bitte um Unterstützung wandte sich ein 
37-jähriger Mann an den Petitionsausschuss. Der 
Mann war aus gesundheitlichen Gründen nicht 
mehr in der Lage, seinen erlernten Beruf als Autola-
ckierer auszuüben. Seinen Antrag auf Bewilligung 
einer Ausbildung für den Beruf Elektroniker für Be-
triebstechnik als Leistung zur Teilhabe am Arbeits-
leben hatte der Rentenversicherungsträger abge-
lehnt. 

In der Petition sah der Mann, wie er schrieb, die 
letzte Möglichkeit, noch etwas zu erreichen. Er wolle 
seinen Lebensunterhalt selbst sicherstellen und 
nicht – wie derzeit – vom Arbeitslosengeld II und ei-
ner stundenweisen Aushilfstätigkeit leben. 

Welche Bedeutung diese aushilfsweise Tätigkeit 
tatsächlich hatte, wurde erst im Verlauf des Erörte-
rungstermins deutlich. Der Vertreter des Rentenver-
sicherungsträgers schilderte, aus arbeitsmedizini-
scher Sicht bestünden Bedenken, ob der Mann den 
Anforderungen des Berufs – beispielsweise Außen-
diensttätigkeit, Lärmbelastung, Arbeiten auf einer 
Leiter – gesundheitlich gewachsen sei. Der Mann 
konnte das nicht nachvollziehen. Er habe sich in-
tensiv über das Berufsbild informiert. Zudem arbeite 
er seit fast einem Jahr vier Stunden wöchentlich bei 
einer Brandschutzfirma in diesem Bereich. Bei 
Brandschutzüberprüfungen außer Haus – bei-
spielsweise in einem Kino – habe er als Helfer mit-

gewirkt. Auch Über-Kopf-Arbeit auf einer Leiter sei 
überhaupt kein Problem. Die Brandschutzfirma ha-
be ihm auch bereits jetzt einen Arbeitsplatz nach 
erfolgreichem Abschluss der Umschulung in Aus-
sicht gestellt. 

Der Arbeitgeber bestätigte die Angaben noch am 
selben Tag und sicherte schriftlich die Einstellung 
nach bestandener Prüfung zu. Zwei Tage später er-
hielt der Mann die Kostenzusage und konnte sechs 
Wochen später mit der Ausbildung beginnen. 

Dieser Fall zeigt, wie wichtig das persönliche Petiti-
onsgespräch mit dem Bürger und der Behörde war. 
Obwohl allen die Aushilfstätigkeit aus der Papierla-
ge bekannt war, wurde erst im Erörterungstermin 
deutlich, dass sie auch im Zusammenhang mit dem 
angestrebten Beruf steht. Bleibt zu hoffen, dass der 
Mann die Ausbildung erfolgreich abschließen wird 
und sodann die zugesagte Stelle antreten kann! 

Nun komme ich zum Schluss. Sehr geehrte Damen 
und Herren, Sie haben nun eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Fällen gehört, die den Petitionsaus-
schuss erreicht haben. Das eine oder andere wer-
den wir auch bei unserer künftigen Arbeit in den an-
deren Fachausschüssen berücksichtigen müssen. 
Nach wie vor ist der Petitionsausschuss der Seis-
mograph in unserem Parlament. Daher sind die 
Fachausschüsse aufgerufen, sich dem überwiese-
nen Material intensiv zu widmen und es in der ge-
setzgeberischen Arbeit zu berücksichtigen. 

Diese Aufforderung äußere ich im Namen aller mei-
ner 25 Kolleginnen und Kollegen aus den fünf Frak-
tionen. Unser Ausschuss ist nach wie vor vom Ge-
danken der partei- und fraktionsübergreifenden Zu-
sammenarbeit für die Bürgerinnen und Bürger ge-
tragen. Wir wünschen uns, dass unsere Anregun-
gen auch in den Gesetzgebungsverfahren des Par-
laments Berücksichtigung finden. 

Die Zusammenarbeit und Arbeit im Ausschuss ist 
durch gegenseitiges Vertrauen geprägt. Bei unserer 
Arbeit werden wir ganz hervorragend von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsrefera-
tes unterstützt. 

(Allgemeiner Beifall) 

Im Namen aller Ausschussmitglieder möchte ich 
mich herzlich dafür bedanken. Ich bitte, diesen 
Dank auch auszurichten. – Allen Zuhörerinnen und 
Zuhörern danke ich für die Aufmerksamkeit. 

(Allgemeiner Beifall) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank für die-
sen Bericht, Frau Kollegin Howe. – Ich will die Ge-
legenheit gerne nutzen, Ihnen als der stellvertreten-
den Vorsitzenden und Frau Klöpper als der Vorsit-
zenden des Petitionsausschusses, allen Mitgliedern 
des Petitionsausschusses, auch den stellvertreten-
den Mitgliedern, und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des Petitionsreferates in unser aller Na-
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men noch einmal ganz herzlich zu danken. Auch 
wenn nicht jede Petition erfolgreich im Sinne des 
Petenten ausgeht, wissen wir, dass Sie alle Ihre Ar-
beitskraft zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger 
einsetzen. Das macht uns alle miteinander sicher, 
dass der Petitionsausschuss gut arbeitet. 

Es wäre schön gewesen – wir alle hätten uns das 
gewünscht –, wenn ein paar Kolleginnen und Kolle-
gen mehr Ihren Bericht heute auch live und im Ori-
ginal gehört hätten. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, die Petitionsberichte werden aber ins 
Internet eingestellt. Man kann sie noch einmal nach-
lesen. 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit im vergange-
nen halben Jahr! 

(Allgemeiner Beifall) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir bei 
Tagesordnungspunkt 

7 Breites Bündnis gegen Analphabetismus in 
Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/4152 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4226 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellenden Fraktionen Frau Kollegin Stotz von der 
SPD das Wort. 

Marlies Stotz (SPD): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Am letzten Wochenende ging 
die Frankfurter Buchmesse, die weltweit größte 
Messe ihrer Art, zu Ende. Auch in diesem Jahr 
konnten sich die Veranstalter über eine gewaltige 
Besucherzahl freuen. Die Besucherinnen und Be-
sucher gehörten nicht nur dem Fachpublikum an, 
sondern es fanden sich darunter auch viele private 
Lesebegeisterte. Rund 270.000 Besucher und Be-
sucherinnen aus aller Welt, darunter Zigtausende 
aus Deutschland, haben dieses Mega-
Literaturereignis besucht. Das Interesse an guter 
Literatur in unserem Land ist groß.  

Man könnte unter dem Eindruck dieser guten Bilanz 
zu dem Schluss kommen: Lesen ist in.  

Im krassen Gegensatz zu dieser Einschätzung steht 
die Zahl der rund 7,5 Millionen Deutschen zwischen 
18 und 64 Jahren, die man als sogenannte funktio-
nale Analphabeten bezeichnet. Von funktionalem 
Analphabetismus spricht man, wenn der Betroffene 
zwar aufgrund der bestehenden Schulpflicht mit der 

Schriftsprache in Kontakt gekommen ist, er oder sie 
aber erhebliche Defizite in der Anwendung von 
Schriftsprache als Kommunikationsmittel aufweist. 

Für Nordrhein-Westfalen heruntergebrochen bedeu-
tet dies, dass wir rund 1 bis 1,5 Millionen Frauen 
und Männer in unserem Land haben, die nicht aus-
reichend schreiben und lesen können. Das ist bei-
leibe kein Nischenproblem. Das ist ein gesellschaft-
lich ernst zu nehmendes Problem und stellt sich 
damit auch als besondere bildungspolitische Her-
ausforderung dar. 

Bis in die 60er-Jahre ging man davon aus, dass 
Analphabetismus in unserem Land eigentlich kein 
Thema mehr sei – und wenn doch, dann allenfalls 
beschränkt auf Einzelschicksale, begründet im indi-
viduellen Unvermögen. 

Heute wissen wir, dass funktionaler Analphabetis-
mus nicht allein ein individuelles, sondern auch ein 
gesellschaftlichen und strukturelles Problem dar-
stellt, von dem immerhin rund 14,5 % der erwerb-
stätigen Bevölkerung betroffen sind.  

Wie zeichnet sich diese Betroffenheit aus? – Funk-
tionale Analphabeten führen oft ein Leben im Ab-
seits, immer darauf bedacht, mit ihren Schwächen 
nicht aufzufallen, sich in einer zunehmend wissens-
basierten Welt nicht zu blamieren und sich irgend-
wie durchzumogeln. Ihr Leben ist geprägt von Ängs-
ten und von Unsicherheiten, von Perspektivlosigkeit. 
Sie sind oft weitgehend vom gesellschaftlichen Le-
ben und auch von der politischen Teilhabe ausge-
schlossen.  

Sie sind zudem überproportional von Arbeitslosig-
keit betroffen. In Zeiten, in denen am Arbeitsplatz 
der Umgang mit Computerbildschirmen und Digital-
displays zu den Grundvoraussetzungen zählt, ha-
ben funktionale Analphabeten kaum mehr eine 
Chance. Wenn selbst bei der Arbeit als Gabelstap-
lerfahrer nicht der Gabelstapler, sondern der Com-
puter das wichtigste Werkzeug ist, wird die Dimen-
sion der rasanten technischen Entwicklung unserer 
Welt, insbesondere der Arbeitswelt, überdeutlich, 
und es wird klar, welche Kompetenzen die Men-
schen heute schon und künftig noch verstärkt benö-
tigen, um beruflich wie auch privat mithalten zu 
können. 

Vor allem die Volkshochschulen, aber auch andere 
Bildungsträger engagieren sich seit Langem in ver-
schiedenen Projekten und Angeboten für die Alpha-
betisierung und die Grundbildung von Erwachse-
nen. Auch das auf nationaler Ebene geschlossene 
„Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung“ 
unterstützt diese Anstrengungen bereits seit 2003. 

Gleichwohl wissen wir – die Zahlen zeigen es –, 
dass die Angebote bei Weitem nicht ausreichen. 
Deshalb gilt es, in einem breiten Bündnis aller Betei-
ligten die bereits bestehenden Angebote konse-
quent auszubauen und zu stärken sowie darüber 
hinaus neue Strategien zu entwickeln – das scheint 
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mir ganz besonders wesentlich –, um die Betroffe-
nen überhaupt erst einmal zu erreichen, um ihnen 
den Zugang zur Weiterbildung zu ermöglichen. 

Denn es ist nicht damit getan, beispielsweise An-
noncen zu schalten in der Erwartung, man erreiche 
die Betroffenen schon, und schwupps kämen sie in 
einen Alphabetisierungskurs der Volkshochschule. 
Nein, so einfach ist das nicht. Man muss die Be-
troffenen quasi aufbrechen, sie ermuntern und auf 
ganz andere Weise motivieren, sich auf den Weg zu 
machen, ihre Defizite zuzugeben und dann auch 
den Mut zu finden, sich auf einen Alphabetisie-
rungskurs einzulassen. 

Denn nicht ein unerheblicher Teil dieser Menschen 
hat einen Schulabschluss. Sie haben das Schulsys-
tem durchlaufen, und dennoch sind sie nicht in der 
Lage, einfache Texte zu lesen oder gar zu verste-
hen. Das wissen die Betroffenen meist am besten. 
Dies aber zuzugeben, erfordert Mut, der den Be-
troffenen auf ihrem erfolglosen Bildungsweg oft 
längst verloren gegangen ist.  

Deshalb ist es höchste Zeit, diese Menschen aus 
ihrer Isolation herauszuholen. Denn es ist nie zu 
spät, richtig lesen und schreiben zu lernen. Das ist 
oft der richtige Schritt in ein ganz anderes, oft auch 
viel besseres Leben. Das ist dann ein unverzichtba-
rer Beitrag zur individuellen und sozialen Gerechtig-
keit in unserem Land. Deswegen müssen wir diese 
Angebote nach Kräften stärken. – Ich freue mich auf 
eine vertiefende Diskussion in den Fachausschüs-
sen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Stotz. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen spricht Frau Kollegin Zentis. 

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sprechen heu-
te über ein Thema, das sich quer durch die Gesell-
schaft zieht und zahlreiche Menschen im erwerbs-
fähigen Alter betrifft. 

Wir wissen alle: Vor dem Hintergrund des Gebur-
tenrückgangs und des zunehmenden Mangels an 
qualifiziertem Personal können wir kein Kind und 
keinen Jugendlichen zurücklassen. Wenn wir das 
aber konsequent weiterdenken, dann können wir es 
uns zudem nicht leisten, auch nur einen Erwachse-
nen zurückzulassen, der über eine Nachqualifizie-
rung in Grundkenntnissen bessere Chancen am Ar-
beitsmarkt hätte. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, die wissenschaftlichen 
Untersuchungen der letzten Jahre haben uns das 
Ausmaß des Analphabetismus erst vor Augen ge-
führt. Vielleicht haben wir es auch einfach nicht 

wahrnehmen wollen oder auch nicht für möglich ge-
halten, dass wir so viele Analphabeten in unserer 
Gesellschaft haben.  

Auch deshalb lautet die Verabredung im Koalitions-
vertrag, gezielte Angebote zur Alphabetisierung und 
Grundbildung zu erhöhen, und zwar insbesondere 
für Menschen, die wir als Bildungsbenachteiligte 
bezeichnen. 

Wer ist betroffen? Welche Ursachen hat die Be-
nachteiligung? Und was können und müssen wir 
gemeinsam tun, um die Teilhabemöglichkeiten die-
ser Menschen an unserem Leben, an unserer Ge-
sellschaft zu verbessern?  

Bei der Beantwortung solcher Fragen kann uns die 
Lektüre der PIAAC-Studie „Grundlegende Kompe-
tenzen Erwachsener im internationalen Vergleich“ 
helfen. 

In Deutschland – so die Studie – haben Personen 
ohne Schulabschluss oder Personen, die einen 
schlechteren Hauptschulabschluss haben, im 
Durchschnitt sehr niedrige Lese- und alltagsmathe-
matische Kompetenzen. Mit anderen Worten: Sie 
haben die Schule verlassen und kommen in einen 
Teufelskreis aus einerseits schlechten Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt, andererseits geringen Möglich-
keiten, sich nachzuqualifizieren. 

Diese Erkenntnisse sind nicht neu. Sie bedeuten 
aber für uns: Wir müssen auch in die Schulen 
schauen, unsere Lehrkräfte besser für das Problem 
des Analphabetismus sensibilisieren und ihnen ge-
eignete Instrumente an die Hand geben.  

Eben habe ich noch von den Damen, die heute hier 
mit Leibniz unterwegs sind, gehört, dass Kinder nur 
in den ersten beiden Schuljahren die Möglichkeit 
haben, Lesen und Schreiben zu lernen. Dann ist die 
Chance für die erst einmal vertan.  

Ich plädiere sehr dafür, die Zusammenarbeit von 
Schule und Weiterbildung bei diesem Thema zu 
vertiefen. Es kann nicht oft genug betont werden, 
dass der Analphabetismus eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe ist. Daher ist eine Initiative, wie in un-
serem Antrag formuliert, zur Sensibilisierung und 
Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure dringend 
erforderlich, auch wenn bereits erste Schritte auf 
diesem Weg unternommen worden sind.  

Um deutlich zu machen, dass wir dabei nicht stehen 
bleiben dürfen, muss ich noch einmal auf die 
PIAAC-Studie zu sprechen kommen, die eine Er-
weiterung der Bildungsangebote für Erwachsene 
fordert.  

Ich sage es noch einmal: Wir können es uns nicht 
leisten, diese Menschen zurücklassen. Wir müssen 
ihnen den Weg zu qualifizierter Beschäftigung er-
leichtern. Das, meine Damen und Herren, geht nur 
über einen Ausbau der Angebote in den Bereichen 
Alphabetisierung und Grundbildung.  
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Wir müssen aber darüber hinaus auch die große 
Gruppe von Menschen erreichen, die bisher keine 
Chancen gesehen haben, ihre Grundkompetenzen 
zu verbessern. Es gibt erfolgreiche Bespiele für die 
Ansprache dieser Zielgruppen, und wir müssen da-
für Sorge tragen, dass sie gebündelt und weiterent-
wickelt werden, damit alle Weiterbildungseinrichtun-
gen im Land daran partizipieren können. Dass das 
in Zukunft so sein wird, dafür steht auch die Einrich-
tung des Landesinstituts LIUNA NRW. Denn das 
wird auch die Aufgabe übernehmen, die Qualitätssi-
cherung bei den verschiedenen Akteuren der Wei-
terbildungseinrichtungen zu betreiben. Ich denke, 
die Aufgabe „Sicherung der Qualität“ ist dort hervor-
ragend angesiedelt.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit.  

Gudrun Elisabeth Zentis (GRÜNE): – Ich beeile 
mich jetzt. – In einen besonderen Fokus nehme ich 
dann noch die über 29-Jährigen, weil die immer aus 
allen möglichen Bezugspunkten herausfallen, wo 
wir sie bekommen könnten.  

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die 
Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir diese große 
Aufgabe alle gemeinsam zustimmend begleiten 
werden. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und den 
PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin. – Für die CDU-Fraktion spricht Frau Kolle-
gin Vogt.  

Petra Vogt (CDU): Frau Präsidentin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Wir besprechen hier den An-
trag der SPD und der Grünen bezüglich der Bildung 
eines Bündnisses zur Alphabetisierung Nordrhein-
Westfalens.  

Tatsächlich ist es so, dass rund ein Viertel der Be-
völkerung Nordrhein-Westfalens längere Texte we-
der fehlerlos schreiben noch lesen kann. Alleine in 
einer Stadt wie Düsseldorf leben ca. 25.000 Anal-
phabeten – für uns alle hier im Raum sicher unvor-
stellbar.  

Ihr Antrag sieht nun vor, die Landesregierung aufzu-
fordern, die Alphabetisierungsarbeit so, wie sie von 
der Weiterbildungskonferenz 2012 empfohlen wur-
de, weiter auszubauen, zu kanalisieren und eine 
breite Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Gegen 
diese Absicht ist mit Sicherheit nichts einzuwenden.  

Allerdings stößt der von Ihnen gestellte Antrag nicht 
zur Wurzel des Problems vor, sondern soll allenfalls 
die Symptome lindern. Der Alphabetisierungspro-
zess ist vornehmlich ein schulischer Prozess. Denn 

die Schule ist das Instrument, das diese Fertigkeit 
unterrichten soll. Und da bin sehr dankbar, dass 
Frau Zentis in ihrem Redebeitrag auch darauf hin-
gewiesen hat. Es sollen nicht nur einzelne Worte 
gelesen und geschrieben werden, sondern auch 
größere Zusammenhänge verstanden und begriffen 
werden.  

Falls an den Schulen eine bessere Bildung, als es 
die Ländervergleichsstudie erahnen lässt, vermittelt 
werden und hierbei auch darauf geachtet würde, 
dass der Alphabetisierungsprozess zielorientiert 
vonstattenginge, wäre der Sache an sich schon 
deutlich geholfen. Dies umfasst auch das Erkennen 
von spezielleren Fällen des Analphatentums, wie 
beispielsweise der Dyslexie und Ähnlichem. Es ist 
hier auch eine Aufgabe der Schule, die Maschen 
des Netzes eng zu halten, sodass durch dieses 
Netz niemand durchfällt. Ganz wird dies wahr-
scheinlich leider jedoch nicht zu verhindern sein.  

Auch außerhalb der Schule gibt es zahlreiche An-
gebote seitens verschiedenster Träger, wie bei-
spielsweise der Volkshochschulen, um sowohl jün-
gere als auch ältere Menschen zu alphabetisieren. 
Dies ist eine ganz wesentliche Aufgabe, der sich die 
Volkshochschulen mit großem Erfolg in den ver-
gangenen Jahren bereits gewidmet haben.  

Was Sie mit Ihrem Antrag erreichen wollen, kommt 
ein wenig dem Neuerfinden des Rades gleich. Alle 
diese Vorhaben, die Sie in Ihren Antrag mit aufge-
nommen haben, alle Angebote, die dort genannt 
sind, gibt es bereits.  

Es wäre viel sinnvoller, die effiziente Umsetzung 
dieser Angebote zu unterstützen und die Betroffe-
nen dazu zu ermuntern, Alphabetisierungskurse zu 
besuchen. Auch hierzu gab es schon bemerkens-
werte Ansätze wie zum Beispiel Fernsehwerbung.  

Da Ihr Antrag allerdings – und das wird von uns als 
Kern des Antrags betrachtet – davon ausgeht, dass 
Sie die bestehenden Programme und Hilfen kanali-
sieren wollen, dass Sie dort Unterstützung leisten 
wollen, dass Sie sie finanziell besser ausstatten 
wollen, werden wir uns Ihrem Antrag nicht ver-
schließen, falls Sie uns mit sehr guten Argumenten 
im Ausschuss aufwarten. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der CDU) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Vogt. – Für die FDP-Fraktion spricht Frau 
Kollegin Gebauer.  

Yvonne Gebauer (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Mich freut es 
sehr, dass dieses wichtige Thema angesprochen 
wird – das sei direkt gesagt –, bei Ihrer Antragsvor-
lage bleiben aber leider noch einige Fragen offen. 
Ihre Ansätze sind ohne Frage die richtigen, aber es 
sind vorerst nur Ansätze. Für viele Punkte – das hat 
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Frau Vogt schon dargelegt – gibt es bereits gute 
Lösungsvorschläge. Ich möchte Ihnen einige Bei-
spiele nennen. 

Sie sprechen im Antragstext von der nationalen 
Strategie des Bundes, die dadurch ins Leben geru-
fenen Möglichkeiten werden aber nicht genannt. So 
greift zum Beispiel die „Vereinbarung über eine ge-
meinsame nationale Strategie für Alphabetisierung 
und Grundbildung Erwachsener in Deutschland 
2012 bis 2016“ der Kultusministerkonferenz und des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
gleich als ersten Punkt die Öffentlichkeitsarbeit auf. 
Hier werden schon konkrete Ideen für Kampagnen 
zur Ansprache, auch zur niedrigschwelligen An-
sprache, aufgezeigt. Allein im letzten Jahr stellte 
das BMBF 5 Millionen € für eine Öffentlichkeitskam-
pagne zur Verfügung. 

In Ihrer Forderung, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sprechen Sie nur davon, Ansprache und Beratungs-
form zu bündeln und ihre Weiterentwicklung zu för-
dern. Wie Sie das konkret machen wollen, darüber 
sprechen Sie bisher leider nicht. 

(Vorsitz: Vizepräsident Eckhard Uhlenberg) 

Weitergehend sprechen Sie von der Umsetzung der 
Empfehlung der Weiterbildungskonferenz, was eine 
Koordinierungsstelle betrifft. Dies ist der Landesver-
band der Volkshochschulen. Im Bericht der Weiter-
bildungskonferenz steht im selben Satz, dass diese 
Koordinierungsstelle auch mit der Erarbeitung eines 
Konzeptes zur Sicherstellung eines landesweiten 
und flächendeckenden Grundbildungs- und Alpha-
betisierungsauftrags beauftragt wird. Wie genau soll 
das ausgestaltet sein? 

Sie fordern ganz allgemein, dass die Angebote zur 
Alphabetisierung und Grundbildung bedarfsgerecht 
ausgebaut werden sollen. Ja, aber auch hier keine 
konkreten Empfehlungen. 

Konkrete Empfehlungen der KMK fallen in Ihrem 
Antrag bisher leider unter den Tisch. 

Auch Ihre dritte Forderung, das Thema „Alphabeti-
sierung“ in der Lehreraus- und -fortbildung stärker 
zu verankern, ist begrüßenswert, aber leider wenig 
konkret. Da waren Sie, das darf ich an dieser Stelle 
sagen, in Ihrer eigens initiierten Weiterbildungskon-
ferenz, liebe Kolleginnen und Kollegen von Rot-
Grün, schon einen Schritt weiter. 

Es reicht bei diesem wichtigen Thema nicht, nur 
den guten Willen zu zeigen und ungenaue Formu-
lierungen in einem Antrag unterzubringen. Anal-
phabetismus bedarf einer Behandlung mit der Fin-
dung und dem Aufgreifen ganz konkreter Ansätze. 
Wir dürfen bei diesem wichtigen Thema nicht in 
Worthülsen verfallen. 

Da uns, wie wahrscheinlich allen hier im Saal, die 
katastrophale Bildungshürde sehr am Herzen liegt, 
ist es richtig und wichtig, das große Problem auf-
zugreifen. Uns sind Ihre Forderungen jedoch, wie 

Sie meinen Ausführungen entnehmen konnten, 
ganz klar zu wenig detailliert. Es wäre für das 
Thema wichtig und angemessen gewesen, mehr 
konkrete Inhalte und Handlungswege für den Ab-
bau der Bildungs- und Lebenshürde aufzuzeigen 
und letztendlich auch umzusetzen. 

Ich bin offen für die Beratungen im Ausschuss und 
freue mich bei dem wichtigen Thema auf die Dis-
kussion dort. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Gebauer. – Für die Fraktion der Pira-
ten spricht Frau Kollegin Pieper. 

Monika Pieper (PIRATEN): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolle-
gen! Ich kann mich zunächst den Ausführungen 
der Kolleginnen anschließen. Auch ich finde es 
richtig, dass wir uns endlich diesem sehr wichtigen 
Thema im Landtag widmen. 

14,5 % der erwerbsfähigen Menschen in Deutsch-
land können nicht richtig schreiben und lesen. Ob-
wohl wir das im Grunde wissen, schockiert einen 
diese Zahl doch wieder. Der Begriff „Bildungswüste 
Deutschland“ bekommt bei den Zahlen eine ganz 
neue Dimension. Jeder siebte Erwachsene ist nicht 
in der Lage, die Tageszeitung oder auch nur ein 
Straßenschild zu lesen, über Wahlzettel oder Ar-
beitslosengeld-II-Anträge möchte ich lieber gar nicht 
erst nachdenken. 

Man muss sich einmal die Dimension der Situation 
vor Augen halten. Da ist zum einen die persönliche 
Dimension. Wie sieht es in der Realität aus? Eine 
Kollegin berichtete mir, dass Schüler der Klasse 8 
an einer Gesamtschule zwar die Anweisung auf ei-
nem Päckchen Puddingpulver mühsam vorlesen 
können, sie jedoch nicht sinnentnehmend lesen, 
geschweige denn in Handlung umsetzen können. 
Wie sollen diese Schüler den Alltag in einer immer 
komplexer werdenden Welt bewältigen? 

Daneben – das ist gerade mehrfach gesagt wor-
den – steht die gesellschaftliche Dimension. Wer in 
unserer Gesellschaft nicht lesen kann, ist von sozia-
ler, kultureller und wirtschaftlicher Teilhabe so gut 
wie ausgeschlossen. Das können und dürfen wir 
uns nicht leisten. 

Das ist aber nicht von heute auf morgen gekom-
men, sondern es war eine schleichende Entwick-
lung, auf die wir jetzt viel zu spät reagieren. Es hat 
Ansätze gegeben, es wurde etwas getan, aber bei 
Weitem nicht genug. Insofern begrüße ich es, dass 
jetzt Aktivität entsteht. 

Wenn wir in NRW tatsächlich bis zu 1,5 Millionen 
Erwachsene mit erheblichen Lese- und Recht-
schreibschwächen haben, dann reicht es nicht, fest-
zustellen, dass dies zusätzliche Anstrengungen er-
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fordert. Es reicht nicht, sich nur zu Gesprächen mit 
gesellschaftlichen Akteuren zu verabreden. 

Der vorliegende Antrag ist ein erster guter Schritt, 
eine offensichtliche Willensbekundung, dem Thema 
endlich die Aufmerksamkeit zu widmen, die es ver-
dient. Ich erwarte aber jetzt – da stimme ich Frau 
Gebauer zu – konkrete Aussagen, was die Landes-
regierung genau unter einem bedarfsgerechten 
Ausbau der Angebote versteht. Wie stellen Sie sich 
die Erleichterung des Zugangs zu den entspre-
chenden Weiterbildungsmöglichkeiten genau vor? 
Viele der betroffenen Erwachsenen schämen sich 
und haben sehr ausgefeilte Mechanismen entwi-
ckelt, um ihren Analphabetismus zu verstecken. Es 
bedarf sehr unkonventioneller und kreativer Ideen, 
um diese Personen überhaupt zu erreichen. Es 
reicht nicht, Angebote zu machen, man muss aktiv 
auf die Menschen zugehen.  

Die Tatsache, dass Schüler die Schule mit einem 
Abschluss ohne ausreichende Lesefähigkeit verlas-
sen, ist ein Indiz dafür, dass die Wurzeln dieser 
Problematik schon in ganz jungen Jahren der schu-
lischen Ausbildung zu finden sind und bis zum Ende 
der Schullaufbahn weitergeschleppt werden.  

Deshalb stellen wir zu diesem Antrag einen ersten 
ergänzenden Entschließungsantrag, um deutlich zu 
machen, dass, wenn es darum geht, Analphabetis-
mus zu verhindern, ein zentraler Entwicklungszeit-
raum in den ersten Grundschuljahren liegt. Hier 
muss einer der zentralen Ansätze zur Verbesserung 
liegen. Wir fordern eine mittelfristige Finanzplanung, 
die die Absenkung der Klassenfrequenzrichtwerte 
ermöglicht, und eine Verbesserung der Schüler-
Lehrer-Relation, die über die Vereinbarung des 
Schulkonsenses hinausgeht.  

Frau Zentis hat gerade sehr richtig festgestellt, dass 
die Lehrer qualifiziert werden müssen, um Analpha-
betismus zu verhindern. Die Lehrer brauchen deut-
lich mehr Zeit für den einzelnen Schüler. Dafür 
müssen Ressourcen geschaffen werden, die eine 
solche Förderung tatsächlich ermöglichen. 

Wir haben heute über das schlechte Abschneiden 
der Schüler in NRW im Vergleich zu denen aus an-
deren Bundesländern geredet. Wir haben über In-
klusion gesprochen. Jetzt sprechen wir hier über 
Analphabetismus. Ich glaube, es ist wichtig, dass 
wir diese Themen im Kontext betrachten. Sie er-
gänzen und bedingen einander. Der Bildungssektor 
ist, besonders was die frühkindliche Bildung betrifft, 
strukturell unterfinanziert. Solange sich daran nichts 
ändert, werden wir bei aller Anstrengung nur punk-
tuell Erfolg haben, aber substanziell nicht viel ver-
bessern können.  

Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Ich 
hoffe, dass wir dort vielleicht gemeinsam zu einem 
guten Ergebnis kommen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Pieper. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Lesen und 
Schreiben sind die wichtigsten Voraussetzungen für 
gesellschaftliche Teilhabe und für ein persönlich wie 
beruflich selbstbestimmtes Leben. Auch die eben 
erst veröffentlichten Ergebnisse der OECD-Studie 
zu Fähigkeiten und Fertigkeiten Erwachsener haben 
dies wieder gezeigt.  

Seit der Veröffentlichung der Level-One Studie wis-
sen wir jedoch, dass Analphabetismus auch in der 
Mitte unserer Gesellschaft auftritt. Über 7,5 Millio-
nen Menschen in Deutschland sind von funktiona-
lem Analphabetismus betroffen. Das dürfen und 
wollen wir nicht länger hinnehmen. Mit der von Bund 
und Ländern gemeinsam getragenen nationalen 
Strategie für Alphabetisierung soll die Grundbildung 
Erwachsener entscheidend verbessert werden. Das 
kann uns gelingen, wenn wir alle zusammenarbei-
ten.  

Die PIAAC-Ergebnisse zeigen nämlich auch, die 
von der Kultusministerkonferenz nach PISA 2000 
ergriffenen Maßnahmen greifen: Die Jüngeren le-
sen nämlich besser als die Älteren. Auch Nordrhein-
Westfalen trägt seinen Teil zum Gelingen der natio-
nalen Strategie bei. Ich erinnere an die verbesserte 
Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz 
und an die zusätzlichen Mittel aus dem Europäi-
schen Sozialfonds.  

Die Koalitionsvereinbarung von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen sieht vor – ich zitiere –, „die Weiter-
bildungsbeteiligung insbesondere für Bildungsbe-
nachteiligte durch gezielte Angebote zur Alphabeti-
sierung und Grundbildung zu erhöhen“. Dieses Ziel 
greifen die von der Weiterbildungskonferenz 2012 
verabredeten Ziele und Empfehlungen der gemein-
wohlorientierten Weiterbildung auf, und es werden 
Vorschläge gemacht, wie Alphabetisierung und 
Grundbildung bis hin zum Nachholen eines Schul-
abschlusses weiterentwickelt werden können. 

Meine Damen und Herren, es wurde schon gesagt, 
aber auch ich finde die Zahl erschreckend und 
möchte sie noch einmal nennen: 14,5 % der er-
werbstätigen Bevölkerung können nicht ausrei-
chend lesen und schreiben. Auch wenn für Nord-
rhein-Westfalen keine eigenen Untersuchungen vor-
liegen, so zeigen diese Zahlen doch eines ganz 
deutlich: Das ist keine Aufgabe, die von der Weiter-
bildung allein bewältigt werden kann. 

Wenn wir das Problem wirksam und erfolgreich an-
gehen wollen, brauchen wir möglichst viele Partner: 
ein Bündnis, das alle gesellschaftlichen Akteure, die 
Kommunen, die Wirtschaft und die Gewerkschaften, 
die Weiterbildungsverbände, die Kirchen und weite-
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re zivilgesellschaftliche Akteure einbindet. Ich weiß 
aus meinen Gesprächen, dass in einigen Regionen 
unseres Landes erste lokale Bündnisse geschmie-
det werden. Ich würde mich freuen, wenn es in 
möglichst vielen Regionen unseres Landes zu wei-
teren Bündnissen für Alphabetisierung und Grund-
bildung kommt. 

Menschen, die nicht ausreichend lesen und schrei-
ben können, sind in ihren sozialen, beruflichen, 
ökonomischen und kulturellen Teilhabemöglichkei-
ten massiv eingeschränkt. Viele für uns selbstver-
ständliche Handlungen bedeuten für sie eine große 
Anstrengung und Überwindung. Erschwerend 
kommt hinzu, dass das alltägliche Leben häufig von 
Scham und Vermeidungsstrategien, damit es nie-
mand merkt, geprägt ist. Deshalb ist die Nied-
rigschwelligkeit von Angeboten ein ungeheuer wich-
tiger Punkt in dieser Frage. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Sie ist aber nicht ohne Weiteres zu erreichen. Das 
ist die zentrale Frage bei dieser Herausforderung. 
Wir müssen daher dort, wo Menschen leben und 
arbeiten, sensibilisieren und vor Ort gemeinsam Ini-
tiativen entwickeln, die die Bürgerinnen und Bürger 
in ihrem Umfeld, ob in der Schule, am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit, ansprechen und sie ermutigen, 
ausreichend lesen und schreiben zu lernen. Wir för-
dern in diesem und vorbehaltlich der Zustimmung 
des Haushaltsgesetzgebers auch in den nächsten 
beiden Jahren ein Projekt des Landesverbandes 
der Volkshochschulen, das genau in diese Richtung 
geht und eben diese Niedrigschwelligkeit beinhaltet. 

Meine Damen und Herren, ich will bei dieser Gele-
genheit gerne mitteilen, dass mich der Landesver-
band der Volkshochschulen angeschrieben und mir 
die Schirmherrschaft über das Thema „Netzwerk 
Ziel- und Handlungskoordination zum Thema Al-
phabetisierung“ angeboten hat. Ich habe mich dar-
über sehr gefreut, weil ich das für ein wichtiges An-
liegen halte. Indem ich diese Schirmherrschaft an-
nehme, will ich zum Ausdruck bringen, dass dieses 
Thema in der Weiterbildung für mich, aber auch für 
alle anderen eine große Rolle spielen sollte.  

Das ist ein symbolischer Akt; er soll die Wichtigkeit 
zeigen. Ich will aber sehr deutlich machen, dass es 
damit alleine natürlich nicht getan ist. Eine Sensibili-
sierung ist wichtig. Weitere Schritte, um das hinzu-
bekommen, müssen folgen. Meine Damen und Her-
ren Abgeordneten, ich würde mich freuen, wenn wir 
im Interesse der Menschen in unserem Land bei 
diesem Thema fraktionsübergreifend an einem 
Strang ziehen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Wir sind damit am Schluss der Be-
ratungen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Antrags Drucksache 
16/4152 einschließlich des Entschließungsantrags 
Drucksache 16/4226 an den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung – federführend – so-
wie an den Ausschuss für Familie, Kinder und 
Jugend zur Mitberatung. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung sollen im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem 
seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer kann dem nicht seine Zu-
stimmung geben? – Wer enthält sich? – Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

8 Tarifbruch bei Outokumpu beschädigt das 
Vertrauen zwischen den Sozialpartnern 

Eilantrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 16/4212 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/4228 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4229 

Die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen haben mit Schreiben vom 14. Oktober 2013 
fristgerecht diesen Eilantrag eingebracht.  

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, als Gäste auf 
der Zuschauertribüne möchte ich die Betriebsräte 
der Firma Outokumpu sehr herzlich begrüßen. Ich 
freue mich, dass Sie an dieser Debatte teilnehmen.  

(Allgemeiner Beifall) 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-
Fraktion Herrn Kollegen Eiskirch das Wort. 

Thomas Eiskirch (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank, 
Herr Präsident, dass Sie die Betriebsräte, die auf 
Einladung der SPD heute hier der Diskussion folgen 
können, schon persönlich im Namen des Hohen 
Hauses begrüßt haben. Auch von mir ganz herzli-
chen Dank, dass die Möglichkeit besteht, heute hier 
dabei zu sein. 

Es geht zum einen um Outokumpu, um die Men-
schen, die dort ihren Arbeitsplatz haben. Es geht 
aber auch um mehr. Es geht um die Frage des Um-
gangs mit Tarifverträgen in Deutschland, Kollegin-
nen und Kollegen. 
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Anfang 2012, als Outokumpu Inoxum, also Nirosta, 
laut „Handelsblatt“, für einen Wert von 2,7 Milliar-
den € und einer Barleistung von 1 Milliarde € ge-
kauft hat, waren die Marktbedingungen nicht groß 
anders als heute. Auch damals gab es schon Über-
kapazitäten auf dem Edelstahlmarkt, und man 
wusste, auf was man sich einlässt. Man hat damals 
geglaubt, ein Verhandlungsergebnis erreichen zu 
können, was unter dem lag, was abgeschlossen 
wurde, und hat deswegen hinterher mehr bezahlen 
müssen, weil IG Metall und ThyssenKrupp verlässli-
che Partner in den Diskussionen und den Verkaufs-
verhandlungen waren. 

Deswegen gibt es einen Tarifvertrag, in dem ganz 
viele Sachverhalte gemeinsam festgehalten sind. 
Da geht es um die Frage von Verlagerungen von 
Benrath nach Krefeld, um das Investitionsvolumen 
in Krefeld in Forschung und Entwicklung, und es 
geht darum, dass der Standort in Bochum bis Ende 
2016 sicher ist und im Jahre 2015 eine Wirtschaft-
lichkeitsüberprüfung stattfinden soll, um gegebenen-
falls auch über 2016 hinaus an diesem Standort 
hochqualitative Edelstähle zu produzieren. 

Im Juni dieses Jahres war das noch klar – und auch 
noch einen Tag vor dem 1. Oktober, nämlich am 
30. September. Aber mit dem 1. Oktober war die 
Welt anders, und die Firma Outokumpu hat kundge-
tan: Das Edelstahlwerk in Bochum muss nicht, wie 
bisher geplant, Ende 2016 geschlossen werden, 
sondern bereits im Laufe des kommenden Jahres. 
Punkt.  

Diese Aussage untergräbt natürlich das Vertrauen 
in Tarifverträge in Deutschland, wenn es nicht da-
rum geht, zu sagen: „Liebe Leute, wir haben ein 
Problem, lasst uns an einen Tisch kommen“, son-
dern ein Vertragspartner schlicht und ergreifend 
sagt: „Was interessiert mich mein Geschwätz von 
gestern?“ 

Heute, im Vorfeld dieser Debatte, hat einige von uns 
ein Brief von Outokumpu erreicht, in dem steht: 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass 
Outokumpu in den vergangenen Tagen gegen-
über der IG Metall mehrmals klargestellt hat, 
dass Outokumpu nicht an einem Bruch des Ta-
rifvertrags gelegen ist. Ein solcher Schritt ist bis-
lang auch nicht erfolgt. 

Das ist aber keine Abkehr davon, sondern eine er-
neute Bestätigung, dass man es nicht so ernst mit 
Tarifverträgen nimmt, wie wir das in Deutschland 
gewohnt sind und auch erwarten können. Deswe-
gen ist das, was hier vorliegt, zum einen ein freige-
legter Blick auf das wirkliche Wollen des Unterneh-
mens, aber zum Zweiten auch ein Angriff auf die 
soziale Marktwirtschaft in Deutschland, in der sich 
alle darauf verlassen können und verlassen sollen, 
dass ein Tarifvertrag Bestand hat und nur gemein-
sam verändert werden kann, aber nicht von einer 
Seite für obsolet erklärt werden kann.  

(Beifall von der SPD) 

Man muss sehen, was die Beschäftigten dort mit-
machen. Das gilt sowohl für das Werk in Bochum, 
wo es plötzlich heißt: Deine Lebensplanung, die da-
rauf ausgerichtet und auch mit ThyssenKrupp be-
sprochen war, die auch als starker Stakeholder 
nach wie vor in der Verantwortung stehen, soll über 
den Haufen geworfen werden. Das gilt auch, wenn 
die Kolleginnen und Kollegen in Krefeld nicht nur 
eine Mengenreduktion der Edelstahlproduktion in 
Kauf nehmen sollen, sondern auch Veränderungen 
bei den Investitionen. Dann kann man sich das 
Morgen und Übermorgen eben auch ansehen. 
Deswegen ist es wichtig, dass all diese Punkte auch 
zwischen den Tarifvertragsparteien besprochen und 
nicht von einer Seite aufgekündigt werden. 

Im Tarifvertrag war auch die Frage der Pflege von 
Marken besprochen, von Nirosta beispielsweise, 
der Marke, die den Qualitätsanspruch schlechthin 
im Edelstahlbereich verkörpert. Seit Outokumpu das 
übernommen hat, wird diese Marke nicht gepflegt, 
sondern sie wird versteckt, Kolleginnen und Kolle-
gen. Das ist kein gutes Signal, wenn man diese Ar-
beitsplätze auf Dauer erhalten möchte. 

Wir haben diesen Eilantrag heute gestellt, um deut-
lich zu machen: Die Gesellschaft muss damit um-
gehen, wenn ein Partner glaubt, Tarifverträge aufs 
Spiel setzen zu können und damit das Vertrauen 
von Belegschaften, die vielleicht an anderen Stand-
orten und in anderen Unternehmen in Zukunft Tarif-
verträge abschließen sollen, unterläuft. 

Ich will mich noch ganz kurz auf die Entschlie-
ßungsanträge der anderen Fraktionen beziehen. Zu 
dem FDP-Entschließungsantrag braucht man wohl 
nicht viel zu sagen. Das ist, ehrlich gesagt, Trittbrett-
fahrerei zulasten der dort Beschäftigten. Ich finde es 
fast schon unanständig, wie versucht wird, landes-
politische Allgemeinplätze, die wir auch aus der 
Vergangenheit hier kennen, auf deren Rücken aus-
zutragen.  

Bei der CDU, Kolleginnen und Kollegen, bin ich ein 
bisschen enttäuscht. Ich bin eigentlich davon aus-
gegangen, dass wir heute die Zustimmung der 
CDU-Fraktion zu unserem Eilantrag bekommen. Ih-
ren Entschließungsantrag werden wir nicht wegen 
ein paar Unrichtigkeiten ablehnen, weil es dort „Ina-
xum“ statt „Inoxum“ heißt und weil es „Ende 2016“ 
und nicht 2016 ist, was immer wichtig war – ich er-
innere an Opel –, sondern weil die Kernforderung, 
dass das, was es heute nicht gibt, nämlich die Mög-
lichkeit, Sanktionen auszusprechen, wenn unbe-
gründet Tarifbruch betrieben wird, als einzige unse-
rer Forderungen in Ihrem Antrag nicht auftaucht. Ich 
finde, auch das legt eindeutig den Blick auf Ihre 
Sicht dieser Dinge frei, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 
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Insofern bitte ich das Hohe Haus, heute möglichst 
einig ein Signal auszusprechen – zum einen dass 
wir an der Seite der Beschäftigten an allen Standor-
ten bei Outokumpu stehen und sehr dafür werben, 
dass es Vertragstreue gibt und man nur auf dieser 
Basis miteinander ins Gespräch kommen kann. Ich 
werbe aber auch dafür, dass wir uns gemeinsam 
auf den Weg machen, Sorge dafür zu tragen, … 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Herr Kollege. 

Thomas Eiskirch (SPD): Ich komme zum Ende, 
Herr Präsident. 

… dass die Drohung mit schlichtem Tarifbruch in 
Deutschland keine Zukunft haben darf. Vielen herz-
lichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Eiskirch. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Frau Kollegin 
Dr. Beisheim. 

Dr. Birgit Beisheim (GRÜNE): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kollegen und Kolleginnen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Zu den Ausfüh-
rungen von Herrn Kollegen Eiskirch ist mir ein Satz 
von Jean Paul Getty eingefallen. Bei ihm heißt es, 
wenn ich mich recht erinnere, ungefähr: Wenn man 
einem Menschen trauen kann, erübrigt sich ein Ver-
trag. Wenn man ihm aber nicht trauen kann, ist ein 
Vertrag nutzlos. 

Vertrauen ist gerade für die Tarifpartnerschaft in un-
serem Land wichtig. Gerade auch in Krisenzeiten 
gelingt es oftmals, zwischen Unternehmen und Be-
legschaften Regelungen zu vereinbaren, die einer-
seits der Unternehmensseite die Möglichkeit geben, 
flexibel auf wirtschaftliche Probleme zu reagieren, 
bei denen aber andererseits auch die Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen sowie ihre Familien nicht aus 
den Augen verloren werden. 

„Pacta sunt servanda“ ist ein altes Prinzip der Ver-
tragstreue. Doch das scheint – so ist es auch den 
Ausführungen von Herrn Eiskirch zu entnehmen 
gewesen – in diesen Tagen immer öfter nicht mehr 
zu gelten. Aktuell gibt es zwei Fälle dazu. Wir spre-
chen jetzt über Outokumpu. Ich möchte aber daran 
erinnern, dass wir das Gleiche schon einmal im Ap-
ril dieses Jahres bei der FAG Schaeffler mit Stand-
ort in Wuppertal erlebt haben. 

Im Falle Schaeffler wurde im April dieses Jahres 
bekanntgeben, dass von insgesamt 1.500 Arbeits-
plätzen die Hälfte dort vor dem Aus stünden. Das 
war umso unverständlicher, wenn man berücksich-
tigt, dass die Belegschaft bereits seit 2008 massiv 

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des 
Unternehmens beiträgt. 

So arbeiten die Beschäftigten in Wuppertal unter 
anderem unentgeltlich fünf Stunden pro Woche 
mehr, als ursprünglich vereinbart war. Es ist schlicht 
enttäuschend, wenn auf Unternehmensseite das 
Engagement der Belegschaft nicht honoriert wird. 
Anstatt die Bemühungen der Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen zu honorieren, werden die Beleg-
schaft und ihre Familien verunsichert, die noch vor 
kurzem eindrucksvoll ihre Verbundenheit unter Be-
weis gestellt haben. 

Was helfen Regelungen, was nützen noch Gesprä-
che, wenn sich eine von zwei Vertragsseiten nicht 
an geltende Vereinbarungen hält? Was nützen An-
kündigungen, man wolle mit den Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen offen und konstruktiv diskutieren, 
wenn zuvor Vertrauen so massiv beschädigt wur-
de? Offene und konstruktive Gespräche sind vor 
diesen Hintergründen wirklich schwer vorstellbar, 
meine Damen und Herren. 

Schaut man auf die Homepage von Outokumpu, 
findet man dort – mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, 
möchte ich gerne zitieren – folgendes Statement: 

„Nachhaltigkeit war schon immer … ein zentra-
les Element unserer Strategie.“ 

Weiter heißt es: 

„Wir stellen den Menschen … einen sicheren 
Arbeitsplatz zur Verfügung.“ 

Ich empfehle daher der Unternehmensleitung, noch 
einmal auf ihre eigene Homepage zu schauen. Viel-
leicht bekommt man dann einen anderen Blick. 

Mit dem vorliegenden Antrag soll zum Ausdruck ge-
bracht werden, dass die rot-grüne Regierungskoali-
tion die gesellschaftliche Verantwortung von Unter-
nehmen im Blick hat. Dazu gehört selbstverständ-
lich auch die Einhaltung von Tarifverträgen. Ich 
kann mich nur Herrn Kollegen Eiskirch anschließen. 
Auch ich hätte mich gefreut, wenn sich auch in die-
sem Fall – wie schon einmal geschehen – eine brei-
tere Mehrheit in diesem Hohen Hause dazu gefun-
den hätte. Wir werden alle bestehenden Mittel nut-
zen, um zum einen den Unternehmen diese Ver-
antwortung bewusst zu machen und zum anderen 
die generellen Möglichkeiten zum Bruch von Tarif-
vereinbarungen zu begrenzen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Dr. Beisheim. – Für die CDU-Fraktion 
spricht der Kollege Preuß. 

Peter Preuß (CDU): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die angekündigte 
Schließung des Outokumpu-Werkes in Bochum ist 
ein herber Schlag in das Gesicht der Mitarbeiter. 
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450 Beschäftigte würden ihren Arbeitsplatz verlie-
ren. Es gilt aber das Thema der heutigen Debatte: 
Pacta sunt servanda. Das heißt, Verträge sind ein-
zuhalten. 

Ein Verstoß gegen den Tarifvertrag wäre nicht hin-
zunehmen; denn ein Vertrag ist die Grundlage für 
ein vertrauensvolles und verlässliches Miteinander. 
Wer sich nicht an den Tarifvertrag hält, rüttelt an 
den Grundfesten des Miteinanders und unserer so-
zialen Marktwirtschaft. 

(Beifall von der CDU) 

Nun mag es wirtschaftliche Gründe geben, die dazu 
führen, dass man sich nicht an eine einmal gemach-
te Zusage halten kann. Diese Gründe wären aber – 
wie von der IG Metall in diesem Fall gefordert – 
auch darzulegen und zunächst einmal mit dem Ver-
tragspartner zu besprechen.  

Man kann aber nicht – wie am 1. Oktober gesche-
hen – um 10 Uhr eine Pressemitteilung herausge-
ben und um 11 Uhr eine Medientelekonferenz 
durchführen, bevor man mit dem Betriebsrat dar-
über spricht. Aber auch dann gebietet es der Geist 
der Vereinbarung, dass man alles unternimmt, um 
den Vertrag dennoch zu erfüllen. Das heißt in die-
sem Fall: Standorte und Arbeitsplätze erhalten. 

Die bestehende Gesetzeslage ist eindeutig. An die-
ser Stelle unterscheiden wir uns von der Position 
des Eilantrags. Tarifverträge haben unmittelbare 
schuldrechtliche und normative Wirkung. Das heißt: 
Sie sind Gesetz! Tarifvereinbarungen geben den 
Beteiligten die notwendigen Handlungsspielräume. 
Sie geben auch die Möglichkeit, bestehende Rechte 
und Vereinbarungen durchzusetzen.  

In dieses von der Verfassung geschützte und funk-
tionierende System wollen wir und sollten wir nicht 
eingreifen. Es gibt auch keinen Grund, den aktuel-
len Fall zum Anlass zu nehmen, neue gesetzliche 
Regelungen im Tarifrecht oder Sanktionen zu for-
dern. 

Es wird ein Gesetz gefordert, das darüber wacht, 
dass Gesetze eingehalten werden. Das ist voll-
kommen unnütz. Die Solidarität mit den Betroffenen 
ist das eine.  

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Herr Kollege, 
lassen Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Eiskirch zu? 

Peter Preuß (CDU): Nein, im Augenblick nicht. – 
Man darf den Betroffenen aber nicht vorgaukeln, 
Politik könne in einer bestehenden wirtschaftlichen 
Situation durch den Ruf nach neuen Gesetzen et-
was bewirken. Man muss die bestehenden Geset-
ze, zu denen auch Tarifvereinbarungen zählen, an-
wenden. 

(Beifall von der CDU) 

Indem SPD und Grüne jetzt den Eindruck erwe-
cken, dass neue Gesetze erforderlich sind, um be-
stehende Gesetze zu verwirklichen, schwächt man 
in Wirklichkeit die Position von Betriebsräten und 
Gewerkschaften und beschränkt letztlich die Tarif-
autonomie. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die CDU-
Landtagsfraktion bekennt sich klar zur Tarifautono-
mie mit all ihren Gestaltungsmöglichkeiten. Wir ha-
ben volles Vertrauen in die Betriebsräte und Ge-
werkschaften, die Interessen der Arbeitnehmer und 
Arbeitnehmerinnen notfalls auch mithilfe der Gerich-
te zu vertreten und durchzusetzen. 

Meine Damen und Herren von SPD und Grünen, in 
Ihrem Entschließungsantrag weichen Sie wieder 
einmal aus und schieben die Verantwortung von 
sich. Bekennen Sie sich doch einmal klar zu den 
Möglichkeiten, die jetzt schon bestehen! Stärken Sie 
so den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern den 
Rücken, statt so zu tun, als gebe es Lücken im Sys-
tem, für die nicht Sie, sondern andere verantwortlich 
seien! Tun Sie das, was in Ihrer Verantwortung liegt: 
Machen Sie eine Industriepolitik mit Rahmenbedin-
gungen, die es attraktiv machen, in NRW zu inves-
tieren, und gar nicht erst den Gedanken aufkommen 
lassen, wertvolle Standorte aufzugeben! 

(Dietmar Bell [SPD]: Das ist wirklich frech!) 

Geben Sie der Industrie eine Zukunft und den Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine verlässli-
che Perspektive! – Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit! 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege. Bleiben Sie bitte einen Moment am 
Rednerpult. Es liegt der Antrag auf eine Kurzinter-
vention des Kollegen Eiskirch vor. – Herr Kollege 
Eiskirch, ich erteile Ihnen hiermit das Wort. 

Thomas Eiskirch (SPD): Auf Ihre politische Tritt-
brettfahrerei möchte ich ungerne eingehen. Ich 
möchte vielmehr festhalten, ob ich die CDU richtig 
verstanden habe: Wenn ein Vertragspartner einen 
zwischen zwei Vertragspartnern unter der Tarifau-
tonomie ausgehandelten Vertrag schlicht und er-
greifend bricht, 

(Peter Preuß [CDU]: Ja!)  

halten Sie es für einen Eingriff in die Tarifautono-
mie, wenn ein solcher Bruch sanktionierbar ist! – 
Ehrlich gesagt bin ich fassungslos. 

(Beifall von der SPD) 

Peter Preuß (CDU): Nein. Diese Interpretation ist 
falsch. Ich habe ja eben ausgeführt, dass es sich 
dabei um einen Vertragsbruch handelt. Aber das 
bedeutet doch nicht, dass die Rechte, die einmal 
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durch eine vertragliche Vereinbarung begründet 
worden sind, damit außer Kraft gesetzt werden. Die 
Rechte, die begründet worden sind, bestehen natür-
lich weiterhin. Und das wissen Sie auch. 

Wenn in einem Tarifvertrag betriebsbedingte Kündi-
gungen für eine bestimmte Zeit ausgeschlossen 
sind, sind sie auch dann ausgeschlossen, wenn es 
zu einem Tarifbruch kommt. Selbstverständlich wird 
sich jeder einzelne Arbeitnehmer und jede einzelne 
Arbeitnehmerin auf diese vertragliche Vereinbarung 
berufen können. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU – Dietmar 
Bell [SPD]: Tosender Beifall der CDU-
Fraktion! Mein Gott, schämen Sie sich! – 
Marc Herter [SPD]: Steine statt Brot!) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Preuß. – Für die FDP hat sich der Kol-
lege Alda gemeldet. 

Ulrich Alda (FDP): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen, liebe Kollegen! Vorweg: Wir beobachten von-
seiten der FDP die Vorgänge in Bochum sehr ge-
nau: siehe Nokia, siehe Opel. Wir sind jederzeit zu 
Gesprächen mit Betriebsräten und Geschäftsfüh-
rung bereit, da auch wir uns uneingeschränkt zur 
Tarifautonomie bekennen.  

(Beifall von der FDP) 

Das haben wir in der vorherigen Diskussion – 
Stichwort: Mindestlohn – in ähnlicher Weise gesagt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Regierungs-
fraktionen, wie Sie es in Ihrem Antrag richtig be-
schrieben haben, übernahm der finnische Konzern 
Outokumpu die Nirosta-Sparte – Entschuldigung, 
aber ich kenne das seit Kindestagen unter der Be-
zeichnung – der ThyssenKrupp AG. Wie Sie eben-
falls richtig berichten, ist ein Tarifvertrag mit der IG 
Metall geschlossen worden, der unter anderem be-
inhaltet, dass der Standort Bochum bis mindestens 
Ende 2016 erhalten bleibt und eine Wirtschaftlich-
keitsprüfung bis Ende 2015 abgeschlossen sein 
soll. 

Nun hat nach Ihrer Darstellung Outokumpu be-
kanntgegeben, Bochum vorzeitig schließen zu wol-
len, zugesagte Investitionen nicht durchzuführen 
sowie den Kündigungsschutz vorzeitig aufzuheben. 
Dies schildern Sie unseres Erachtens recht einsei-
tig.  

Nach unseren Informationen liegt der IG Metall ein 
Schreiben vom 9. Oktober vor. Noch heute Mor-
gen – Sie haben es erwähnt, Herr Eiskirch – ist eine 
neue Absichtserklärung eingegangen. Aus beiden 
Schreiben geht hervor, dass sich Outokumpu an die 
Tarifverträge halten will. 

(Widerspruch von Thomas Eiskirch [SPD]) 

– Herr Eiskirch, Sie unterstellen etwas. Sie können 
hier keine Belege beibringen.  

In diesen Schreiben steht nichts von eigenmächti-
gem und einseitigem Handeln. 

Nun haben sich mittlerweile aber die Rahmenbe-
dingungen geändert. Im Edelstahlbereich gibt es 
45 % Überkapazitäten. Die Schwierigkeiten, in die 
das Unternehmen auch durch das EEG geraten ist, 
erwähnen sie leider wieder einmal nicht. 

(Beifall von der FDP) 

Meine Damen und Herren von den Regierungsfrak-
tionen, trotzdem meinen wir, dass Verträge einge-
halten werden müssen. Ich möchte das hier nicht 
gebetsmühlenartig wiederholen. 

(Zurufe von der SPD: Oh! – Beifall von 
Thomas Eiskirch [SPD]) 

– Ich danke für den Beifall. – Tarifverträge, auch 
Haustarifverträge, sind Teile des kollektiven Arbeits-
rechts. Damit unterliegen sie der Rechtsprechung. 

Herr Schmeltzer, gerade Sie als Mitunterzeichner 
müssten doch wissen, dass wir alle rechtlichen Mit-
tel in der Hand haben. Falls Sie es vergessen ha-
ben, nenne ich beispielhaft die einstweilige Verfü-
gung, die Unterlassungsklage etc. Kollege Preuß 
könnte dazu als Jurist mehr erzählen. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Der hat schon ge-
nug erzählt!) 

Ihr Antrag dagegen ist ein Zerrbild der Wirklichkeit. 
Sie verbreiten den Eindruck, als würden landauf, 
landab Tarifverträge gebrochen und die Belegschaft 
sei dem schutzlos ausgeliefert. Mit Ihrem Antrag 
diskreditieren Sie die Instrumente der Tarifautono-
mie und der Vertragsfreiheit, nämlich die Tarifver-
träge. 

Wir von der FDP stehen dazu, dass Verträge einzu-
halten sind. Wir stehen aber auch zu den jetzigen 
gesetzlichen Möglichkeiten – die haben die Mitar-
beiter –, im Gegensatz zu Ihrem Antrag, der eine 
Verschlimmbesserung darstellt.  

Schon heute haben die Betriebsräte gerade bei 
Haustarifverträgen, allein aus dem Betriebsverfas-
sungsgesetz abgeleitet, alle Möglichkeiten zur 
Überwachung. Ich bitte Sie, jetzt einfach einem al-
ten Personaler zu glauben, der in zwei Konzernen 
gearbeitet und Hausverträge mit der IG Metall selbst 
mitgestaltet hat.  

Was Sie mit der Überwachung der Umsetzung ein-
zelbetrieblicher Tarifverträge meinen, ist für mich 
aber noch stärker hinterfragbar. Wie bereits ge-
schildert, ist die rechtliche Verbindlichkeit von Tarif-
verträgen so hoch, dass weitere Regelungen nur 
den Firmen schaden würden, die sich korrekt ver-
halten. Und das sind die allermeisten; da werden 
Sie mir sicher zustimmen. 

(Beifall von der FDP) 
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Sie schaffen mit Ihrer Forderung nur neue Hürden – 
in Ergänzung der Einführung des Unternehmens-
strafrechts. In Not geratene Mittelständler werden 
zukünftig zweimal überlegen, ob ein Sanierungs-TV 
geschlossen werden soll oder ob man den Laden 
nicht insolvent gehen lässt, um ihn dann zu retten. 

Auch Sanktionsmechanismen und Kontrollmöglich-
keiten können umfassend im Tarifvertrag geregelt 
werden; auch das wissen Sie. Was soll dieser – 
Entschuldigung – Unsinn der Sanktionsmöglichkei-
ten gegen Unternehmen bei Tarifbruch? Auch da 
fordern Sie wider besseres Wissen etwas, was es 
längst gibt.  

Im Fall Outokumpu ist der fragliche Tarifvertrag 
überhaupt nicht bekannt. Legen Sie den erst mal 
vor. Dann können wir über Lösungsmöglichkeiten 
reden. Andernfalls, liebe Kollegen, setzen Sie sich 
dem Vorwurf aus, die Mitarbeiter von Outokumpu 
als Vehikel für Ihre Politik zu benutzen.  

(Beifall von Dietmar Brockes [FDP] – Zurufe 
von der SPD: Buh! – Rainer Schmeltzer 
[SPD]: Ach!) 

– Ja! Ich freue mich ja, dass es Ihnen so gut geht.  

Um es abschließend rundzumachen: Sie wollen am 
Exempel Outokumpu weitere Drangsalierungen ab-
leiten, um der deutschen Wirtschaft, insbesondere 
der auf Aufsichtsratsebene nicht mitbestimmten 
Wirtschaft, den Saft abzudrehen.  

(Dietmar Bell [SPD]: Deswegen sind Sie nicht 
mehr im Bundestag!) 

 – Wir werden wieder reinkommen. Machen Sie sich 
um uns mal keine Sorgen! Herr Bell, Sie sind ja 
auch keine Volkspartei mehr.  

(Weiterer Zuruf von Dietmar Bell [SPD]) 

Ich würde mich schämen, wenn ich von 50 % käme.  

Unsere Stimmen werden Sie jedenfalls nicht dafür 
bekommen, dass Sie aus dem Fall Outokumpu ei-
nen Oktopus machen, der die gesamte Wirtschaft 
erdrückt. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Kollege Alda. – Für die Fraktion der Piraten 
spricht Frau Kollegin Brand. 

Simone Brand (PIRATEN): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Verehr-
te Zuschauer! Und wieder Bochum! Erst im April 
haben wir hier in zwei Sitzungen über Bochum ge-
sprochen. Die Schließung des Opelstandorts Ende 
2014 kommt für die Stadt nach dem Weggang von 
Nokia vor vier Jahren einem Erdbeben gleich. Aber 
offensichtlich geht das Ausbluten meiner Stadt jetzt 
in die nächste Runde.  

Im Gegensatz zu dem Agieren des GM-Konzerns 
kommt es hier jedoch nicht nur zu einem gnadenlo-
sen Rückzug, sondern hier werden auch bestehen-
de Tarifverträge gebrochen.  

Auch ich habe heute Morgen ein Briefchen aus Kre-
feld bekommen, in dem bestritten wird, dass hier ein 
Tarifvertrag gebrochen wird. Aber das wird nur 
schön umschrieben, nämlich: Es ist unumgänglich, 
einige Bestandteile des bestehenden Tarifvertrags 
anzupassen. – Was für eine perfide Wortwahl für 
das, was in den nächsten Wochen und Monaten 
passieren wird!  

Bereits im Frühjahr sagte ich jedoch auch, dass die 
Wirtschaft losgelöst vom politischen Wunschkonzert 
agiert. Niemand sollte glauben, dass es Firmenbos-
se nur einen Deut interessiert, wenn sich Politiker 
vor Ort mit irgendwelchen Forderungen aus dem 
Fenster lehnen.  

Bürgermeisterin Ottilie Scholz appellierte letzte Wo-
che auf der außerordentlichen Betriebsversamm-
lung an die soziale Verantwortung des Stahlunter-
nehmens. Nur: Wirtschaftsunternehmen operieren 
nun mal nicht mit dem Kernziel soziale Verantwor-
tung.  

Bei Ihnen, Herr Minister Schneider, hieß es: Verträ-
ge müssen eingehalten werden. Das Prinzip der 
Sozialpartnerschaft darf in Bochum nicht beerdigt 
werden. – Das sind gute und richtige Worte. Nur 
nützen sie auch hier leider nichts. Die Karawane 
wird auch in diesem Fall weiterziehen.  

Das, was wir brauchen, ist Schmerz, der bei diesem 
Konzern an der richtigen Stelle ansetzt. Wir werden 
es nicht schaffen, solche Unternehmen durch Ap-
pelle an das Gewissen, die Ehrenhaftigkeit und das 
soziale Herz dazu zu bewegen, vor Ort zu bleiben. 
Der richtige Ansatz ist es, Vertragsbrüche zu sank-
tionieren, und zwar in einer Heftigkeit, dass es auch 
weh tut.  

Es geht hier nicht um privatrechtliche Verträge 
zweier gleichberechtigter Partner. Es geht hier um 
die Existenzgrundlage von Menschen und ihren 
Familien. Das hat selbstverständlich große Auswir-
kungen auf die Gesellschaft. Dementsprechend 
muss der Staat sanktionierend eingreifen können. 
Arbeitssuchenden muten wir – siehe TOP 5 des 
heutigen Tages – ja noch ganz andere Sanktionen 
zu.  

Wir wollen selbstverständlich nicht in die Vertrags-
freiheit der Tarifpartner, die Tarifautonomie, eingrei-
fen. So verstehen wir den vorliegenden Antrag auch 
nicht; so ist er auch nicht gemeint. Deshalb machen 
die Entschließungsanträge von CDU und FDP auch 
keinen Sinn. Eigentlich zeigen sie nur, dass Sie das 
Standardrepertoire zum Thema „Großkonzern 
schließt Standort im Ruhrgebiet“ herausgeholt und 
dass Sie den Antrag nicht richtig gelesen haben, 
wenn Sie ihn anders verstanden haben. 
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Wir unterstützen die Möglichkeit für Betriebsräte, 
auf die Einhaltung geschlossener Tarifverträge zu 
achten, und stimmen dem Tenor dieses Antrags in 
diesem Punkt zu. Es kann ja nicht sein – den Satz 
wollte ich immer schon mal sagen –, dass wir uns 
immer auf Whistleblower, die im gesetzlichen Grau-
bereich agieren, verlassen müssen, um sicher zu 
sein, dass in den Betrieben alles mit rechten Dingen 
zugeht. – Glück auf! 

(Beifall von den PIRATEN und der SPD) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Brand. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Schneider. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Herr Alda, … 

(Dietmar Bell [SPD]: Herr Alda ist nicht mehr 
im Raum!) 

– Er ist nicht mehr im Raum? Er hilft wahrscheinlich 
einem Arbeitnehmer bei der Durchsetzung tarifver-
traglicher Regelungen.  

(Allgemeine Heiterkeit – Beifall von der SPD, 
den GRÜNEN und den PIRATEN) 

Eines verstehe ich nicht: Herr Alda hat vor einer 
Viertelstunde darüber gesprochen, dass man ge-
genüber SGB-II-Empfängern Sanktionen ermögli-
chen muss, um diese auf den richtigen Lebensweg 
zu bringen. Aber wenn es darum geht, Unterneh-
men zu sanktionieren, weil diese vertragsbrüchig 
werden, gilt dieses Prinzip nicht mehr. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Schade, dass auch der Fraktionsvorsitzende der 
FDP nicht mehr unter uns weilt. 

(Heiterkeit von der SPD, den GRÜNEN und 
den PIRATEN – Zuruf von der FDP: Die Mi-
nisterpräsidentin auch nicht! – Weitere Zuru-
fe) 

– Nein, nein, ich habe vollstes Verständnis dafür. 
Der muss ja jetzt Ihre Partei retten; da hat er keine 
Zeit dafür. Ich nehme es ihm überhaupt nicht übel. 
Ich wollte nur anmerken: Mit solch unterschiedlichen 
Messlatten werden Sie die 5 % nicht mehr errei-
chen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Zu-
rufe von der FDP) 

– Das glaube ich. Ich wollte Ihnen auch keine Rat-
schläge geben, davon bin ich weit entfernt.  

(Zurufe von der FDP) 

– Ich bin auch gar nicht kompetent in liberalistischen 
Angelegenheiten. Das muss ich Ihnen wirklich sa-
gen. 

(Heiterkeit und Beifall von der SPD und den 
GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, worum geht es? Der 
Konzern Outokumpu hat die Nirosta übernommen. 
Das war für die Belegschaft durchaus ein Lichtblick. 
Die Betriebsräte waren nicht der Auffassung, dass 
diese Operation unsinnig sei. Nein, sie haben sich 
Perspektiven von diesem Einstieg von Outokumpu 
in ihr Unternehmen versprochen. 

Man hat einen Tarifvertrag abgeschlossen, in dem 
die Modalitäten für die Zukunft in diesem Unter-
nehmen sehr dezidiert und differenziert geregelt 
worden sind. Natürlich haben sich die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer genauso wie die politisch 
Verantwortlichen in Bochum und anderswo auf die-
sen Tarifvertrag verlassen. Tarifverträge sind Ver-
träge und müssen eingehalten werden.  

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Und nun teilt der Outokumpu-Konzern – nachdem 
er vorher noch in einem Mitarbeiterbrief darauf hin-
gewiesen hat, dass das Unternehmen eine langfris-
tige Perspektive habe – einseitig mit, dass Bochum 
geschlossen werden soll. Dies geht nicht! Dies ent-
spricht nicht unserer Industriekultur in Nordrhein-
Westfalen! Deshalb müssen wir diesen Vorgang 
auch skandalisieren!  

(Beifall von der SPD) 

Ich sage dies sehr bewusst. Nordrhein-Westfalen ist 
industriell nicht trotz der Mitbestimmung und trotz 
des Tarifvertragssystems vorangekommen, sondern 
wegen der Mitbestimmung und wegen des Tarifver-
tragssystems.  

(Beifall von der SPD) 

Wir wollen deshalb Vertragstreue und soziale Part-
nerschaft beibehalten. Das sind ja keine Sahne-
häubchen, die dann zum Tragen kommen, wenn 
alles stimmt. Nein, Verträge müssen auch in ver-
meintlich schlechten Zeiten gelten; dafür sind sie ja 
da.  

Im Übrigen: Wenn ein Vertragspartner einen Ver-
trag – und dies gilt auch für Tarifverträge – nicht 
einhalten kann, dann muss er sich mit seinem Part-
ner zusammensetzen und mit ihm über seine Prob-
leme reden. Dies ist unterblieben. Man hat par ordre 
du mufti erklärt: Wir können Einzelheiten dieses 
Vertrages nicht mehr einhalten. Wo kommen wir 
denn da hin, wenn dieses Vorgehen um sich greifen 
würde? 

Meine Damen und Herren, ich kann nur darauf hin-
weisen, dass es nicht nur um die 450 unmittelbar 
Beschäftigten in Bochum geht. In Bochum gibt es 
eine Warmbreitbandstraße, die zu einem beträchtli-



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3843 Plenarprotokoll 16/41 

 

chen Teil die Vormaterialien von ebendem Stahl-
werk bekommt, das dort jetzt zur Disposition gestellt 
worden ist. Ein anderes Beispiel: Aus Bochum 
kommen auch beträchtliche Größen des Vormateri-
als für die VDM, einem außerordentlich leistungsfä-
higen Unternehmen mit sechs Standorten im Sauer-
land.  

Hier geht es also um die Erhaltung von Wertschöp-
fungsketten. Multiplizieren wir also durchaus 450 mit 
vier, um auf die realistische Größenordnung der Ar-
beitsplätze zu kommen, die dort gefährdet sind. 

Wir brauchen Stahl, um in den zentralen industriel-
len Fertigungsbereichen – Fahrzeugbau, Maschi-
nenbau und andere – auch zukünftig bestehen zu 
können. Deshalb ist dieses Werk in Bochum so 
wichtig. Deshalb ist dieses Werk generell auch für 
den Standort Bochum so wichtig. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals an die Ver-
antwortlichen von Outokumpu appellieren: Kehren 
Sie zur Vertragstreue zurück! Dieser Appell geht 
nach Helsinki, und nicht in erster Linie nach Bo-
chum.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD und den 
PIRATEN) 

Zur Wirtschaftlichkeit. Mir ist in mehreren Gesprä-
chen verdeutlicht worden: Bochum ist der wirtschaft-
lich beste Standort in dieser Unternehmensgruppe. 
Allerdings ist Bochum auch der Standort, der mit 
den wenigsten Kosten stillzulegen ist. Diese Logik 
ist nicht meine. 

(Beifall von der SPD) 

Wir können nicht rentable Arbeitsplätze abbauen, 
weil ihre Stilllegung billiger ist als die Stilllegung von 
Arbeitsplätzen anderswo. Ich glaube, hier hat dieser 
Konzern noch nachzuarbeiten und neu zu denken.  

Eine Bemerkung sei mir noch gestattet: Im FDP-
Antrag steht, dass eine Vermittlung zwischen Outo-
kumpu und IG Metall notwendig sei.  

Meine Damen und Herren, was wollen Sie denn da 
vermitteln? Sagen Sie doch eindeutig: Die IG Metall 
ist vertragstreu, die anderen nicht. – Da muss man 
auch mal Position beziehen! 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Im Übrigen: Zur erfolgreichen Vermittlung gehört 
auch eine gewisse Stärke. Ich sehe die hier nicht 
gegeben. 

Meine Damen und Herren, ich bin dankbar dafür, 
dass in unterschiedlichen Facetten, aber insgesamt 
doch übereinstimmend alle Fraktionen dieses Land-
tages deutlich gemacht haben, dass sie an der Sei-
te der Nirosta stehen, dass sie an der Seite der Be-
schäftigten stehen – aus wirtschaftlicher Vernunft, 
aber auch aus sozialpolitischer Verantwortung.  

Wir wünschen uns Unternehmen, die hoch profita-
bel sind, weil nur über diesen Weg Arbeitsplätze 
gesichert werden können. Im Übrigen gibt es auch 
erst über diesen Weg etwas zu verteilen, was wir 
alle wollen. 

Wir wollen aber zivilisierte Verhältnisse von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern, wie sie in diesem Land 
seit Jahrzehnten vorhanden waren und sind. Dies 
muss so bleiben. Deshalb kämpfen wir weiter ge-
meinsam mit denjenigen, die in der ersten Reihe in 
diesem Unternehmen Verantwortung haben. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, 
Herr Minister. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Landesregierung ihre Redezeit um 4:29 Minuten 
überzogen hat. 

(Christof Rasche [FDP]: Unglaublich!) 

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Das ist offen-
sichtlich nicht der Fall. Dann sind wir am Schluss 
der Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung, erstens über den 
Eilantrag Drucksache 16/4212. Dieser Eilantrag ist 
direkt abzustimmen. Wir kommen deshalb zur Ab-
stimmung über den Inhalt des Eilantrags Druck-
sache 16/4212 der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer dem seine Zustimmung 
geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Wer kann dem nicht zustimmen? – 

(Horst Becker [GRÜNE]: Wenige Abgeordne-
te!) 

Wer enthält sich? – Damit ist der Antrag von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, der Fraktion der Piraten 
gegen die Stimmen der CDU-Fraktion und der FDP-
Fraktion angenommen. Der fraktionslose Kollege 
Stein hat sich der Stimme enthalten. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung, nämlich 
über den Entschließungsantrag der Fraktion der 
FDP Drucksache 16/4228. Wer dem seine Zu-
stimmung geben kann, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Wer kann dem nicht zustimmen? – Wer 
enthält sich? – Damit ist der Antrag mit den Stim-
men von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten 
abgelehnt. Die Fraktion der CDU und der fraktions-
lose Abgeordnete Stein haben sich der Stimme ent-
halten. 

Wir kommen drittens zur Abstimmung über den 
Entschließungsantrag der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4229. Wer dem seine Zustimmung 
geben kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Wer kann dem nicht zustimmen? – Wer enthält 
sich? – Damit ist dieser Antrag mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten bei 
Zustimmung der CDU-Fraktion und bei Enthaltung 
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der FDP-Fraktion und des fraktionslosen Kollegen 
Stein abgelehnt. 

Wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungs-
punktes. 

Ich rufe auf: 

9 Fragestunde 

Drucksache 16/4180 

Ich rufe die 

Mündliche Anfrage 28 

des Herrn Abgeordneten Dirk Wedel von der Frakti-
on der FDP auf: 

Unterbringung der angehenden Diplom-
Finanzwirte im Containerdorf – Wie besteht 
die Finanzverwaltung mit den zukünftig ge-
planten Ausbildungsangeboten für ihre neuen 
Steueranwärter den Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe? 

Der zunehmende Fachkräftemangel stellt für den 
öffentlichen Dienst des Landes eine besondere 
Herausforderung im Wettbewerb mit privaten 
Angeboten um die besten Köpfe dar. 

Vor diesem Hintergrund erstaunen die aktuellen 
Planungen des Landes, die dringend benötigte 
Zielgruppe der angehenden Diplom-Finanzwirte 
zukünftig mit einer provisorischen Unterbringung 
während der gesamten mehrjährigen Studienzeit 
im Schloss Nordkirchen ansprechen zu wollen.  

Wie die Landesregierung mit LT-DS 16/3889 be-
stätigt, sollten zukünftige Steuerinspektoren auf-
grund unterlassener Baumaßnahmen bald in ei-
nem Containerdorf untergebracht werden. Dem 
Vernehmen nach stehen den Anwärtern dort in 
angemieteten Wohncontainern bald beispiels-
weise selbst im Bereich der sanitären Einrichtun-
gen nur Gemeinschaftsanlagen wie Duschräume 
zur Mehr-Personen-Nutzung zur Verfügung.  

Da der Finanzminister das Ziel ausgegeben hat, 
auf Dauer die Anwärterausbildung an der FHF 
Nordkirchen zu verstetigen, ist die Entscheidung 
für dieses Provisorium unverständlich. Auf länge-
re Sicht dürfte der schon lange geplante Anbau 
nicht nur adäquater für die Nutzung durch die Be-
troffenen sein, sondern auch wirtschaftlicher im 
Betrieb. 

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich, 
dass Jugendvertretung, Personalvertretung und 
Schwerbehindertenvertretung sich nach den An-
gaben des Finanzministers mit dieser Art der Un-
terbringung und Ausstattung für die kommenden 
Jahre einverstanden erklärt haben. Daher sind 
für das Parlament alle Einzelheiten und Umstän-

de dieser Einigung interessant, mit der es dem 
Finanzminister gelungen ist, die Zustimmung der 
Personalvertretungsgremien in dieser Frage zu 
erlangen. 

Wie besteht die Finanzverwaltung mit den zu-
künftig geplanten Ausbildungsangeboten für ihre 
Steueranwärter den Wettbewerb um die besten 
Köpfe? 

Ich bitte Herrn Minister Schneider in Vertretung für 
Herrn Minister Dr. Walter-Borjans um die Beantwor-
tung dieser Frage. – Bitte schön, Herr Minister. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Finanzverwaltung stellt bei 
der Aufgabenerfüllung an sich selbst und damit 
auch an ihre Beschäftigten sehr hohe Ansprüche. 
Entsprechend intensiv und qualitativ hochwertig 
werden unsere Nachwuchskräfte ausgebildet. 

Zudem hat die Landesregierung zur Einhaltung der 
Schuldenbremse 2020 einen ehrgeizigen Konsoli-
dierungspfad eingeschlagen. Zusätzliche Ausgaben 
sind in jeder Hinsicht auf ihre Notwendigkeit zu 
überprüfen. 

Die Möglichkeit eines Erweiterungsbaus in Nordkir-
chen wurde geprüft. Die Überprüfung ergab, dass 
die Jahresmiete für einen Neubau fast doppelt so 
hoch wäre wie die Kosten für die Anmietung der in 
Rede stehenden Container. Darüber hinaus wäre 
eine mietvertragliche Bindung über zehn bis 15 Jah-
re zwingend. 

Die Einstellungszahlen wurden in den vergangenen 
Haushaltsjahren verstetigt ausgewiesen. Grundlage 
sind jährlich aktualisierte Berechnungen zur demo-
grafischen Entwicklung. Ziel ist es, diese Versteti-
gung fortzusetzen. Die konkreten Zahlen werden 
jedoch im Rahmen des jeweiligen Etataufstellungs-
verfahrens verhandelt. Aktuelle Entwicklungen sind 
hierbei zu berücksichtigen.  

Vor diesem Hintergrund muss die Möglichkeit erhal-
ten bleiben, auf abweichende Einstellungszahlen zu 
reagieren.  

Die Unterbringung von etwa 50 Studierenden in 
Containern ist aber nicht nur die wirtschaftlichste 
Lösung. Beim Fragesteller löst die Bezeichnung 
„Container“ offenbar eine Assoziation aus, die zu 
einer unzutreffenden Vorstellung über die Form der 
Unterbringung führt. Die etwa in den Niederlanden 
schon intensiver genutzten Container sind durchaus 
komfortable Wohneinheiten, die massiv gebauten 
Unterkünften in puncto Größe, Ausstattung und 
Wärmedämmung in nichts nachstehen. Für die 
schnelle und flexible Bereitstellung von studenti-
schem Wohnraum sind sie sehr gut geeignet. 

Im Frühjahr dieses Jahres fand eine Besichtigung 
von Wohncontainern statt. Die Hauptjugend- und 
Auszubildendenvertretung war dabei. Nach über-
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einstimmender Einschätzung der Teilnehmer ist der 
angestrebte Standard der Unterbringung absolut 
vertretbar. 

Die Größe der Container liegt etwas über der übli-
chen Zimmergröße. Sie werden so durch Flurele-
mente verbunden, dass ein Gebäude mit innenlie-
gendem Treppenhaus entsteht. Die Container sol-
len mit Gipskartonwänden, Glasfasertapeten und 
Linoleumböden ausgestattet werden. Sie sind gut 
isoliert und beheizt und verfügen über große Fens-
ter. 

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Sanitäre Gemeinschaftsräume sind bereits heute 
Standard in großen Teilen der Schlossunterbrin-
gung, so zum Beispiel im Bereich der Orangerie, 
des Ostflügels, des Westflügels und des Erbprin-
zenflügels und in der Villa Altendorf im Schloss 
Nordkirchen.  

Die Verteilung der Studierenden auf die unter-
schiedlichen Unterkünfte erfolgt in einem rollieren-
den System. Keine Anwärterin und kein Anwärter ist 
während der gesamten Ausbildungszeit in einem 
Wohncontainer untergebracht. 

Die Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung 
war von Anfang an in die Überlegungen einbezogen 
und hat sie positiv begleitet. 

Das formelle personalvertretungsrechtliche Anhö-
rungsverfahren mit dem Hauptpersonalrat wird in 
Kürze eingeleitet. 

Insgesamt kann die Finanzverwaltung im Wettbe-
werb um die besten Bewerber damit überzeugen, 
dass sie eine qualitativ sehr hochwertige Ausbildung 
bietet, dass sie die Anwärter bereits zu Anfang gut 
bezahlt, dass sie in den letzten Jahren nahezu alle 
Anwärter übernommen hat, die die Laufbahnprü-
fung bestanden haben, und dass sie nach der Aus-
bildung auch vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.  

Der Studiengang der angehenden Diplom-Finanz-
wirtinnen und -Finanzwirte wird aufgrund der Unter-
bringung eines kleinen Teils der Studierenden in 
Containerunterkünften seine Attraktivität nicht verlie-
ren. – Vielen Dank. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Nun hat sich als Erster der Fragesteller 
selbst gemeldet. Herr Kollege Wedel, bitte schön. 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank, Herr Minister, auch 
für die Ausführungen. Die Landesregierung betont 
in der erwähnten Landtagsdrucksache 16/3889, 
dass sich die drei Interessenvertretungen der Be-
schäftigten, also Jugendvertretung, Personalvertre-
tung und Schwerbehindertenvertretung, mit der 
Containerlösung einverstanden erklärt haben. Diese 
Aussage ist in der Sache erstaunlich und wird auch 
von Gremienmitgliedern bestritten. Wann haben je-

weils die drei von Ihnen erwähnten Gremien offiziell 
in ihren jeweiligen Sitzungen die Zustimmung zu 
diesem Vorgehen beschlossen und Ihnen mitge-
teilt?  

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Ich habe eben darauf hingewiesen, 
dass das konkrete Mitbestimmungsverfahren mit 
dem Hauptpersonalrat eingeleitet wird. Entspre-
chende Beschlüsse liegen nach meiner Kenntnis 
bisher nicht vor. Alle Vorgespräche mit den von 
Ihnen genannten Gremien haben aber gezeigt, dass 
mit einer Zustimmung in jedem Fall zu rechnen ist.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Ellerbrock hat eine Frage.  

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Minister, wenn Sie 
sagen, dass Vorgespräche stattgefunden haben 
und die Landesregierung daraus den Eindruck ge-
wonnen hat, dass man mit einer Zustimmung rech-
nen könne, mag ich das ja glauben. In der Antwort 
der Landesregierung wird aber ein anderes Tempus 
verwendet. Dort ist dargestellt: liegt vor. – Was 
stimmt denn nun? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Es stimmt das, was ich eben ausge-
führt habe. Die Verfahren – das habe ich ja eben 
mündlich noch einmal erläutert – sind eingeleitet. 
Man kann aber damit rechnen – das ist keine juristi-
sche Größe, weil das Verfahren noch nicht beendet 
worden ist –, dass die Zustimmung erfolgt. 

(Holger Ellerbrock [FDP]: Also stimmt die 
Antwort der Landesregierung nicht?) 

– Nein, die stimmt auch. Ich habe Ihnen doch eben 
erläutert, das Verfahren ist eingeleitet worden. Es ist 
noch nicht zu Ende gebracht worden.  

(Holger Ellerbrock [FDP]: Die Landesregie-
rung hat aber gesagt, die liegt vor! Die mag 
zukünftig vorliegen! Die liegt derzeit also nicht 
vor? Also ist die Antwort der Landesregierung 
falsch!) 

– Das kann ich an dieser Stelle nicht bestätigen. 

(Lachen von der CDU) 

– Nein!  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Das war jetzt sehr großzügig von mir, 
Herr Ellerbrock. Das wissen Sie. Sie hätten sich ei-
gentlich noch einmal für eine Frage melden müs-
sen. – Jetzt haben wir als Nächstes Frau Freimuth 
auf der Liste. Bitte schön.  
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Angela Freimuth (FDP): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, ich habe eine Nachfrage. Mich 
würde interessieren: In welchen anderen Ausbil-
dungsbereichen bzw. Unterbringungsfragen der 
Landesregierung wird denn ebenfalls über eine 
Containerlösung nachgedacht?  

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Ich kann Ihnen diese Frage abschlie-
ßend nicht beantworten. Diese Lösung wird aller-
dings durchaus in Erwägung gezogen, wenn es 
Platznot gibt. Natürlich. Aber im Moment gibt es 
keine vergleichbaren Fälle. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Witzel hat eine Frage. Bitte schön, 
Herr Witzel. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident, 
dass Sie mir die Gelegenheit zu einer ersten Nach-
frage geben.  

Herr Minister Schneider, ich habe eben mit Interes-
se gehört, wie Sie die in Drucksache 16/3889 getä-
tigte Aussage der Landesregierung, die Mitbestim-
mungsgremien hätten sich einverstanden erklärt, 
auch in Ihrer Tradition als DGB-Vorsitzender sehen 
und in Ihren heutigen Erklärungen zurechtgerückt 
haben. Das fand ich bezeichnend.  

Ich möchte Sie deshalb zur Attraktivität des öffentli-
chen Dienstes wie folgt fragen: Auch angesichts des 
Fachkräftemangels wird es immer schwieriger, qua-
lifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. Trotz des 
Doppeljahrgangs gibt es kaum eine größere Bewer-
berauswahl für die Finanzverwaltung. Für die Rek-
rutierung zuständige Stellen berichten sogar paral-
lel, dass sich die Qualität der Bewerberprofile in den 
letzten Jahren verschlechtert hat.  

Deshalb lautet meine Frage: Ist die Maßnahme ei-
ner dauerhaften Unterbringung von Fach- und Füh-
rungsnachwuchskräften der Finanzverwaltung in 
Containern eine geeignete Maßnahme, die Attrakti-
vität bei zukünftigen Bewerbern zugunsten eines 
Eintritts in den Landesdienst zu steigern? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Ich kann Ihnen sagen: Die Attraktivität 
der Ausbildung wird nicht darunter leiden, dass vo-
rübergehend Anwärterinnen und Anwärter, die in 
Nordkirchen ihre Ausbildung durchlaufen, in diesen 
Containern, die wirklich von einer bemerkenswerten 
Qualität sind, untergebracht werden. 

Zu Ihrer ersten Einlassung: Wir wissen, dass Gre-
mien einverstanden sind. Das formale Verfahren 
wird jetzt in Gang gesetzt. Das sind zwei Dinge, die 
man unterscheiden muss. Darauf habe ich hinge-
wiesen. Das entspricht auch nach Nachfrage den 

Realitäten. Das ist kein Widerspruch zu dem schrift-
lich Ausgewiesenen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Herr Ellerbrock, Sie haben sich zu Ihrer 
zweiten und letzten Frage gemeldet. Bitte schön. 

Holger Ellerbrock (FDP): Herr Minister, ich habe 
Ihren beredten Äußerungen vernommen, dass der 
Komfort dieses Containerdorfes erheblich ist und es 
sich dabei letztlich um eine positive Sache handelt. 
Das nehme ich jetzt so hin.  

Dann ist aber Ihre zweite Äußerung für mich unver-
ständlich, in der Sie betonen, kein Auszubildender 
müsse die gesamte Ausbildungszeit im Container-
dorf verbringen. Wenn das eine so tolle Wohnung 
wäre, könnte er auch die ganze Zeit dort verbringen, 
und man bräuchte kein Umzugssystem zu organi-
sieren.  

Was stimmt denn nun? Ist das eine tolle Komfort-
wohnung? Oder mutet man den Leuten damit etwas 
Negatives zu, sodass in einem rollierenden System 
dafür gesorgt wird, dass sie nicht die ganze Zeit dort 
wohnen müssen? Eins von beidem kann nach mei-
ner Wahrnehmung der Realität nur richtig sein. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Herr Abgeordneter, ich sprach nicht 
von einer Komfortwohnung, sondern davon, dass 
heute Wohncontainer erheblich komfortabler sind 
als Container, die man klassischerweise kennt, wie 
sie zum Beispiel auf Baustellen anzutreffen sind. 

Wir werden ein rollierendes System einführen, um 
auch hier einen negativen Touch von vornherein 
abzuwenden. Wir wollen auch hier eine Gleichbe-
handlung der Betroffenen. 

Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Unter-
bringung in den Containern zum Beispiel die Studi-
enmöglichkeiten einschränken würde. Das ist nicht 
der Fall. 

Ich empfehle auch eine Exkursion, um sich von der 
Qualität dieser Möglichkeit, zu wohnen, zu überzeu-
gen. Warum denn nicht? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Wedel, Sie haben das Wort zu Ihrer 
zweiten Frage. Bitte schön. 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank. – Herr Minister, die 
Landesregierung hat in der schon erwähnten Land-
tagsdrucksache 16/3889 dargestellt, dass zuletzt 
jährlich fast 170.000 € Mietkosten für die externe 
Unterbringung der Anwärter in Privatquartieren und 
Pensionen entstanden sind. Stellt sich das seit Lan-
gem angedachte Vorhaben des Erweiterungsbaus 
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aus Sicht der Landesregierung auch dann als un-
wirtschaftlich dar, wenn es so möglich würde, die 
hohen externen Anmietungskosten zukünftig einzu-
sparen, indem alle Anwärter wieder in landeseige-
nen Liegenschaften untergebracht werden? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Das ist sicherlich ein löbliches Ziel, 
aber bezogen auf eine mittelfristige Zeitstrecke nicht 
zu realisieren. Nach der Überprüfung von möglichen 
Alternativen hat sich das Land entschieden, die Lö-
sung über die Wohncontainer zu realisieren. Alles 
andere war auch ökologisch und seitens des 
Denkmalschutzes nicht ohne Weiteres möglich. 
Vielleicht kennen Sie die räumlichen Verhältnisse in 
und um Nordkirchen. Dort ist das nicht so einfach. 

Im Übrigen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass 
die Unterbringung in Containern in jedem Fall bes-
ser ist als die Atomisierung der Unterbringung in 
vielen kleinen Hotels, Pensionen usw. in der Umge-
bung. Das würde sicherlich nicht das Lernklima in 
diesem Hause verbessern. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Frau Freimuth, Sie haben das Wort zu 
Ihrer zweiten und letzten Frage. 

Angela Freimuth (FDP): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, die vom Finanzminister vertre-
tene Auffassung, die Sie gerade noch einmal für die 
Landesregierung insgesamt bekräftigt haben, dass 
die Containerlösung tatsächlich die preisgünstigste 
Lösung sei, scheint nur dann plausibel zu sein, 
wenn es um die befristete Abdeckung einer beson-
deren Bedarfsspitze geht. Nach den Plänen des 
Landes ist es aber aufgrund der hohen Zahl der Al-
tersabgänge in der Finanzverwaltung notwendig, 
jedes Jahr 50 zusätzliche Anwärterplätze zu schaf-
fen, sodass auch auf eine mittelfristige Dauer die 
bauliche Erweiterung eine werthaltige Investition 
darstellen könnte. Dagegen sind die Ausgaben für 
Leasingcontainer eher konsumtiver Natur. Das Geld 
wird aufgebraucht, während ansonsten ein wertbe-
ständiger Liegenschaftswert dauerhaft vorhanden 
wäre. 

Mich interessiert, aufgrund welcher Kalkulation und 
Berechnungsannahmen die Landesregierung von 
der ansonsten fachlich unüblichen Auffassung aus-
geht, selbst in einem langjährigen Dauerbetrieb – so 
habe ich das gerade auch verstanden – von Ge-
bäuden seien Mietlösungen günstiger als werthalti-
ge Investitionsvorhaben. 

Gestatten Sie mir noch folgende Anmerkung in Er-
gänzung zu Ihren Ausführungen zu den Wohncon-
tainern: Das, was Sie soeben beschrieben haben, 
ist meiner Ansicht nach eine Beschreibung der Min-
deststandards, die die Studierenden auch erwarten 
dürfen. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Beim Letzteren stimme ich Ihnen zu. 
Die Studierenden haben Anspruch auf eine ordent-
liche Unterbringung, die auch ihrer Anwesenheit im 
Wasserschloss Nordkirchen entspricht. Da gibt es 
überhaupt keinen Dissens. 

Ich habe eben darauf hingewiesen, dass ein Erwei-
terungsbau fast das Doppelte der Miete erfordern 
würde, die jetzt für die Container ausgegeben wird, 
und dass hier eine mietvertragliche Bindung von 
zehn bis 15 Jahren erforderlich gewesen wäre. Das 
sind immense Kosten. Wir sind diesen Weg der 
Containerunterbringung gegangen, weil er erheblich 
kostengünstiger ist. 

Wie sich die Einstellungspraxis in 15 Jahren dar-
stellt, kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Das 
wird die Zukunft, und das werden auch die Be-
schlüsse in diesem Hohen Hause zeigen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Witzel zu seiner zweiten und letzten 
Frage. Bitte schön. 

Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident, für 
die erneute Gelegenheit zur Nachfrage. Herr Minis-
ter Schneider, Sie haben eben euphorisch die Con-
tainerlösung dargestellt. Man könnte fast den Ein-
druck bekommen, Sie würden sich in besonderer 
Weise dazu eignen, weitere dieser Containerlösun-
gen auch an anderen Stellen und Standorten zu 
vermarkten. So überzeugend haben Sie das hier 
aus Ihrer Sicht vorgetragen. 

Es wird uns allerdings in der Realität von Beteiligten 
berichtet, die sich fachlich auch intensiv mit dieser 
Frage beschäftigt haben, dass die Unterbringung in 
diesem Containerdorf für die Betroffenen, die ange-
henden Diplom-Finanzwirte, mit erkennbar qualitati-
ven Verschlechterungen bei der persönlichen Woh-
nunterbringung verbunden sein wird. 

Es gebe beispielsweise nur Mehrpersonennasszel-
len und auch nur Mehrpersonenduschgelegenhei-
ten, quasi Duschcontainer. Deshalb meine Frage: 
Beruhen die von Ihnen gerade behaupteten Kos-
tenvorteile der provisorischen Containerunterbrin-
gung darauf, die Unterbringungsstandards bei An-
wärtern in der Finanzverwaltung massiv abzusen-
ken? Ergibt sich daraus das aus Ihrer Sicht be-
triebswirtschaftlich positive Ergebnis? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Dies ist wirklich nicht unser Ziel. 
Wenn es wirtschaftlich vertretbar wäre, würden wir 
natürlich am liebsten alle Anwärterinnen und Anwär-
ter im Schloss unterbringen. Leider ist das aus den 
vorgenannten Gründen nicht möglich. 

Jede Euphorie liegt mir fern. Glauben Sie mir, ich 
bin nicht der Apologet des Containerhandels, über-
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haupt nicht. Aber man muss hier schon bei den Re-
alitäten bleiben. 

Wenn Sie sich anschauen, wie heute Studierende in 
den großen Hochschulstädten des Landes unterge-
bracht sind und dennoch erfolgreich studieren, dann 
wird deutlich, dass eine vorübergehende Unterbrin-
gung im Laufe der Ausbildung in Nordkirchen in die-
sen Einrichtungen nach einem rollierenden System 
durchaus angemessen und möglich ist. Nur darum 
geht es. 

Sie werden sehen, dass wir, wenn die informelle 
Zustimmung der Personalvertretungsgremien auch 
in den formalen Mitbestimmungsprozess eingeflos-
sen ist, hinsichtlich des Containerdorfes keine gro-
ßen Probleme zu überwinden haben werden.  

Ich denke, dass die Mitbestimmungsgremien, die 
Personalräte, auch die Jugend- und Auszubilden-
denvertretungen peinlichst darauf achten, dass eine 
Unterbringung gewissen Standards entspricht und 
auch dem Sinn der Anwesenheit in Nordkirchen 
nicht widerspricht. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Wedel, Ihre dritte und letzte Frage. 
Bitte schön. 

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank. – Herr Minister, Sie 
haben jetzt verschiedene Sachen erklärt, nämlich zu 
einen, dass die Zustimmung im Mitbestimmungsver-
fahren noch nicht vorliegt. Auf der anderen Seite 
haben Sie erklärt, dass die auf bestimmte Dinge 
achten werden. Dann haben Sie auch noch erklärt, 
dass die eigentlich mit allem einverstanden sind. 
Das passt für mich alles nicht so richtig zusammen. 

Für mich lautet noch einmal die konkrete Frage: Aus 
welchen Tatbeständen können Sie entnehmen, 
dass sich Jugendvertretung, Personalvertretung 
und Schwerbehindertenvertretung damit bereits 
einverstanden erklärt haben? Das müssen Sie ja 
aus irgendeinem Verhalten von Personen oder von 
diesen Vertretungen geschlossen haben. Ich hätte 
gerne eine Konkretisierung, welches Verhalten das 
nun im Einzelnen gewesen ist. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Die 
Jugend- und Auszubildendenvertretung war pro-
zesshaft in die Anmietung des Containerdorfes ein-
bezogen. Da merkt man in Gesprächen, ob es nun 
Zustimmung gibt oder nicht. Das Ganze ist ein Pro-
zess, der verdeutlicht, dass entweder ablehnende 
Haltungen oder zustimmende Haltungen da sind. 

Etwas anderes ist der formale Mitbestimmungsvor-
gang über einen Gremienbeschluss, und der liegt 
noch nicht vor. Das sind zwei Dinge, die man, wenn 
man die Praxis auf diesem Felde kennt, durchaus 
nachvollziehen kann. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Minister. – Herr Brockes hat noch eine Frage. Bitte 
schön. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, wie lange soll denn aus Ihrer 
Sicht die Anmietung der Leasingcontainer noch 
dauern? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Das wird die Zukunft zeigen. Wir wis-
sen noch nicht dezidiert, inwieweit die vorüberge-
hende Unterbringung der Anwärterinnen und An-
wärter notwendig sein wird. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Es gibt noch eine Frage von Herrn Höne. 
Bitte schön. 

Henning Höne (FDP): Vielen Dank, Herr Präsi-
dent. – Herr Minister, ich frage Sie, ob jetzt, wo es 
die Unterbringung in Containern gibt, beabsichtigt 
ist, private Anmietungen, die im Moment bestehen, 
zu kündigen bzw. mittelfristig darauf zu verzichten. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Nach meiner heutigen Kenntnis be-
steht nicht die Absicht, vorhandene Anmietungen zu 
beenden und die Unterbringung im Containerdorf 
über diesen Weg auszuweiten. Aber Sie kennen 
sich ja aus im Kreis Coesfeld. 

(Henning Höne [FDP]: Eben!) 

– Das meine ich doch. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Gut, der Minister 
fragt, die Abgeordneten antworten. – Vielen Dank 
für diese Schlussrunde. Damit liegen keine weiteren 
Fragen vor, Herr Minister. – Danke für die Beant-
wortung der Anfrage. Vielen Dank, Kollegen Abge-
ordnete, für die Fragen.  

Wir kommen zu: 

10 Umstellung der Stromversorgung der Gebäu-
de bzw. Liegenschaften des Landes Nord-
rhein-Westfalen auf elektrische Energie aus 
regenerativen Quellen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4161 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 16/4219 
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Ich freue mich, Herr Schmalenbach, dass Sie schon 
am Mikrofon stehen und nun für Ihre Fraktion das 
Wort ergreifen.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Vielen Dank. – 
Herr Präsident! Meine lieben Damen und Herren! 
Vielen Dank an die rot-grüne Koalition dafür, dass 
dem, was wir vorhaben, offensichtlich gefolgt wird. 
Der Entschließungsantrag sagt ja: Wir machen 
das. – Das steht da sogar beinahe wortgleich. Von 
daher sind wir mit diesem politischen Anliegen, was 
dann auch gleich beschlossen wird, deutlich durch-
gekommen. 

Die Piraten stehen ja für copy, remix und share. Die 
Umsetzung von Zielen ist dabei das Wichtigste, und 
das haben wir damit erreicht. Dafür erst einmal vie-
len Dank.  

Allerdings, und das ist ein bisschen das Problem, 
steht hier und jetzt die Frage im Raum, warum Rot-
Grün diesem Anliegen nur mit einem eigenen Ent-
schließungsantrag folgen kann. Warum ging das 
nicht aufgrund unseres Antrages? Oder wenn ir-
gendwo eine Änderung ist – ich habe sie jetzt nicht 
wirklich gefunden – … 

(Reiner Priggen [GRÜNE]: Aber lesen kön-
nen Sie doch, oder?) 

– Ja, ja. – … dann möchte ich wissen, warum es auf 
Basis unseres Antrages nicht möglich war. Von da-
her freue ich mich darauf, gleich von Ihnen zu hö-
ren, was denn die Begründung dafür ist. – Vielen 
Dank.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Aber Ihr stimmt 
doch für euren Antrag?) 

– Ja, ja.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Schmalenbach. – Für die SPD-Fraktion spricht jetzt 
Kollege Norbert Meesters.  

(Kai Schmalenbach [PIRATEN]: Der ist noch 
nicht da!) 

Wenn möglich, … 

(Der Abgeordnete Norbert Meesters betritt 
den Plenarsaal.) 

– In aller Ruhe, Herr Kollege. Wir hatten eine etwas 
kürzere Fragestunde, weshalb wir etwas schneller 
sind, obwohl wir im Verhältnis zur ausgedruckten 
Tagesordnung zu spät sind.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Soll ich noch eine 
Zwischenfrage stellen?) 

Für die SPD-Fraktion hat nun Herr Kollege Mees-
ters das Wort.  

Norbert Meesters (SPD): Herzlichen Dank. – Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Energiewende ist ge-

rade im Zug des Klimaschutzes von allen Seiten 
gewollt. Es werden sich nur wenige finden, die noch 
immer gegen erneuerbare Energien polemisieren. 
Ich bin froh, dass wir heute so weit sind. Denn zu 
Beginn meiner politischen Arbeit Anfang der 80er-
Jahre sah die Welt noch ein bisschen anders aus. 
Damals war die vorherrschende Meinung: Ohne 
Atomkraft gehen die Lichter aus.  

Heute setzen wir die Energiewende mit erneuerba-
ren Energien um. Dass das Land, wenn es ums 
Energiesparen, um den Energieverbrauch geht, ei-
ne Vorbildfunktion hat, ist für uns alle eine Selbst-
verständlichkeit.  

Sie als Piratenfraktion haben also ein Thema mit 
einer Zielsetzung aufgegriffen, die auf den ersten 
Blick Konsens sein müsste und vom Ende her be-
trachtet auch ist. Aber es lohnt sich, ab und an auch 
einmal in die Geschichte zu schauen, um Hinter-
gründe zu verstehen. Zum Thema „Ökostrom“ bzw. 
„Versorgung mit elektrischer Energie aus regenera-
tiven Quellen“ hat es bereits in der Vergangenheit 
ähnlich bis inhaltlich nahezu identische Initiativen 
gegeben. Die damals wie heute regierungstragen-
den Fraktionen von SPD und Grünen haben in der 
vergangenen Legislaturperiode einen entsprechen-
den Antrag eingebracht; auch eine andere Fraktion 
hatte sich entsprechend bemüht.  

Der entscheidende Schritt erfolgte dann zu Beginn 
dieses Jahres mit der Verabschiedung des Klima-
schutzgesetzes, in welchem die Landesregierung 
unter anderem aufgefordert wird, ein Konzept zur 
Schaffung einer insgesamt klimaneutralen Landes-
verwaltung zu erstellen. Parallel zur Erarbeitung des 
Klimaschutzplanes wird man hier vorangehen. Zu-
dem möchte ich auf eine Arbeitsgruppe hier im 
Landtag hinweisen, die kürzlich noch tagend das 
Landtagsgebäude als Energievorbild behandelt. 
Warum spreche ich das an? – Ich möchte – Sie 
können es sich denken – auf die bereits vorhande-
nen Aktivitäten hinweisen. Der vorliegende und gut-
gemeinte Antrag greift also bekannte Erkenntnisse 
und Ziele auf.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, es 
handelt sich dabei nicht um eine neue Initiative, die 
Sie sich ausgedacht haben, vielmehr greifen Sie ein 
bestehendes Thema noch einmal auf, mischen win-
zige Ergänzungen hinzu und suggerieren, zumin-
dest unterschwellig, dass die Landesregierung erst 
einmal auf den Weg hin zur ökologischer Verant-
wortung gebracht werden müsste. Doch das ist hier 
nicht der Fall. Die Landesregierung handelt bereits. 
Die Umstellung auf Ökostrom ist gemäß der Vorga-
be des Klimaschutzgesetzes in Vorbereitung. Sie 
hingegen blenden bestehende Beschlüsse und die 
daraus resultierenden Aktivitäten aus.  

Ich habe den Eindruck, Sie versuchen auf einem 
von anderen bereits bestellten Feld mit zu ernten 
und sich zu profilieren.  
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(Josef Hovenjürgen [CDU]: Und vorher hat er 
Sie so gelobt!) 

Vor dem Hintergrund ist es sicher nachvollziehbar, 
dass wir dem Antrag so nicht zustimmen können.  

Dennoch haben wir – so denke ich – das gleiche 
Ziel, und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar 
herausstellen. Daher haben wir begleitend unseren 
gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD und 
Grünen formuliert. Hier stimmt die Grundlage und 
Begründung, denn wir wollen ja alle eine schnellst-
mögliche Umsetzung des Ziels der Umstellung auf 
Ökostromversorgung in der Landesverwaltung er-
reichen.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Abgeord-
neten Schmalenbach?  

Norbert Meesters (SPD): Bitte.  

Vizepräsident Oliver Keymis: Das ist nett von 
Ihnen. – Bitte schön, Herr Schmalenbach.  

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Vielen Dank, Herr 
Meesters, dass Sie die Frage zulassen. Sie sagten 
gerade, wir würden bestehende Beschlüsse aus-
blenden. Wir haben uns tatsächlich, wie Sie auch 
referierten, auf alte Initiativen berufen. Wir haben 
uns durchgelesen, was es dazu bisher gab. Aller-
dings muss ich anmerken, dass wir keinerlei Be-
schlüsse gefunden haben, mit denen das umgesetzt 
werden soll, was wir hier fordern. Von daher möchte 
ich von Ihnen gerne wissen, welchen Beschluss ich 
an der Stelle übersehen haben könnte.  

(Beifall von den PIRATEN und der CDU) 

Norbert Meesters (SPD): Das ist im Klimaschutz-
gesetz nachzulesen. Dort steht ja, dass wir eine 
CO2-freie Landesverwaltung haben wollen.  

(Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Es gibt mittlerweile auf der Grundlage dieses Ge-
setzes eine Arbeitsgruppe, die daran arbeitet, diese 
CO2-freie Landesverwaltung zu erarbeiten und das 
umzusetzen. Das ist der Hintergrund.  

Aber lassen Sie mich zum Ende kommen, dann 
kommen wir vielleicht zusammen. Ich lade Sie näm-
lich dazu ein, auf diesen gemeinsamen Weg mit uns 
zu gehen und mit dem Beschluss zu unserem Ent-
schließungsantrag, der ja vom Ende her betrachtet 
das Gleiche möchte wie Sie, noch einmal zu bekräf-
tigen, was wir im Klimaschutzgesetz festgelegt ha-
ben.  

Ich würde mich freuen, wenn Sie da zusammen mit 
uns mitmachen würden. – Ich danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Meesters. – Für die CDU-Fraktion spricht nun Herr 
Kollege Kufen. 

Thomas Kufen (CDU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Vielen Dank, dass wir das Thema 
aufgrund des Antrags der Piraten beraten dürfen. 
Aber – auch das muss erwähnt werden – es ist 
nicht das erste Mal, dass wir uns im Landtag mit 
dem Thema beschäftigen. Bereits 2011 gab es ei-
nen ähnlichen Antrag mit einer ähnlichen Über-
schrift, damals von der Linksfraktion. Die Debatte 
lief allerdings anders. Wenn man sich das Protokoll 
anschaut, dann muss man feststellen, dass es 
durchaus heftiger zuging. Mein Eindruck ist, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, dass 
Sie den Vorwurf, am Ende nur eine Linkspartei mit 
Internetanschluss zu sein, mit diesem Antrag nicht 
loswerden. Insofern stellt sich die Frage, wie wir uns 
da einbringen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Für die CDU-Fraktion haben wir 2011 erklärt – das 
will ich auch heute deutlich machen –: Wir können 
dem sehr viel abgewinnen, die Gebäude und Lie-
genschaften des Landes mit sogenanntem grünen 
oder Ökostrom zu versorgen. Aber, meine Damen 
und Herren, für politische Showeinlagen, für bloße 
Symbolpolitik sind wir nicht zu haben. 

(Lachen und Beifall von den PIRATEN) 

Deshalb werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. 

Wir werden übrigens auch dem Antrag von Rot-
Grün nicht zustimmen. Ich weiß gar nicht, welche 
Turbulenzen es zwischen Rot und Grün offensicht-
lich gegeben hat, nachdem der Antrag der Piraten 
vorlag, 

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Ihnen muss 
was entgangen sein, ja!) 

dass man nun einen Antrag nachlegt, obwohl Herr 
Meesters gerade das bestätigt hat, was auch mein 
Eindruck war: Eigentlich ist alles schon beschlos-
sen, es ist alles auf dem Weg, aber offensichtlich 
noch nicht von jedem.  

Keine Frage: Bund, Länder und Kommunen müs-
sen Vorbild bei der Energieanwendung, bei der 
Energie- und Wärmeeffizienz sein. Deshalb finde 
ich es gut und richtig – die CDU-Fraktion bringt 
sich da gerne ein –, dass es in dieser Wahlperiode 
wieder eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe 
zum Thema „Energievorbild Landtag“ gibt. Die be-
reits vorgestellten Ergebnisse lassen sich sehen. 
Stück für Stück versuchen wir im Landtag besser 
zu werden, umweltbewusster, effizienter. Ich dan-
ke insbesondere den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Landtagsverwaltung. 
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Sie beziehen sich in Ihrem Antrag auf die Kleine 
Anfrage des Kollegen Kuper. Die Antwort der Lan-
desregierung ist – in Kurzform –: 

„Im Ergebnis enthielt der vom Land bezogene 
Strommix 2011 zu 60,2 % Strom aus fossilen 
Energieträgern (…) und“ 

– an zweiter Stelle –  

„zu 22,7 % aus erneuerbaren Energieträgern.“ 

Weiter heißt es wörtlich in der Antwort auf die Klei-
ne Anfrage: 

„Der BLB NRW prüft derzeit mit dem Ziel, das 
Verhältnis zu Gunsten von Ökostrom 
schnellstmöglich zu erhöhen.“ 

Jetzt habe ich verstanden, dass den Piraten 
„schnellstmöglich“ nicht schnell genug ist, Rot-
Grün offensichtlich auch nicht. Aus Ihrem Antrag, 
Herr Meesters, könnte sogar ein gewisses Miss-
trauen gegenüber der eigenen Landesregierung 
gedeutet werden, dass auch Ihnen „schnellstmög-
lich“ nicht schnell genug ist. Ich glaube allerdings, 
dass wir keine weiteren Beschlüsse brauchen. 

Ein Punkt wird spannend, denn Finanzminister 
Norbert Walter-Borjans hat in der Debatte 2011 
ausgeführt: 

„Seit 2009 gibt es Verträge, die bis 2012 laufen. 
Insofern ist das Gelächter“  

– damals in der Plenardebatte – 

„darüber, dass man 2013 etwas ändern will, 
überhaupt nicht nachzuvollziehen. Man kann 
nicht heute“ 

– er meinte die Abstimmung am 15. April 2011 – 

„etwas beschließen und es morgen umsetzen. 
Wir sind in Verträgen, die bis 2012 gelten.“ 

Jetzt ist 2013, nicht 2012. Wir haben also schon 
zehn Monate Zeit gehabt, in diesem Hohen Hause 
umzustellen. Deshalb ist die Frage an die Landes-
regierung – bei Kleinen Anfragen antwortet der 
selbsternannte Klimaschutzminister, im Parlament 
antwortet immer nur der Finanzminister, jetzt in 
Vertretung für ihn der Arbeitsminister –: Haben wir 
umgestellt oder nicht? Sind die Verträge ausgelau-
fen? Was ist getan worden? Das ist der Aufhänger, 
den uns die Piraten bieten. Da hilft auch nicht der 
Antrag von Rot und Grün. 

(Beifall von der CDU) 

Wir sind bereit, uns an der Stelle einzubringen, 
hätten uns auch eine weitere Beratung in Aus-
schüssen gewünscht. Sie wollen heute abstimmen. 
Dann werden wir dem nachkommen und uns ent-
sprechend verweigern. Allein Symbolpolitik zu be-
treiben und die eigene Landesregierung aufzufor-
dern, etwas zu tun, was sie ohnehin tun wird, wie 
sie über die Antwort auf die Kleine Anfrage schon 

gesagt hat, finde ich einer so großen Fraktion wie 
der SPD nicht würdig. 

(Beifall von der CDU) 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einmal deut-
lich machen: Hier geht es um Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit. Bei der Energiewende geht es um 
Klimaschutz, aber auch um Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit.  

Deshalb fand ich es sehr beeindruckend, wie die 
Stiftung Warentest Anfang letzten Jahres die Öko-
tarife von 19 Anbietern der 730 Stromlieferanten in 
Deutschland getestet hat. Fakt ist: Jeder Tarif lie-
fert 100 % Ökostrom, aber der Umwelt nutzen nur 
zwei von drei Angeboten. Die Stiftung Warentest 
hat zusammengefasst: Nicht jeder Tarif ist grün. – 
Aber man kann auch sehen, dass der Ökotarif 
nicht automatisch der teurere sein muss. 

Insofern sind wir bereit, die weitere Diskussion mit 
Ihnen zu führen. Sie wollen zur Gewissensberuhi-
gung allerdings nur über Ihre Anträge abstimmen 
lassen. Das haben wir zur Kenntnis zu nehmen, 
werden aber trotzdem nicht zustimmen können. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kufen. – Nun spricht für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen Frau Kollegin Brems. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
heute schon einmal gehört, dass die Piraten an-
scheinend Anträge von Ihrer Vorgängerfraktion, 
der Linksfraktion, recyceln. Auch hier haben wir es 
ein bisschen damit zu tun. Aber ich bin Ihnen 
dankbar, dass Sie das Thema aufgerufen haben. 
Wir halten heute also einfach parlamentarisch fest, 
welche Initiativen die Landesregierung schon er-
greift.  

Herr Kufen, das hat, ehrlich gesagt, nichts mit 
Misstrauen zu tun. Wenn wir im Landtag keine Be-
schlüsse mehr fassen würden, die die Landesre-
gierung auffordern, etwas zu tun, weil das etwas 
mit Misstrauen zu tun haben könnte, dann könnten 
wir gar keine Beschlüsse mehr fassen. Daher ist 
das ein etwas fehlgeleitetes Argument.  

Warum machen wir das eigentlich? – Das ist natür-
lich nur ein kleiner Baustein in der Zielsetzung „kli-
maneutrale Landesverwaltung“. Da haben wir noch 
einiges vor uns. Das Klimaschutzgesetz besagt 
auch, dass wir uns mit der Umsetzung insgesamt 
noch einige Jahre Zeit lassen können. Aber wir 
müssen an vielen Stellen schon damit anfangen. 
Wir sollten unserer Vorbildfunktion gerecht werden. 
Ein gutes Stück Arbeit liegt vor uns.  
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Es werden Fragen beantwortet werden müssen wie 
diese: Wie bauen wir in Zukunft Landesgebäude? 
Was muss an Bestandsgebäuden noch verändert 
werden? Welche Veränderungen wird es in Zukunft 
bei Veranstaltungen geben, wenn sie klimaneutral 
durchgeführt werden? Wie verändert sich die Mobili-
tät innerhalb der Landesverwaltung? Wie wird ge-
druckt?  

Einer der Aspekte ist: Woher kommt in Zukunft un-
ser Strom? – Da können wir schon jetzt und mög-
lichst schnell aktiv werden und die Nachfrage nach 
Ökostrom deutlich erhöhen.  

Ein weiterer Aspekt, den Sie ebenfalls schon ange-
sprochen haben – auch im Landtag beschäftigen 
wir uns damit –, ist die Energieeffizienz. Wir können 
nicht einfach auf Ökostrom umstellen, sondern 
müssen auch darauf schauen, wie viel eigentlich 
verbraucht wird. Da geht es auch darum, sich zu 
überlegen, welche Verhaltensveränderungen man 
herbeiführen kann. Das kann nämlich 10 % an Ein-
sparungen bedeuten. Aber wir müssen auch weitere 
technische Bedingungen schaffen.  

Wie gesagt, wir haben ein gutes Stück Arbeit vor 
uns. Hier setzen wir den ersten Pflock. Dafür bin ich 
sehr dankbar. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Brems. – Nun spricht für die FDP-Fraktion 
Herr Kollege Brockes. 

Dietmar Brockes (FDP): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Es ist schon er-
wähnt worden, dass das kein neues Thema ist, 
sondern dass die Mitarbeiter der Piratenfraktion, die 
in der Vergangenheit für die Linksfraktion gearbeitet 
haben, ihre alten Anträge auf Wiedervorlage gelegt 
haben und wir deshalb heute hier wieder über die-
ses Thema diskutieren, diesmal auf der Grundlage 
eines Piratenantrags.  

Damals mussten wir sagen, dass der Antrag zu früh 
kam, weil der Vertrag noch lief, und heute, meine 
Damen und Herren von der Piratenfraktion, müssen 
wir Ihnen sagen, 

(Monika Pieper [PIRATEN]: Er kommt zu 
spät!) 

dass Ihr Antrag zu spät kommt.  

(Monika Pieper [PIRATEN]: Ja!) 

Herr Kollege Kufen, Sie haben den alten Vertrag 
erwähnt. Es gibt schon längst einen neuen Vertrag. 
Wenn man sich die Vorlage – den Jahresabschluss 
zum Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW vom Jah-
resende 2012 – anschaut, stellt man fest, dort ist 
aufgeführt, dass es schon längst einen neuen Ver-
trag gibt, der von 2013 bis 2015 läuft.  

Komischerweise habe ich da den Finanzminister an 
meiner Seite, der sagt: Hier allein auf Ökostrom zu 
setzen, wäre zu teuer; das kann sich das Land nicht 
leisten. – Insofern ist es schon bemerkenswert, 
wenn die Koalitionsfraktionen mit ihrem Entschlie-
ßungsantrag heute einen anderen Kurs vorgeben 
als den, den die Landesregierung bisher gefahren 
hat. 

(Beifall von der FDP) 

Frau Kollegin Brems, da ist es auch bemerkens-
wert – wie gesagt, wir haben das Thema zum x-ten 
Mal –, wenn Sie hier wie Robin Hood für die Erneu-
erbaren antreten. Man braucht sich nur einmal an-
zuschauen, wie Sie vor zwei Jahren hier gespro-
chen haben. Sie forderten, „nur solche Ökostrom-
anbieter zu nehmen, die ihren Strom zu 100 % aus 
erneuerbaren Energiequellen erzeugen. Weitere 
Kriterien sind bei Ihnen absolute Fehlanzeige.“ 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Im Weiteren greifen Sie das auf und erklären, „der 
Kollege Geerlings – von der Union – habe an dieser 
Stelle recht. Ja, es gehe nicht darum, einfach zu 
beschließen, an der einen oder anderen Stelle 
Ökostrom zu beziehen, sondern natürlich darum, 
den Prozess zu fördern, der dazu führe, dass mehr 
Ökostrom ins Netz eingespeist werde. Das sei ganz 
wichtig.“ 

(Beifall von der FDP) 

Wenn ich diese Position mit Ihrem Antrag verglei-
che, muss ich feststellen: Sie halten sich nicht an Ihr 
Wort von damals.  

(Beifall von der FDP) 

Um es deutlich zu machen: Die FDP ist für die 
Energiewende, ganz klar. Wir wollen auch Vorbild 
sein. Aber es muss auch finanzierbar sein, gerade 
für die öffentliche Hand. Wir haben eine Vorbildfunk-
tion, auch was den Umgang mit den Steuergeldern 
unserer Bürgerinnen und Bürger angeht. 

(Beifall von der FDP) 

Deshalb ist es wichtig, dass wir bei dem Thema 
schauen, wo wir wirklich Vorbild sein können, und 
dass wir auch bei der Landesregierung den Weg 
verfolgen sollten, den wir bisher im Landtag gegan-
gen sind. Auch der Landtag bezieht nämlich bisher 
keinen 100%igen Ökostrom, weil das zu teuer wäre 
und unseren Haushalt belasten würde.  

Aber wir haben alle Einsparmöglichkeiten, die sich 
bisher geboten haben, genutzt, und zwar immer 
dann, wenn sowieso Investitionen anstanden, zum 
Beispiel als es um die Beleuchtung und die Lüftung 
des Plenarsaals ging. Es ist der richtige Weg, dort, 
wo sowieso Investitionen anstehen, zu investieren, 
für die Zukunft einzusparen und das Geld nicht zum 
Fenster hinauszuschmeißen. – Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.  
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(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Brockes. – Nun spricht für die Landesregierung Herr 
Minister Schneider in Vertretung von Herrn Minister 
Walter-Borjans. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Das Land NRW benötigt allein für seine 
Verwaltungsgebäude jährlich rund 350 Gigawatt-
stunden Strom, also etwa so viel wie 100.000 Pri-
vathaushalte zusammen. Die meisten deutschen 
Stadtwerke kaufen nicht so viel Strom ein wie unser 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb. Angesichts dieser 
Größenordnung ist es folgerichtig, dass der BLB 
den Strommarkt mit europaweit strukturierten Aus-
schreibungen abfragt.  

Dabei wird die Lieferung von börsennotiertem Strom 
von der Netznutzung, der Abrechnung und anderen 
Dienstleistungen getrennt beauftragt. 

Alle weiteren Stromkomponenten, auch ökologi-
sche, müssen in diesem Modell zwar einzeln ge-
kauft werden, aber nur so können zum Vertrags-
zeitpunkt die jeweils günstigsten Preise erzielt wer-
den. Uns ist kein anderes Land bekannt, das die 
Möglichkeit am liberalisierten Strommarkt so konse-
quent nutzt. 

In die letzten Ausschreibungen vom Sommer 2012 
wurde eine Option eingefügt, mit der zusätzliche 
Herkunftsnachweise über die gewünschte Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen in die 
strukturierte Beschaffung eingefügt werden können. 
Mit einem zusätzlichen Vertrag kann also sicherge-
stellt werden, dass das Land ausschließlich regene-
rativ hergestellten Strom bekommt. 

Leider hat der Bund seitdem einige Rahmenbedin-
gungen, zum Beispiel für den Bezug und die Her-
kunftsnachweise, geändert. Auf dem ursprünglich 
vorgesehenen Weg kann der BLB die Herkunfts-
nachweise nun nicht mehr ausschreiben. Derzeit 
wird noch geprüft, wie mit den geänderten Rah-
menbedingungen am besten umgegangen werden 
kann. Eine Lösung soll im ersten Quartal 2014 vor-
liegen. 

In seinem Klimaschutzgesetz hat sich Nordrhein-
Westfalen bis zum Jahr 2030 die insgesamt klima-
neutrale Landesverwaltung zum Ziel gesetzt. Die 
Landesregierung wird einen ökologisch und ökono-
misch gleichermaßen verantwortbaren Weg finden, 
das Klimaschutzgesetz umzusetzen und auf 
Ökostrom umstellen, sobald die Voraussetzungen 
dafür gegeben sind. 

Das alles ist in dem vorliegenden Antrag der Frakti-
on der Piraten nicht berücksichtigt. Dies sollte bei 
der Beschlussfassung bedacht werden. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Minister Schneider. – Für die Piratenfraktion hat 
sich noch einmal Herr Schmalenbach zu Wort ge-
meldet. 

Kai Schmalenbach (PIRATEN): Vielen Dank. – Ich 
möchte gerne auf das Gesagte eingehen und mich 
dabei zunächst auf die Äußerungen von Herrn Ku-
fen beziehen. 

Sie sagten, Sie wären zu keiner Showeinlage be-
reit. – Das finde ich sehr spannend, da wir im Aus-
schuss A18 für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk durchaus schon Debatten dar-
über geführt haben, inwiefern Ihre Anträge Showan-
träge sind. Das sind sie nämlich zum großen Teil 
tatsächlich. Das wissen wir aus dem Wahlkampf 
sehr genau. Uns das jetzt vorzuwerfen, ist zumin-
dest gewagt. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Dass das Ziel schon im Klimaschutzplan steht und 
unser Antrag deswegen nicht anzunehmen sei, ist 
auch eine sehr gewagte These, wenn man gleich-
zeitig einen Entschließungsantrag – Hallo Rot-Grün, 
bitte zuhören! – 

(Zuruf von der SPD: Hallo!) 

einbringt, der in der Beschlussfassung quasi wort-
gleich ist. Das verstehe ich nicht. Vielleicht klären 
wir das einmal außerhalb des Plenarsaals. Hier 
konntet ihr mir das nämlich nicht vermitteln. 

(Heiterkeit von der SPD und den GRÜNEN – 
Zurufe von den GRÜNEN: Oh!) 

– Entschuldigung, das war keine Gewaltandrohung. 
Keine Sorge! 

Es ist nach wie vor auch interessant, dass sich die 
CDU diesbezüglich – wie das eigentlich immer der 
Fall ist – verweigert. Okay. 

Und mein Lieblingsgegner in der Debatte ist Herr 
Brockes. Den mag ich sehr. 

(Heiterkeit) 

Denn er liefert immer schöne Vorlagen, nach dem 
Motto: Unser Antrag kommt zu früh oder zu spät. – 
Das haben wir letztens schon im Redebeitrag von 
Frau Brand thematisiert. Es ist mir total egal, ob er 
zu früh oder zu spät kommt. Das ist unser politi-
scher Wille, und den wollen wir umsetzen. Und ob 
das zu früh, zu spät oder zu schlecht ist, ist mir egal. 
Wir äußern hier unseren Willen. Das tun wir. Punkt. 

(Beifall von den PIRATEN – Zuruf von den 
PIRATEN: Jawohl!) 

Interessant ist auch die Ansage: Wir können uns 
das gegebenenfalls nicht leisten. – Entschuldigung, 
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aber wenn wir uns das nicht leisten können, als 
Land als Vorbild vorwegzugehen, was können wir 
uns dann überhaupt leisten? – Wenn wir die Ener-
giewende wollen, dann müssen wir bei uns anfan-
gen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Schmalenbach. – Wir sind am Ende der Redeliste 
und kommen damit zur Abstimmung. 

Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte 
Abstimmung beantragt. Wir stimmen ab über den 
Inhalt des Antrags Drucksache 16/4161. Wer 
stimmt dem Antrag zu? – Die Fraktion der Piraten. 
Wer stimmt dagegen? – SPD, Grüne, CDU und 
FDP. Wer enthält sich? – Der Abgeordnete Stein 
(fraktionslos) enthält sich. Der Antrag ist mit großer 
Mehrheit abgelehnt. 

Wir kommen zur Entscheidung über den Ent-
schließungsantrag Drucksache 16/4219 der Frak-
tionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Wer 
stimmt dieser Entschließung zu? – Die Piratenfrak-
tion, die SPD und die Grünen. Wer stimmt dage-
gen? – CDU und FDP. Wer enthält sich? – Es ent-
hält sich Herr Stein (fraktionslos). Damit ist der Ent-
schließungsantrag mit breiter Mehrheit angenom-
men. 

Ich rufe auf: 

11 Direkte Demokratie muss bürgerfreundlich 
und rechtssicher sein! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/2116 

Beschlussempfehlung 
des Ausschusses 
für Kommunalpolitik 
Drucksache 16/3493 

Ich darf darauf hinweisen, dass der Antrag der Pira-
tenfraktion Drucksache 16/2116 gemäß § 79 Abs. 2 
Ziffer b der Geschäftsordnung vom Plenum an den 
Ausschuss für Kommunalpolitik überwiesen wurde 
mit der Maßgabe, dass eine Beratung und Abstim-
mung erst nach Vorlage einer Beschlussempfeh-
lung erfolgt. Die Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Kommunalpolitik liegt mit Drucksache 
16/3493 vor. 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die SPD-
Fraktion Herrn Kollegen Hübner das Wort. 

Michael Hübner (SPD): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Liebe Gäste auf der Besu-
chertribüne! Wir haben heute final über den Antrag 

der FDP-Fraktion für mehr direkte Demokratie ab-
zustimmen. 

Der Kollege Abruszat lächelt, denn er kennt natür-
lich schon das Ergebnis aus dem Ausschuss, in 
dem wir uns meiner Meinung nach eigentlich sehr 
konstruktiv – das gilt übrigens auch für die Anhö-
rung – darüber unterhalten haben, welche Probleme 
es im Zusammenhang mit der direkten Demokratie 
gibt.  

Ich will aber auch sagen, dass es dazu, Kollege Ab-
ruszat, eigentlich keines Nachhilfeversuchs der FDP 
bedurft hätte. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Sie werden sich daran erinnern, dass wir in der ver-
gangenen Periode, die natürlich etwas verkürzt war, 
weil wir uns dann selbst aufgelöst haben, bereits 
über mehrere Initiativen unsererseits abgestimmt 
haben.  

Eine Initiative – da war die FDP nicht an unserer 
Seite – betraf beispielsweise die Wiedereinführung 
von Stichwahlen, wo es ja auch … 

(Zuruf von Kai Abruszat [FDP]) 

– Entschuldigung, bei der Wiedereinführung von 
Stichwahlen waren Sie dabei, wo es ja auch um 
mehr Demokratie ging.  

Eine weitere Initiative war, dass wir auf den Weg 
gebracht haben, die entsprechenden Quoren für 
Bürgerbegehren zu senken. Da waren Sie, glaube 
ich, nicht so richtig dabei. Das haben wir sehr gerne 
gemacht und sind dabei einer Vereinbarung aus 
dem Koalitionsvertrag von 2010 nachgekommen. 
Ich will damit sagen: Einer Nachhilfe hätte es da 
nicht bedurft. 

Die Anhörung – das will ich betonen – verlief sehr 
konstruktiv. Dabei wurde auch das Thema ange-
sprochen, was zuletzt zu einer oberverwaltungsge-
richtlichen Entscheidung geführt hatte: inwieweit 
entsprechende Listen durch die Stadtverwaltungen 
dahin gehend geprüft werden können und müssen, 
welche Unterschriften darauf geleistet worden sind. 
Sie wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das 
geht natürlich immer nur für das Gemeindegebiet, 
und deshalb muss entsprechend überprüft werden, 
ob derjenige Bürger, der ein Bürgerbegehren unter-
zeichnet hat, aus dem Gemeindegebiet kommt. 

Wir hatten eine einvernehmliche Anhörung. Der 
Verein „Mehr Demokratie“ hat zugegebenermaßen 
sehr deutlich gemacht, dass er bereit ist, auf die 
Hausnummer bei der Namensnennung zu verzich-
ten. So will ich das einmal auf den Punkt bringen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Bezug auf dieje-
nigen Bürger, die ein Bürgerbegehren gegenüber 
dem Rat auf den Weg bringen, ist unsere Auffas-
sung, dass abverlangt werden darf, dass man auch 
zu seiner Hausnummer steht. Das habe ich in der 
Anhörung sehr deutlich gemacht. Von daher sehen 
wir letztlich in der Frage keinen Handlungsbedarf. 
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Ich will damit sagen: Es war eine sehr ein-
eindeutige Anhörung, die dann auch zu einem ent-
sprechenden Beschluss im Ausschuss geführt hat. 
Diese Beschlussempfehlung liegt Ihnen heute zur 
Nachvollziehung im Plenum vor. Von daher werbe 
ich ganz ausdrücklich um die Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung und danke für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Danke schön, Herr 
Kollege Hübner. – Für die CDU-Fraktion spricht 
Herr Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wer gerade den Kolle-
gen Hübner hörte, könnte meinen, es hätte bei die-
ser Angelegenheit um Leben und Tod gehen kön-
nen. Herr Hübner, über Nachhilfe diskutieren wir 
doch hier nicht, allenfalls über Hilfe. Wenn Sie die 
Debatten der letzten Tag in kommunalen Angele-
genheiten verfolgt haben – Sie waren ja auch ges-
tern bei der Anhörung zum Solidarpakt dabei –,  

(Kai Abruszat [FDP]: Sehr richtig! – Michael 
Hübner [SPD]: Bis zum Ende!)  

dann sollten Sie da vielleicht mit ein bisschen mehr 
Bescheidenheit hereingehen. Ich bin seit 2000 Mit-
glied des Landtags, und ich habe eine solche ver-
nichtende Anhörung wie gestern in diesen Jahren 
nicht erlebt.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich will die anderen Dinge nicht anführen. Ich glau-
be, dass die Bedeutung dieses Antrags das nicht 
erfordert. Aber zu sagen „Wir haben das alles ge-
macht, wir bedürfen keiner Hilfe“ – nein, auch hier 
haben Sie doch der Hilfe bedurft. Denn, Herr Kolle-
ge Abruszat, eigentlich ist das Anliegen dieses An-
trages erledigt bzw. überholt durch das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Münster.  

(Michael Hübner [SPD] schüttelt den Kopf.) 

– Bitte nicht Kopfschütteln! Das war nicht die SPD, 
das war das Gericht, Herr Hübner. Münster hat ja 
leider häufiger, auch hier inzwischen, helfen müs-
sen. – Aber damit genug der Geschichte. 

Ich glaube, dass Volksbegehren und Bürgerent-
scheide nach wie vor ein Stück Unsicherheit beher-
bergen und ein Stück Unsicherheit in der prakti-
schen Ausführung mit sich bringen. Deswegen soll-
ten wir uns, Herr Kollege Abruszat, vielleicht mit 
Ihnen gemeinsam, vielleicht sogar mit allen gemein-
sam einmal hinsetzen und überlegen: Wo kann 
denn möglicherweise noch ein Stück geholfen wer-
den? – Ich sehe immer noch einen Nachteil darin, 
dass erst nach dem Einreichen festgestellt wird, ob 
das zulässig ist oder nicht. Da könnte man etwas 

machen – und an anderen Punkten auch; ich will sie 
hier gar nicht auflisten. 

Die CDU wird sich bei dieser Entscheidung gleich 
enthalten. Wir haben das auch im Ausschuss schon 
getan. Das Anliegen ist eigentlich richtig, aber wir 
müssten dann auch noch über andere Punkte re-
den. Von daher sollten wir vielleicht einmal versu-
chen, uns abseits der großen Debatten einmal ge-
meinsam zusammenzusetzen und zu überlegen, ob 
nicht doch an der einen oder anderen Stelle gehol-
fen werden kann. Das könnte der Minister ja auch 
sehr zügig, auch wenn er in seiner Antwort auf mei-
ne Kleine Anfrage gesagt hat, es gäbe eigentlich 
keine Notwendigkeit mehr, untergesetzlich zu rea-
gieren. Vielleicht finden wir einen Weg, die letzten 
Unklarheiten zu beseitigen. Dann hätten wir dazu 
wenigstens einmal einen Konsens. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Biesenbach. – Nun spricht für die grüne Fraktion 
Herr Kollege Krüger.  

Mario Krüger (GRÜNE): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Herr Abruszat, 
grundsätzlich stehen wir Regelungen, die zu Verein-
fachungen von Bürgerbegehren führen, sehr offen 
gegenüber. Ich denke, das ist in den Beratungen 
und auch in der Anhörung deutlich geworden. 

Insofern will ich einmal weg von dem Thema, ob 
man Nachhilfe braucht oder nicht. Wir haben Ihr An-
liegen in diesem Zusammenhang ernsthaft geprüft. 
Sie haben zwei Themenbereiche angesprochen. 
Zum einen ist das die Zulässigkeit von Bürgerbe-
gehren mit den Themen: Fragestellung, Finanzie-
rung, verbindliche Verwaltungsauskunft ja oder 
nein. Sie haben zum Zweiten das Thema der Zuläs-
sigkeit von Unterstützerunterschriften in den ent-
sprechenden Listen thematisiert.  

In der Anhörung ist deutlich geworden, dass bezo-
gen auf die Frage der Zulässigkeit von Bürgerbe-
gehren und einer Vorabentscheidung der Verwal-
tung maßgeblich in die Kompetenz des Rates ein-
gegriffen wird. Das heißt, der Rat kann, wenn die 
Verwaltung abschließend sagt, das Bürgerbegehren 
sei zulässig, diese Entscheidung nicht mehr korri-
gieren. Damit wird in die Kompetenz des Rates ein-
gegriffen. Und wenn die Verwaltung erklärt, das sei 
nicht zulässig, ist das auch eine abschließende Mit-
teilung. Dann hat der Rat auch keine Möglichkeit 
mehr, diese Angelegenheit an sich zu ziehen bzw. 
zu einer anderen Einschätzung zu kommen.  

Das ist von den Sachverständigen vorgetragen 
worden. Es ist auch nachvollziehbar. Insofern kön-
nen wir in diesem Zusammenhang Initiatoren von 
Bürgerbegehren auch keine Hilfestellung geben. 
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Zum zweiten Thema: Da ist Ihr Antrag ein wenig 
überholt. Er datiert vom 19.02. dieses Jahres. Das 
ist mittlerweile acht Monate her. Darauf nimmt auch 
Herr Biesenbach Bezug. In diesem Zusammenhang 
ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
vom 1. August zu sehen. Es hat in einer Eilent-
scheidung ganz klar dargelegt, dass – bezogen auf 
die Frage, inwieweit Unterschriften von Unterstüt-
zern anzuerkennen sind –, nicht alle geforderten 
Angaben gemacht werden müssen, sondern es 
reicht völlig aus, wenn sie – sprich: die kommunalen 
Verwaltungen – in die Lage versetzt werden, durch 
Abgleich mit Meldedateien etc. in diesem Zusam-
menhang tätig zu werden. 

Wir hatten in der Anhörung – die im Übrigen vor der 
OVG-Entscheidung datiert war – am 07.06.2013 
deutlich gemacht, dass wir dort Handlungsbedarf 
sehen, aber nicht im Rahmen einer gesetzlichen 
Regelung, sondern in einer untergesetzlichen Rege-
lung. Sie wissen wahrscheinlich auch, dass wir die 
entsprechenden Gespräche mit dem Ministerium 
geführt haben. Dann kam die Sommerpause, und 
es kam die Eilentscheidung. Die Sache hatte sich 
dann für die Initiatoren in der Art und Weise erledigt, 
dass das OVG-Urteil vom Innenministerium aufge-
griffen wurde. Der entsprechende Erlass ist überar-
beitet worden. Insofern wissen alle Kommunen Be-
scheid, wie mit entsprechenden Unterschriftenlisten 
umzugehen ist. Das ist in der Sache gut. Insofern 
hat sich Ihr Anliegen in der Angelegenheit erledigt 
bzw. dem ist dann auch Rechnung getragen wor-
den. 

(Kai Abruszat [FDP]: Genau!) 

Das ist auch gut so. Das war auch unser Anliegen. 
Wir haben das auch in der Anhörung deutlich ge-
macht. Insofern hat sich der Antrag erledigt. Daher 
auch die Ablehnung. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herzlichen Dank, 
Herr Krüger. – Nun lerne ich noch etwas dazu: Ich 
kündige Sie immer mit Herr „Abruschat“ an. Habe 
ich das falsch gemacht? 

Kai Abruszat (FDP): Sie können das halten, wie 
Sie es möchten. Sie können auch „Herr Abruszat“ – 
phonetisch: „Abruzat“ – sagen. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Beides geht? Wun-
derbar! Ich lerne nicht aus – und die anderen auch 
nicht. Das ist gut so. Herr Abruszat, Sie haben das 
Wort. 

Kai Abruszat (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren, jetzt bin ich schon seit über drei Jahren 
in diesem Haus, und Sie fragen mich jetzt danach, 
wie mein Name ausgesprochen wird. Ich freue mich 

sehr. Ich weiß, Sie sind der Präsident. Deswegen 
sage ich einfach „Herr Präsident“. Ich kann auch 
„Herr Keymis“ sagen. Das ist kein Problem. 

Zu der Frage, die der Kollege Krüger aufgerufen 
hat, will ich zunächst einmal deutlich machen: Die 
Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts hat 
unseren Antrag im Prinzip bestätigt. Ich freue mich 
sehr, dass auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen das so gesehen hat. Die Kollegin Beer hat das 
OVG-Urteil – ich zitiere – mit dem Satz kommen-
tiert: „Dieses Urteil stärkt die direkte Demokratie und 
befreit uns von bürokratischem Mehraufwand.“ In 
der Tat war es das Anliegen unseres Antrages, die 
direkte Demokratie zu stärken und bürokratische 
Hemmnisse abzubauen. 

Zur Frage der Prüfung von Unterschriften haben wir 
jetzt Hinweise des Oberverwaltungsgerichtes. Das 
hat Klarheit gebracht. Das ist gut. In der Frage der 
obligatorischen Zulässigkeitsprüfung von Bürgerbe-
gehren sind wir allerdings noch nicht weitergekom-
men. Die Tonalität der Debatte heute hier zeigt mir 
aber, dass die Regierungsfraktionen und die Christ-
demokraten interessiert sind, das Thema „Direkte 
Demokratie auf der kommunalen Ebene“ weiterzu-
entwickeln. Damit wird mir signalisiert, dass auch 
Sie Handlungsbedarf in dieser Frage sehen. 

Es geht dabei nicht um Nachhilfestunden, sondern 
um eine Situation des Dialoges, des Miteinanders: 
Wie können wir sozusagen kommunale Demokratie 
stärken? Hierbei geht es nicht nur um die direkten 
Akteure im Rat – da haben wir ja vielfach Einigkeit, 
wenn ich an diverse Initiativen denke: Stichwort „Eh-
renamtskommission“ und Ähnliches –, sondern 
auch um die Bürgerinnen und Bürger, die sich in die 
Demokratie einbringen möchten. Das muss ein be-
lebendes Element sein, und es muss so unbürokra-
tisch wie möglich gehalten werden. Genau deshalb 
zielt unser Antrag in diese Richtung. 

Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass es uns in 
den nächsten Monaten – zumindest in dieser Wahl-
periode – gelingen wird, Elemente der direkten De-
mokratie zu implementieren, die so bürgerfreundlich 
sind, dass diejenigen, die sich mit einem ganz kon-
kreten Anliegen in ihrer Kommune bzw. Stadt be-
schäftigen, nicht mehr Hürden in den Weg gestellt 
bekommen, als unbedingt nötig.  

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Gerhard Papke) 

Insofern stärkt das Urteil, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, in der Tat nicht nur die direkte 
Demokratie, sondern es befreit uns, wie die Kollegin 
Beer gesagt hat, von bürokratischem Mehraufwand. 
Das ist in der Tat auch der Wesenszug, das Kern-
element unseres Antrags.  

Auch wenn Sie ihn heute wegen der Beschlussemp-
fehlung aus dem Ausschuss ablehnen werden, 
werden wir das auf Wiedervorlage haben. Ich freue 
mich dann auf eine gemeinsame Diskussion im In-
teresse der Sache. – Ganz herzlichen Dank. 
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(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Für die Piratenfraktion erteile 
ich Herrn Kollegen Herrmann das Wort. 

Frank Herrmann (PIRATEN): Vielen Dank, Herr 
Präsident! – Direkte Demokratie und Bürgerbeteili-
gung sind für uns Piraten ein Kernthema. Ich habe – 
wenn ich Ihren letzten Äußerungen, Herr Abruszat, 
folgen darf – fast das Gefühl, dass sich da ein Wett-
bewerb vorbereitet. Wir werden sehen, was in die-
sen Tagen auf uns zukommen wird. 

Lassen Sie mich zu dem Antrag noch ein paar 
grundsätzliche Anmerkungen machen. Das Wort 
von der Politikverdrossenheit steht stellvertretend 
für einige Entwicklungen der letzten Jahre und 
Jahrzehnte, wobei es eigentlich „Politikerverdros-
senheit“ heißen müsste; denn tatsächlich sind die 
Menschen sehr an Politik interessiert. Doch das, 
was sie daran hindert mitzumachen, ist ein Gefühl 
der Resignation, dass das nichts nutzt, dass „die da 
oben doch machen, was sie wollen“. Das ist ein Ge-
fühl der Ohnmacht, ein Gefühl, ohne Macht zu sein. 

Dabei hat in der Demokratie doch gerade der Bür-
ger die Macht. So sollte es sein. Daran denken Poli-
tiker immer dann, wenn eine Wahl ansteht. Viel-
leicht waren es die Zeichen für die anstehende 
Kommunalwahl, Herr Kollege von der FDP, dass sie 
da noch einmal etwas zeigen wollen. Gerade im 
hinter uns gelassenen Wahlkampf haben wir es 
auch wieder erlebt, wie die Parteien ihre Infostände 
aus dem Keller geholt und sich der Aufgabe gestellt 
haben, mit dem Bürger in Kontakt zu treten. 
Manchmal sah das ein bisschen wie eine lästige 
Pflichtübung aus.  

Jetzt sind die Gesichter gewählt. Die Parteien zie-
hen sich für die nächsten vier bis fünf Jahre in die 
Parlamente zurück, um sich ihren Ritualen zu wid-
men. Wir erleben das hier zur Genüge. 

Die Demokratie erscheint den Bürgern somit als 
starres System, in dem sich nur schwer etwas be-
wegen lässt. Demokratie muss aber lebendig, dy-
namisch gelebt werden. Sie muss beweglich sein 
und weiterentwickelt werden. Daher sind Elemente 
der Beteiligung der Bürger so wichtig. Sie geben 
den Menschen die Möglichkeit, direkten Einfluss auf 
das politische Geschehen zu nehmen – auch zwi-
schen den Wahljahren. 

Wichtig ist dabei, dass keine Alibiveranstaltungen 
geschaffen werden. Daher dürfen Möglichkeiten der 
Mitbestimmung und Mitgestaltung keine unnötigen 
Hürden enthalten. So kann zum Beispiel jeder Bür-
ger auf der Webseite www.openantrag.de an inzwi-
schen 47 Stadt-, Bezirks- und Landesparlamente 
einen Antrag stellen. Hier ist die einzige Hürde ein 
Internetanschluss. 

Bei der Anerkennung von Unterschriften zu Bürger-
begehren mussten wir aber feststellen, dass das un-
terschiedliche Vorgehen der Kommunen bei der 
Prüfung eine echte Hürde war. Völlig unverständlich 
ist es, wenn Bürgerbegehren zu einer Umgehungs-
straße platzen, nur weil das Formfeld „Geburtsda-
tum“ nicht überall ausgefüllt ist. 

An dieser Stelle möchte ich einmal Organisationen 
wie „Mehr Demokratie e. V.“ danken, dass sie seit 
Jahren die Durchführung von Bürgerbegehren be-
obachten und mehrere Fälle dokumentiert haben, in 
denen entscheidende Unterschriften für ungültig er-
klärt wurden, nur weil nicht alle Formfelder ausge-
füllt waren. So kann nämlich eine vermeintlich kleine 
Regelungslücke ein großes Vorhaben wie die Betei-
ligung der Bürger an einzelnen politischen Fragen 
massiv stören und die Menschen verlieren weiter 
Vertrauen in das System, die parlamentarische 
Demokratie und die gewünschte Bürgerbeteiligung. 

Deswegen schrieben wir Piraten auch in unser 
Wahlprogramm zur Landtagswahl 2012: 

„Die Piraten NRW streben eine Änderung der 
Gemeindeordnung an, die die Erfolgschancen 
für Bürgerbegehren entscheidend verbessert 
und überflüssige Hürden abbaut.“ 

Nun hat sich die FDP dieses Themas angenommen 
und erinnert damit an ihre frühere Geschichte als 
Bürgerrechtspartei. Für Ihren Antrag, sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen, möchte ich mich ganz 
ehrlich und ohne Ironie herzlich bedanken. Zwar ist 
der Antrag in großen Teilen obsolet, wie wir es 
schon gehört haben. Die Kollegen haben ausge-
führt: Die Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts hat den Antrag letztlich in großen Teilen 
schon bestätigt. Die Landesregierung hat – das hat 
gerade auch Herr Hübner gesagt – die Kommunen 
über den Gerichtsbeschluss schon informiert. 

Aber das ist nicht genug. Eine verbindliche Rege-
lung ist nämlich wichtig. Sonst wird es mit den Jah-
ren unübersichtlich, wenn man immer auf frühere 
Gerichtsentscheidungen verweisen muss. Der An-
trag, wie auch unser Wahlprogramm, fordern die 
Festschreibung in der Gemeindeordnung. 

Bezüglich des zweiten Punkts, nämlich der Vorab-
prüfung über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren, 
gibt es noch Diskussionsbedarf – auch innerhalb 
meiner eigenen Fraktion. Aber es lohnt sich, dar-
über nachzudenken. Das niedersächsische Modell, 
nach dem ein Bürgerbegehren auf Antrag geprüft 
wird, klingt zumindest interessant. 

Ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung 
eine solche Vorabprüfung in Erwägung zieht – aber 
bitte bevor erst wieder ein Gericht dazu urteilen 
muss. 

Da unsere Positionen im Antrag der FDP-Fraktion in 
vollem Umfang enthalten sind, empfehle ich meiner 
Fraktion, dem Antrag zuzustimmen und damit die 



Landtag   16.10.2013 

Nordrhein-Westfalen 3858 Plenarprotokoll 16/41 

 

Beschlussempfehlung abzulehnen. – Ich danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die Landesregierung erteile ich 
Herrn Minister Jäger das Wort. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, das Wesentliche zu diesem 
Antrag ist, denke ich, ausgetauscht worden. Das will 
ich nur um die Feststellung ergänzen, dass der Leit-
faden für Bürgerinnen und Bürger, die ein Bürger-
begehren planen, auf der Internetseite des Ministe-
riums für Inneres und Kommunales natürlich ein-
sehbar und aufgrund des Urteils des OVG längst 
angepasst ist. Unsicherheiten bei der Durchführung 
kann es also nicht mehr geben. 

Ich will darüber hinaus Bezug nehmen auf den 
Wortbeitrag von Herrn Biesenbach, der auf die gest-
rige Anhörung zum Solidarpakt einging. Gestatten 
Sie mir den Hinweis, Herr Abgeordneter Biesen-
bach, dass es eine Anhörung zur Solidarumlage 
war. Das Wort „Pakt“ kommt im Stärkungspakt vor. 
Dieser Stärkungspakt Stadtfinanzen, Herr Biesen-
bach, ist von allen drei kommunalen Spitzenver-
bänden unisono auch in der gestrigen Anhörung 
eindrücklich als immense Anstrengung der Landes-
regierung gelobt worden, die Kommunalfinanzen zu 
stabilisieren. 

Herr Biesenbach, das ist ein Lob, das Sie zwischen 
2005 und 2010 nie bekommen haben und in Zu-
kunft auch nicht bekommen werden. – Herzlichen 
Dank für die Aufmerksamkeit! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Meine Damen und Herren, weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe 
die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung: Der Ausschuss für 
Kommunalpolitik empfiehlt in Drucksache 16/3493, 
den Antrag Drucksache 16/2116 abzulehnen. Wer 
dieser Beschlussempfehlung folgen möchte, den 
darf ich um sein Handzeichen bitten. – Das sind die 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. 
Wer stimmt gegen diese Beschlussempfehlung? – 
Das sind die Fraktion der FDP und die Piratenfrakti-
on. Wer enthält sich der Stimme? – Das ist die Frak-
tion der CDU. 

Damit ist die Beschlussempfehlung Drucksache 
16/3493 mit dem festgestellten Ergebnis ange-
nommen und der Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/2116 abgelehnt. 

Ich rufe auf 

12 Landesregierung muss für kommunale Vertei-
lungsgerechtigkeit bei den Bundesmitteln des 
Bildungs- und Teilhabepakets sorgen 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/4158 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende CDU-Fraktion als erstem Redner Herrn 
Kollegen Kuper das Wort. – Bitte schön! 

André Kuper (CDU): Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! 
Liebe Gäste! Erinnern Sie sich noch an den Neu-
jahrstag 2011? – Im Einzelfall ist das sicherlich sehr 
unterschiedlich. Aber zu diesem Datum wurde das 
von der Bundesregierung geschaffene Bildungs- 
und Teilhabepaket rechtsgültig. Es sollte Kindern 
aus allen gesellschaftlichen Schichten den Zugang 
zu Bildung und Teilhabe ermöglichen. 

Das wird mittlerweile gut angenommen, wenngleich 
es immer noch regionale und kommunale Unter-
schiede im Grad der Nutzung gibt. Anspruchsbe-
rechtigt sind jene Kinder und Jugendlichen, die in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben, also Kinder von 
Eltern, die beispielsweise Bezieher von Hartz IV 
sind, aber auch Kinder von Asylbewerbern oder 
Wohngeldempfängern.  

Die Finanzierung erfolgt durch den Bund. Die Kos-
ten werden den Ländern ersetzt. Die Länder wiede-
rum reichen diese Gelder an die kreisfreien Städte 
und Kreise weiter. Dies erfolgt in Niedersachsen, 
Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz 
mittels einer Spitzabrechnung. Den Kommunen 
werden also ganz exakt die Ausgaben erstattet, die 
durch das Bildungs- und Teilhabepaket entstanden 
sind.  

In Nordrhein-Westfalen dagegen findet eine pau-
schale Weiterleitung der Mittel statt. Dies führt zu 
einer ungerechten Verteilung innerhalb der kommu-
nalen Familie. Beispielsweise haben die Kreise Gü-
tersloh, Herford, Borken durch aktives Werben und 
großen Einsatz eine überdurchschnittliche Nutzung 
und Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabe-
paketes. Sie können ihre Ausgaben aber nicht 
durch die Landeserstattung decken. Andere Kom-
munen hingegen profitieren, weil sie erheblich mehr 
Geld bekommen, als ihr tatsächlicher Bedarf ist.  

(Zuruf von der SPD) 

Wer Hilfe leistet, bleibt heute auf den Kosten sitzen. 
Das darf nicht sein.  

Die Bundesregierung ihrerseits passt ihre Finanzie-
rung jährlich an, ermöglicht eine Spitzabrechnung 
und gleicht Mehr- und Minderausgaben aus.  

Und NRW? In NRW summieren sich die kommuna-
len Ausgaben auf 120 Millionen €. Das Land hinge-
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gen erhielt vom Bund 190 Millionen €. Deshalb ist 
die Frage gestattet: Wo sind die verbliebenen 
70 Millionen €? 

Dazu passen würde die Meldung der „WAZ“ vom 
10. Oktober aus Essen – ich zitiere mit Genehmi-
gung des Präsidenten –:  

„Sieben Millionen Euro für arme Kinder in Essen 
verschwunden 

Von den mehr als zehn Millionen Euro, die zur 
Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepakets 
nach Essen flossen, wurden im Startjahr gerade 
einmal drei Millionen ausgegeben.“  

Da nach der damaligen Regelung die Übertragung 
der Mittel nicht möglich war, ist das Geld in Essen 
für andere kommunale Zwecke genutzt worden. Es-
sen wird mit Sicherheit kein Einzelfall sein.  

Es ist müßig, über die Gründe zu spekulieren. Die 
heutige Abrechnung ist in jedem Falle – auch nach 
Auffassung aller kommunalen Spitzenverbände – 
eine Ungerechtigkeit gegenüber den betroffenen 
Kommunen und somit auch gegenüber den be-
troffenen Menschen. Unser Antrag soll notwendige 
Änderungen konstruktiv auf den Weg bringen. – 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. 

Bevor wir in der Rednerliste voranschreiten, darf ich 
für das Protokoll zur Feststellung des Abstim-
mungsergebnisses zu Tagesordnungspunkt 11 
noch ausdrücklich ergänzend festhalten, dass der 
fraktionslose Abgeordnete Stein ebenfalls gegen die 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Kom-
munalpolitik votiert hat.  

Wir fahren mit der Beratung von Tagesordnungs-
punkt 12 fort. Ich darf für die SPD-Fraktion Herrn 
Kollegen Scheffler das Wort erteilen. Bitte schön. 

Michael Scheffler (SPD): Herr Präsident! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Das Bildungs- 
und Teilhabepaket ist ein Thema, zu dem ich mich 
hier schon sehr häufig geäußert habe. Ich will vo-
rausschicken, es ist und bleibt ein Bürokratiemons-
ter, auch wenn uns der CDU-Kollege das Bildungs- 
und Teilhabepaket eben wieder schönreden wollte. 
Ich glaube, das kann man nicht schönreden.  

(Beifall von der SPD) 

Herr Kollege Kuper hat anscheinend auch ein 
schlechtes Gedächtnis. Sonst müsste er sich daran 
erinnern, dass das Land Nordrhein-Westfalen zum 
Bildungs- und Teilhabepaket im Verfahren im Ver-
mittlungsausschuss eine Spitzabrechnung, mit Gut-
achten hinterlegt, verlangt hat, und siehe da, die 
Bundesregierung, damals untergehakt mit dem 

Deutschen Landkreistag, hat diese Spitzabrech-
nung abgelehnt.  

Es wäre wohl sehr hilfreich gewesen, wenn die 
CDU damals auch auf Bundesebene ihre Stimme 
erhoben und gesagt hätte: Liebe Frau von der 
Leyen – liebe Bundesregierung –, folgen Sie dem 
Vorschlag Nordrhein-Westfalens und führen Sie ei-
ne Spitzabrechnung ein! Dann wären wir heute 
schon ein ganzes Stück weiter und hätten das, was 
Sie hier verlangen, schon seit zwei Jahren umge-
setzt.  

(Beifall von der SPD) 

Aber auch diese Änderungen dürfen nicht den Blick 
darauf verwehren, dass das Bildungs- und Teilha-
bepaket nach wie vor kritisch begleitet werden 
muss. Ich habe eben gesagt, Herr Kollege Kuper 
redet sich das schön. Nach wie vor kommen zu we-
nige Leistungen bei den Kindern an. Deshalb ist es 
für uns notwendig, die Ursachen der Benachteili-
gung und nicht nur die Symptome zu bekämpfen. 
Wir haben ein vom Bund finanziertes kommunales 
Fürsorgesystem mit hohem Verwaltungsaufwand 
und ebenso großer Zersplitterung auf kommunaler 
Ebene. Das ist in vielen Fällen sinnlos und teuer.  

Zudem birgt das Bildungs- und Teilhabepaket auch 
Ungerechtigkeiten. Je nachdem, in welcher Region 
ein Kind lebt und welche Angebotsstruktur dort vor-
handen ist, kann es vielleicht überhaupt nicht von 
Leistungen profitieren. Teilweise haben sich die 
Leistungen sogar verschlechtert. Ich erinnere daran, 
dass das Mittagessen für Kinder vorher kostenlos 
war. Heute müssen auch die Bedarfsgemeinschaf-
ten dafür 1 € aufwenden.  

Ich will Ihnen eines ganz deutlich sagen: Die SPD-
Fraktion möchte nach wie vor, dass die Gelder des 
Bildungs- und Teilhabepakets in die Infrastruktur in-
vestiert werden, um sie den Kindertageseinrichtun-
gen, den Kindertagespflegestätten und den Schulen 
direkt zur Verfügung zu stellen. Da ist das Geld 
besser aufgehoben, als wenn wir es an vielen Stel-
len sinnlos für Bürokratie ausgeben.  

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Eines sei auch noch klar gesagt, weil das auch ein 
wesentlicher Bestandteil des Bildungs- und Teilha-
bepaketes ist: Mit das Effektivste im Bildungs- und 
Teilhabepaket ist die Schulsozialarbeit. Wir sind 
ganz entschieden der Auffassung, dass die 
Schulsozialarbeit auch über das Jahr 2013 hinaus 
fortgesetzt werden muss und der Bund sich bereit 
erklären muss, die Finanzierung zu übernehmen.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich habe eben darauf hingewiesen, dass Nordrhein-
Westfalen im Vermittlungsausschuss bereits gefor-
dert hat, eine Spitzabrechnung zu ermöglichen. Wir 
sind für solche Lösungen offen. Sonst hätte Nord-
rhein-Westfalen das damals nicht im Bundesrat 
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thematisiert. Es muss gewährleistet sein, dass wir 
eine rechtssichere Lösung haben und Nordrhein-
Westfalen nicht Gefahr läuft, ein Ausfallbürge des 
Bundes zu werden. Das wäre wohl das Schlechtes-
te, was uns passieren könnte.  

Wir würden es außerdem ausdrücklich begrüßen, 
wenn das Kooperationsverbot von Bund und Län-
dern im Bildungswesen überdacht und abgeschafft 
würde.  

Wir müssen uns auch ein wenig davor hüten, Herr 
Kollege Kuper, jetzt mit dem Thema „Bildungs- und 
Teilhabepaket“ im Vorfeld der Kommunalwahlen 
hier im Landtag Wahlkampf zu machen. Wir müss-
ten vielmehr gemeinsam dafür sorgen, dass die 
Gelder bei den Kindern ankommen und dass diese 
nicht zur Sparkasse der Kämmerer werden. Das 
gibt meines Erachtens das Bildungs- und Teilhabe-
paket auch nicht her. 

Wir stimmen der Überweisung zu, hätten es aller-
dings begrüßt, wenn diese Überweisung direkt an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
gegangen wäre, der in diesem Hause für dieses 
Thema zuständig ist. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen erteile ich Frau Kollegin Grochowiak-
Schmieding das Wort. 

Manuela Grochowiak-Schmieding (GRÜNE): Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Es könnte alles so einfach 
sein: Die Bundesregierung stellt den Kommunen für 
einen bestimmten Zweck Geld zur Verfügung, die 
Städte und Gemeinden nehmen das Geld, und set-
zen es zielgerichtet und zweckgemäß ein.  

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Alles wäre gut.  

Tatsächlich finden die Mittel aus dem Bildungs- und 
Teilhabegesetz sehr unterschiedliche Anwendun-
gen. Das reicht vom überdurchschnittlichen Einsatz 
bis hin zum unterdurchschnittlichen Einsatz. Da ist 
es eigentlich ziemlich egal, und es spielt überhaupt 
keine Rolle, ob die Kommune reich ist oder ob sie 
arm ist, ob sie ein Ballungszentrum darstellt oder im 
ländlichen Raum liegt. 

Warum ist das so? Einerseits haben wir es hier mit 
der mangelnden Wahrnehmung der Hinwirkungs-
pflicht einiger Kommunen zu tun, andererseits hat 
der Bund mit dem Bildungs- und Teilhabegesetz 
auch ein schwer verdauliches Bürokratiemonster 
geschaffen. Im Ergebnis werden zum einen diejeni-
gen, die davon profitieren sollen, nicht ausreichend 
erreicht; zum anderen gibt es die sehr engagierten 
Kommunen, die ihre Fördermittel zu 100 % zweck-

entsprechend einsetzen, aber auch die Kommunen, 
die diese Mittel nur zum Teil zweckentsprechend 
einsetzen und den Rest im Haushalt versacken las-
sen. 

In dieser Gemengelage – und spätestens jetzt – 
könnte die Bundesregierung ein eher wenig wirk-
sames Gesetz nachbessern oder aber wenigstens 
Mechanismen einschalten, die dazu führen, dass 
das Geld tatsächlich an die richtige Adresse ge-
langt.  

Was macht die Bundesregierung stattdessen? Sie 
hat die Fördermittel reduziert. In NRW macht dies 
einen Verlust von gut 37 % der ursprünglichen För-
dersumme aus, und das vor dem Hintergrund, dass 
die ursprüngliche Fördersumme ohnehin schon 
nicht ausgereicht hat, um den Anspruch zu 100 % 
zu erfüllen. 

Ich möchte dies an einem Beispiel deutlich machen. 
Die Stadt Münster ist in dieser Angelegenheit sehr 
aktiv und verausgabt fast 100 % der Mittel aus dem 
Bildungs- und Teilhabepaket zielgerichtet, um die 
Probleme der Betroffenen zu mildern. Sie führt da-
bei ein sehr enges Berichtswesen und kann nun be-
legen, dass sie tatsächlich nur ein Drittel der An-
spruchsberechtigten mit dem vom Bund zur Verfü-
gung gestellten Geld versorgen kann. 

Es lohnt sich also durchaus, etwas genauer hinzu-
schauen: Die Städte und Gemeinden erhalten we-
niger Bundesmittel aus dem BuT; Leidtragende sind 
hier zugegebenermaßen insbesondere die sehr ak-
tiven Kommunen; da sind wir uns sicherlich alle ei-
nig. Aber es trifft vor allem diejenigen, um die es 
hier eigentlich geht, nämlich die Kinder und Jugend-
lichen, die in Familien mit prekärer Einkommenslage 
leben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat 2010 deutlich 
gemacht, dass sich aus dem Grundgesetz ein 
Grundrecht auf die Teilhabe an der Gesellschaft – 
also auf ein sozio-kulturelles Existenzminimum – 
ableitet. Insbesondere für Kinder muss dieses Recht 
gewährleistet werden, was unter anderem in einem 
anderen Regelsatzmodell zum Ausdruck kommen 
sollte.  

Die bisherige schwarz-gelbe Bundesregierung hat 
jedoch nicht die Regelsätze für Kinder angehoben, 
sondern das BuT kreiert. Da reicht es aber an die-
ser Stelle leider nicht aus, liebe Kolleginnen und 
Kollegen von der CDU, das Land zu beauftragen, 
die Mittel anders zu verteilen, als das bisher ge-
schehen ist. 

Ich finde, es ist schon eine sehr schwere Aufgabe, 
Mittel gerecht zu verteilen, die ohnehin schon nicht 
ausreichen und die dann noch gekürzt werden. Es 
ist auch zu kurz gegriffen. Tatsächlich müssen wir 
uns doch fragen, ob mit der Kürzung des Anteils an 
den Kosten der Unterkunft (KdU) von 5,4 % auf 
3,4 % für NRW die Intention des Verfassungsge-
richtsurteils nicht unterlaufen wird. 
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Diese Frage und die Frage, wie bisher gering enga-
gierte Kommunen motiviert und unterstützt werden 
können, sowie die Frage, wie diese Bundesmittel 
verteilt werden können, sollten uns in den Aus-
schüssen beschäftigen. Ich freue mich sehr auf die 
Diskussion mit Ihnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin. – Für die FDP-Fraktion erteile ich 
Herrn Abgeordneten Abruszat das Wort. 

Kai Abruszat (FDP): Vielen Dank. – Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Wenn ich die Kollegen 
der Regierungskoalition hier höre, dann fällt mir nur 
ein: Schuld sind immer die anderen! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich kann diese Debatte nicht mehr hören! Herr Kol-
lege Scheffler sagt, wir sollten keinen Wahlkampf 
machen; die CDU würde mit diesem Antrag Wahl-
kampf für die Kommunalwahlen betreiben. 

Herr Kollege Scheffler, Sie haben gesagt, es müsse 
dafür gesorgt werden, dass die Gelder richtig an-
kommen. Ja, genau das ist es! Dann machen Sie es 
doch! Das ist ein Umsetzungsproblem Ihrer Landes-
regierung, das ist ein Exekutivproblem.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Das ist Ihr Problem! Diese ständigen Verschiebe-
bahnhöfe, mit denen Sie die Schuld immer bei an-
deren suchen, halte ich, ehrlich gesagt, für nicht 
zielführend. Die Länder müssen in ihrer Funktion als 
Geldboten dafür sorgen, dass die Bundesmittel, die 
Sie in allen Plenardebatten immer einfordern, ziel-
gerichtet vor Ort bei den Kommunen ankommen.  

Das ist das Entscheidende, hierfür tragen Sie die 
Verantwortung. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Abgeord-
neter, entschuldigen Sie bitte. Herr Abruszat, wür-
den Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen 
Garbrecht zulassen? 

Kai Abruszat (FDP): Aber selbstverständlich. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Dann bitte. 

Günter Garbrecht (SPD): Danke schön, Herr Kol-
lege Abruszat. – Sie wissen ja auch, dass die zu-
gewiesenen Mittel für die Kommunen 2011 und 
2012 nur zu einem geringen Anteil ausgeschöpft 
worden sind. Die kommunalen Spitzenverbände 
haben in ihrem Schreiben an die Fraktionsvorsit-
zenden mitgeteilt, dass dieses Problem auch bei 
den Kommunen, die 2012 und 2013 einen Aus-

schöpfungsgrad haben, der über dem ihnen zuge-
wiesenen Mittelbedarf liegt, eher ein mittelfristiges 
ist.  

Können Sie jetzt konkret einen Kreis, eine kommu-
nale Gliederung in Nordrhein-Westfalen nennen, die 
ihre zurückgestellten Mittel schon vollständig aufge-
braucht hat und dann Bildungs- und Teilhabemittel 
aus ihrem kommunalen Etat finanzieren würde? 

Kai Abruszat (FDP): Ganz herzlichen Dank, Herr 
Kollege Garbrecht. Ich freue mich sehr, dass Sie 
danach fragen. Es geht hier erst einmal um eine 
grundsätzliche Systematik, wie man Bundesmittel 
verteilt. Dass gerade Sie die kommunalen Spitzen-
verbände als Kronzeugen einer klugen Exekutive 
der Landesregierung anführen, das ist wirklich ein 
Witz. Die kommunalen Spitzenverbände haben in 
der Tat kritisiert, wie Sie das hier umsetzen. Das ist 
doch der entscheidende Punkt. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Hören Sie da auf die kommunalen Spitzenverbän-
de!  

Ich bin im Präsidium des Städte- und Gemeinde-
bundes. Die Freude über die Umsetzung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes in Nordrhein-Westfalen 
hält sich bei den kommunalen Spitzenverbänden – 
höflich formuliert – in engen Grenzen. Es gibt Dinge 
wie den Stärkungspakt mit der Abundanzumlage, 
die die kommunalen Spitzenverbände mehr be-
schäftigen; das hat Herr Kollege Biesenbach eben 
gesagt. Das hier ist für Sie in der Tat kein Ge-
winnerthema. 

Deswegen verstehe ich auch nicht, dass Sie den 
Antrag der CDU – der Antrag ist ja nicht von uns 
gekommen, Herr Kollege Garbrecht – als Wahl-
kampfpolemik abtun. Es gibt aus den Kommunen 
heraus die Sorge, dass die Gelder nicht vollständig 
fließen, dass sie fehlgeleitet fließen, dass es Fehl-
anreize gibt. Das muss abgestellt werden. Ich finde, 
bei aller Ritualität, die wir in diesem Hause immer 
haben, kann man darüber doch mal diskutieren. 
Deswegen wollen wir das in einem Ausschuss auch 
tun. 

(Beifall von der FDP) 

Die rot-grüne Landesregierung ist für die sachge-
rechte Weitergabe der Mittel verantwortlich. Der 
Kollege Kuper, verehrter Herr Kollege Garbrecht, 
hat eben auch aus den Medien zitiert. Er hat im 
Prinzip – ich weiß nicht, ob Sie schon hier waren, 
als Herr Kollege Kuper geredet hat – die Dinge an 
der Stelle auf den Punkt gebracht: Das Verhalten 
der Landesregierung – Minister Schneider kann es 
gleich noch einmal deutlich machen – wird aus Sicht 
der kommunalen Familie als unfair empfunden. Ich 
finde, das muss abgestellt werden. Dazu dient die-
ser Antrag.  
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Darüber sollten wir in den zuständigen Gremien 
dieses Hauses sprechen. An dieser Debatte wollen 
wir uns konstruktiv beteiligen. Ich glaube, dann ist 
auch denjenigen gedient, um die es geht: Es geht 
um die Kinder vor Ort, die von diesem Paket profi-
tieren. Da sind wir uns doch alle einig. Das hat doch 
die Kollegin der Fraktion der Grünen hier deutlich 
gemacht.  

Lassen Sie uns das in den Mittelpunkt stellen, las-
sen wir die Grabenkämpfe an der Stelle beiseite, 
lassen Sie uns eine sorgfältige, handwerklich gute 
exekutive Umsetzung dieser Maßnahme auf den 
Weg bringen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Abruszat. – Für die Piratenfraktion 
spricht Herr Kollege Sommer. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe verbliebenen Zuschauer auf der Tribüne und 
natürlich im Livestream! Man darf das Bildungs- und 
Teilhabepaket ruhigen Gewissens als Mogelpa-
ckung bezeichnen. Ursprünglich gut gemeint, bleibt 
es in der Praxis mit vielen, oft kaum behebbaren 
Konstruktionsfehlern auf der Strecke.  

Das Bildungspaket wurde ebenso wie das Hartz-IV-
System auf eine schiefe Ebene gesetzt und hat we-
nig auf der Haben-, jedoch viel auf der Sollseite zu 
verbuchen. Nicht die Belange der Kinder und der 
Leistungsberechtigten stehen im Mittelpunkt, son-
dern die finanziellen und machtpolitischen Interes-
sen der drei staatlichen Ebenen Bund, Länder und 
Kommunen. 

In diesem Geflecht aus Verwaltungs-, Aufsichts- 
und Finanzinteressen kommen berechtigte sozial- 
und bildungspolitische Anliegen schnell unter die 
Räder. Fachpolitisch sinnvolle Lösungen, von der 
alle Kinder profitieren würden, sind in diesem Kon-
strukt nicht möglich.  

Erschwerend kommen verfassungsrechtliche Hin-
dernisse wie das Kooperationsverbot zwischen 
Bund und Ländern im Bildungswesen oder die feh-
lende Möglichkeit der direkten Aufgabenübertra-
gung vom Bund an die Kommunen hinzu. Hierdurch 
wird eine zielgerichtete Zusammenarbeit der staatli-
chen Akteure unmöglich gemacht. Die Leidtragen-
den an dieser Stelle sind wie bei vielen weiteren 
Vorhaben, Gesetzen etc. unsere Kinder. 

Doch die Lösung dessen ist nicht Ziel des Antrags 
der CDU. Die CDU-Fraktion möchte eine generelle 
Abrechnung der Leistungen aus dem Bildungspaket 
auf den letzten Cent einführen.  

Interessant ist: Eine ähnliche Forderung hat das 
Land NRW an den Bund gerichtet, als dieses Paket 
verhandelt wurde. Der Bund hat allerdings unter 

Federführung einer CDU-Regierung in seiner Aus-
gleichsregelung auf die centgenaue Erstattung ver-
zichtet und weist seit der Einführung des Paketes 
den Ausgleich für die Kosten pauschal zu, wohl 
auch in der Absicht, in den Kommunen eine größere 
Akzeptanz zu erhalten.  

Es muss den Kommunen, die über den geschätzten 
Bedarf hinaus Mittel aus dem Bildungs- und Teilha-
bepaket verteilt haben, natürlich möglich sein, 
nachweislich erhöhte Bedarfe aus dem Gesamttopf 
erstattet zu bekommen. Aber das ist ja schon jetzt 
durchaus möglich. 

Eine grundsätzliche und allgemeine centgenaue Ab-
rechnung würde hier allerdings einen deutlichen be-
hördlichen Mehraufwand bedeuten. Der daraus re-
sultierende Nutzen für Empfänger und Kommunen 
darf bezweifelt werden. Um dieses Instrument über-
haupt weiterhin sinnvoll einzusetzen, sollte der Auf-
wand für die Kommunen nicht zu weiteren teuren 
Verwaltungsakten führen. Einer bedarfsgerechten 
Nachfinanzierung stehen wir als Piraten allerdings 
positiv gegenüber. 

In seiner derzeitigen Form weist das Bildungspaket 
jedoch ein schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. 
Ob das jetzige Werkzeug „Bildungs- und Teilhabe-
paket“ sozialpolitisch überhaupt Sinn macht, möchte 
ich an dieser Stelle ausdrücklich nicht debattieren. 
Das würde den Rahmen einer Block-I-Rede definitiv 
sprengen, und über eine finanzielle Verteilung 
müssten wir uns hinterher wahrscheinlich gar nicht 
mehr unterhalten. 

Zum Schluss noch eine Zahl zum Nachdenken: In 
Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2012 rund 
633.000 Kinder Leistungen aus dem Bildungs- und 
Teilhabepaket erhalten. Damit leben mindestens 
633.000 Kinder an der Armutsgrenze. Denn hier 
handelt es sich nur um die Antragszahlen; die Ge-
samtzahl dürfte sogar bei 1,2 Millionen Kindern lie-
gen. Hier sind wirkliche Lösungen für die Familien 
und vor allen Dingen für die Kinder gefordert und 
nicht nur eine neue Finanzverteilung.  

Von daher freue ich mich auf eine angeregte Dis-
kussion im Ausschuss. – Vielen Dank. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Für die Landesregierung ertei-
le ich Minister Schneider das Wort. Bitte schön, Herr 
Minister. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Zunächst zwei Vorbemerkungen. 

Es geht nicht darum, die Schuld immer bei den an-
deren zu suchen. Aber man muss schon, wenn es 
um solche Verfahren geht wie das in Rede stehen-
de, die Geschichte bemühen. Ich kann Ihnen sagen: 
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Ohne Nordrhein-Westfalen und andere Bundeslän-
der gäbe es das Bildungs- und Teilhabepaket über-
haupt nicht.Wir waren die Geburtshelfer aufgrund 
der auch für die Bundesregierung sehr schwierigen 
verfassungsrechtlichen Situation zur damaligen Zeit.  

Die zweite Vorbemerkung: Diese Diskussion wird ja 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen geführt. In neun 
Flächenländern wird so abgerechnet wie in NRW. In 
vieren findet Spitzabrechnung statt. Was nun sinn-
voll ist und zukünftig betrieben werden soll, ist über-
all Diskussionsgegenstand.  

Man sollte aber nicht den Eindruck erwecken wol-
len, dass das Vorgehen dieser Landesregierung 
nicht rechtskonform ist. Wir halten uns hier an Recht 
und Gesetz.  

Ich muss auch zurückweisen, dass diejenigen 
Kommunen, die einen „höheren Auslastungsgrad“ 
haben, mit armen Kindern besser umgehen als an-
dere Kommunen, in denen nicht so viele Mittel pro 
anspruchsberechtigtem Kind abfließen. Die Verhält-
nisse sind eben anders. Die Verhältnisse in Heek im 
westlichen Münsterland, wo der Bürgermeister ei-
gentlich fast jedes Kind persönlich kennt, sind an-
ders als im Dortmunder oder im Essener Norden. 
Das muss man berücksichtigen, wenn es um die 
Verteilung dieser Mittel geht.  

Im Übrigen kann ich Günter Garbrecht nur zustim-
men: Es ist überhaupt noch nicht absehbar, dass in 
einer Kommune Geld fehlen wird. Lassen wir die 
Dinge doch auf uns zukommen. Wir haben ja auch 
im Landeshaushalt in bestimmten Punkten vorge-
sorgt, wenn es zum Beispiel um das Mittagessen 
geht. Ich sage Ihnen: Nach meiner Einschätzung 
wird es keine Kommune geben, in der Mittel fehlen, 
um den Ansprüchen aus dem Bildungs- und Teilha-
bepaket gerecht werden zu können. Das halte ich 
für ausgeschlossen. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Minister, 
entschuldigen Sie. Würden Sie eine Zwischenfrage 
von Herrn Kollegen Kuper zulassen?  

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Gerne.  

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Bitte schön. 

André Kuper (CDU): Vielen Dank, Herr Minister. 
Sie hatten gerade darauf hingewiesen, dass Sie bis 
jetzt noch keine Erkenntnisse darüber hätten, dass 
eine Kommune mit dem Geld nicht hinkommen 
würde. Meines Wissens sind Sie gerade beim Land-
rat des Kreises Gütersloh gewesen, der Ihnen ge-
nau das berichtet hat, nämlich dass der Kreis Gü-
tersloh mit dem Geld nicht auskommt und sogar ei-
genes kommunales Geld hinzunehmen musste.  

(Beifall von der CDU) 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Der dortige Landrat hat auf die aus 
seiner Sicht vorhandene Gefahr hingewiesen. Aber 
er hat mir nicht definitiv mitgeteilt, dass er zur Be-
wältigung der Inanspruchnahme des Bildungs- und 
Teilhabepakets zu wenig Geld hat. Das war nicht 
Gegenstand dieses sehr vertraulichen Gespräches. 
Deshalb freue ich mich, dass Sie im Land-
tagsplenum darauf Bezug nehmen.  

(Heiterkeit von der SPD) 

So ist das eben mit Vertraulichkeit. 

Meine Damen und Herren, noch einmal: Wir – und 
darauf können Sie sich verlassen – werden sehr 
genau überlegen, ob wir bei den Abrechnungsmo-
dalitäten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
Veränderungen vornehmen. Eigentlich ist eine Ver-
allgemeinerung auch der Abrechnungsmodalitäten 
Angelegenheit des Bundes. Eigentlich hätten wir 
hierzu Initiativen der Bundesregierung erwarten 
müssen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir 
den Schwarzen Peter vergeben wollen. Nein! Das 
hat etwas damit zu tun, dass man nicht im Prinzip 
eine neue Säule in der Sozialpolitik errichten kann, 
ohne die Einzelheiten, die damit in Verbindung ste-
hen, wie die Abrechnung der Mittel, die eingesetzt 
werden, zu regeln. Hier gibt es also Unterlassungen 
der Bundesregierung, die wir uns hier nicht ankle-
ben lassen wollen und auch können.  

Meine Damen und Herren, nach wie vor ist es so, 
dass zumindest die Finanzierung von Strukturen 
über einen Teil der jetzt zur Verfügung stehenden 
Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket notwen-
dig wäre. Ich kann hier dem Abgeordneten Scheffler 
nur zustimmen. Dies wäre sachgerechter gewesen.  

Die Bürokratiekosten sind nach wie vor sehr hoch, 
obwohl zum Beispiel Nordrhein-Westfalen die Bean-
tragung der Mittel, was Bürokratie anbelangt, mini-
miert hat. Im Grunde genommen reicht ein Kreuz, 
um die Mittel zu beantragen. Dennoch sind die Er-
folge sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt sicher-
lich auch mit der Klientel zusammen, mit der man es 
da zu tun hat. Die Menschen selbst sind zum Teil 
sehr ungeübt im Umgang mit solchen bürokrati-
schen Vorgängen. Dies muss man natürlich auch 
berücksichtigen, wenn man von unterschiedlicher 
Inanspruchnahme spricht. 

Also noch einmal: Wir befinden uns mit anderen 
Bundesländern in einem Diskussionsprozess. Wir 
hoffen, dass die neue Bundesregierung – von wel-
chen Parteien sie auch immer gebildet wird – den 
Mut und die Initiative entwickelt, um hier zu einheitli-
chen Regelungen beizutragen.  

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Kommen Sie 
bitte zum Schluss, Herr Minister. 
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Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Unser Ziel ist die völlige Ausschöp-
fung der vorhandenen Mittel. Ich sage Ihnen noch 
einmal: Es wird in Nordrhein-Westfalen nicht den 
Zustand geben, dass arme Kinder, Anspruchsbe-
rechtigte, die Mittel nach dem Bildungs- und Teilha-
bepaket nicht erhalten können, weil Geld fehlt oder 
ungerecht verteilt wird. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Minister. Bitte bleiben Sie noch am Rednerpult, 
denn Herr Kollege Kuper möchte eine Kurzinterven-
tion starten. 

Bevor er das tut, darf ich der guten Ordnung halber 
darauf hinweisen, dass die Landesregierung die 
vereinbarte Redezeit um eine Minute und 31 Se-
kunden überzogen hat. Wer von den Rednern der 
Fraktionen das möchte, kann diese Zeit selbstver-
ständlich noch nutzen. 

Jetzt aber zur Kurzintervention. 90 Sekunden für 
Herrn Kollegen Kuper. – Bitte schön.  

André Kuper (CDU): Vielen Dank. – Herr Minister, 
mir liegt ein Schreiben des Landrates des Kreises 
Gütersloh vor. Dieses Schreiben ist nicht nur mir, 
sondern auch den Abgeordneten Feuß, Doppmeier, 
Brems, Fortmeier und Garbrecht am 31. Juli 2013 
zugeleitet worden. In diesem Schreiben spricht der 
Landrat auf Seite 2 von einem krassen Missverhält-
nis und führt dann wortwörtlich aus – ich zitiere –:  

„Dementgegen stehen insbesondere Landkreise, 
deren tatsächliche Aufwendungen durch die Mit-
telverteilung des Landes ungedeckt bleiben, so 
beispielsweise in den Kreisen Borken, Coesfeld, 
Steinfurt, Herford und – am stärksten betroffen – 
im Kreis Gütersloh. Nach der Ermittlung des Jah-
resergebnisses für das Jahr 2012 gab der Kreis 
Gütersloh 2.340.000 Euro für Bildung und Teil-
habe … aus. Erstattet hiervon wurden nur 
1.810.000 Euro.“ 

Etwas weiter schreibt er dann:  

„… wird der Fehlbetrag für den Kreis Gütersloh 
von bisher 530.000 Euro auf 1.144.500 Euro 
steigen ...“ 

Würden Sie das bitte zur Kenntnis nehmen? 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales: Ich nehme das zur Kenntnis. Ich kann 
Ihnen sagen: Eine endgültige Abrechnung der Mittel 
liegt noch nicht vor. Darauf warten wir, um auch un-
sere zukünftige Vorgehensweise darauf einzustel-
len. 

Zur Beleuchtung der Ursachen für die unterschiedli-
che Inanspruchnahme habe ich, so denke ich, aus-

reichend beigetragen, habe ich die entsprechenden 
Darstellungen geliefert.  

Noch einmal: In keinem Landkreis – es handelt sich 
ja überwiegend um Landkreise – wird Geld nicht zur 
Verfügung stehen, wenn es darum geht, Leistungen 
nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zu finanzie-
ren. 

Im Übrigen wäre es schön, wenn Sie mir diesen 
Schriftwechsel auch mal zugänglich machen wür-
den. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
André Kuper [CDU]: Gerne!) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Das waren die Kurzintervention und 
die Antwort darauf.  

Gibt es weitere Wortmeldungen? – Herr Garbrecht 
hat den Wunsch, die noch zur Verfügung stehende 
Redezeit zu nutzen. Ich erteile ihm das Wort. 

Günter Garbrecht (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Herr Kollege Kuper, Sie haben 
ja eine Anfrage gestellt, die die Landesregierung 
auch beantwortet hat. Wenn Sie die Ausschöp-
fungszahlen nebeneinanderlegen und eine prozen-
tuale Berechnung anstellen würden, dann kämen 
Sie zu dem Ergebnis, dass der Kreis Gütersloh die 
Mittel im Jahre 2011 zu 63 % und im Jahre 2012 zu 
122 % ausgeschöpft hat. Da ist ein Delta. Daher 
kann man nicht davon reden, dass der Kreis Gü-
tersloh in den Jahren 2011 und 2012 Mittel der 
kommunalen Familie zur Finanzierung des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes geleistet hat. 

Deswegen habe ich auch den Kollegen Abruszat 
gefragt, welche Gebietskörperschaft bisher kommu-
nale Mittel verausgabt hat. Er ist die Antwort schul-
dig geblieben.  

Sie bleiben die Antwort auch schuldig, weil Sie kei-
nen Kreis und keine kreisfreie Stadt in Nordrhein-
Westfalen finden, die diese Ausgaben nicht aus den 
zugewiesenen Mitteln und den von 2011 zurückge-
stellten Mitteln hätte leisten können. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Deute ich die Handzeichen richtig, 
dass Herr Kollege Kuper auch noch einmal spre-
chen möchte? 

(André Kuper [CDU]: Das brauche ich jetzt 
nicht!) 

– Nein. Dann habe ich fehlgedeutet. – Weitere 
Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit schließe 
ich die Beratung. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Meine Damen und 
Herren, der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung 
des Antrags Drucksache 16/4158 an den Aus-
schuss für Kommunalpolitik – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales zur Mitberatung. Die abschließende 
Beratung und Abstimmung sollen im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Ich darf 
um das Handzeichen derjenigen bitten, die bereit 
sind, dieser Überweisungsempfehlung zu folgen. – 
Erhebt sich Widerspruch? – Gibt es Enthaltungen? – 
Beides ist nicht der Fall. Damit ist diese Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen. 

Wir treten ein in Tagesordnungspunkt 

13 Gesetz zur Einführung der untergesetzlichen 
Normenkontrolle nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 Ver-
waltungsgerichtsordnung (Normenkontroll-
gesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/2287 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 16/4168 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile zunächst für die 
SPD-Fraktion Herrn Kollegen Ganzke das Wort. – 
Bitte schön, Herr Kollege. 

Hartmut Ganzke (SPD): Vielen Dank. – Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nordrhein-
Westfalen braucht ein Gesetz zur Einführung der 
untergesetzlichen Normenkontrolle zur Verbesse-
rung der Rechtsschutzmöglichkeiten des einzelnen 
Bürgers und um Rechtsschutzlücken zu schlie-
ßen. – So haben Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen der FDP-Fraktion, Ihren Gesetzentwurf begrün-
det. 

Seitens der SPD-Fraktion haben wir schon bei der 
Einbringung dieses Entwurfes angemerkt, dass wir 
durch ihn eine Rechtsschutzverbesserung für den 
Bürger nicht sehen und auch keine Rechtsschutzlü-
cken erkennen können. Das hat sich nach unserer 
Ansicht in der erfolgten Anhörung bewahrheitet, die 
wir gemeinsam mit dem Ausschuss für Kommunal-
politik durchgeführt haben und die sehr intensiv war. 

Für den Bürger ergeben sich durch den vorgelegten 
Gesetzentwurf unserer Ansicht nach gerade keine 
unmittelbaren Vorteile. Dieser müsste sich nämlich 
bei einer durch Landesrecht eingeräumten Normen-
kontrolle durch einen Prozessbevollmächtigten ver-
treten lassen – verbunden mit den dann entstehen-
den Kosten. 

(Sven Wolf [SPD]: Hört, hört!) 

Darüber hinaus entbindet eine abstrakte Normen-
kontrolle den einzelnen Bürger auch nicht davon, 
sich weiterhin gegen den Ursprungsbescheid zur 
Wehr zu setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
hier ist zu beachten, dass sich der einzelne Bürger 
in Sicherheit wiegen könnte, wenn beispielsweise 
ein Dritter die Normenkontrolle einreicht und der 
Bürger aus diesem Grunde keine eigene Anfech-
tungsklage mehr anstrebt. 

Die Anhörung hat nach unserer Ansicht klar erge-
ben, dass es, anders als von Ihnen suggeriert, keine 
Lücke im Rechtschutzsystem für die Bürgerinnen 
und Bürger in unserem Land gibt. Vielmehr – darauf 
wollen wir noch einmal hinweisen – werden bisher 
in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren nicht 
nur Satzungen inzident geprüft, sondern auch weite-
re mögliche Fehler, die in einem solchen Verfahren 
entstanden sein können. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Herr Kollege, 
entschuldigen Sie. Herr Abgeordneter Wedel würde 
Ihnen gerne eine Frage stellen. Möchten Sie sie zu-
lassen? 

Hartmut Ganzke (SPD): Ja. 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Wunderbar. – 
Bitte, Herr Kollege.  

Dirk Wedel (FDP): Vielen Dank, Herr Ganzke, dass 
Sie die Frage zulassen. Sie haben gerade be-
schrieben, dass die Gefahr bestünde, dass, wenn 
ein anwaltlich vertretener Mandant einen Normen-
kontrollantrag einreichen würde, er sich möglicher-
weise darauf verlassen würde, gleichzeitig keine 
Anfechtungsklage mehr erheben zu müssen. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Nein!) 

– Doch, das haben Sie gerade so dargestellt. Ist 
das wirklich Ihr Ernst, dass die anwaltliche Beratung 
an der Stelle diesen Punkt nicht auch mit umfassen 
würde? 

Hartmut Ganzke (SPD): Herr Kollege Wedel, es 
wäre nicht mein Ernst, wenn ich das gesagt hätte. 
Ich habe genau Folgendes gesagt: Hier ist zu be-
achten, dass sich der einzelne Bürger in Sicherheit 
wiegen könnte – jetzt kommt es! –, wenn beispiels-
weise ein Dritter diese Normenkontrollklage einlegt 
und er dann sagt – gerade bei den kommunalen 
Satzungen, gerade in der Kommune – sagt: Ich 
brauche, weil dieser Dritte die Normenkontrollklage 
eingereicht hat, selber nicht mehr zu klagen. – Das 
war der Punkt. Also der Dritte, natürlich nicht er sel-
ber! 

Unserer Ansicht nach werden in einem verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren nicht nur die Satzun-
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gen – ich sagte es – inzident geprüft, sondern es 
wird auch auf andere Fehler geprüft, die in einem 
solchen Verfahren entstanden sein können. Diese 
weitergehende Prüfung, die auch jetzt schon von 
den Gerichten durchgeführt wird, bietet den Bürge-
rinnen und Bürgern in NRW einen effektiven und 
auch einen guten Rechtsschutz. Daher – das ist un-
sere Ansicht – bedarf es der Einführung einer un-
tergesetzlichen Normenkontrolle nicht. 

Der andere wichtige Punkt, den wir intensiv disku-
tiert haben, ist die Betroffenheit der kommunalen 
Gebietskörperschaften durch den vorgelegten Ge-
setzentwurf. Diese Betroffenheit liegt besonders in 
dem wichtigen Bereich der kommunalen Steuern, 
Gebühren und Beiträgen. Das hat uns auch die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbän-
de in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Anhö-
rungsverfahrens klargemacht. 

Die Kommunen – so war die konkrete Aussage – 
brauchen Planungssicherheit, gerade auch im fi-
nanziellen Bereich. Während – eine ordnungsge-
mäße Rechtsbehelfsbelehrung voraussetzt – bei 
der Inzidentkontrolle innerhalb eines Monats Klage 
eingereicht werden kann, liegt die Frist für den An-
trag auf ein Normenkontrollverfahren bei einem 
Jahr. Eine solche Frist kollidiert nach Ansicht der 
kommunalen Spitzenverbände und auch nach unse-
rer Ansicht mit der Planungs- und Rechtssicherheit 
in Bezug auf die Gültigkeit der kommunalen Sat-
zungen und Verordnungen. Gerade das, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, ist für uns ein wichtiges Ar-
gument: dass unsere Städte und Gemeinden Pla-
nungs- und Rechtssicherheit haben müssen, gera-
de auch im finanzwirtschaftlichen Bereich. Daher 
werden wir seitens der SPD-Fraktion dem Be-
schluss des Rechtsausschusses folgen und den 
Gesetzentwurf ablehnen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Für die CDU-Fraktion erteile 
ich Herrn Kollegen Haardt das Wort. 

Christian Haardt (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sind 
wir beim Rechtsschutz für unsere Bürger zurückge-
blieben oder rückständig? Zumindest drängt sich 
diese Frage auf, wenn man berücksichtigt, dass 
Nordrhein-Westfalen als einziges Flächenland von 
der Ermächtigung zur Einführung einer untergesetz-
lichen Normenkontrolle keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

Noch überraschender, Herr Wolf, ist die Verweige-
rungshaltung der Koalition an dieser Stelle vor dem 
Hintergrund des Ergebnisses der durchgeführten 
Anhörung. Zwar hat die Anhörung nicht ergeben, 
dass die Einführung der Möglichkeit einer unterge-

setzlichen Normenkontrolle zwingend geboten ist, 
um eine erhebliche Regelungslücke zu schließen. 
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen hat aber auch 
niemand ernsthaft erwartet.  

Wer neue Lösungen finden will, die bürgernäher 
und bürgerfreundlicher sind, findet sich regelmäßig 
damit konfrontiert, dass es für das jeweilige Problem 
schon irgendeine Lösung gibt – allerdings eine, die 
eben weniger bürgerfreundlich ist oder die, wie hier, 
einen weniger effektiven Rechtsschutz gewährleis-
tet. 

Hat die Anhörung ergeben, dass die Einführung ei-
ner untergesetzlichen Normenkontrolle zu einer 
Verschlechterung der Situation Rechtssuchender 
oder zu einer erheblichen Mehrbelastung der Ge-
richte oder gar zu erheblichen Problemen aufseiten 
der Verwaltung führen würde? – Auch diese Frage 
kann man klar und eindeutig mit Nein beantworten. 

Tatsächlich hat die Anhörung ergeben, dass die 
Einführung einer untergesetzlichen Normenkontrolle 
zwar nicht zwingend geboten ist, aber eine Verbes-
serung der Rechtsschutzmöglichkeiten des Einzel-
nen darstellt. Der vorliegende Gesetzentwurf ver-
bessert also fraglos die Rechtsschutzmöglichkeiten 
unserer Bürgerinnen und Bürger. Daher stellt sich 
allein die Frage, ob man eine solche Verbesserung 
will oder nicht. 

Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, 
wollen diese Verbesserung offenkundig nicht. Das 
ist die klare Botschaft Ihres Verhaltens im Rahmen 
des Beratungsverfahrens und sicherlich auch das 
Ergebnis der gleich folgenden Abstimmung. Für Sie 
ist Bürgernähe, jedenfalls an dieser Stelle, allenfalls 
ein Lippenbekenntnis, das durch Ihr tatsächliches 
Handeln eindrucksvoll entlarvt wird. 

Gestatten Sie mir – mit Erlaubnis des Präsidenten –, 
meine Ausführungen mit einem Zitat des Sachver-
ständigen Dirk Schönstädt aus der Anhörung zu 
beenden, der wunderbar zusammengefasst hat, wo-
rum es bei diesem Gesetzentwurf eigentlich geht. 
Jetzt folgt das Zitat: 

„Die Möglichkeit der Normenkontrolle nebenher 
ist nicht nur ‚neckisch‘, sondern das Ganze ist für 
den Bürger mit einem Rechtsschutzgewinn und 
für die Gesellschaft insgesamt mit einem Plus an 
Rechtssicherheit verbunden.“ 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsident Dr. Gerhard Papke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Hanses das 
Wort. 

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Wir schaffen es doch 
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immer wieder, einen rechtspolitischen Tagesord-
nungspunkt an das Ende der Debatte zu setzen. 

(Hartmut Ganzke [SPD]: Leider!) 

– Leider müssen wir noch ein bisschen dafür kämp-
fen, dass die Rechtspolitik in diesem Hohen Hause 
einen höheren Stellenwert bekommt.  

Lieber Herr Haardt, das war eindeutig zu hart, wie 
Sie in die eigentlich sachlich geführte Debatte rein-
gegangen sind. 

Der Gesetzentwurf der FDP geht aus unserer Sicht 
grundsätzlich in die richtige Richtung. Wir halten ihn 
jedoch für nicht ausgereift, weil einige Probleme 
nicht durchdacht sind.  

Vor allem die von den Kommunen und den kommu-
nalen Spitzenverbänden eingebrachten Einwände 
sind noch nicht ausreichend aus dem Weg geräumt 
worden. Der Kollege hat es angesprochen. Es kann 
zum Beispiel dazu kommen, dass ein Normenkon-
trollverfahren parallel zu einer Inzidentkontrolle läuft. 
Dann würden zwei Rechtsverfahren in gleicher Sa-
che zeitgleich laufen. Durch Parallelverfahren könn-
te es zu einer Verlängerung kommen. Dies wäre 
weder im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 
noch im Interesse der Kommunen, lieber Herr 
Haardt. Da sollten Sie einmal Ihren Begriff von Bür-
gerfreundlichkeit hinterfragen.  

Ein anderes Problem für die Finanzmittelplanung 
und Haushaltsaufstellung der Kommunen stellt die 
lange Rechtsmittelfrist dar. Denn die Kommunen 
stellen ihren Haushalt auch nach den zu erwarten-
den Einnahmen durch Abgaben, also Steuern, Ge-
bühren und Beiträgen, auf, und sie müssen planen 
können. Bei der Inzidentkontrolle kann grundsätzlich 
nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe ei-
nes Abgabenbescheids Klage erhoben werden. 
Nach Verstreichen dieser Klagefrist wird der Be-
scheid bestandskräftig und damit vollstreckungsfä-
hig.  

(Vorsitz: Vizepräsident Daniel Düngel) 

Der Antrag auf ein Normenkontrollverfahren gem. 
§ 47 Abs. 1 Ziffer 2 Verwaltungsgerichtsordnung in 
Verbindung mit der landesgesetzlichen Regelung 
kann demgegenüber innerhalb eines Jahres gestellt 
werden. Demnach tritt für die Kommunen die Pla-
nungs- und Rechtssicherheit in Bezug auf die Gül-
tigkeit der für die Abgaben erforderlichen Satzungen 
und Verordnungen erst nach Ablauf eines Jahres 
ein. Es gibt keine rechtliche Notwendigkeit, die un-
tergesetzliche Normenkontrolle in NRW einzufüh-
ren.  

Im Ausschuss haben einige Sachverständige von 
„should have“ gesprochen. Wir denken auch, dass 
ein ausreichender Rechtsschutz trotzdem gewahrt 
bleibt. Die Welt dreht sich auch ohnedies weiter. 
Deshalb können wir diesem Gesetzesentwurf so 
leider nicht zustimmen. – Vielen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Hanses. – Für die FDP-Fraktion spricht 
jetzt der Kollege Wedel.  

Dirk Wedel (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Einführung des Verfahrens der un-
tergesetzlichen Normenkontrolle in NRW über Sat-
zungen nach dem Baugesetzbuch hinaus ist über-
fällig. Das Verfahren bietet die Möglichkeit, Normen, 
die von der Verwaltung erlassen wurden, einer erst-
instanzlichen und für alle, nicht nur die Parteien, 
verbindlichen Überprüfung durch das OVG zuzufüh-
ren.  

Wie wir in der Anhörung von den Sachverständigen 
eindrucksvoll bestätigt bekommen haben, können 
dadurch eine Vielzahl von Einzelprozessen und ge-
gebenenfalls divergierenden Entscheidungen ver-
mieden, Rechtsklarheit geschaffen und die Verwal-
tungsgerichte entlastet werden. Nach der Anhörung 
im Rechtsausschuss steht ebenfalls fest, dass 
durchgreifende Argumente gegen die Einführung 
des Verfahrens nicht bestehen, da es eine zusätzli-
che Rechtsschutzmöglichkeit darstellt.  

Niemand ist etwa gezwungen, zwei Verfahren, An-
fechtungsklage und Normenkontrolle, parallel zu be-
treiben. Oder, wie es der Sachverständige und 
Richter am hessischen VGH Schönstädt formuliert 
hat – ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten –:  

„Rechtssicherheit und Rechtsschutzaspekte 
sprechen dafür; Nachteile im größeren Umfang 
vermag ich nicht zu erkennen.“  

Dies sagt ein Praktiker aus einem Bundesland, das 
dieses Verfahren bereits sehr Jahrzehnten kennt. 
Dass insbesondere die SPD ein Verfahren ablehnt, 
welches sämtliche andere bundesdeutschen Flä-
chenländer – ganz ungeachtet der jeweiligen politi-
schen Farbenlehre – bereits vor langer Zeit einge-
führt haben, lässt sich vor allem wohl dadurch erklä-
ren, dass der Gesetzentwurf von der falschen Seite 
eingebracht worden ist.  

Vorgeschoben wird nunmehr die Befürchtung, 
kommunale Satzungsgeber verlören hinsichtlich ih-
rer Abgabensatzung an Planungssicherheit. Sie 
verengen damit die Perspektive auf einen schmalen 
Teilbereich möglicher Anwendungsfälle. Denn un-
abhängig davon, dass Sie mit dem Propagieren der 
Einnahmeverstetigung mittels rechtswidriger Nor-
men ein bedenkliches Rechtsstaatsverständnis an 
den Tag legen, hätten Sie Ihrem Anliegen ohne 
Schwierigkeiten durch einen Änderungsantrag ab-
helfen können.  

(Beifall von der FDP) 

In § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO heißt es nämlich:  

„…, sofern das Landesrecht dies bestimmt.“  
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Giesberts formuliert hierzu im Beck´schen Online-
Kommentar zur VwGO – ich zitiere –:  

„Hinsichtlich der Frage, welche Normen der 
Landesgesetzgeber der Kontrolle nach § 47 
VwGO unterwirft, vermag dieser somit zu diffe-
renzieren.“ 

Sie hätten kommunale Abgabensatzungen danach 
ohne Weiteres aus dem Anwendungsbereich aus-
nehmen und die untergesetzliche Normenkontrolle 
im Übrigen einführen können. Das tun Sie aber 
nicht, vielleicht deshalb, weil das Verfahren der un-
tergesetzlichen Normenkontrolle ja nicht nur die 
Prüfung kommunaler Satzungen ermöglicht, son-
dern eben auch ministerieller Verordnungen. Auch 
bei diesen handelt es sich um sogenanntes materi-
elles Gesetzesrecht, also solches, an dessen Ent-
stehung ein Parlament in der Regel nicht beteiligt 
ist. Die Landesregierung möchte wohl nicht, dass 
ihre Verordnungen unmittelbar beim OVG in Müns-
ter auf ihre Gültigkeit hin überprüft werden können.  

Die Inzidentkontrolle, also die Befassung eines Ge-
richts mit der zugrundeliegenden materiellen 
Rechtsnorm im Rahmen der Prüfung eines Einzel-
falls der Normanwendung, hat aber gerade in den 
Fällen, in denen nicht die Anwendung der Norm, 
sondern die betreffende Norm als solches im Streit 
steht, auch ihre Schwächen.  

In der Anhörung wurde eindrucksvoll aufgezeigt, wie 
sich das beispielsweise im Rahmen der Vorfragen-
kompetenz der ordentlichen Gerichte darstellen 
kann. Da hielt das Amtsgericht Frankfurt am Main 
eine städtische Baumschutzsatzung für nichtig, weil 
es über ein auf Grundlage dieser Satzung von der 
Verwaltung verhängtes Bußgeld zu entscheiden 
hatte. Medial wurde anschließend bundesweit die 
Botschaft transportiert, die Baumschutzsatzung sei 
nichtig. Durch ein vorheriges Normenkontrollverfah-
ren hätte in einem solchen Fall Rechtsfrieden her-
gestellt werden können.  

Meine Damen und Herren, da es keinen plausiblen 
Grund zur Ablehnung unseres Gesetzentwurfs gibt, 
möchte ich noch einmal an SPD und Grüne appel-
lieren: Stimmen Sie zu. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Herzlichen Dank, 
Herr Kollege Wedel. – Für die Piratenfraktion spricht 
der Abgeordnete Schulz.  

Dietmar Schulz (PIRATEN): Vielen Dank. – Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
Zuschauerinnen und Zuschauer, gegebenenfalls am 
Stream! Ja, es ist spät geworden, und ich pflichte 
Ihnen bei, Frau Kollegin Hanses, manchmal wäre 
es ganz schön, wenn diese Themen früher debat-
tiert würden.  

Bei uns in der Fraktion und insbesondere im Aus-
schuss ist etwas passiert, was nicht gerade an der 
Tagesordnung ist. Wir hatten uns bei der Einbrin-
gung dieses Gesetzentwurfs dagegen ausgespro-
chen; auch in der ersten Ausschusssitzung zu die-
sem Thema war das der Fall. Dann jedoch kam ei-
ne Anhörung, und aufgrund dieser Anhörung und 
der Auswertung derselben haben wir unsere Hal-
tung dazu geändert. So wie wir vorher gesagt hat-
ten, dass es dieses Gesetzes nicht bedarf, sind wir 
heute zu der Auffassung gelangt, dass es sehr rich-
tig ist, wenn die Gesetzesänderung kommt. 

(Beifall von den PIRATEN) 

An dieser Stelle möchte ich die Bedenken aufgrei-
fen, die ich selbst schon mal geäußert hatte, die 
auch der Kollege Ganzke eben geäußert hat, näm-
lich die Frage der Betroffenheit kommunaler Ge-
bietskörperschaften aufgrund der untergesetzlichen 
Normenkontrolle insbesondere in Bezug auf Sat-
zungen und Satzungsrechte im Allgemeinen, ganz 
besonders sind auch Abgabensatzungen der Ge-
meinden gemeint. Er hält die Frist von einem Jahr 
für zu lang, das nähme den Gemeinden die Pla-
nungssicherheit.  

Dieser Auffassung möchte ich entgegentreten und 
sage ganz einfach: Dann, wenn die Gemeinden die 
Bürgerbeteiligung ernst nehmen, binden sie die 
Bürgerinnen und Bürger ihrer Gemeinde frühzeitig 
auch in die Satzungsgebung ein, hinterfragen dies 
und werden Satzungen auf den Weg bringen, die 
eben nicht ohne Weiteres durch ein untergesetzli-
ches Normenkontrollverfahren angegriffen werden. 

Gleichzeitig möchte ich Ihnen, Frau Kollegin Han-
ses, entgegnen, wenn Sie sagen, es sei nicht aus-
gereift – da beziehen Sie sich ebenfalls auf die Be-
denken der Kommunen –: Die gleiche Regelung in 
anderen Bundesländern, insbesondere in Flächen-
ländern, besagt das Gegenteil. Die gehen alle nicht 
weiter, all das ist ausgereift. Vor allen Dingen in der 
praktischen Anwendung ist herausgekommen – so 
haben es auch die Praktiker in der Anhörung be-
kundet –, dass dem nicht so ist. Es ist eben nicht 
nicht ausgereift. 

Insbesondere im Hinblick auf das hier schon er-
wähnte Kostenargument, welches auch eines mei-
ner Argumente war, konnte nicht bestätigt werden, 
dass es zu einer erheblichen Mehrbelastung der 
Gerichte kommt, sodass dieses Argument ebenfalls 
nicht zieht. 

Tatsächlich ist durch die Beratung das Ergebnis ge-
rechtfertigt, dass der Gesetzentwurf zu einer deutli-
chen Steigerung der Bürgerbeteiligung und auch 
der Rechtsschutzinteressen der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes führt. Daher können wir dem 
Gesetzentwurf – wir Piraten plädieren zum Beispiel 
besonders im Bereich des Verbraucherschutzes für 
ein Verbandsklagerecht – gerade dann, wenn es 
um die Stärkung der subjektiven individuellen Bür-
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gerrechte geht, wie hier, nunmehr nur zustimmen 
und sprechen uns damit gegen die Beschlussvorla-
ge des Rechtsausschusses aus. – Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den PIRATEN und Dirk Wedel 
[FDP]) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Schulz. – Für die Landesregierung hat jetzt 
Herr Minister Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty, Justizminister: Sehr geehrter 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Ein-
führung einer umfassenden Normenkontrolle gegen 
untergesetzliche Vorschriften in Nordrhein-
Westfalen wird seit vielen Jahren immer wieder dis-
kutiert. In dem Kontext ist auch der wiederholt ein-
gebrachte Antrag der FDP-Fraktion zu sehen. 

Lassen Sie es mich ganz deutlich sagen: Auch ich 
habe mir die Ausschussberatung genau angesehen, 
die Sachverständigenanhörung ausgewertet. Dem 
habe ich keine weiteren, neuen Argumente ent-
nehmen können, warum es sinnvoll sein soll, hier 
eine solche Normenkontrolle einzuführen. Letztend-
lich erweist sich dies für die Bürgerinnen und Bürger 
in unserem Lande als nicht vorteilhaft.  

Lassen Sie mich kurz fünf Gründe nennen, warum 
der Gesetzentwurf aus Sicht der Landesregierung 
wenig sinnvoll ist: 

Erstens. Eine Rechtsschutzlücke gibt es nicht. Zu 
diesem Schluss sind alle Sachverständigen und 
sonstigen Stellungnahmen gekommen. Denn im 
Rahmen der Klage gegen einen belastenden Ver-
waltungsakt prüft das Gericht auch inzident die Gül-
tigkeit der Rechtsgrundlage, auf die sich die behörd-
liche Maßnahme stützt. Das bietet den Bürgerinnen 
und Bürgern hinreichend Rechtsschutz. 

In solchen Verfahren gibt es sogar einen Mehrwert 
für die Bürgerinnen und Bürger. Das Gericht prüft im 
Klageverfahren nämlich umfassend die Rechtmä-
ßigkeit der getroffenen Maßnahme. Schließlich 
kann ein einzelner Bescheid aus ganz anderen 
Gründen als wegen einer fehlerhaften Rechtsgrund-
lage rechtswidrig sein. Ergänzend stehen in geeig-
neten Fällen die Feststellungsklage und das Verfah-
ren des gerichtlichen Eilrechtsschutzes zur Verfü-
gung. Diese Rechtsschutzmöglichkeiten in der ers-
ten Instanz der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind für 
die Bürgerinnen und Bürger sogar leichter zugäng-
lich, weil – anders als beim Oberverwaltungsge-
richt – kein Anwaltszwang besteht, die Hürde nicht 
so hoch ist und die Bürgerinnen und Bürger nicht 
durch hohe Kosten abgeschreckt werden. 

Zweitens. Eine Rechtsschutzverbesserung für die 
Bürgerinnen und Bürger ist nicht gewährleistet. Mit 
der Normenkontrolle lässt sich zwar die Wirksamkeit 
einer Satzung oder Rechtsverordnung überprüfen, 

womit das Rechtsschutzziel des Bürgers aber nor-
malerweise noch nicht vollständig erreicht ist; denn 
mit dem Normenkontrollantrag wird der Eintritt der 
Bestandskraft eines einzelnen belastenden Verwal-
tungsaktes gerade nicht aufgehalten. Dagegen 
muss gesondert vorgegangen werden. 

Drittens. Es gibt auch heute schon ein effektives 
verwaltungsseitiges Kontrollsystem zur Gewährleis-
tung rechtmäßiger Satzungen und Rechtsverord-
nungen. Die erlassende Behörde selbst muss ihre 
Satzungen auf die Rechtmäßigkeit hin überprüfen. 
Gleiches gilt für die entsprechenden Aufsichtsbe-
hörden. 

Viertens. Aus der Sicht der betroffenen Kommunen 
und des öffentlichen Interesses besteht ein hohes 
Bedürfnis an zügiger Rechtssicherheit. Ich verweise 
in diesem Punkt auf die Stellungnahme der Städ-
te- und Gemeindeverbände. 

Fünftens. Von einer Entlastung der Verwaltungsge-
richte kann ebenfalls keine Rede sein, wenn Paral-
lelprozesse geführt werden müssen. Parallelpro-
zesse können sich nachteilig auf die Verfahrens-
dauer vor Verwaltungsgerichten auswirken, denn 
die Gerichte werden durch Parallelprozesse nicht 
entlastet, sondern verstärkt in Anspruch genom-
men, selbst wenn die Anzahl zusätzlicher Normen-
kontrollanträge nur gering sein sollte. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich ab-
schließend eine Anmerkung machen, die ich mir 
nicht verkneifen kann: Ich bin sehr erstaunt, dass 
CDU und FDP nunmehr die Bürgerfreundlichkeit in 
Verwaltungsverfahren für sich erkannt haben wol-
len. Haben Sie ganz vergessen, dass Sie es in der 
vorletzten Legislaturperiode waren, die mit der Ab-
schaffung des Widerspruchverfahrens die effek-
tivste und einfachste Möglichkeit für Bürgerrechte 
und Bürgerschutz abgeschafft haben? 

(Beifall von der SPD, den GRÜNEN und den 
PIRATEN) 

Auch aus diesem Grund lehnt die Landesregierung 
den vorliegenden Gesetzentwurf ab. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Minister Kutschaty. – Mir liegen keine weiteren 
Wortmeldungen vor. Wir sind am Schluss der Bera-
tung und stimmen ab. 

Der Rechtsausschuss empfiehlt in der Beschluss-
empfehlung Drucksache 16/4168, den Gesetzent-
wurf Drucksache 16/2287 in zweiter Lesung abzu-
lehnen. Wer stimmt dieser Empfehlung zu und lehnt 
damit den Gesetzentwurf ab? – Das sind die SPD-
Fraktion und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. 
Wer ist gegen die Beschlussempfehlung? – Die Pi-
ratenfraktion, die Fraktionen der CDU und der FDP. 
Bei den Gegenstimmen war noch der fraktionslose 
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Abgeordnete Stein dabei. Enthält sich jemand der 
Stimme? – Damit ist die Beschlussempfehlung 
Drucksache 16/4168 angenommen und der Ge-
setzentwurf Drucksache 16/2287 ist in zweiter 
Lesung abgelehnt. 

Wir kommen zu: 

14 Gesetz zur Änderung des Krebsregisterge-
setzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/3206 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 16/4169 

zweite Lesung 

Die Fraktionen haben sich inzwischen darauf ver-
ständigt, dass Herr Kollege Ünal als Berichterstatter 
kurz vorträgt und die übrigen Reden zu Protokoll 
(siehe Anlage 3) gegeben werden. Ich erteile damit 
dem Kollegen Ünal als Berichterstatter das Wort. 

Arif Ünal (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das epidemiologi-
sche Krebsregister bildet eine Datenbasis zur Häu-
figkeit, zur regionalen Verteilung und zu den Über-
lebensraten, mit deren Hilfe und Analyse eine Ver-
besserung bei der Prävention, der Versorgung der 
Krebskranken und der wissenschaftlichen For-
schung erreicht werden kann. Aufgrund von Verän-
derungen bei gesetzlichen oder strukturellen Rah-
menbedingungen, die seit der Verabschiedung im 
Jahr 2005 eingetreten sind, besteht Korrektur- und 
Anpassungsbedarf. Welche Änderungen dieser Ge-
setzentwurf vorsieht, kann man der Beschlussemp-
fehlung und dem Bericht des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales entnehmen.  

Der Gesetzentwurf wurde in der Sitzung des Aus-
schusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 
9. Oktober 2013 einstimmig angenommen. Aus die-
sem Grund danke ich allen Fraktionen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir 
als Aufsichtsratsmitglied des Epidemiologischen 
Krebsregisters NRW ein paar Sätze über die Arbeit 
des Krebsregisters NRW zu sagen. Aufgrund der 
vielfältigen Aktivitäten der Geschäftsführung und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Krebsregisters 
NRW sind die Meldezahlen bis zum 15. April dieses 
Jahres schon auf über 6,4 Millionen gestiegen. 

Dies bildet eine gute Basis für die Umstellung der 
klinischen Krebsregister. Viele onkologische 
Schwerpunktpraxen sind über die Software ange-
bunden. Auch die Sterbefallmeldungen der Melde-
ämter und die Todesursachenmeldungen vom Lan-

desbetrieb IT.NRW sind technisch so organisiert, 
dass die Daten mit wenig Aufwand und fast keiner 
Schnittstellenproblematik übermittelt werden kön-
nen. Um bis Ende des Jahres 2013 landesweit 
sämtliche Krebsarten erfassen zu können, wurden 
sehr große Anstrengungen unternommen, die Kran-
kenhäuser mit den unterschiedlichen Behandlungs-
schwerpunkten an das elektronische Meldenetz an-
zubinden. Bis auf vier haben bereits alle Kranken-
häuser die Meldetätigkeit aufgenommen.  

Dafür und für die hervorragende Arbeit in anderen 
Bereichen möchte ich sowohl der Geschäftsführung 
als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Krebsregisters NRW im Namen aller Fraktionen 
meinen herzlichen Dank aussprechen. – Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Ünal. – Auch Frau Ministerin Steffens hat 
zwischenzeitlich erklärt, ihre Rede zu Protokoll ge-
ben zu wollen. Ich glaube, ich darf Ihnen im Namen 
des Hohen Hauses einen herzlichen Dank dafür 
aussprechen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Wir stimmen ab. Der Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales empfiehlt in der Beschluss-
empfehlung Drucksache 16/4169, den Gesetzent-
wurf Drucksache 16/3206 unverändert anzuneh-
men. Wer möchte dieser Empfehlung Folge leis-
ten? – Das sind die Piratenfraktion, die SPD, Bünd-
nis 90/Die Grünen, die FDP-Fraktion und die CDU-
Fraktion. Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Be-
schlussempfehlung Drucksache 16/4169 ein-
stimmig angenommen und der Gesetzentwurf 
Drucksache 16/3206 in zweiter Lesung verab-
schiedet. 

Wir kommen zu: 

15 Gesetz zu dem Vierten Änderungsvertrag 
zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und 
dem Landesverband der jüdischen Gemein-
den von Nordrhein – Körperschaft des öffent-
lichen Rechts –, dem Landesverband der jü-
dischen Gemeinden von Westfalen-Lippe – 
Körperschaft des öffentlichen Rechts – und 
der Synagogen-Gemeinde Köln – Körper-
schaft des öffentlichen Rechts – 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/3625 

Beschlussempfehlung  
des Hauptausschusses 
Drucksache 16/4170 

zweite Lesung 
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Die Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf 
verständigt, keine Debatte durchzuführen.  

Wir kommen damit direkt zur Abstimmung. Der 
Hauptausschuss empfiehlt in der Beschlussempfeh-
lung Drucksache 16/4170, den Gesetzentwurf 
Drucksache 16/3625 anzunehmen. Wer möchte 
dieser Abstimmungsempfehlung Folge leisten? – 
Die Piraten, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen, die 
CDU und die FDP. Gibt es Gegenstimmen? – Ent-
haltungen? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die 
Beschlussempfehlung Drucksache 16/3625 ein-
stimmig angenommen und der Gesetzentwurf 
Drucksache 16/3625 unverändert in zweiter Le-
sung verabschiedet. 

Wir kommen zu: 

16 Regelung der Verleihung von Körperschafts-
rechten an Religions- und Weltanschauungs-
gemeinschaften (Körperschaftsstatusgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4151 

erste Lesung 

Auch hier haben sich die Fraktionen inzwischen da-
rauf verständigt, keine Debatte durchzuführen.  

Wir stimmen damit direkt ab. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/4151 an den Hauptausschuss – 
federführend –, an den Ausschuss für Schule 
und Weiterbildung, an den Rechtsausschuss, an 
den Innenausschuss, an den Integrationsaus-
schuss und an den Ausschuss für Kommunalpo-
litik zur Mitberatung. Ist jemand gegen diese 
Überweisungsempfehlung oder möchte sich enthal-
ten? – Das ist nicht der Fall. Damit ist die Überwei-
sungsempfehlung einstimmig angenommen.  

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

17 Zweites Gesetz zur Änderung der gesetzli-
chen Befristungen im Zuständigkeitsbereich 
des Finanzministeriums 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/4103 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich für 
die Landesregierung Herrn Minister Schneider, den 
ich im Moment nicht sehe, … 

(Zuruf von der SPD: Er gibt die Rede zu Pro-
tokoll!) 

– Okay, Herr Minister gibt die Einbringungsrede zu 
Protokoll (siehe Anlage 4). 

Eine weitere Beratung ist heute nicht vorgesehen. 

Wir kommen somit unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 16/4103 an den 
Haushalts- und Finanzausschuss. Ist jemand ge-
gen die Überweisungsempfehlung? – Möchte sich 
jemand enthalten? – Das ist nicht der Fall. Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Ich rufe auf: 

18 Gesetz zur Einführung einer Altersgrenze für 
die Verbeamtung von Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/4138 

erste Lesung 

Zur Einbringung dieses Gesetzentwurfs erteile ich 
für die Landesregierung Frau Ministerin Schulze, die 
ihre Rede nicht zu Protokoll geben möchte, sondern 
hier vorne hinkommt, … 

(Zurufe) 

– Sie möchten auch zu Protokoll geben?  

(Beifall – Zuruf) 

– Sie hat ihre Rede bereits zu Protokoll (siehe An-
lage 5) gegeben. Hervorragend. Vielen Dank, Frau 
Ministerin Schulze. 

Auch hierzu ist eine weitere Beratung heute nicht 
vorgesehen. 

Wir stimmen ebenfalls direkt ab. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/4138 an den Ausschuss für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung. Ist jemand 
gegen die Überweisungsempfehlung, oder möchte 
sich jemand enthalten? – Das ist nicht der Fall. Da-
mit ist auch diese Überweisungsempfehlung, wie 
besprochen, angenommen. 

Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 

19 Neufassung der Geschäftsordnung des Land-
tags Nordrhein-Westfalen 

Antrag 
der Fraktion der SPD, 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
der Fraktion der FDP und 
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der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/4200 

Eine Beratung zu diesem Tagessordnungspunkt ist 
heute nicht vorgesehen. Gleichwohl haben zwei 
Abgeordnete des Hohen Hauses angekündigt, eine 
Erklärung zur Abstimmung gemäß § 46 unserer 
Geschäftsordnung abgeben zu wollen. Dazu gibt es 
zwei unterschiedliche Wünsche. Der Kollege 
Nicolaus Kern hat den Wunsch geäußert, die Erklä-
rung vor der Abstimmung zu äußern. Der Kollege 
Marsching möchte das nach der Abstimmung tun. 
So verfahren wir gerne. 

Insofern erteile ich dem Kollegen Kern das Wort. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Persönliche Erklärung 
nach der Abstimmung? – Michael Hübner 
[SPD]: Nach der Abstimmung? Was ist das 
denn? – Zuruf von den PIRATEN: So steht es 
in der Geschäftsordnung, Herr Kollege! – 
Weitere Zurufe) 

– Da es offenbar Unklarheiten gibt, trage ich vor, 
was in § 46 Abs. 1 der Geschäftsordnung geregelt 
ist: 

„Nach Schluss der Aussprache“ 

– eine Aussprache haben wir heute nicht –  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja eben!) 

„kann jedes Mitglied des Landtags zu seinem 
Abstimmungsverhalten eine mündliche Erklä-
rung von höchstens fünf Minuten abgeben. Das 
Wort zur mündlichen Erklärung wird in der Regel 
vor der Abstimmung erteilt.“ 

Insofern besagt die Geschäftsordnung, dass letzten 
Endes beide Möglichkeiten bestehen. Ich sehe kei-
nen Hinderungsgrund, beide Möglichkeiten entspre-
chend zu gewähren. 

Herr Kollege Kern, Sie haben das Wort. 

Nicolaus Kern (PIRATEN): Danke schön. – Herr 
Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Zuschauer! Es tut mir leid, dass ich einen Teil 
der eingesparten Zeit jetzt wieder aufbrauchen 
muss. Aber ohne dieses Vorspiel hätte man es viel-
leicht auch kürzer machen können. 

Die vorliegende Neufassung der Geschäftsordnung 
würde der eine oder andere vielleicht als Quanten-
sprung bezeichnen. Das ist entgegen der allgemei-
nen Auffassung, was diese Bezeichnung betrifft, 
wahrscheinlich auch zutreffend, weil „Quanten-
sprung“ die kleinstmögliche Zustandsveränderung 
bezeichnet.  

Ich möchte zugestehen, dass die Neufassung 
durchaus kleinere Verbesserungen enthält. Ande-
rerseits enthält sie auch eine Verschlechterung, was 
insbesondere das Verfahren bei namentlichen Ab-

stimmungen betrifft. Wir hatten heute zwei Bei-
spielsfälle. Da konnten wir sehr gut erkennen, wie 
zeitaufwendig das ist. Das könnte man im Wege 
von elektronischen Abstimmungen durchaus kürzer 
haben. Aber das ist gar nicht mein Hauptpunkt. 

Was mir in dieser neuen Geschäftsordnung fehlt, ist 
ein klares Bekenntnis zur Transparenz bei der Ar-
beit des Landtags. Das Parlament bezeichnet sich 
als „Arbeitsparlament“. Die spärliche Präsenz wäh-
rend mancher Sitzungen wird insbesondere damit 
begründet, man sei ein Arbeitsparlament, und die 
tatsächliche Arbeit finde in den Ausschüssen statt. 

Hiervon bekommt der Bürger aber so gut wie gar 
nichts mit, insbesondere was Sachverständigenan-
hörungen angeht. Hier wäre ein Streaming die zeit-
gemäße Antwort, die ins 21. Jahrhundert passt. 

(Zurufe von der SPD und den GRÜNEN) 

Vielleicht hätte ich mich ja noch einmal auf weitere 
Verhandlungen vertrösten lassen. Aber ich muss 
sagen, das Verhandlungsklima, in dem sich diese 
Geschäftsordnungsdebatte abgespielt hat, ermun-
tert mich nicht dazu, hier auf zukünftige Verhand-
lungserfolge zu setzen. Das zeigt einmal die Ar-
beitsgruppe Geschäftsordnung, aber auch die Ar-
beitsgruppe Landtags-IT. Wie dort verhandelt wur-
de, spiegelt einfach nur pur die Machtverhältnisse in 
diesem Parlament wider, ohne irgendwie ein be-
sonderes Entgegenkommen zu signalisieren. 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD] – Reiner 
Priggen [GRÜNE]: Das ist keine Erklärung 
zur Abstimmung!) 

Das ist mir wesentlich zu wenig. Mir ist absolut un-
verständlich, wie meine Fraktion diesem Antrag bei-
treten konnte. Ich werde diesen Antrag aus besag-
ten Gründen ablehnen. – Vielen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Daniel Düngel: Vielen Dank, Herr 
Kollege Kern. 

Wir stimmen jetzt über den Antrag Drucksache 
16/4200 ab. Ich darf fragen, wer für diese Neufas-
sung der Geschäftsordnung stimmen möchte. – Das 
sind große Teile der Piratenfraktion, SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, CDU und FDP. Wer ist gegen die-
sen Antrag? – Das sind Teile der Piratenfraktion. 
Wer enthält sich? – Das ist niemand. Damit ist die 
Geschäftsordnung in der Fassung der Drucksache 
16/4200 mit den Stimmen, wie gerade besprochen, 
angenommen. Die Geschäftsordnung tritt damit am 
1. November 2013 in Kraft.  

Wie gerade bereits angekündigt, hat noch der Kol-
lege Marsching den Wunsch geäußert, seine Ab-
stimmung zu erklären. Auch Ihnen, Herr Kollege 
Marsching, … 
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(Michele Marsching [PIRATEN]: Ich gebe die 
Erklärung zu Protokoll!) 

– Sie geben die Erklärung zu Protokoll (siehe An-
lage 6). Okay. 

(Beifall) 

Vielen Dank dafür. – Damit ist der Tagesordnungs-
punkt 19 ebenfalls erledigt.  

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

20 Gesetz zur Änderung des Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/2977 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Drucksache 16/4183 

zweite Lesung 

Eine Beratung ist heute nicht vorgesehen.  

Wir kommen somit unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz emp-
fiehlt in Drucksache 16/4183, den Gesetzentwurf 
Drucksache 16/2977 unverändert anzunehmen. 
Wer möchte dieser Beschlussempfehlung Folge 
leisten? – Die Piratenfraktion, SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen. Wer ist gegen diese Beschluss-
empfehlung? – Wer enthält sich? – Die CDU- und 
die FDP-Fraktion enthalten sich. Damit ist die Be-
schlussempfehlung Drucksache 16/4183 ange-
nommen und der Gesetzentwurf der Landesregie-
rung Drucksache 16/2977 in zweiter Lesung ver-
abschiedet. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

21 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 
2. Quartal des Haushaltsjahres 2013 

Antrag 
des Finanzministeriums 
gemäß Art. 85 Abs. 2 
der Landesverfassung 
Vorlage 16/1201 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 16/4171 

Eine Debatte hierzu ist heute nicht vorgesehen. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 

Drucksache 16/4171, die mit Vorlage 16/1201 bean-
tragte Genehmigung zu erteilen. Wer möchte dem 
so Folge leisten? – Die SPD-Fraktion und die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen. Wer ist gegen diese 
Empfehlung? – Wer enthält sich? Die CDU-
Fraktion, die FDP-Fraktion und Piratenfraktion ent-
halten sich. Damit ist die Beschlussempfehlung 
Drucksache 16/4171 mit den Stimmen von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen angenommen und die 
beantragte Genehmigung damit erteilt. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

22 Verfassungsgerichtliches Verfahren der Ab-
geordneten Karl-Josef Laumann und Christi-
an Lindner sowie weiterer 90 Abgeordneter 
des Landtags Nordrhein-Westfalen wegen 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Ge-
setzes zur Anpassung der Dienst- und Ver-
sorgungsbezüge 2013/2014 sowie zur Ände-
rung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 
im Land Nordrhein-Westfalen vom 16. Juli 
2013 (GV.NRW.S.486) 

VerfGH 21/13 
Vorlagen 16/1171 und 16/1240 

Beschlussempfehlung 
des Rechtsausschusses 
Drucksache 16/4172 

Eine Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt ist 
nicht vorgesehen. 

Deshalb lasse ich über die Empfehlung des 
Rechtsausschusses abstimmen, dass der Landtag 
in dem Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof 
eine Stellungnahme abgibt. Wer möchte dieser Be-
schlussempfehlung so Folge leisten? – Die SPD-
Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen und die CDU-
Fraktion. Wer ist gegen diese Beschlussempfeh-
lung? – Die Piratenfraktion und die FDP-Fraktion 
sind dagegen. Enthält sich jemand? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung 
Drucksache 16/4172 entsprechend angenommen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 

23 In den Ausschüssen erledigte Anträge 

Übersicht 12 
gemäß § 79 Abs. 2 GeschO 
Drucksache 16/4173 

Die Übersicht 12 enthält sechs Anträge, die vom 
Plenum nach § 79 Abs. 2 Buchstabe c GO an die 
Ausschüsse zur abschließenden Erledigung über-
wiesen wurden, sowie einen Änderungsantrag und 
zwei Entschließungsanträge. Das Abstimmungsver-
halten der Fraktionen ist aus der Übersicht ersicht-
lich. 
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Ich lasse nun abstimmen über die Bestätigung des 
Abstimmungsverhaltens der Fraktionen in den Aus-
schüssen entsprechend der Übersicht 12. Wer 
möchte das Abstimmungsverhalten so bestäti-
gen? – Piraten, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, CDU- 
und FDP-Fraktion. Ist jemand dagegen bzw. wider-
spricht jemand dem Abstimmungsverhalten oder 
enthält sich? – Das ist nicht der Fall. Damit ist das 
Abstimmungsverhalten der Fraktionen entspre-
chend der Übersicht 12 in Drucksache 16/4173 
einstimmig bestätigt. 

Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt 

24 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 16/14 

Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das scheint 
nicht der Fall zu sein. Die meisten Kollegen sind in 
Aufbruchsstimmung. Ist jemand mit den Beschlüs-
sen nicht einverstanden? – Auch das ist nicht der 
Fall. Dann stelle ich gemäß § 91 Abs. 8 unserer 
Geschäftsordnung fest, dass diese Beschlüsse zu 
Petitionen in der Übersicht 16/14 bestätigt sind. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende 
unserer heutigen Sitzung. Ich berufe das Plenum 
wieder ein für morgen, Donnerstag, den 17. Oktober 
2013, um 10 Uhr. 

Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend. 
Die Sitzung ist damit geschlossen. 

Schluss: 19:35 Uhr 
_______________________________________

 

*) 
Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 96 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarproto-
koll so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 
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Anlage 1 

Namentliche Abstimmung über den Änderungsantrag der Fraktion der CDU – Drucksache 16/4222 –
(TOP 2 – Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schulen 
[9. Schulrechtsänderungsgesetz] – Drucksache 16/2432 – Neudruck) 

 

 
Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

1  Herr Abel GRÜNE  X  

2  Herr Abruszat FDP   X 

3  Herr Dr. Adelmann SPD  X  

4  Herr Alda FDP   X 

5  Frau Altenkamp SPD  X  

6  Frau Andres SPD  X  

7  Frau Asch GRÜNE  X  

8  Herr Bas GRÜNE  X  

9  Herr Bayer PIRATEN   X 

10  Herr Becker, Andreas SPD  X  

11  Herr Becker, Horst GRÜNE  X  

12  Frau Beer GRÜNE  X  

13  Frau Dr. Beisheim GRÜNE  X  

14  Herr Bell SPD  X  

15  Frau Benninghaus SPD  X  

16  Herr van den Berg SPD  X  

17  Herr Dr. Berger CDU X   

18  Herr Berghahn SPD  X  

19  Herr Dr. Bergmann CDU X   

20  Herr Beu GRÜNE  X  

21  Herr Bialas SPD  X  

22  Herr Biesenbach CDU X   

23  Frau Birkhahn CDU X   

24  Herr Bischoff SPD  X  

25  Frau Blask SPD  X  

26  Herr Börner SPD  X  

27  Herr Börschel SPD  X  

28  Freifrau von Boeselager CDU X   

29  Herr Bolte GRÜNE  X  
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Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

30  Herr Bombis FDP   X 

31  Herr Prof. Dr. Bovermann SPD  X  

32  Frau Brand PIRATEN   X 

33  Frau Brems GRÜNE  X  

34  Herr Breuer SPD  X  

35  Herr Brockes FDP   X 

36  Frau Dr. Bunse CDU X   

37  Herr Burkert CDU X   

38  Herr Busen FDP   X 

39  Herr Dahm SPD  X  

40  Herr Deppe CDU X   

41  Frau van Dinther CDU X   

42  Frau Dmoch-Schweren SPD  X  

43  Frau Doppmeier CDU X   

44  Herr Dr. Droste CDU X   

45  Herr Dudas SPD  X  

46  Frau Düker GRÜNE  X  

47  Herr Düngel PIRATEN   X 

48  Herr Eiskirch SPD  X  

49  Herr Ellerbrock FDP   X 

50  Herr Engstfeld GRÜNE  X  

51  Frau Fasse CDU X   

52  Herr Fehring CDU X   

53  Herr Feuß SPD  X  

54  Herr Fortmeier SPD  X  

55  Frau Freimuth FDP   X 

56  Herr Fricke PIRATEN   X 

57  Herr Ganzke SPD  X  

58  Herr Garbrecht SPD  X  

59  Herr Gatter SPD  X  

60  Frau Gebauer FDP   X 

61  Frau Gebhard SPD  X  

62  Herr Geyer SPD  X  
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Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

63  Frau Gödecke SPD  X  

64  Herr Goldmann GRÜNE  X  

65  Herr Golland CDU X   

66  Frau Grochowiak-Schmieding GRÜNE  X  

67  Herr Große Brömer SPD entschuldigt 

68  Herr von Grünberg SPD  X  

69  Herr Grunendahl CDU X   

70  Frau Güler CDU X   

71  Herr Haardt CDU X   

72  Herr Dr. Hachen CDU X   

73  Frau Hack SPD entschuldigt 

74  Herr Hafke FDP   X 

75  Herr Hahnen SPD  X  

76  Frau Hammelrath, Gabriele SPD  X  

77  Frau Hammelrath, Helene SPD  X  

78  Frau Hanses GRÜNE  X  

79  Herr Hausmann CDU X   

80  Herr Hegemann CDU X   

81  Herr Heinrichs SPD  X  

82  Frau Hendricks SPD  X  

83  Herr Herrmann PIRATEN   X 

84  Herr Herter SPD  X  

85  Herr Hilser SPD  X  

86  Herr Höne FDP   X 

87  Herr Hovenjürgen CDU X   

88  Frau Howe SPD  X  

89  Herr Hübner SPD  X  

90  Herr Jäger SPD  X  

91  Herr Jahl SPD  X  

92  Frau Jansen SPD  X  

93  Herr Jörg SPD  X  

94  Herr Jostmeier CDU X   

95  Herr Jung CDU X   
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Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

96  Herr Kämmerling SPD  X  

97  Herr Kaiser CDU X   

98  Herr Kamieth CDU X   

99  Herr Kerkhoff CDU X   

100  Herr Kern, Nicolaus PIRATEN   X 

101  Herr Kern, Walter CDU X   

102  Herr Keymis GRÜNE  X  

103  Frau Kieninger SPD  X  

104  Herr Klocke GRÜNE  X  

105  Frau Klöpper CDU X   

106  Herr Körfges SPD  X  

107  Frau Kopp-Herr SPD  X  

108  Frau Korte CDU X   

109  Herr Kossiski SPD  X  

110  Frau Kraft SPD  X  

111  Herr Kramer SPD  X  

112  Herr Krick SPD  X  

113  Herr Krückel CDU X   

114  Herr Krüger GRÜNE  X  

115  Herr Kruse CDU X   

116  Herr Kufen CDU X   

117  Herr Kuper CDU X   

118  Herr Kutschaty SPD  X  

119  Herr Lamla PIRATEN   X 

120  Herr Laschet CDU X   

121  Herr Laumann CDU X   

122  Herr Lienenkämper CDU X   

123  Herr Lindner FDP   X 

124  Herr Löcker SPD  X  

125  Herr Lohn CDU X   

126  Frau Lück SPD  X  

127  Frau Lüders SPD  X  

128  Herr Lürbke FDP   X 
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Lfd. 
Nr. 
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Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
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129  Frau Lux SPD  X  

130  Frau Maaßen GRÜNE  X  

131  Herr Maelzer SPD  X  

132  Herr Markert GRÜNE  X  

133  Herr Marquardt SPD  X  

134  Herr Marsching PIRATEN   X 

135  Herr Meesters SPD  X  

136  Frau Middendorf CDU X   

137  Frau Milz CDU X   

138  Herr Möbius CDU X   

139  Herr Moritz CDU X   

140  Herr Mostofizadeh GRÜNE  X  

141  Herr Müller, Hans-Peter SPD entschuldigt 

142  Herr Müller, Holger CDU X   

143  Frau Müller-Witt SPD  X  

144  Herr Münchow SPD  X  

145  Herr Münstermann SPD  X  

146  Herr Nettelstroth CDU X   

147  Herr Neumann SPD  X  

148  Herr Nückel FDP   X 

149  Herr Olejak PIRATEN   X 

150  Herr Dr. Optendrenk CDU X   

151  Herr Ortgies CDU X   

152  Herr Dr. Orth FDP entschuldigt 

153  Herr Ott SPD  X  

154  Herr Dr. Papke FDP   X 

155  Herr Dr. Paul, Joachim PIRATEN   X 

156  Frau Paul, Josefine GRÜNE  X  

157  Frau Philipp SPD  X  

158  Frau Pieper PIRATEN   X 

159  Herr Post CDU X   

160  Herr Preuß CDU X   

161  Frau Preuß-Buchholz SPD  X  
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Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

162  Herr Priggen GRÜNE  X  

163  Herr Rahe SPD  X  

164  Herr Rasche FDP   X 

165  Herr Rehbaum CDU X   

166  Herr Römer SPD  X  

167  Herr Rohwedder PIRATEN   X 

168  Herr Rüße GRÜNE  X  

169  Frau Ruhkemper SPD  X  

170  Frau Rydlewski PIRATEN entschuldigt 

171  Frau Schäfer, Ute SPD  X  

172  Frau Schäffer, Verena GRÜNE  X  

173  Frau Scharrenbach CDU X   

174  Herr Schatz PIRATEN   X 

175  Herr Scheffler SPD  X  

176  Herr Schemmer CDU X   

177  Herr Schick CDU X   

178  Herr Schittges CDU X   

179  Herr Schlömer SPD  X  

180  Herr Schmalenbach PIRATEN   X 

181  Herr Schmeltzer SPD  X  

182  Herr Schmitz, Hendrik CDU X   

183  Frau Schmitz, Ingola Stefanie FDP   X 

184  Frau Schneckenburger GRÜNE  X  

185  Herr Schneider, Guntram SPD  X  

186  Herr Schneider, René SPD entschuldigt 

187  Frau Schneider, Susanne FDP   X 

188  Herr Schultheis SPD  X  

189  Herr Schulz PIRATEN   X 

190  Frau Schulze SPD  X  

191  Frau Schulze Föcking CDU X   

192  Herr Schwerd PIRATEN   X 

193  Herr Seel CDU X   

194  Frau Dr. Seidl GRÜNE  X  
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ja 

 
nein 

Stimm- 
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195  Herr Sieveke CDU X   

196  Herr Sommer PIRATEN   X 

197  Frau Spanier-Oppermann SPD  X  

198  Herr Spiecker CDU X   

199  Herr Dr. Stamp FDP   X 

200  Herr Stein fraktionslos   X 

201  Frau Steininger-Bludau SPD  X  

202  Frau Steinmann SPD  X  

203  Herr Prof. Dr.Dr. Sternberg CDU X   

204  Herr Stotko SPD  X  

205  Frau Stotz SPD  X  

206  Herr Sundermann SPD  X  

207  Herr Tenhumberg CDU X   

208  Herr Thiel SPD  X  

209  Herr Töns SPD  X  

210  Herr Tüttenberg SPD  X  

211  Herr Ünal GRÜNE  X  

212  Herr Uhlenberg CDU X   

213  Frau Velte GRÜNE  X  

214  Herr Vogt, Alexander SPD  X  

215  Frau Vogt, Petra CDU X   

216  Frau Voigt-Küppers SPD  X  

217  Frau Voßeler CDU X   

218  Herr Voussem CDU X   

219  Frau Wagener SPD  X  

220  Frau Warden SPD  X  

221  Frau Watermann-Krass SPD  X  

222  Herr Weckmann SPD  X  

223  Herr Wedel FDP   X 

224  Herr Wegner PIRATEN   X 

225  Herr Weiß SPD  X  

226  Herr Weske SPD  X  

227  Herr Wirtz, Axel CDU X   
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Stimm- 
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228  Herr Wirtz, Josef CDU X   

229  Herr Wittke CDU X   

230  Herr Witzel FDP   X 

231  Herr Dr. Wolf, Ingo FDP   X 

232  Herr Wolf, Sven SPD  X  

233  Herr Wüst CDU X   

234  Herr Yetim SPD  X  

235  Herr Yüksel SPD  X  

236  Frau Zentis GRÜNE  X  

237  Herr Zimkeit SPD  X  

 Ergebnis  67 124 40 
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Anlage 2 

Namentliche Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/2432 –
Neudruck (TOP 2 – Erstes Gesetz zur Umsetzung der VN-Behindertenrechtskonvention in den Schu-
len [9. Schulrechtsänderungsgesetz]) 

 

 
Lfd. 
Nr. 

 
Name des Abgeordneten 

 
Fraktion 

Abstimmung 

 
ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
haltung 

1  Herr Abel GRÜNE X   

2  Herr Abruszat FDP  X  

3  Herr Dr. Adelmann SPD X   

4  Herr Alda FDP  X  

5  Frau Altenkamp SPD X   

6  Frau Andres SPD X   

7  Frau Asch GRÜNE X   

8  Herr Bas GRÜNE X   

9  Herr Bayer PIRATEN  X  

10  Herr Becker, Andreas SPD X   

11  Herr Becker, Horst GRÜNE X   

12  Frau Beer GRÜNE X   

13  Frau Dr. Beisheim GRÜNE X   

14  Herr Bell SPD X   

15  Frau Benninghaus SPD X   

16  Herr van den Berg SPD X   

17  Herr Dr. Berger CDU  X  

18  Herr Berghahn SPD X   

19  Herr Dr. Bergmann CDU  X  

20  Herr Beu GRÜNE X   

21  Herr Bialas SPD X   

22  Herr Biesenbach CDU  X  

23  Frau Birkhahn CDU  X  

24  Herr Bischoff SPD X   

25  Frau Blask SPD X   

26  Herr Börner SPD X   

27  Herr Börschel SPD X   

28  Freifrau von Boeselager CDU  X  

29  Herr Bolte GRÜNE X   
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ja 

 
nein 
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30  Herr Bombis FDP  X  

31  Herr Prof. Dr. Bovermann SPD X   

32  Frau Brand PIRATEN  X  

33  Frau Brems GRÜNE X   

34  Herr Breuer SPD X   

35  Herr Brockes FDP  X  

36  Frau Dr. Bunse CDU  X  

37  Herr Burkert CDU  X  

38  Herr Busen FDP  X  

39  Herr Dahm SPD X   

40  Herr Deppe CDU  X  

41  Frau van Dinther CDU  X  

42  Frau Dmoch-Schweren SPD X   

43  Frau Doppmeier CDU  X  

44  Herr Dr. Droste CDU  X  

45  Herr Dudas SPD X   

46  Frau Düker GRÜNE X   

47  Herr Düngel PIRATEN  X  

48  Herr Eiskirch SPD X   

49  Herr Ellerbrock FDP  X  

50  Herr Engstfeld GRÜNE X   

51  Frau Fasse CDU  X  

52  Herr Fehring CDU  X  

53  Herr Feuß SPD X   

54  Herr Fortmeier SPD X   

55  Frau Freimuth FDP  X  

56  Herr Fricke PIRATEN  X  

57  Herr Ganzke SPD X   

58  Herr Garbrecht SPD X   

59  Herr Gatter SPD X   

60  Frau Gebauer FDP  X  

61  Frau Gebhard SPD X   

62  Herr Geyer SPD X   
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ja 

 
nein 

Stimm- 
ent- 
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63  Frau Gödecke SPD X   

64  Herr Goldmann GRÜNE X   

65  Herr Golland CDU  X  

66  Frau Grochowiak-Schmieding GRÜNE X   

67  Herr Große Brömer SPD entschuldigt 

68  Herr von Grünberg SPD X   

69  Herr Grunendahl CDU  X  

70  Frau Güler CDU  X  

71  Herr Haardt CDU  X  

72  Herr Dr. Hachen CDU  X  

73  Frau Hack SPD entschuldigt 

74  Herr Hafke FDP  X  

75  Herr Hahnen SPD X   

76  Frau Hammelrath, Gabriele SPD X   

77  Frau Hammelrath, Helene SPD X   

78  Frau Hanses GRÜNE X   

79  Herr Hausmann CDU  X  

80  Herr Hegemann CDU  X  

81  Herr Heinrichs SPD X   

82  Frau Hendricks SPD X   

83  Herr Herrmann PIRATEN  X  

84  Herr Herter SPD X   

85  Herr Hilser SPD X   

86  Herr Höne FDP  X  

87  Herr Hovenjürgen CDU  X  

88  Frau Howe SPD X   

89  Herr Hübner SPD X   

90  Herr Jäger SPD X   

91  Herr Jahl SPD X   

92  Frau Jansen SPD X   

93  Herr Jörg SPD X   

94  Herr Jostmeier CDU  X  

95  Herr Jung CDU  X  
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96  Herr Kämmerling SPD X   

97  Herr Kaiser CDU  X  

98  Herr Kamieth CDU  X  

99  Herr Kerkhoff CDU  X  

100  Herr Kern, Nicolaus PIRATEN  X  

101  Herr Kern, Walter CDU  X  

102  Herr Keymis GRÜNE X   

103  Frau Kieninger SPD X   

104  Herr Klocke GRÜNE X   

105  Frau Klöpper CDU  X  

106  Herr Körfges SPD X   

107  Frau Kopp-Herr SPD X   

108  Frau Korte CDU  X  

109  Herr Kossiski SPD X   

110  Frau Kraft SPD X   

111  Herr Kramer SPD X   

112  Herr Krick SPD X   

113  Herr Krückel CDU  X  

114  Herr Krüger GRÜNE X   

115  Herr Kruse CDU  X  

116  Herr Kufen CDU  X  

117  Herr Kuper CDU  X  

118  Herr Kutschaty SPD X   

119  Herr Lamla PIRATEN  X  

120  Herr Laschet CDU  X  

121  Herr Laumann CDU  X  

122  Herr Lienenkämper CDU  X  

123  Herr Lindner FDP  X  

124  Herr Löcker SPD X   

125  Herr Lohn CDU  X  

126  Frau Lück SPD X   

127  Frau Lüders SPD X   

128  Herr Lürbke FDP  X  
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ja 
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129  Frau Lux SPD X   

130  Frau Maaßen GRÜNE X   

131  Herr Maelzer SPD X   

132  Herr Markert GRÜNE X   

133  Herr Marquardt SPD X   

134  Herr Marsching PIRATEN  X  

135  Herr Meesters SPD X   

136  Frau Middendorf CDU  X  

137  Frau Milz CDU  X  

138  Herr Möbius CDU  X  

139  Herr Moritz CDU  X  

140  Herr Mostofizadeh GRÜNE X   

141  Herr Müller, Hans-Peter SPD entschuldigt 

142  Herr Müller, Holger CDU  X  

143  Frau Müller-Witt SPD X   

144  Herr Münchow SPD X   

145  Herr Münstermann SPD X   

146  Herr Nettelstroth CDU  X  

147  Herr Neumann SPD X   

148  Herr Nückel FDP  X  

149  Herr Olejak PIRATEN  X  

150  Herr Dr. Optendrenk CDU  X  

151  Herr Ortgies CDU  X  

152  Herr Dr. Orth FDP entschuldigt 

153  Herr Ott SPD X   

154  Herr Dr. Papke FDP  X  

155  Herr Dr. Paul, Joachim PIRATEN  X  

156  Frau Paul, Josefine GRÜNE X   

157  Frau Philipp SPD X   

158  Frau Pieper PIRATEN  X  

159  Herr Post CDU  X  

160  Herr Preuß CDU  X  

161  Frau Preuß-Buchholz SPD X   
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162  Herr Priggen GRÜNE X   

163  Herr Rahe SPD X   

164  Herr Rasche FDP  X  

165  Herr Rehbaum CDU  X  

166  Herr Römer SPD X   

167  Herr Rohwedder PIRATEN  X  

168  Herr Rüße GRÜNE X   

169  Frau Ruhkemper SPD X   

170  Frau Rydlewski PIRATEN entschuldigt 

171  Frau Schäfer, Ute SPD X   

172  Frau Schäffer, Verena GRÜNE X   

173  Frau Scharrenbach CDU  X  

174  Herr Schatz PIRATEN  X  

175  Herr Scheffler SPD X   

176  Herr Schemmer CDU  X  

177  Herr Schick CDU  X  

178  Herr Schittges CDU  X  

179  Herr Schlömer SPD X   

180  Herr Schmalenbach PIRATEN  X  

181  Herr Schmeltzer SPD X   

182  Herr Schmitz, Hendrik CDU  X  

183  Frau Schmitz, Ingola Stefanie FDP  X  

184  Frau Schneckenburger GRÜNE X   

185  Herr Schneider, Guntram SPD X   

186  Herr Schneider, René SPD entschuldigt 

187  Frau Schneider, Susanne FDP  X  

188  Herr Schultheis SPD X   

189  Herr Schulz PIRATEN  X  

190  Frau Schulze SPD X   

191  Frau Schulze Föcking CDU  X  

192  Herr Schwerd PIRATEN  X  

193  Herr Seel CDU  X  

194  Frau Dr. Seidl GRÜNE X   
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195  Herr Sieveke CDU  X  

196  Herr Sommer PIRATEN  X  

197  Frau Spanier-Oppermann SPD X   

198  Herr Spiecker CDU  X  

199  Herr Dr. Stamp FDP  X  

200  Herr Stein fraktionslos  X  

201  Frau Steininger-Bludau SPD X   

202  Frau Steinmann SPD X   

203  Herr Prof. Dr.Dr. Sternberg CDU  X  

204  Herr Stotko SPD X   

205  Frau Stotz SPD X   

206  Herr Sundermann SPD X   

207  Herr Tenhumberg CDU  X  

208  Herr Thiel SPD X   

209  Herr Töns SPD X   

210  Herr Tüttenberg SPD X   

211  Herr Ünal GRÜNE X   

212  Herr Uhlenberg CDU  X  

213  Frau Velte GRÜNE X   

214  Herr Vogt, Alexander SPD X   

215  Frau Vogt, Petra CDU  X  

216  Frau Voigt-Küppers SPD X   

217  Frau Voßeler CDU  X  

218  Herr Voussem CDU  X  

219  Frau Wagener SPD X   

220  Frau Warden SPD X   

221  Frau Watermann-Krass SPD X   

222  Herr Weckmann SPD X   

223  Herr Wedel FDP  X  

224  Herr Wegner PIRATEN  X  

225  Herr Weiß SPD X   

226  Herr Weske SPD X   

227  Herr Wirtz, Axel CDU  X  
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228  Herr Wirtz, Josef CDU  X  

229  Herr Wittke CDU  X  

230  Herr Witzel FDP  X  

231  Herr Dr. Wolf, Ingo FDP  X  

232  Herr Wolf, Sven SPD X   

233  Herr Wüst CDU  X  

234  Herr Yetim SPD X   

235  Herr Yüksel SPD X   

236  Frau Zentis GRÜNE X   

237  Herr Zimkeit SPD X   

 Ergebnis  124 107 - 
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Anlage 3 

Zu TOP 14 – „Gesetz zur Änderung des 
Krebsregistergesetzes“ – zu Protokoll gege-
bene Reden 

Angela Lück (SPD): 

Mit dem heute zur Abstimmung stehenden Ge-
setz wollen wir das Krebsregister in NRW deut-
lich verbessern. 

Die Notwendigkeit einer möglichst fehlerfreien 
und aussagekräftigen Datenerhebung ist alterna-
tivlos. Wir brauchen die größtmögliche Datenba-
sis sowohl für die Prävention, die für die Versor-
gungsstrukturen, als auch für die wissenschaftli-
che Forschung. Daher kann nur ein lückenlos ge-
führtes Krebsregister, welches nicht durch 
Schlendrian, Fahrlässigkeit und der daraus resul-
tierenden Unvollständigkeit bei den diagnostizier-
ten Erkrankungen zielführend sein. Letztendlich 
macht ein Krebsregister als landesweite Daten-
basis nur Sinn, wenn die Häufigkeit, regionale 
Verbreitung, Überlebensraten und Trendentwick-
lungen bestimmter Krebserkrankungen vollstän-
dig und flächenhaft erfasst werden. 

Krebserkrankungen sind die zweithäufigste To-
desursache. Nach Hochrechnungen des Epide-
miologischen Krebsregisters ist allein in den letz-
ten 5 Jahren bei 400 000 Menschen in NRW eine 
Krebserkrankung festgestellt worden, und es 
kommen jährlich 100 000 hinzu. 

Allein diese Zahlen machen deutlich, wie wichtig 
die Prävention und Versorgung Krebskranker 
sowie die wissenschaftliche Forschung ist. Dabei 
soll das neue landesweite Krebsregister nicht nur 
erfassen, wie viele Krebsfälle in bestimmten Ge-
bietskörperschaften bzw. Regionen auftreten, 
sondern in der künftigen Datenbasis auch die 
Behandlung und deren Ergebnisse berücksichti-
gen. In der hinter uns liegenden parlamentari-
schen Beratung war die Notwendigkeit einer 
diesbezüglichen weiterführenden, wie vertiefen-
den gesetzlichen Regelung unstrittig und wurde 
von allen im Landtag vertretenen Fraktionen ein-
stimmig angenommen – und das ist auch gut so. 

Daher werden wir als SPD-Fraktion im nordrhein-
westfälischen Landtag dem von der Landesregie-
rung vorgelegten Gesetzentwurf in unveränderter 
Fassung in der zweiten Lesung unsere Zustim-
mung erteilen. 

Oskar Burkert (CDU): 

Das Krebsregister ist eine hervorragende Ge-
schichte in NRW und für NRW. Das auf den 
Gründer Herr Ekkehard Gundmann zurückzufüh-
rende epidemiologische Krebsregister hat sich zu 

einer etablierten Einrichtung entwickelt. Die Er-
kenntnisse, die dadurch gewonnen werden, bie-
ten eine große Chance für die Forschung, aber 
auch für die Prävention und Versorgung von 
Krebskranken. 

Im Rahmen des Krebsregisters werden Informa-
tionen über Alter der erkrankten Personen, Ge-
schlecht und die Art der Erkrankung erhoben. 

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten 
und Statistiken ermöglicht eine Analyse von regi-
onalen Verteilungen und zeitlichen Trends von 
Krebserkrankungen. Eine dauerhafte Beobach-
tung des Krebsgeschehens führt zu einer besse-
ren Planung der Patientenversorgung und eröff-
net neue Möglichkeiten im Bereich der Früher-
kennung. 

Die bereits aufgebauten Datenbestände des 
Krebsregisters NRW haben in der Vergangenheit 
dazu geführt, dass Aussagen zur Häufigkeit und 
Verteilung von Erkrankungen in verschiedenen 
Regionen getroffen werden können. Durch die 
Änderung des Krebsregisters können diese Da-
tenbestände vervielfältigt werden.  

 „Die Anforderungen Vollzähligkeit, Vollstän-
digkeit und Flächendeckung können durch die 
Gesetzesänderung des Krebsregisters ge-
währleistet werden.“ 

Susanne Schneider (FDP): 

Wie Sie sicherlich alle wissen, ist Krebs nach den 
Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigste 
Todesursache. Allein in unserem Bundesland 
NRW erkranken nach Angaben der Krebsgesell-
schaft jährlich über 100 000 Menschen neu an 
Krebs. Fast jeder Zweite NRW-Bürger muss heu-
te im Laufe des Lebens mit einer Krebsdiagnose 
rechnen. Gleichzeitig betonen Experten, dass ein 
Großteil der vorzeitigen Sterblichkeit vermeidbar 
ist und viele Krebsfälle verhindert werden kön-
nen. 

Die heute zur Abstimmung stehenden Änderun-
gen im Krebsregistergesetz sind daher ohne 
Zweifel wichtig und sinnvoll. Die Arbeit des Epi-
demiologischen Krebsregisters wird sich dadurch 
deutlich verbessern können. Die zu beschließen-
den Änderungen sind zum einen wichtig für wis-
senschaftliche Arbeit und die Reputation des 
EKR. Zum anderen machen sie aber auch eine 
bessere Darstellung von verschiedenen Krebs-
verläufen möglich. Auch die Evaluation von 
Screening-Maßnahmen wird optimiert. All diese 
Maßnahmen sind kein Selbstzweck, sondern be-
einflussen positiv die Krebsforschung und Prä-
ventionsstrategien. 

Der federführende Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales hat einvernehmlich – und 
damit interfraktionell – festgestellt, dass der vor-
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liegende Gesetzentwurf begrüßenswert ist. Auch 
die Praktiker haben durch die Bank das Ände-
rungsgesetz positiv bewertet und sich für eine 
schnelle Verabschiedung ausgesprochen. 
Gleichwohl wurde immer wieder eingeräumt, 
dass hinsichtlich einer klinischen Krebsregistrie-
rung noch Nachholbedarf bestehe. 

Das Krebsregister erfasst und speichert Informa-
tionen über Krebserkrankungen. Mit der struktu-
rierten Erfassung wird auch eine belastungsfähi-
ge Interpretation ermöglicht. Somit ergibt sich ei-
ne verlässliche Datenbasis über die Häufigkeit, 
die regionale Verbreitung, die Überlebensraten 
sowie die Trendentwicklung bestimmter Krebsar-
ten. Die FDP-Landtagsfraktion begrüßt es sehr, 
dass mit dieser Datenbasis präventive Maßnah-
men ausgebaut und noch passgenauer zuge-
schnitten werden können. 

Öffentliches Aufsehen erregte die vorgesehene 
Änderung, dass Ärzte, die ihrer seit 2005 beste-
henden Meldepflicht an das NRW-Krebsregister 
nicht nachkommen, in Zukunft mit einem Buß-
geld in Höhe von bis zu 50.000 € rechnen müs-
sen. Wir schließen uns aber der Einschätzung 
an, dass diese Sanktionsmöglichkeiten nötig 
sind, um eine annähernde Vollständigkeit bei den 
Meldungen an das EKR zu erreichen. 

Aus dem EKR war beispielsweise zu vernehmen, 
dass so die epidemiologische Bestimmung von 
DCO-Fällen (Death Certificate Only) im Ab-
schlussbericht der Aufbauphase 2013 möglich 
wäre. Alles in allem unterstützen wir das Krebs-
registergesetz auch aus Opposition heraus, da-
mit das Gesetz schnellstens in Kraft treten und 
rasch mit der Implementierung der Änderungen – 
zum Wohle der Bevölkerung – begonnen werden 
kann. 

Torsten Sommer (PIRATEN): 

Krebserkrankungen stellen nach den Herz-
Kreislauferkrankungen die zweithäufigste Todes-
ursache dar. Aus diesem Grund ist die Krebsbe-
kämpfung eine der größten Herausforderungen 
für die Menschen in Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf zur Ein-
richtung eines Krebsregisters ist der erste Schritt 
zu einem flächendeckenden Instrument der prä-
ventiven Krebsbekämpfung geschaffen. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung zur Ein-
richtung eines Krebsregisters wird dargestellt, 
dass es sich um ein epidemiologisches Krebsre-
gister handele. Bei genauerer Betrachtung kann 
festgestellt werden, dass es sich lediglich um ei-
nen klinischen Ansatz eines Krebsregisters han-
delt. 

Die Problemaufzeigung im Gesetzentwurf lässt 
dieses bereits aufgrund der Begrifflichkeit der Er-

fassung, Speicherung und Interpretation der In-
formationen zu den Krebserkrankungen der be-
troffenen Personen erkennen. 

Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass in 
Zukunft eine Ergänzung im Hinblick eines echten 
epidemiologischen Krebsregisters erfolgen wird. 
Denn wie der Gesetzentwurf richtigerweise fest-
stellt, bestand schon seit 1. Juli 2005 durch sich 
verändernde gesetzliche oder strukturelle Rah-
menbedingungen sowie durch sich rasant entwi-
ckelnde medizinische und medizinisch-tech-
nische Innovationen Korrektur- und Anpassungs-
bedarf. 

In der Hoffnung auf eine Weiterentwicklung des 
ersten Gesetzentwurfs zur Einrichtung eines 
Krebsregisters stimmen wir diesem zu. 

Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter: 

Das Epidemiologische Krebsregister Nordrhein-
Westfalen arbeitet seit Jahren sehr erfolgreich. 
Damit das weiter gewährleistet ist, besteht die 
Notwendigkeit inhaltlicher Konkretisierungen und 
Aktualisierungen der bisherigen gesetzlichen Re-
gelung. 

Konkret brauchen wir Regelungen zur besseren 
Datenqualität und zur besseren Zuordnung von 
Daten. 

Weiterhin ist es inzwischen notwendig geworden, 
Regelungen zum länderübergreifenden Daten-
abgleich auf der Basis des Bundeskrebsregister-
datengesetzes von 2009 zu schaffen  

Ferner werden konkretisierende Regelungen 
zum Datenabgleich zur Evaluierung des Mam-
mographie-Screenings benötigt. Lieder brauchen 
wir auch eine Vorschrift zu Ordnungswidrigkeiten. 
Lassen Sie mich den letzten Punkt etwas aus-
führlicher darstellen: 

Die Einführung einer Meldepflicht für die die Di-
agnose feststellenden Ärzte und Ärztinnen erfolg-
te 2005. Leider musste das epidemiologische 
Krebsregister wiederholt eine „offene Verweige-
rungshaltung“ auch bei onkologisch Tätigen erle-
ben. 

Ein solches Verhalten verringert die Datenqualität 
durch nicht erreichte Vollzähligkeit und Vollstän-
digkeit der Meldungen. 

Das kann nach Jahren der Geduld während des 
Aufbaus künftig nicht mehr toleriert werden, denn 
es behindert die Arbeit des Epidemiologischen 
Krebsregisters und schadet der Aussagefähigkeit 
der Daten und Analysen des Registers. 

Eine solche Verweigerung kann auch gegenüber 
den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung 
unseres Landes nicht hingenommen werden. 
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Die Vollzähligkeit der Meldungen ist Vorausset-
zung für belastbare Aussagen zum Krebsge-
schehen in Nordrhein-Westfalen. 

Die künftig grundsätzliche Möglichkeit der Ahn-
dung fördert die Datenqualität. 

Wie sieht das dafür vorgesehene Verfahren aus? 

Die Möglichkeit, Ordnungswidrigkeiten zu ver-
hängen, greift bei unterlassener Meldung oder 
unterlassener Information der Patientin/des Pati-
enten. 

Um dies zu erkennen, erfolgt die Prüfung der 
Vollzähligkeit in Ergänzung zur routinemäßigen 
Plausibilitätsprüfung der Meldedaten beim Epi-
demiologischen Krebsregister. Es unterstützt 
damit die zuständige Bezirksregierung. Damit 
wird dann die Verfolgung der Ordnungswidrigkei-
ten durch die Bezirksregierung möglich. 

Krebserkrankungen sind in Deutschland und in 
Nordrhein-Westfalen die zweithäufigste Todesur-
sache nach Herz-Kreislauferkrankungen. 

Das Epidemiologische Krebsregister NRW er-
fasst, speichert und interpretiert Informationen zu 
Krebserkrankungen und bietet damit eine wichti-
ge Informationsbasis über die Häufigkeit der ein-
zelnen Krebserkrankungen, ihre regionale Ver-
breitung, die Überlebensraten der einzelnen 
Krebserkrankungen und zeigt so über die Zeit 
auch Trendentwicklungen auf. 

Seine Daten sind notwendig für die Bereiche der 
Prävention, aber auch für die Versorgung und die 
Planungen zur Versorgung. Sie sind außerdem 
hilfreich für die wissenschaftliche Forschung. 

Das Epidemiologische Krebsregister NRW ver-
fügt allein schon durch seine Bezugsgröße auf 
fast 18 Millionen Einwohner damit eine wichtige 
Aussagekraft, die es zu fördern und zu stärken 
gilt. 

Das Land leistet dazu seinen Beitrag, indem es 
nach der gemeinsamen Aufbauphase zusammen 
mit der deutschen Krebshilfe das Register seit 
einigen Jahren nun vollständig mit 2,3 Millionen € 
pro Jahr finanziert. 

Das Land beteiligt sich darüber hinaus anteilig an 
der Finanzierung des bundesweit tätigen Kinder-
krebsregisters in Mainz. 

Und wir werden als Nächstes als Konsequenz 
der bundesgesetzlichen Regelungen des Krebs-
früherkennungs- und Registergesetzes landes-
weit die erforderlichen Strukturen für eine Klini-
sche Krebsregistrierung schaffen, die in Ergän-
zung zur Arbeit des bestehenden Epidemiologi-
schen Registers dann auch die onkologische 
Qualitätssicherung voranbringen wird. 
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Anlage 4 

Zu TOP 17 – „Zweites Gesetz zur Änderung 
der gesetzlichen Befristungen im Zuständig-
keitsbereich des Finanzministeriums“ – zu 
Protokoll gegebene Rede 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integration 
und Soziales:  

Im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums 
weisen drei Gesetze eine sogenannte Verfalls-
klausel zum 31. Dezember 2013 auf. 

In einem weiteren Gesetz ist eine Berichtspflicht 
der Landesregierung gegenüber dem Landtag 
zum 31. Dezember 2013 vorgesehen. 

Da alle Gesetze auch über das Jahr 2013 hinaus 
Bestand haben müssen, ist eine Änderung der 
Befristungen erforderlich. Zusätzlich soll durch 
den Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf die von 
der Landesregierung kürzlich beschlossene Ein-
richtung einer Stabsstelle für den Landesbeauf-
tragten für die Informationstechnik beim MIK im 
Besoldungsrecht nachvollzogen werden. 

Im Einzelnen bedeutet das, dass der im Versor-
gungslastenverteilungsgesetz vorgesehenen Be-
richtspflicht zum Ende dieses Jahres nachge-
kommen wird und diese Passage im Gesetz da-
mit für die Zukunft entfallen kann. 

Auch beim Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2009/2010 und beim Ausschuss-
mitglieder-Entschädigungsgesetz sollen die bis-
herigen Befristungen aufgehoben werden, da es 
sich um sogenannte Stammgesetze handelt, die 
weiterhin benötigt werden. 

Das Gesetz über die Gewährung einer Zulage für 
freiwillige, erhöhte wöchentliche Regelarbeitszeit 
im feuerwehrtechnischen Dienst soll nun letztma-
lig um weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 
2016 verlängert werden. 

Viele Städte mit Berufsfeuerwehren konnten in 
den vergangenen Jahren die nach EU-Vorgabe 
zu reduzierende Wochenarbeitszeit im feuer-
wehrtechnischen Dienst von ehemals 54 auf heu-
te 48 Stunden noch nicht vollständig durch die 
Einstellung von zusätzlichem Personal auffan-
gen. Sie sollen daher nach unserer Auffassung 
auch noch in den nächsten drei Jahren die Mög-
lichkeit haben, ihren Feuerwehrleuten eine an-
gemessene Zulage zu zahlen, wenn diese freiwil-
lig ein paar Stunden pro Woche länger arbeiten 
und damit dem Sicherheitsbedürfnis der Bürge-
rinnen und Bürger in unseren Städten besser 
nachkommen können. 

Schließlich bringen wir mit dem Gesetzentwurf 
noch die Amtsbezeichnungen für die künftigen 
beiden Leistungsämter beim Beauftragten der 

Landesregierung für die Informationstechnik im 
Besoldungsrecht aus, damit die Einrichtung der 
Stabsstelle Landesbeauftragter für die Informati-
onstechnik – CIO – beim MIK nach langer, aber 
sorgfältiger Planung endlich erfolgen kann. 

Über die Einrichtung der dazugehörigen Planstel-
len soll dann im Rahmen der Beratungen zum 
Haushaltsplan 2014 befunden werden.  
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Anlage 5 

Zu TOP 18 – „Gesetz zur Einführung einer Al-
tersgrenze für die Verbeamtung von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern“ – zu 
Protokoll gegebene Rede 

Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wissen-
schaft und Forschung: 

I. Problem 

Eine Altersgrenze für die Verbeamtung gibt es in 
sämtlichen Beamtengruppen. Lediglich für die 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer fehlt 
eine solche Grenze. Für diesen Personenkreis 
finden die sonst üblichen Regelungen aus dem 
Landesbeamtengesetz und der Laufbahnverord-
nung keine Anwendung. 

II. Lösung 

Der vorliegende Gesetzentwurf schließt diese 
Lücke. Bislang haben die Hochschulen fot mit 
Verweis auf § 7 Abs. 4 der Hochschulwirtschafts-
führungsverordnung von der Verbeamtung derje-
nigen Bewerberrinnen und Bewerber abgesehen, 
die das 45. Lebensjahr überschritten hatten. Die 
Hochschulen wollten damit vermeiden, dass sie 
für die Versorgungslasten Ausgleichszahlungen 
an das Land leisten müssen. 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat am 
22. Januar dieses Jahres entschieden, dass das 
nicht zulässig ist. Dies führt dazu, dass die Hoch-
schulen aktuell grundsätzlich dazu verpflichtet 
sind, alle gesundheitlich geeigneten Bewerberin-
nen und Bewerber zu verbeamten. 

Das ist eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbe-
handlung gegenüber allen anderen Beamten-
gruppen, die darüber hinaus zu erheblichen 
Mehrkosten für die Hochschulen führt. 

Vor diesem Hintergrund schlage ich eine Ände-
rung des Hochschul- und des Kunsthochschul-
gesetzes vor. Wir schaffen so die gesetzliche 
Grundlage, die das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung zu einer entspre-
chenden Rechtsverordnung ermächtigt. 

III. Erläuterung und Begründung 

Beamtinnen und Beamte sind ihrem Dienstherrn 
in besonderer Weise verpflichtet. Dem steht die 
Verpflichtung des Dienstherrn gegenüber, ihre 
Versorgung im Ruhestand zu gewährleisten. 

Es ist allgemein – und auch höchstrichterlich (un-
ter anderem Bundesverwaltungsgericht, Urteil 
vom 23.02.2012) – anerkannt, dass diese Ver-
sorgung in einem ausgewogenen Verhältnis zur 
Lebensdienstzeit stehen muss. 

Deshalb gibt es für sämtliche Beamtengruppen 
eine Altersgrenze. Es gibt keinen Grund, aus-
schließlich für Professorinnen und Professoren 
hiervon abzuweichen. 

Um ein Missverständnis von vornherein zu ver-
meiden: Dies bedeutet nicht, dass jenseits eines 
gewissen Alters zukünftig niemand mehr auf eine 
Professur berufen werden kann. Wir regeln hier 
lediglich die Frage der Verbeamtung. Eine An-
stellung als Hochschullehrerin oder Hochschul-
lehrer ist weiterhin auch jenseits dieser Alters-
grenze möglich – dann allerdings in einem Ange-
stelltenverhältnis, nicht als Beamtin oder als Be-
amter. Zudem wird es auch möglich sein, in be-
gründeten Fällen Ausnahmen von der Alters-
grenze zu machen. 

Dass der Weg über eine Verordnungsermächti-
gung zur Regelung der Altersgrenze zulässig ist, 
hat das Bundesverwaltungsgericht am 
23. Februar 2012 entschieden. 

Darüber hinaus führt dieser Weg auch zu einem 
systematischen Gleichklang mit den Vorschriften 
für andere Beamtinnen und Beamte im Land: 
Auch hier sind die entsprechenden Altersgrenzen 
aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung (in § 5 
Abs. 1 Landesbeamtengesetz) in der Lauf-
bahnverordnung geregelt.  
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Anlage 6 

Zu TOP 19 – „Neufassung der Geschäftsord-
nung des Landtags Nordrhein-Westfalen“ – 
zu Protokoll gegebene Erklärung nach § 46 
GeschO 

Michele Marsching (PIRATEN):  

Persönliche Stellungnahme zum Abstimmungs-
verhalten zu Antrag „Neufassung der Geschäfts-
ordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen“ 

Ich habe dem gemeinsamen Antrag zur „Neufas-
sung der Geschäftsordnung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen“ zugestimmt. Ich habe das – 
nach langer Diskussion in der Fraktion – mit eini-
gen Bauchschmerzen getan. 

Die Schmerzen sind dabei bei einigen meiner 
Kollegen anscheinend so groß, dass sie sich ge-
gen die Neufassung entschieden haben. 

Ich möchte klarstellen, dass diese neue Ge-
schäftsordnung eine klare Verbesserung ist. Es 
werden Minderheitenrechte gestärkt, „Parlamen-
tarische Gepflogenheiten“ verschriftlicht, Regeln 
im Petitionsausschuss an die Realität angepasst. 
Auch wurden Regeln aus den Anlagen in den 
Haupttext übernommen – mehr Lesbarkeit be-
deutet mehr Transparenz – und auch uneinheitli-
ches Abstimmungsverhalten soll protokolliert 
werden. Auch die Kurzintervention ist ein großar-
tiges Mittel der parlamentarischen Auseinander-
setzung. Diese Punkte unterstütze ich zusam-
men mit meiner Fraktion. 

Trotzdem habe ich ein paar Kritikpunkte, die mir 
die Entscheidung schwer machen. Die Mehrheit 
der Fraktionen wollte Streaming, Audiomitschnit-
te oder ähnliches nicht verpflichtend machen. 

Stattdessen sind diese Anfragen in eine andere 
Arbeitsgruppe geschoben worden. Die Willens-
bekundung ist aber kein technisches Problem. 

Auch unsere Vorschläge zur Belebung der Par-
lamentsdebatten wurden nicht übernommen. Die 
fixe Reihenfolge der Redebeiträge zu flexibilisie-
ren oder eine Mittagspause einzuführen, damit 
Abgeordnete nicht 14 Stunden durchgängig im 
Plenum sitzen müssen. 

Am meisten aber störe ich mich bei unserem 
Vorschlag zur elektronischen Auszählung na-
mentlicher Abstimmungen. Statt nach vorne zu 
blicken und die Vision der bis heute gültigen Ge-
schäftsordnung aufzunehmen, wird die Formulie-
rung in § 43(2) gestrichen, dass die namentliche 
Abstimmung auch „durch Zuhilfenahme einer 
elektronischen Abstimmungsanlage“ durchge-
führt werden kann. Stattdessen hebe man „gerne 
die Hand.“ 

Dieser Punkt, diese rückwärtsgewandte Sicht-
weise schmerzt sehr. Ich werde mich dafür ein-
setzen, dass meine Fraktion einige dieser Punkte 
noch einmal prüfen lässt und in den gemeinsa-
men Arbeitskreis einbringt. 

gez. Michele Marsching 
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